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D a s 

n a t ü r l i c h e 

Privat-Recht 
v o n 

Franz Edlen von Z e i l l e r , 

Ritter des königlich Ungarischen Et, Ttephans-Ordens, ?.k. 
Hofrache bey der obersten Justiz »Stelle und Veysttzer der 

Hof'ssommission in Justiz - Gesetzsachen. 
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V o r e r i n n e r u n g. 

^ l s mir die Verlagshandlung dieses Lehr- . 

bucheS das Bedürfnis) einer neuen, allen

falls verbesserten und vermehrten, Ausgabe 

desselben eröffnete, glaubseich, nach einer 

fünfzehnjährigen Entfernung vom Lchramte 

und bey veränderten Berufsarbeiten ihrem 

Wunsche am besten zu entsprechet-, wenn ich 

meinen Nachfolger in der Professur, den 

Herrn Regicrungsrath von Eggcr, einlüde, 

diejenigen Verbesserungen und Zusätze mei« 

nes Wertes an die Hand zu geben, welche 

ihm der Vortrag über dasselbe in einer so 

bedeutenden Reche von Jahren erwünschlich 

A » gemacht 



gemacht haben dürfte. Er ließ sich hierzu bereit 
finden, und setzte mich dadurch in den Stand, 
mein natürliches Privat-Recht ohne wesent« 
liche Veränderung, jedoch sorgfältig durch
gesehen , an mehreren Orten verbessert 
und, besonders mit Bedachtnehmung aufdie 
neueste Literatur, vermehrt, zum dritten 
Mahle erscheinen zu lassen. 

Der Verfasser. 

Ein-
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E i n l e i t u n g . 

Erster Abschnitt. . 
Von dem NcchtSbegriffe und Hauptgrund-

snße der Rechtslehre, 

§< ' . 

^ ) i e Menschen urtheilen von der frühesten Zeit an 
über Recht und Unrecht; anfänglich zwar bloß nach 
den Lehren und Vorschriften der Erziehung, nach 
fremdem Ansehen und nach dem Rechtgefühle: aber 
so nie sich ihre Vernunft allmählich entwickelt, ur-
thcilen sie darüber nach ihren eigenen, von jenen 
Einflüssen unabhängigen, Begriffen und nach Grund
sätzen. Sie erlauben sich die Frage, ob die beste» 
henden Vorschriften mit Recht gegeben werden konn» 
ten, sie billigen eigene und fremde Handlungen als 
gerecht, oder mißbilligen sie als ungerecht, undhal» 
ten sich, wenigstens bey ihren überdachten Entschei
dungen, für überzeugt, daß in denselben alle ver« 
nünftigen Wesen übereinstimmen müssen. Hieraus er« 
hellet, daß sie ein, allen willlührlichen Anordnun» 
gen.vorhergehendes, durch die bloße V e r n u n f t 

gege. 
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gegebenes Recht, und ein allgemeines, unverändert 
liches Merkmahl anerkennen, woran sie das Rechi 
vom Unrecht zu unterscheiden vermögen. Diesem Merk« 
mahle, oder dem obersteil Begriffe des Rechts in 
der N a t u r , d. i. in dem Vewußtseyn des Menschen 
nachzuforschen, daraus allgemeine Grundsätze und 
aus den Grundsahen die, den Menschen in ihren ver» 
schiedenen Verhältnissen zukommenden, Rechle und 
Rechlspflichten zu entwickeln, ist der Gegenstand des 
N a t u r r e c h t s , ' oder der (philosophischen) Rechts, 
lehre. 

§. --

Der Mensch ist, seinem Selbstbewußlseyn zu 
Folge (vorig, tz.), ein sinnlich vernünftiges Wesen. 
Vermöge seiner S i n n l i c h k e i t strebt er nach an> 
genehmen Empfindungen, nach dauerhaftem Wohl, 
sepn. Als ein v e r n ü n f t i g e s Wesen steht er 
unter dem Gesetze der Vernunft. Cr kann sich bey 
seinen Handlungen durch die Antriebe der Sinnlich, 
keil bestimmen lassen, und dadurch bloß fremden 
Zwecken, als solchen, folgen; er hat aber auch das 
Vermögen, die Sinnlichkeit der Vernunft unterzu
ordnen, er hat das Vermögen, nach der Vernunft 
zu wollen und zu handeln, (Zwecke, deren er sich, 
als seiner eigenen, bewußt ist, zu verfolgen), er hat 
sreye Willkühl, F r e y h e i t . ") Vernünfiig?. We. 
sen, in so fern sie. die Fähigkeit haben, sich Zwecke 
vorzliseßen, und dieselben auf eine.freywirlsknie Weisi 
zu befördern, folglich um ihrer selbst willen Vorhang 
den (Selbstzweck,,') sind, nennet man P c r s o n e n ^ 
im Gegensätze der S a c h e n , der vernunftlosen, un^ 
freyen Wesen, welch« bestimmt sind, als Mittel zu 
Zwecken ».'rnimftiger Wesen verwendet zu zv?rdcn. " ) 
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Der Mensch denkt sich also nochwendig als ein frep-
chaliges Wesen, als eine «Person. " ) 

' ' Die Bedeutung der hier gebrauchten Ausdrucke: Hand
lung, Sinnlichkeit, Vernunft, Gesetz, Willkühr, 
Freyheit u. s. w., welche von anderen Schriftsteller» 
über das Naturrecht in der Einleitung angegeben zu 
werden pflegt, so wie die Beweise der in diesem §. 
vorkommenden Behauptungen werde» hier, als be
kannt aus den philosophischen Vor-Studien, voraus» 
gesetzt. > 

**) Haben solche Wesen ein von aller Person getrenu» 
te« Daseyn, so heißen sie Sachen im strengsten 
Ginne, oder äußere Sachen, im Gegensatze des 
mit einer Person verbundenen Sachlichen, ( l n n e -
r er Sachen.) 

"* ' ) „Der Mensch, sagt G a r v e , ist unter allen Nlltur-
„wesen, die wir kennen, das einzige, welches der 
„Sittlichkeit sahig ist, weil er aNein Vernunft und 
„Freyheit besitzet, ohne welche die Sittlichkeit nicht 
..Statt findet. Er ist es also allein, in welchem die 
„Natur ihren letzten Vntzwect erreichen kann. Jeder 
„Mensch ist Selbstzweck. Alle andere Dinge sind au, 
„genscheinlich zum Nutzen und zum Gebrauche für 
„Andere. Die Thiere sind zum Dienste und zur Nah-
„rung des Mensche», zum Theil auch zur Fütterung 
..für einander selbst. Die Bestimmung der «pflanzen 
„zur Ernährung der Thiere und Mensche» und zur 
.wechselseitigen Beförderung ihrer eigenen Vegeta-
,t»'on ist noch deutlicher. Aber der Me»sch ist nicht 
„bloß zum Gebrauche und Nutze« für Andere, er ist 
„um sein selbst willen da.- u»d wenn auch nur ein 
,,einziges solches Wesen, wie der Mensch, vorhan» 
„den wäre, so wäre die V?elt nicht umsonst geschaf: 
,<fen worden. " llebersicht der vornehmsten Prinei-
fie» der Vittenlchre (Breslau 17^8-) S. 2^8. folg. 

6. 2. 
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§. 3. 

I m geselligen Zustande mit anderen Wesen 
seines Gleichen sagt dem Menschen ferner sein eigenes 
Sewußtsehn (§. , . ) , daß er, wenn er nicht mit sich 
selbst im Widerspruche stehen soll (§. 2.), sie eben
falls nicht als bloße Mittel zu seinen Zwecken, son» 
dern als Personen behandeln, und daher bey sei« 
ncn äußeren, auf sie einwirkenden, Handlungeil 
auf keine unumschränkte Freyhcit Anspruch machen 
könne, sondern sich dabey so weit einschranken müs
se, als es nöthig ist, um den eben erwähnten W i 
derspruch zu vermeiden, welches, so lang die Men-
sehen, wie hier, bloß nach ihrem Wesen betrachtet 
werden, nur durch eine durchgängig gleiche Ein
schränkung möglich ist ^). Die Einschränkung der Fre i 
heit eines jeden Einzelnen auf die Bedingung, daß 
auch alle Anderen neben ihm gleichmäßig als Pe r» 
s o n e r l bestehen können, is t , nach dem Selbst» 
bewußtseyn des Menschen, d a s N e c h t , ( in der 
a b s o l u t e n Bedeutung). " ) Jeder Mensch muß 
daher im geselligen Zustande mit Anderen, wi l l er 
sich nicht widersprechen, die Gültigkeit des Rechts 
in diesem Sinne anerkennen. 

") Denke» wir uns eine Menge von Menschen, deren 
jeder sich alles gegen andere erlaubte, wozu ihn die 
Sinnlichkeit bestimmt. Ben dem so vielfältigen Wider» 
streite ihrer sinnlichen Neigungen würden sie einander 
aufreiben , oder sie müßten, um vor einander sicher 
zu seyn, sich einzeln in Wüsten und Höhlen zurücl« 
ziehen. Wollen sie also neben einander frey chä'ig 
seyn; so muß nach Aussage der Vernunft, welche nach 
dem obersten Denkgesetze Widersprüche zu vereinigen 
«icht vermag, jeder aus ihnen feine Freyheit im äußc, 

«e» 
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reil Gebrauche wenigstens in so weit einschränken/ daß 
auch die übrigen auf gleiche Weise seey wirksam sei,!! 
tonnen. Wer gesellig leben w i l l , muß auch so han
deln , daß Geselligkeit Statt finden könne. 

' ' ) Daß dieser Begriff mit demjenigen übereinstimme, 
welchen der genauere Sprachgebrauch im gemeinen Le« 
ben und in den Gerichlehüfen mit dem Worte »«bin» 
det, und warum er dem Begriffe der älteren Schule 
vorgezogen werde, wird §, §, n und 12 nachgewiesen. 
S . A. V a u c r s Nalurrecht, Marburg 2. A. > 8>6, S. 5^. 

tz. :. 

Recht wird auch in r e l a t i v e r Bedeutung 
genommen, und zwar bald als ein Prädicat der Hand
lungen, (objectio), bald als ein Attribut einer Per
son, (subjectio). I n der ersten Beziehung ist Recht 
diejenige Beschaffenheit einer Handlung, durch wel> 
che es möglich ist, das; die Menschen im geselligen 
Zustande gleichmaßig als Personen neben einander 
bestehe» <I. Z.). Nach diesem Rechtsbegriffe, durch 
welchen wir die rechtlichen Handlungen von den 
widerrechtlichen zu unterscheiden vermögen, laßt sich 

! der H a u p t g r u n d sa tz der Rechlslchre (§. 1.) 
> in der Formel ausdrücken: Alle jene Handlungen, 

bey denen ein geselliger Zustand äußerlich auf glei
che Weise sreyhandelnder Wesen als möglich gedacht 
werden kann, sind rechtlich; die entgegengesetzten 
sind widerrechtlich, oder Rechtsverletzungen. Bey 
dem llrtheilen übel die Rechtlichkeit einer Handlung 
muß ich mich also befragen, ob woh l , wenn jeder 
auf solche Avt handelte, andere auf gleiche Weis«: 
als P e r s o n e n (§. 2.) neben ihm existiren könn-
ten. Je nachdem die Antwort bejahend oder vernei
nend ausfallt, wird die Handlung rechtlich oder wi-> 

' derrechtlich sevn. Die ganze Rechtswissenschaft be. 

schäf' 



schastiget sich mir der Anwendung dieses Urgrund 
satzes auf die mannigfaltigen Handlungsarten und 
auf die Gegenstände, woran sich unsere Wil lruhr 
äußern k,mn; sie beschäftiget sich mit der systema-
tischen Aufstellung der Bedingungen, unter denen 
ein geselliger Zustand der Menschen, als Personen, 
denkbar ist ' ) . 

') Man konn auch sagen - Jede unserer Handlungen isi 
rechtlich, welche mit der allgemein gleichen frcye» 
Wirksamkeit vereinbaret werden kann; Handlungen, 
die damit nicht zusammenstimmen, sind widerrechtlich. 
Sich erha<<e», seine geistige» »der körperlichen Kräfte 
ausbilden, sich durch Arbeit Vermögen erwerbe», sind 
z. B. rechtliche Handlungen; weil dadurch der Person, 
lichfeit, der freyen Wirksamkeit unserer Mitmenschen, 
an sich kein Abbruch geschieht. Aus dem entgcgenge-
seliten Grunde sind Mord, Verwundung, Menschen
raub offenbare Rechtsoerleyungen. Der durch ^dru 
Nechtsbegriff und den Hauptgruudsay der Rechtslehre 
beschränkte (ideale) Raum, inne'rhalb dessen alle Hand» 
lungen des Menschen rechtlich sind, macht seinen 
rechtlichen Wirkungskreis, (seine Rechts. Sphäre, sein 
Rechts-Gebielh) au«, welcher hauptsächlich, wie in 
der Folge gezeigt werden wird, den gerechten Gebrauch 
>er persön l ichen Kräfte und der äußeren G ü t e r 
in sich faßt. Man f. E. F. K l e i n ' s Gespräche über 
^rcyyeit und Eigenthum ( Berlin l?yi. S. »iz. folg.) 
Man kann daher auch sagen.- Alle jene Handlungen 
sind rechtlich, welche der Mensch innerhalb seines 
llechtlichcn Wirkungskreise« unternimmt. 

§. 5. 

Betrachtet man das Recht subiecti», als Vcsngniß 
einer Person (vorig. §.), so ist es das (von der Ver

nunft 
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nunft durch den absoluten Rechtsbegriff (§. 3.) zuge« 
standenc) Vermögen zu rechtlichen Handlungen, d. i. zu 
«llen, aber auch nur zu denjenigen Handlungen, bey de-
nen ein geselliger Zustand äußerlich gleich frcytha-
tiger We>en Statt finden kann. Das Recht einer 
«Person schließt zugleich die Befugnis) zu z w i n g e n , 
d. !)., die Rechtsverletzung mit Gewalt hintanzuhal
ten , in sich. Denn es ist dem Grundsätze des Rechts 
gemäß, daß der Mensch seinen rechtlichen Wirkungs
kreis behaupte (§. /,. ") , felglich die Eingriffe in 
denselben mit den nothwendigeu Mitteln abwende. 
Die Verletzung des Rechts aber ist ein Eingriff in 
das fremde Rechtsgebieth (eben da), und Zwang 
öfters ein nothwendiges Mittel dagegen; erster« 
wird also in so fern mit Recht durch letzteren abge
halten. Dieser Zwang kann nicht als eine Beschrän» 
kung der r e c h t l i c h e n Frenheit des Rechtsverle
tzers , nicht als ein Unrecht getadelt werden; weil 
man den Beleidiger dadurch nur in die rechtlichen 
Granzen seines Freyheitsgebrauches zurückweiset *). 
Vielmehr würde das Recht allgemein geltend (reali-
sirt) seyn, wenn jede Verletzung schon durch die 
Vesorgnih des Zwanges im Keime ersticket würde. 
Dagegen kann der Rechtsverletzer, dem rechtlichen 
Zwange zu widerstehen, und die Beleidigung fort-, 
zusetzen, nicht befugt seyn; weil sich sonst die Ver
nunft widersprechen würde " ) . 

') Wenn ich z. V. dm Räub?r oder Mörder mit Oe« 
w»l< von seinem Unternehmen zurückholte, so zwinge 
ich ihn n»c. seiner freuen WilltVihr die Gränze zu se« 
tze„ . d«ß ich «ls ein sreyhaiidtlüdci! Wesen gleichmä
ßig neben ilim bestehe« könne. D>ir,iuf ist ober seine 
Wilttühr schon durch den Nrch^beqriff t§. L. ,',/!. 5.) 
beschränket. Somit ist mein Zwang wider ihn mirAus, 

fühl 
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führung (Execution) des Rechte«, kein llorecht. (yuz 
iul« iuu v t i l u i , nemini s«c>l iniuri «m.) Die Vernunft 
weiset durch das Rech!« -Hrincip und die daraus ent» 
wickelte Rechtslehrc jedem Menschen sein Nechtsge, 
biet!) an, und begränzet es durch den rechtlichen 
Wirkungskreis der Uebrigen. Was er i n n e r h a l b 
seines rechtlich begränzte» Gebiethe« «Hut, das thut er 
mit Recht. <3r treibt also denjenigen, der in dasselbe 
eingreift, mit Recht zurück. Uebecschreitet er aber sein 
Geuiech, so «ritt auch wider ihn das Zwangsrecht ein. 
Übrigens muß von dem Rechte zu zwingen das 
physische V e r m ö g e » , den Zwang durchzusetzen, 
welches ben dem einleuchtendesten Rechte dem Schwä» 
chereu oft mangeln kann, wohl unterschiede» werden. 
Daher, wie weiter unten gezeigt werden soll, kann 
auch nur erst im Staate unter dem Schutze einer 
obersten Macht, welche durch unwiders teh l i che 
6 ewalt den züge l l osen Freyheitsgebrauch auf die 
oben erwähnte Bedingung einzu>chränken vermag, die 
rechtliche ssreyheit, oder da« (vor der Vernunft im» 
mer gü l t ige) Recht als »ine w i r k s a m e Vefugniß 
vorzugsweise g e l t e n d gemacht werden. 

" ) Daher erklären manche Schriftsteller, wie I . F. F. 
M e i s t e r (Lehrbuch des Naturrechls, Franks, a. d. O> 
l8Qy, F. 9,), letzteres üvcrhaup« als das System der Ner« 

,. ,yunftwahrheiten über das Erzwingiare unter Mensche,,. 

§. 6. 

Dem geselligen Menschen kommen jedoch nicht 
bloß Rechte zu (§. s.), es liegen ihm, wie er sich 
ebenfalls leicht bewußt werden kann (tz. i.), auch 
R e c h t s p f l i c h t e n ob. Er behauptet, bloß als 
sinnlich vernünftiges Wesen, mit Grund den recht
lichen Freyheitsgebrauch; er fordert mit Zwang, 
daß er darin nicht beschranket werde. Er muß also 
eben denselben Frepl/eitsgebrauch, und eben densel

ben 
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den Zwang ftdem anderen Menschen, als gleich? 
falls sinnlich vernünftigem Wesen, zugestehen. ") 
Diese, dem Rechte anderer nach der Vernunft gegen° 
überstehende, Nothwendigkeit ode.r Schuldigkeit nen
net man eine R c c h t s p f l i c h t , (rechtliche Ver
bindlichkeit) und gebraucht diese Benennung, wie 
den Ausdruck: Recht (§. §. /. und 6 ) , ebenfalls be
ziehungsweise bald auf die nothwendig erscheinen
de Handlung, bald auf das Snbject, für welches 
diese Nothwendigkeit besteht. Der o b e r s t e 
G r u n d saß für die Rechtspflichten sagt demnach 
aus : Unterlaß alle Handlungen, wodurch die 
rechtliche srepe Wirksamkeit anderer beschranket 
würde " ) . 

' ) Selbst der Bösewicht will zur Sicherheit semer eige, 
nen Rechte die allgemeine Beschränkung der Willtühr, 
fremde Rechte nicht M verlchen. Nur versucht ctbey 
jeder Gelegenheit ,u seinen Gunsten davon eine Aus» 
nähme zumachen; woraus eben erhellet, daß seine 
Handlungsweise (Maxime) unvernünftig und recht«, 
widrig sey. 

" ) Man kann diesen Grundsatz, weil er die allgemeinen 
und nochwendigr» Nechtspfiichten (§. i.) ausdrückt, 
da« (ober sie) Recht ige setz nennen. Gewöhnlich 
aber versteht man unter dem Rechtsgesetze den Haupt« 
grundsatz über die rechtlichen Handlungen oder Rech» 

«e c§. 4)/ Weil ê  andeutet, wie alle Handlungen, 
um rechtlich zu sepn, beschaffen sepn müssen. Letzte
rer, wie er (eben d«) ausgesprochen wurde, ist weder 
ein Gebothi' noch ein WerbochsgeseH, sondern ein, 
«ui dem «l« Velboth lautenden Gesetze der Recht«» 
pflichten darstellbare«, E r l aubn ißgese tz zu ul» 
len Handlungen, welche den Rrchtspstichten nich» 
Widerstreiten. 

§. ?. 
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z>. ? . 
Wer die rechtliche sreye Thatigkeit vernünftiger 

Wesen nach seiner Willkühr einschränket (tz.»;.), be
handelt sie als bloße Mittel zu seinen beliebigen 
.Zwecken, entzieht etwas von dem Ihrigen; er flö
tet dadurch ihre Rechte, oder beleidiget sie, und 
hebt die Möglichkeit einer geselligen Ordnung aus. 
Man kann demnach mit andern Schristjlellcrn den 
Grundsaß der Rechtspsiichten aucl, in folgende Sa? 
tzc einkleiden.- behandle deine Mitmenschen nicht als 
bloße Mittel .;:> deinen willkürlichen Zwecken: Un^ 
nrlasj alle Handlungen, wodurch die Geselligkeit 
unmöglich gemacht würde: Entziehe niemanden das 
Seinige: Verletze die Rcch:e anderer nicht: Belci 
dige Niemand. Und da uns das Recht zu allem zu 
steht, was nicht widerrechtlich ist (§. 5.); so kann 
man sagen, man habe ein Recht zu allen jenen 
Handlungen, welche den eben erwähnten Rechts» 
sormeln nicht zuwider lausen. ") Die Rechtspflichten 
sind übrigens vermöge ihres obersten Gesetzes (h. 6.) 
i.) ursprünglich alle v e r n e i n e n d , andere in ih» 
rem Rechte nicht zu stören, also durch bloße Unter
lassung erfüllbar. 2.) Sie beziehen sich nur auf 
äußere Handlungen ; durch Handlungen, die bloß 
in dem Gcmüthe vorgehen, kann die frepe Thälig-
keit anderer, kann ihr Recht nicht gekränket wer
den. 3.) Die Beobachtung der Rechtspflichten wird 
dnrch Androhung des Z w a n g e s gesichert (sanc-
tiouirt). Wer sie übertritt, darf nach dem Rcchts-
«principe gezwungen werden, ohne daß er dem 
Zwange zu widerstehen befugt ist. (§. 5.) 

' ) 3ch f'ihre diese Rcchtsformcln hauptsächlich aus dem 
Grunde an, weil die eine oder die andere derselben 

zum 
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zum Beweise eines Rrchtsssyc« oft näher liegt, und 
hierdurch dclien Zurüctführung auf den oben aurgr-
stellten Haujügruudsatz erleichtert wird. UebrigcnS 
fällt wol' l von selbst in die Augen, dav der, in den 
altern Rechts > Systemen an die Vpitze gestellte, Eau, 
niemand zu beleidigen, jedem das Vcinige zu lei i irn, 
oder fremde Rechte nicht zu stören, nicht als obc r° 
stec Rechtssal) oder der in demselben enthaltene 
Hegriff von Recht als oberster Rechtsbegriff ange
nommen werden könne; indem man eben erst wissen 
w i l l , worin denn dir Beleidigung, das Seinige oder 
das Rech« ein»« irden bestehr. 

tz. 8. 

So beschrankt die Vernunft vermittelst ihres 
Rechtsgeseßes (§. 6. " ) unser ä u ß e r e s und 
g e g e n s e i t i g e s Betragen. Allein auf eine weil 
umfassendere und erhabenere Art kündiget sich ihre 
Gesetzgebung in dem M o r a l - Gesetze an. ") 
Die Tugcndlehre (Ethik, «pflichtenlehre,) gebiethet 
uns, nicht nur dir Mcnscnheit nicht als bloßes Mit-
le l , sie gebiethet uns auch, sie als Zweck zu be
ll anbellt, und die vernünftigen Zwecke derselben, 
(unsere wahre Vollkommenheit und die allgemeine 
Glückseligkeit) auf eine t b i t i g e Weise zu beför
dern. Sie fordert, daß wir unsere «Pflichten nicht 
aus Zwang, oder aus e i g e n n ü t z i g e n Vewegungs-
gründen, sondern aus Achtung für das Gesetz, aus 
reinem guten Willen erfüllen sollen. Sie gewähret uns 
d« Aussicht in ein künftiges Leben, wo von dem all
wissenden, allmächtigen, höchst vernünftigen und bei
gen Wesen Glückseligkeit nach Würde verlheilet, die 
Tugend belohnet, das Laster bestrafet werden soll. 
Sie legt uns nebst den Wichten gegen andere auch 
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Religions - und Eclbsipstichten auf, und sie stellet 
uns ihre Gesetze als göttliche Gesetze dar, die von 
dem Urheber alles Guten gegeben, und seinem hei
ligen Wil len vollkommen angemessen sind. " ) 

») Wie lülin einer und derselben Kraft überhaupt nach 
ihre» mannigfaltigen Aeußcrungen verschiedene Venen, 
nungen rrtheilet; so unterscheidet man auch, um den 
Widerspruch, der sich zwisch",, dem Rechts» und dem 
Tuge»dgesetze z» ergeben scheint, auf eine faßlichere 
Weise zu heben, mehrere Functionen der Vernunft. 
Die Vernunft überhaupt ist das Vermögen, alle Vc> 
griffe und Urtheile auf Principien, auf Einheit zu» 
rück zu führen. I h r Gebrauch ist theo r et i sch,wenn 
sie das D e n k e n , oder das, was ist, (wir in der Lo
gik, Mathematik, Naturwissenschaft), eristpractisch, 
wenn sie das Wollen, und das, was geschehen so l l , 
zum Gegenstände hat. Die praktische Vernunft, in so 
fern sie unser äußeres, wechselseitiges Einwirken auf 
eine solche A n ordnet, daß jeder seine rechtlichen 
Zwecke ungestört von andere» verfolgen könne, heißt 
die'r ech t l i ch r ; in so fern sie aber für unser ganzes 
Betragen Vorschriften rrtheilet, damit gänzliche llrber-
einstimmung mit uns selbst als Vernunftwesen hervor» 
gebracht werde, nennet man sie moral ische Ver» 
nunft. I n eben dieser Rücksicht unterscheidet man ei, 
ne doppeltepraclischcVrrnunftgesctzgebung, die recht« 
l iche und moral ische, oder ethische. 

" ) Die weitere Erörterung und der Beweis der hier nur 
angezeigten Wahrheiten wird «vermähl aus anderen 
Thrilcn der Philosophie vorousgesctzet. (§. ,. ') 

§> 3-

Vcpde Gesetzgebungen, die rechtliche und die 
ethische (§. 8 . ) , gehen von der Vernunft aus, aber 
sie unterscheiden sich selbst d a , wo sie sich auf de,.' 

n a h m -
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n ä b m l i c h e n G e g e n s t a n d beziehen, auf <,i 
ne, für die Nechtslehre ftyr merkwmdigc,3' 
«.) Das Rcchtsgesetz gebicthct nicht, daß die .̂ 
schen in einen g e s e l l i g e n Zustand tteten st 
<ö> 7, l>), es seßt ihn, durch frepes Einuerjtäno^ 
mß oder durch Naturereignung gestiftet, voraus; 
die Moral aber macht den geselligen Zustand, wor̂  
in die Vernunft des Menschen entwickelt, und sci,> 
moralischer Wirkungskreis, die Menschheit in 
und bep anderen als Zweck zu behandeln, c.i'ücr«. 
wi rd , zur «Pflicht. ") 2.) Die Rcchtslchre begnugec 
sich mit einem ä u ß e r e n , dem Rcchtsgesetze au^ 
gemessenen, (gesetzmäßigen, legalen) Benagen, es 
mag in dem Drange, übereinstimmend zu handeln, 
(§. 2.) oder in der Furcht des rechtlichen Zwanges, 
(tz. 5.) in dem Mitgefühle, in der Neigung'nir Ge° 
sclligkeit, die ohne das Recht nicht bestehen könnte, 
oder in was immer für anderen sinnlichen Antrieben 
gegründet sepn. Wer sich so beträgt, ist doch immer 
ein r ech t l i che r Mensch, mit dem man ungcsiört 
ln Eintracht leben kann. Die Tugendlehre aber drin« 
getauf gute G e s i n n u n g e n ; sie fordert, daß 
wir die Gcrechtigkeitspfiichten um ihrer selbst willen, 
aus Liebe zur Tugend der Gerechtigkeit, erfüllen sollen. 
Wer diese Forderung erfüllet, ist ein sittlichrecht« 
l i cher Mensch, dessen Bewcgungsgrund, gerecht 
zu handeln, für alle möglichen Falle ausreicht; sei
ne rechtlichen Handlungen haben einen s i t t l i c h e n 
Wertl). 3.) Das Rechtsgeseh stellt die, dem Rech
te gegenüber stehende, Verbindlichkeit a l s Z w a n g s< 
P f l i c h t dar. Die «pflichtenlehre sagt, daß die Ge-
rechtigkeitspfiichten f r e p w i ! l i g , (ohne es auf den 
Zwang ankommen zu la^cn,) erfüllet werden sol, 
l«n, und schärft um so mehr dzm Verpflichteten ein, 

dem 
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dem Nichte des Ander» nicht zu widerlichen. Da» 
Recht ist demnach stets ein s i t t l i c h e s Vermögen, 
ein ä u ß e r e s D ü r f e n in der Bedeutung, daß 
weder die rechtliche, noch die moralische Vernunft 
einen äußeren Widerstand dagegen gestaltet. I n st. 
nen Hallen aber, worin der Berechtigte aus «Pflicht 
der Güte (Bi l l igkeit , Menschenliebe) von seinem 
strengen Rechte ablassen soll, ruft ihm die morali. 
sehe Vernunft , (die innere Stimme des Gewissens) 
z u , daß seine strenge Forderung u n s i t t l i c h sep; 
sein Recht ist dann zwar ein äußeres, aber kein in> 
n e r e s Dürfen. " ) 

*) Hätte die paradoxe Behauptung Rousseau'« l«»r !'<,?>. 
g ! , e et I«5 l o i x temen ! <ie t ' iüc'ßal i l l i j>i»iln> le« Iinm» 

ine«), daß der rohe ungesellige Halbmrnsch zufriede» 
«er lebte, als das Mitglied des Staates, auch ihre 
Nichtigkeit; so folgte daraus doch nicht, daß der un» 
gesellige Zustand unsererNal»r und unserer Bestim» 
nnmg «.emäß seyu würde. Die Bestimmung «ines 
smnlich vernünftigen Wesens ist nicht thierischels 
W o h l s e y n , sondern Sittlichkeit, d. i. der thntigc 
gute Wil le, die Vorschriften der Vernunft zu befol. 
gen. Die Vernunft des Menschen aber kann nur erst 
in einem fortdauernden Zustande der Geselligkeit, 
also nur in, Staate ausgebildet werden. Die Sittlich, 
?eit gibt uns d!>- Würde zur Glückseligkeit, und in 
der Verbindung der Glückseligkeit mit der Oitltich, 
feit besteht das vollendete Gut des Menschen. Bergt. 
tzl.E, M a y e r ph'los. Gespräch, über de,, llrspv. 
dcr Gescllsch. Cult. und «Pol. Wien 178». 

»») Man k«nn sich die eben bemerkte.-, llmerscheidungi.' 
merkmahle durch die Aufmerksamkeit auf die offen,' 
liche Verwaltung im Staate anschaulich machen, Der 
Gesetzgeber schränkt, als Organ und Erklärer der recht» 
liche» Vernunft, in der Civil» und Strafgese«/>ebu»g d!5 
sinnliche Willtühr eines jeden Einzelnen auf eine solchs 
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Weise ein, daß alle Staatsglieber in Gemeinschaft frep» 
chäüZ seyn können.Er handhabet dasRecht durch den anc 
gedrohelen Zwang, ohne sich in dem Gesetzbuche 
a»f die Lehren .der Moral oder Religion zu berufen. 
Die po l i l sschen Verfügungen zeigen oder erlcich» 
<rrn den Untrthanen die rechtmäßigen Wirkungs
kreise ihrer Thäligkeit. Jeder wird in dem, nach 
dem Gesetze ihm zuständigen. Rechte, wäre dessen 
Ausübung auch unbillig und lieblos, durch die öffent» 
liche Macht geschützt. Damit jedoch das Gesetz bey 
der genährten Hoffnung, es unbemerkt zu übertraten, 
auch ohne Zwang ans Vlchtung für die Pflicht hcob« 
achtet, und dem alles belebenden, segenreichrn Zu
rufe der Billigkeit und Güte Gehör gegeben werde; 
so wendet die öffentliche Verwaltung alle Sorgfalt 
an, daß durch Erziehung, durch Unterricht in den 
heiligen Lehren der Religion, durch Volkslchrer und 
andere zwcctmäßige Miücl die moralische Ver« 
nunft geweitet, und die Bürger zu sittlichgut/n Mcn» 
>>!,en gebildet werden. 

Oben so erheblich ist die so oft verkannte Ver« 
schied enhe i t der Gegenstände und des 
Umfanges der ethischen und juridischen Gesetzgebung. 
Wer die R e l i g i o n s - P f l i c h t e n übertritt, ist 
zwar vor seinem Gewissen und Gottes Gericht per» 
antwortlich; er unterliegt aber keinem rechtlichen 
Zroange, wofern er nicht zugleich, (z. B. durch fa< 
natische Störung einer, zur Ausübung ihrer Meli« 
gidn versammelten, Gemeinde) die Rechte anderer 
verletzet. Wer die S e l b s t p f l i c h t e n (durch Un° 
Mäßigkeit, Verschwendung u. s. w.) hintan seht, 
handelt unsittlich; ungerecht aber erst dann, wenn 

er 
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er dadurch fremden Rechten, (z. N> der Dienstherr
schaft, der Glaubiger, der Angehörigen) zu nahe 
tritt. Wer die Psiicyten der G ü t e vernachlässiget, 
handelt lieblos nnd unmoralisch; ihn jedoch zum 
Woylchun duny Zwang anzuhalten, ist eine, alle 
Frevhcit und Geselligkeit zerstörende, Ungerechtigkeit. 
Ber Vorwand, die Moralitat zu befördern, kann 
in allen diesen Fällen den Zwang nicht rechtferti
gen. Zu geschweigen, daß wir kaum mit Wahrschein
lichkeit bcurtheilen können, ob unser Mitmensch in 
einem gegebenen Falle wirklich unmoralisch handle 
oder nicht, und daß unsere gute Absicht das unmo
ralische (ungerechte) Mittel nicht heiligen kann; so 
macht ja eben der ungezwungene gute Wille das 
Wesen und den Werth der Moralitat, so wie die 
pflichtwidrige Gesinnung und die böse Neigung das 
Wesen der Unsittlichkeit, aus. Der Zwang aber ver
mag weder die Sinnesart zu andei'n, noch den gu
ten Willen einzuflößen. Erst muß durch genaue Hand» 
habung der Gerechtigkeit das Gebiet!) der gesetzlichen 
sreycn Thatigkeit gesichert seyn; auf welchem dann 
jeder selbst aus frcper Bestimmung das Tngcndge-
setz befolgen kann, und befolgen soll. 

Haß der Begriff und Hauptgrundsatz des 
Rechts, welchen ich oben l H . 2, /j,U. besonders 5) aus-
gestellet, und nun <H. 8, 9, in ) mit den Forden 
ruilgen des Tugendgeseßes in Vcrgleichung gezogen 
habe, nicht etwa willkührlich angenommen worden 
sep, bewähret sowohl der gemeine als auch insbeson« 
dere der, in den Gerichtshöfen herrschende, Sprach« 
gebrauch. Wenn man den Rechtsbcgriff zu zerglie
dern sucht, wie er selbst von der ungekünstelten Ver

nunft 
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nunft bep der Behauptung, daß jemand ein Recht 
habe, angewendet wird; so findet man nachstehen« 
de Merkmahle darin enthalten, i.) Man denkt sich 
Hey einem Rechte, (z. B. des Gläubigers) kcin So l . 
len, keine P f l i c h t ; weil, wie man zugibt, der 
Berechtigte daraus Verzicht thun könnte. Man denkt 
sich dabcy vielmehr nur ein Koni.cn, ein Vermö« 
g c n ; aber' 2.) kein physisches Vermögen zu 
t x m , was man durch die Natti.'raste auszurich« 
ten vermag (j»5 iart ior i»); weil sonst alles, was 
nur geschehe» ist, da es durch die Naturkrafte be. 
wirket werden konnte, mit Recht geschehen seunwür̂  
de. Man denk sich also ein s i t t l i ches Vermögen, 
«in Dürfen (§.9). Dennoch ist 3.) nach dem Sprach« 
gebrauche, das Recht kein s i t t l i ches Vermögen in 
dem engcrcn-Sinne, daß man nur zu dem, was sitt
lich gut und dem Tugendgcsetze gemäß ist, ein Recht 
hätte; es ist kein i n n e r e s Dürfen. (Eben da.) 
Denn ohne zu erwähnen, daß dann das Recht in 
eine Pflicht umgewandelt, und iedc'Rechtsbegcbung 
unsittlich seyn würde; so kann man nicht laugncn, 
daß viele Ansprüche, ob sie glei'l) von einer offenbar 
u n s i t t l i c h e n Gesinnung ausgehen, und auf die 
lieblosesten Zwecke gerichtet sind, dennoch allgemein 
als recht l ich anerkannt, und voll Rechtswencn, 
(selbst vermittelst der Gerichte im Staate) durchge. 
setzet werden. Es ist also nur im weiteren Sinne ein 
sittliches Vermögen, ein äußeres Dürfen.') Immer 
wird ^.) das Recht auf andere vernünftige We^ 
sen bezogen, mit welchen wir gesellig leben s§. 5). 
Zerstreute, isolirte Menschen würden wohl «Pflichten 
sReligions-und Sclbstpflichtcn) haben; Rechte ?om-
mcn erst in Anwendung, wenn unter den Menschen 
»in unmittelbarer oder mittelbarer Einfluß, eine 
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Wechselwirkung Statt findet. Endlich 6.) stellen wir 
uns in dem Rechtsbegriffe stets eine strenge Forde» 
rung vor, die wir ä u ß e r l i c h , d. h. mit dem Be. 
wuhtscyn, daß anderen kein Überstand gestaltet ist, 
wollt auch mit Zwang ausführen dürfen. Alle diese 
Merkmahle vereinigen sich in dem oben (§. 5) angege
benen Begriffe des Rechts. Nach jener Erklärung ist 
das Recht i.) kein Sollen, es ist ein Vermögen; aber 
lein physisches Vermögen, sondern ?.) ein, nach der 
Vernunft zufolge des Bewußtscyns eines vernünsti» 
gen Wesens zuständiger, Freyheitsgebrauch , welcher 
sich Z.) wenigstens nach dem Rechtsgesehe, wenn 
auch nicht nach dem Tugendgesehe, der Vernunft 
ergibt, <.) immer auf andere vernünftige Wesen 
bezogen, und zugleich b.) als eine mit Zwang be
festigte Besugniß dargestellet wird. " ) Der wissen» 
schaftliche Begriff vom Rechte unterscheidet sich daher 
von dem sprachgebrauchlichen einzig dar in , daß er, 
wie es sich geziemt, die wesentlichen Merkmahle des 
Gegenstandes in ihrer größten Allgemeinheit vol l , 
standig aussagt. 

») Man denke sich z. V. den Fal l , da ein hartherziger 
reicher Mann seinen dürftigen Schuldner durch An, 
dringen auf die pünctliche Zahlung des Capitüls und 
der, im Prange der Umstände zugestandenen, hohen 
Zinsen zu Grunde richtet. 

" ) Bei) der Hrage, ob das Recht ein s i t t l i ches Ner-,, 
mögen sey, iommt es also auf eine genaue Bestim
mung des Worte., «u. Versiebet man unter dem Li t t , 
lichen (im engeren K'ime), im Gegensätze des Un» 
s i t t l i chen , nur l'osjmige, was mit dem Tugend, 
gefttze übereinstimmet, so ist nicht jedes Recht, nicht 
jede 'Ausübung des Rechts smttch; sie kann, wie da« 
obrustehende Vevspirl zeigt, oft u n s i t t l i c h seyn. 
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I i , so fern man aber da« Sittliche (in oer weiteren 
Bedeutung) dem Phpsischen entgegen setzt, ist jedes 
Hlecht unstreitig ein s i t t l i ches Vermögen; indem et 
auf Vernunft und auf ein Freyheitsgesetz, nähmlich 
auf das Rechtsgcsetz, bezogen, und auch vo„ dem 
Tugeudgcsetze in so weit geschützet wird, daß dem Be> 
rcchiigte» in der Ausübung seines Rechts selbst nach 
dem Tugendgesetze niemand widerstehen darf. 

3- ' 2 . 

Die alter«« Rechtslehrcr, welche alle natürlichen 
Pflichten in das Naturrccht ausnahmen, oder doch 
dasselbe aus der Moral ableiteten, suchten auch den 
Grundbegriff des Rech ts in dem Gebicthe der Mo» 
ral auf. Dabey kam ihnen der sehr ausgedehnte und 
vieldeutige Sinn des Wortes zu Statten. Recht 
( rec tum, als ein Beywort genommen,) heißt über» 
yaupt alles, was einer Regel, einem Gesehe von 
was immer für einer A r t , folglich auch was dem 
Gesetze der Vernunft über unsere frepen Handlungen 
gemäß ist, und diese letzte Art von Recht schien die. 
sen Mannern, ohne weitere Unterscheidung zwischen 
Vernunstgesehen «H. 8—, i ) , nach seinem ganzen Um
fange Gegenstand des Naturrcchts zu sepn. Daher er. 
klärten sie das Recht (im objectivtn Sinne) als das
jenige, was den stttii^e^ (!Z^g.en -)Gesetz'cn gemäß, 
und ein Recht (im subjectivcn Sinne) erwarten sie als 
ein sittliches Vermögen zu dem, was s i t t l i c h g u t 
ist. Da sie sich aber in der Behandlung des, von 
diesem Rechtsbegriffe ausgehenden, Naturrcchts nicht 
verhehlen konnten, daß der Mensch oft ein Recht 
zu einer Handlung habe, die u n s i t t l i c h ist, 
(z. B. sein Oigenthum muthwillig zu zerstören), und 

daß 
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daß er nach dem Tugeudgesetze seinem Mitmenschen 
oft zu etwas verpflichtet fty, woraus doch dem letztern 
keine Zwangsbefugniß zukommt, (wie z. B. dem 
Dürftigen aus ein Almosen); so erkünstelten sie ver» 
schieden«:(iintheilungen des Rechts: in ein inneres 
zu dem, was man vor Gott und dem Gewissens 
gciichie rechtfertigen kann, und in ein äußeres , 
Hey dessen Ausübung uns wenigstens Andere nicht 
eiuschranken dürfen; dann in ein un vo l l kommt» 
nes auf Hülseleistung, die uns der Mitmensch aus 
«Pflicht der Güte nicht versagen soll, und in ein 
v o l l k o m m e n e s auf das, wozu er gezwungen 
werden darf. ") Doch mit aller der künstlichen Nach» 
hülse kann der, bep dem Grundbegriffe des Rechts 
untcrlausende, Frrthum dem scharssichtigeren Blicke 
nicht entrücket werden. Wenn das Recht über» 
Haupt nur auf das si t t l iche Gute sich erstrecken 
würde, wie könnte es denn doch ein äußeres, voll? 
kommenes Recht, wie zugestanden wird, zu un» 
s i t t l i chen Handlungen, mithin auf Kosten des 
i n n e r e n Rechtes, geben? Und was soll dem 
Rechtsgclehrten ein unvollkommenes Recht , das 
doch nicht durchgesetzt werden darf? " ) Cs ist also 
zu wünschen, daß jener ethische Rechtsbegriff, der 
sich in der ausübenden Rechtsgelehrtheit ohne-
dieß nie bchcwpten -ko^n.te, .iiuctz M der Schule der 
Rechtswisftî schaft-aufgegeben, -und dafür nur der 
eigentliche, niridische , auf das sogenannte äußere 
und vollkommene Recht sich beschränkende, Rechts, 
begriff (§. 5) angenommen werde. " ) 

") S- L. I . F. Hüpfners Natu«. L. 25. f- und «3. 
,89. f. 

*') Das unvollkommene Recht ist in einer Rücksicht ein 
wahres (uolttommenes), in einer anderen Rücksicht 
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aber gar kein Recht, so hat der Arme ein (vollkom» 
menes) Recht, um eine Gabe zu b i t t e n ; wer es 
ihm wehren wollte, würde ihn in der rechtlichen Frei
heit, seine Bitte vorzutragen, beschränken. Auf die 
Gabe selbst hat er gar kein Recht. Daher wenn er 
sein Gesuch beß einem Gerichtshöfe, der doch die Rechte 
schützen muß, anbrächte; so würde man ihn ab. und 
auf die Güte des Wohlhabenden, wider den sein 
Gesuch gerichtet ist, oder an eine m i l de Stiftung 
weisen. 

*') Vergl. T r a u g o t t K rugs Aphorismen zurPhilos. 
des Rechts. Leipz. i8c,°. I. B. §> i—25. I . ssh. G. 
Schau manns crit. Abh. zur phil. Rechtil. IV. Abh. 
Halle 1795. K. H. Heydenreichs System de< 
?taturr. Vorr. zum 2. 3H. 

/^ 
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Zweyter Abschnitt. 
Von den Zweigen und Gränzen der Rechts» 

lehre, und von dem Gebrauche des natür» 
lichen Privat» Rechtes. 

ie, in der vernünftigen N a t u r des Menschen 
(§> l ) gegründeten, Rechte und Rechtspflichten kön
nen aus allgemeinen, ihnen eigenthümlichen Grund« 
saßen hergeleitet werden (§. ^ und 6 ) , welche, in« 
dem sie dasselbe Merkmahl des Rechtes, nur in ver
schiedenen Beziehungen, aussagen, ihrem Wesen 
nach nur ein Grundsatz sind. Es ist daher von die
sen Rechten und «pflichten eine eigene Wissenschaft 
möglich, welche insgemein den Nahmen des Natur 
rechts führet. ") I n dieser Wissenschaft wird zwar 
so wie bey seinem Gegenstande, dem Rechte selbst, 
eine Gemeinschaft der vernünftigen Wesen , ein g e. 
se l l i ge r Zustand (§. 9 ) , aber eben nicht durch
gangig eine Gese l l schaf t , eine Vereinigung zu ei
nem gemeinschaftlichen, fortdauernden Zwecke, roraus-
gesetzet. Daher theilct man das natürliche Recht ge
wöhnlich in das außergese l lschaf t l i che und 
gesel lschaf t l iche ein. Aus den so mannigfal
tigen Gesellschaften wählt der philosophische Rechts, 
lehrer nur diejenigen zu seiner Vchandlung, welche 

zur 

D 



2? 

zur Existenz und zur gesicherten Fortdauer der sinn
lich vernünftigen Wesen nothwendig sind; nähmlich: 
die Familie (zwischen Ehegatten, Altern und Kin» 
dern,) und den S taa t , gewöhnlich als Gesellschaft 
zum Schutze der Rechte unter einer öffentlichen (über 
alle Mitglieder sich erstreckenden) Macht gedacht; und 
zwar beyde nach ihren inneren und äußeren Verhalt« 
nissen. So zerfällt das außcrgesellschaftliche Natur» 
recht in jenes der e i n z e l n e n Menschen u n d 
F a m i l i e n , und in jenes der V ö l l e r g e g e n 
e i n a n d e r ; das gesellschaftliche hingegen in das 
F a m i l i e n » und in das S t a a t s r e c h t . 

' ) Man nennet ei auch da« V e r n u n f t recht, Vir 
philosophische oder a l l geme ineRech ts l l h re , 
oder auch, ohne einen Beysay, die Nechts lehre, oder 
Rechtswissenschaf t ; indem man die Wissen« 
schüft der pos i t i ven Gesetze vielmehr die Gesetz» 
Wissenschaft, oder Rech t s g e l e h r t h e i t zu heißen 
pflegt. Einige deuten den Nahmen.' Recht der N a t u r , 
dahin, daß es das Recht vortrage, welches dem Men» 
schen als einem v e r n ü n f t i g e n Wesen über die 
vernunftlosc Natur, oder in der Iinnenwelt zustehet. 
Ochaumann crit. Abh. VII I . Abh. 

Für noch wichtiger zum Vcliufe der Einthei« 
lung des Naturrcchts wird insgemein der Unterschied 
angesehen, ob man die Menschen von einer öffent» 
liehen Macht (vorig. §.) unabhängig, oder abhängig 
betrachtet, und entweder einen Znstand voraussehet, 
in welchem sie ihre Rechte nach eigener Einsicht durct)-
»nschen befugt sind, oder einen solchen, in welchen» 
die Rechte von einer öffentlichen Macht bestimmet 
und geschühet werden. Aus diesem Gcsichwpuncte 
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zerfallt das natürliche Recht zu oberst in da» «P r i» 
va t - und in das ö f fen t l i che Recht. *) Da? 
«p r i va l - Recht behandelt l.) die au ß erg ese l l -
schast l ichen, und zwar <>) die ursprünglichen (an-
gebornen) Rechte, die schon durch unsere Natur al. 
lein vollständig begründet sind, (wie z.B. das Recht 
der Selbsterhaltung); I») diu abgeleiteten (erwerbli
chen), die zugleich einen Erwerb - Act erfordern, (z. 
B. das Recht aus Verträgen); II.) die gese l l 
schaf t l i chen «privat - Rechte der Familienglie» 
der. " ) Das ö f f e n t l i c h e Recht erwaact l.) das 
(gesellschaftliche) rechtliche. Verhaltniß der Mitglieder 
eines Staates, folglich .<) zwischen dem Oberhaupte 
und den Untetthancn, l,) zwischen den «privat- Bür
gern : natürliches S t a a t s r e c h t ; " ' ) l l.) das (au-
hcrgesellschastliche) Rechtsverhältnis) der Staaten ge-
gen einander: natürliches S t a a t e n - oder V ö l 
kerrecht. " " ) Demnach begreift die Rechislehre 
vier, oder, weil man die außergescllschaftlichcn und 
gesellschaftlichen Privat-Rechte in einen Zweig zu» 
sammen faßt, drey Haupttheile: Das natürliche «pri» 
vat - Recht, das Staatsrecht und das Staaten, 
recht. 

' j Kant mctauh. Anfangigr. der Rechts!. Vinl. I . l . l l . 
Krug Aphorism. §. 3y. folgg., H e y d e n r e i ch Sy» 
siein des Naturr. >. Th. T. 9. folgg. Schon dir allen 
Nechtsaelchrten und die erste» Naturrechtilehrer nanu» 
teu das auf Staaten sich beziehende Recht, weil ei 
eine öffentliche Macht voraussehet, ein öffentliche«, 
(jul publicum). Was also Vtephani (Anmerk. zu 
Kants Rechtsl. S. 65.) erinnert, daß man vielmehr 
die allen zukommenden Rechte öffentliche, und die 
nur einigen, welche sich in «Staaten ve«ini<zct ha» 
ben, zustehenden Stechte «Privat, siechte heißen soll, 

scheint 
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scheint mir weder treffend, noch dem Sprachgebrau» 
che angemessen zu sri>u. 

" ) I n wie fern sich da« «privat - Recht nach Verschiede», 
heil der Gegenstände mit Kan t in das Per>onen-> 
Sachrn-und dinglich persönliche Recht eintheilc» las» 
se, wird sich in der Folge zeigen. 

" " ) Tie Wissenschaft, welche die natürlichen Rechte der 
Privat, Personen im Staate lehret, mithin erst im 
Staatsrechte vorgetragen werden kann, nennet man 
das a l l g e m e i n e bürger l i che Recht. Dahin 
müsse» mehrere, von den alleren Schriftstellern schon 
im natürlichen privat-Rechte vorgetragene, Rechls. 
Wahrheiten, welche erst unter Voraussetzung der 
bürgerlichen Oberherrschaft Gültigkeit und Anwend
barkeit haben, versparet werden. S. indessen Hu fe 
lands Lehr,', des Natuee. l l l . Th. 

»»") Kant a.a.O, z.^3. nimmt einen dritte» Theil des 
öffentlichen Rechts unter dem Nahmen des Wel t» 
bür g errecht es an; allein ich Halle mit K r u g 
a. a. O. §. ^ i . dafür, daß selbes bloß eine einzelne 
Aufgabe des Vcanlenrechtcs ausmache. 

§. . ö . 

Wenn von einigen vorgegeben w i rd , daß 
sich das Nalurrecht (h. »H) auf den N a t u r s t a n d , 
als die Sphäre seiner Anwendbarkeit, beschranke, 
und wenn man überhaupt durch diesen vieldeutigen 
Ausdruck nicht zu gefährlichen Mißverstandnissen, 
oder wenigstens zu Wortstreitigkeiten Anlaß geben 
sol l ; so mutz vor allem der S i n n , den man mit 
diesem Ausdrucke verknüpfet, genau bestimmet wer
den. Unter Zustand (Stand) denkt sich der Rechis-
gelehrte einen Inbegriff der in einem gewissen Ner» 
Haltnisse zustandigen Rechte. Wie daher die Ver> 
Hältnisse und Rechte, welche man im Nalurrecht« 
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erkläret, verschiede» sind, so ist es auch der Begriff 
vom Natursiande. Man sehet,.) den Naturstand dem 
willkührlichen, (wie die Natur der Freiheit) entge
gen, und versieht darunter das allgemeinste Rechts-
verhältniß des Menschen zum Menschen, abgesehen 
»on allen willkürlichen, besondere Rechte gründen
den, Handlungen, (ursprünglicher Naturstand). Oder 
2.) man schließt vom Natursiande zwar nicht al» 
le willkürlichen, besondere Rechte begründenden, 
Handlungen (z. V. Vertrage), wohl aber alle ge
sellschaftlichen Verbindungen aus, (erworbener, je
doch auhergesellschastlicher Naturstand). Oder 3.) 
mau erweitert den Begriff des Naturstandes dahin, 
daß man sich die Menschen nicht nur mit angebor-
nen und erworbenen Rechten, sondern auch in ge
sellschaftlichen Familien-Verhältnissen, aber ohne 
Staatsvereinigung, vorstellet; (außerbürgerlichcr Na» 
turstand). 6.) Endlich denkt man sich darunter das 
gegenseitige Verhältniß der Staaten, in so fern sie, 
gleich den unabhängigen Naturmenschen, keiner ge
meinschaftlichen , das Recht unter ihnen bestimmen
den, Macht unterliegen, (Naturstand der Volker). 
Aus diesen vier Begriffen sind die ersten zwey und 
wohl axch der dritte bloß eine Idee, eine, zur Er
leichterung der Lehr-Methode nützliche, Abstraktion 
der Schriftsteller. Einen solchen, wenigstens länger 
fortdauernden, Zustand hat es nicht gegeben, und 
wird es nicht geben. Sobald die Menschen gesellig 
neben einander leben, so unternehmen sie auch will
kürliche Handlungen, wodurch sie in bedingte recht
liche Verhältnisse treten; und ohne gesellschaftliche 
Verbindung in Familien läßt sich ihre Fortpflanzung, 
ohne bürgerlichen Verein aber ihre gesicherte Fort, 
dauer nicht annehmen. Nur dem vierten Begriffe 
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des Naturstandes kommt bep dem wirklich bestehen» 
den Staatcnverhaltnisse objektive Realität zu. Da 
man also Naturstand gewöhnlich dem bürgcrlj- -
chen cdcr dem Staate entgegengesetzt; so bezieht sicl> 
zwar das natürliche «privat- und Völkerrecht, nicht 
aber auch das Staatsrecht auf den Naturstand "). 

' ) Unbrauchbar zu Folgerungen, (obschon nicht zu Ne. 
oenbetrachlungen), für die Rechtswissenschaft sind die, 
in der Geschichte der Menschheit aufgestellten, Hp. 
poihesen oder empirischen Muthmassungen über einen, 
dem bürgerlichen vorausgegangenen, Naturstand, den 
man, je nachdem man sich einseitige, unvollständige, 
»der aber vollständige Begriffe von der in dem Men
schen vereinigten Sinnlichkeit und Vernunft und ih
rem wechselseitigen Verhältnisse macht, bald als ein 
goldene« Zeitalter, bald als einen «hierischen Zustand 
der Nohheit, wo ohne Vernunflbrgriffe Starte für 
Recht gilt, bald aber ali ein allmähliges Fortschrei-
<en der Menschheit in Emwickelung der Noturanla 
gen geschildert hat. — Wollte man Naturstand denje« 
„igen nennen, welcher der vernünftigen Natur, der 
Bestimmung der Menschen, am angemessensten 
ist; so müßte man den Nahmen: Natursiand, dem 
bürgerlichen vorbehalten, l i . 9. ' ) „Der Wilde, der 
„außer der Gesellschaft lebende Mensch, sagt H ö rsch, 
„ke, hat seine Vernunft nicht entwickelt, und gibt 
„auch keine Gesetze, handelt nicht nach vorauigesrhce 
„nen Zwecke», sondern blind, wie das Vieh und die 
„Pflanzen. E i ist ein Mißbrauch, den Naturstand 
„des Viehes und der Pflanzen den Naturstand de« 
„Menschen zu nennen. Das wahre natürliche odergc-
„fettige leben des Menschen, welches ohne die wech, 
„selscitige Vertheidigung ihrer Rechte unmöglich von 
„Dauer seyn kann, muß durchaus ein, von densrey-
<,wiNig unter einander verbundenen Manschen ver» 

„bürg' 
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„bürglei, Leben werden."(Vorbereitung zu emem po, 
puliren Naturr.) Vergl. Hufelands Versuch über 
den ersten Grundsatz des Naturr. S. 190—95. Ja» 
kobsphil. Nechtsl. §. 1U5. folg. Heidenreich« 
Syst. des N«tt,rr. Einlcit. 

tz. »6. 

Der Begriff der Rechtslehre wird, nach der Über
sicht der darunter begriffenen Zweige (§. 1 ^) , noch 
bestimmter, wenn man aus die G r a n z e n ausmerk, 
sam macl>t, wodurch sie sich von anderen nahe lie
genden Wissenschaften, insonderheit von der Moral, 
von der Klughcitslehre, von dem positiven Rechte, 
und von der Philosophie des positiven Rechts un» 
terscheidet. Die Rechtslehre ist, gleich der Moral, ein 
Theil der practischen Philosophie, welche nothwen-
dige und allgemeine Principicn aufstellet, nach de
nen das sreye THun und Lassen der vernünftigen 
Wesen einzurichten ist. Beyde Wissenschaften legen 
allgemeine praktische Principien zum Grunde; beyde 
leiten daraus Gesetze ab; bcpde haben sreye Hand
lungen zum Gegenstände; beyde lehren Pflichten; 
beyde nöthigen die sinnliche Willkür durch angcmes. 
sene Triebfedern; bepdc endlich sind auf einen ver
nünftigen Zweck gerichtet. Allein in allen diesen 
Merkmahlen der Ähnlichkeit liegen zugleich Mcilmah» 
le der Verschiedenheit, wie sich aus den A 8 9 
und 10 hinlänglich ergibt. 

§. ' ? . 

Wie schwankend vor den critischen Untersu
chungen der Philosophie di? Gränzen zwischen der 
Rechts- und Kluglieitslebre waren, davon kann man 
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sich aus den.früheren, dahin sich beziehenden, Wer
ken überzeugen. Es konnte wohl auch keine scharfe 
Granzlinie gezogen werden, so lang man bepde Wis
senschaften aus dem nahmlichen Ersahrungs - lprinciv, 
der Wohlfahrt oder Glückseligkeit, ableitete. Nun aber 
ist der Unterschied im a l l g e m e i n e n , mithin ami) 
in Rücksicht auf die einzelnen Theile der Rechts- und 
Klugheitslehre, in das Reine gebracht. Die Rechts, 
lehre ist die Wissenschaft der Rechte; die Klugheits-
lehre ist die Wissenschaft der, zur Ausübung und Er» 
Haltung der Rechte zweckmäßigsten, Mittel. Die Rechts» 
lehre hat einen absolut-nothwendigen, unveränder
lichen, allgemeinen, schlechterdings als Pflicht gebo« 
thenen Zweck, die Gerechtigkeit; die Klugheit stecket 
sich mannigfaltige, sinnliche Zwecke als Bestandthei» 
le der Glückseligkeit aus, die oft ohne Michtverl» 
ßung aufgegeben werden können. Die erste zieht ihre 
Lehren aus reinen Vernunft-Principien; die letzte 
schöpfet die angemessenen Mittel aus der Erfahrung. 
Fene gibt allgemeingültige, nothwendige, ausnahm
lose Geseße; diese ordnet die Mittel nach den verän
derlichen Umstanden der Zeit, des Ortes, der Per'« 
sonen u. s. w. Wenn das Recht gegeben ist, mag 
man die Klugheit fragen, ob es räthlich scp, von je
nem Gebrauch zu machen; aber wo das Recht man
gelt, darf den, auch noch so dringenden, Fordcrun-, 
gen der Klugheit kein Gehör gegeben werden, son» 
dern die Rechtspflicht muß in Erfüllung gehen, wenn 
auch alle Aussichten der Klugheit dabcp scheitern soll-
ten. ( l lä t lustitia, pel-eat munclu«). ") Hieraus 
läßt sich ohne Mühe abnehmen, wie sich die «privat. 
Klugheit von dem «Privat-Rechte und die Staats« 
klugheit von dem öffentlichen Rechte unterscheide. 

C , ' ) S. 
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' ) S . Hl,!««.' Hjum lw«ge>, Fuicdni S. ^ . «>i>0 ^e u-' 
er dach: lieber die einzig mögl. Bcweivgr. gegen das 
Duseln und die GiWigk. der uat. Vlechie. S, dc>. (Leip. 
z i g , '792-1 

Ein auf W i l l l ü h r beruhendes Gesetz nennei 
man ein positives, und den Inbegriff solcher Rechts^ 
gesetze ein p o s i t i v e s Recht. Letzteres kann durch 
willruhrliche Verabredungen, oder durch den recht-
lich verbindenden Ausspruch eines Oberen festgesetzt! 
werden. Von der ersten Art ist das p o s i t i v e 
ö f f e n t l i c h e (Staats- und Völker-) Recht, von 
der zwepien hingegen das p o s i t i v e P r i v a t » 
R e c h t >m strengsten S inne, d. i. dasjenige, 
welches als der Wille des Staatsoberhauptes (münd
lich oder schriftlich) kundgemacht ist , und als sol
cher für die Unterthanen desselben Gültigkeit hat. Es 
enthält gewöhnlich mehrere Arten der Rechtsgesetze 
in sich : i.) Rechtsgesetze, die schon außer dem Staate 
als güllig anerkannt werden müßten; die somit auch 
nicht ihrem I n h a l t e nach, sondern nur in Rück
sicht der Arc der Bekanntmachung und in Rücksicht 
der bevgenlcklcn Zwangsmittel als positiv zu betrach
ten sind. Diese Gesetze sind für alle, welche sie durch 
die bloße Vernunft einzusehen vermögen, (z. V . für 
den Rechtsgelehrten) dem Inhalte nach n a t ü r l i 
ch e Rechtsgesetze; und wenn sie selbst der gemeinen 
Vernunft einleuchten, so laßt man die Unwissenheit 
derselben für keine rechtliche Entschuldigung bep ei
ner Übertretung gelten. ' ) 2.) Rechtsgesehe, welche 
unter der V o r a u s s e t z u n g e i n e s S t a a t e s 
ebenfalls von der Vernunft gegeben sind» Diese ma
chen das allgemeine bürgerliche Recht (§ . iH . " ) 
«us, und sind b e d i n g t e natürliche Rechtsgesetze.") 

Vepde 
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Bepde erst erwähnte Arten der Rechtsgesetze erhalten 
aber auch 3.) nach den besonderen äußeren und in
neren Verhältnissen eines bestimmten Staates ver
schiedene Modifikationen, welche d».m Gesehgeber 
die K l u g h e i t an die Hand geben muß. ' " ) Nur 
4.) in den seltenen Fäl len, da sich mehrere gleich 
schickliche Mittel zur Erhaltung des rechilichcn Zweckes 
darbiechen, und der allgemeinen Ordnung wegen ei
nes derselben bestimme! werden muß, tritt die wi l l -
kühlliche Anordnung des Gesetzgebers ein. Wenn 
man auf solche Weise den Begriff der positiven Ge
setze genauer bestimmet, und die verschiedenen Arten 
der positiven Nechtsgesetze unterschieden hat , so läßt 
sich leicht erkennen, ob und worin sich das positive 
^besonders das private) Recht von dem natürlichen 
unterscheide. " ' " ) 

' ) Solch? sind die meisten bürgerlichen Gesetze über die 
verschiedenen Arten der Vertrüge; vorzüglich aber die 
kriminal-Gesetze. 

" ) Davon kommen weiter unten (§§. 67. 50. 92.) Bei)-
spiele vor. 

"») So lehrt M o n t e s q u i e u , (M,,,-«! «je, lo!x !. V l . 
l'e«,.) wie die bürgerlichen Gesetze nach der Vermieden« 
heit des Klima's, der Nührungswegc, der Neligion, 
der Sitten u. s. w. verschieden beschaffen seyn müssen. 

»»,», Vergl. I . F. Fevers Illtters. über den mexschl. 
Wi l l . l l l . TH. §. 39. G r o l l m a n n s Mag«,, für die 
Phil, des siechte« I. B. I. St. N. z> «od IV. St. 
N . »c>. 

§. l.y. 

Man phitosophirt über das positive Rc.<t, wenn 
man entweder, ŝ wie mehrere Ausleger des Römi
schen Rechtes) die R e c h t l i c h k e i t der positiven 
Gesetze eines oder mehrerer Staaten nach allgemein 
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nen Rechtsgrundsätzen, oder die Z w e c k m ä ß i g « 
f e i t derselben mit Erwägung der besonderen äuße
ren und inneren Verhältnisse eines Staates nach den 
Grundsähen der «Politik, oder beydes zugleich bcur-
cheilet. (§ . 18) . Die «Philosophie des (positiven) 
Rechtes unterscheidet den d e n k e n d e n Rechtsge
lehrten von dem blossen Gesetzgelehrtcn, (ß. ,3 ) 
und ist ein Resultat der allgemeinen Rechtslehre, 
der «Politik, Staatskunde, Geschichte und des positi
ven Rechtes. Der Unterschied/ derselben von der 
(philosophischen) Rechtstehre (eben da) fällt also von 
selbst in die Augen. ") 

-) Das neueste sehr schätzbare Wert hierüber ist Prof. 
H u g o 's Lehrbuch des Naturrechts als einer Philoso« 
vhie de« Nrchts. Berlin, n. A. i8u?. Vergl. I . G. 
V u h l e 's Ideen zur 3lech<«w. Moral, und Polit. I . 
S»nü»l. ttt. Göttingen 1799. 

Aus dem angegebenen Begriffe und Umfange der 
Rechtslehre (tz. »3 — i ö ) läßt sich zugleich die 
W i c h t i g k e i t derselben erkennen. Ich schränke 
mich bcy der Darstellung des Nutzens gegenwärtig 
auf das natürliche «privat- Recht ein; weil der Ge
brauch der übrigen Thcile erst bep ihrer Behandlung 
deutlich gemacht werden kann. Das natürliche «pri
vat - Recht thcilte bep seiner wissenschaftlichen Ent» 
siehung mit den meisten angehenden Wissenschaften 
das Schicksal, nicht gekannt, und von vielen als 
unnütz verachtet, oder als gefährlich verrufen zu 
werden. Mehrere Theologen äußerten die Besorgniß, 
daß die angekündigte Gesetzgebung der Vernunft der 
g e o f f e n b a r t e n Sittenlehre zum Abbruche g«. 

reiche. 
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reiche. Viele empirisch« Gesehgelehrte hielten es, 
da nun die Menschen in Staaten unter einer positi» 
ven Gesetzgebung stehen, für eine eitle Grübeley, 
Gesetzen nachzuforschen ,- die nur für den idealen 
N a t u r s t a n d gehörten, worin man gar kein Recht 
Anerkennen, vielmehr nur Stärke die Stelle des 
Rechtes vertreten würde. After-Politikern , endlich 
ahndete viel Arges, wenn der Unterthan schon in 
seiner Jugend über die Rechte der Vernunft beleh
ret , und hierdurch zum Veurtheiler und Tadler der 
positiven Gesetze werden soll, 

§. 2 1 . 

Den Streit mit den Theologen führten die ersten 
Naturrechtslehrer selbst herbey, indem sie sich nicht 
nur in das Gebieth der Moral, sondern durch an. 
gemaßte Erklärungen der Schrift - Texte auch in das 
Gebieth der Theologie verloren. Durch genaue Fest, 
setzung und Beobachtung der Gränzen des Natur, 
rechts ( A l 6 u. 18) fällt dieftr Streit von selbst 
hinweg. Den Vorwurf der practischen Rechtsgelehr-
t.en haben sie sich dadurch zugezogen, daß sie den 
Begriff des Natursiandes, worauf sich das natürliche 
Recht beziehet (§. , 5 ) , entweder gar nicht,, oder 
auf eine unrichtige Art (nach der zweytcn Hypothese 
§. 15 ") bestimmten , und dadurch ihren juristischen 
Gegnern Gelegenheit gaben, entweder dem Natur-
stände alle objective Realität (ebenda , . , 2. u. 3.), 
oder, wenn diese auch zugegeben würde, doch dem^ 
selben allen Einfluß auf das Verhalten derjeni
gen, abzusprechen, welche sich darin befänden. Mit 
der gehörigen Bestimmung des vieldeutigen Vegrif-
fes vom Naturstande und Nachweisung, in wie 
fern demselben objective Realität zugestanden wer< 
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den müsse, und bey der Enthaltung von allen Muthmas. 
sungcn über die wirkliche Veschaffenhcilund das Betra
gen der Menschen im Naturstande verliert auch der 

l Vorwurf der bloßen Gesetzgelehrten sein Gewicht. 
Eben durch dieses Verfahren bey Betrachtung des 
Naturstandes wird endlich den Besorgnissen der Po
litiker begegne?. Wenn den Lernenden überall be
merklich gemacht w i r d , was bloß Abstraciiou zum 
Vehufe der Wissenschaft sey , was also nur mit Be
ziehung auf erste« Gültigkeit habe; wenn sie überall 
aufmerksam gemacht werden, welche Modifikationen 
in den rechtlichen Behauptungen bey fortschreitender 
Rücksicht auf die wirklichen Zustände der Menschen 
bis zu ihrer Existenz im Staate nach dem Rechtsge-
sctze der Vernunft selbst als notlnrmdig erscheinen; 
wenn dabep angedeutet w i r d , wie viel man der 
Staatsverbindung in der Rücksicht zu verdanken habe, 
damit das vor der Vernunft gulnqe Recht auch wirk
lich geltend werde (§. 5 ' ) ; so liegt die Schuld ge« 
wiß nicht an den: wissenschaftlichen Unterrichte über 
das Nalurrecht, wenn über die positiven Gesehe eines 
Staates ungünstig geurcheilet, oder die Slaatsver-
bindung überhaupt nicht für höchst vortheilhast zum 
Vehufe der Gerechtigscit unter den Menschen gchal, 
ten wirö. *) 

»j Nerssl. K r u g « Rechiülchrl-, Königib. i8l?, S. 4« u. ff. 

3- 2 1 . 

Nachstehende Betrachtungen klaren sowohl d>>n 
absoluten Werth des natürlichen Privatrechtcs als 
auch den Zusammenhing desselben mit anderen Zwei, 
gen der Rechtswissenschaft noch näher auf. Dasselbe 
hat zuerst für jeden Menschen ein wichtiges practi< 
sches Interesse. Ex lernt h i« stinen u n ^ seiner M i t , 
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menschen rechtlichen Wirkungskreis in der Quelle 
(tz. , 3 ) kennen; was er von ihnen mit Zwang for
dern dürfe, was er dagegen von ihrer Gme erwarten 
muffe. Ohne diese Kcnntniß ist man auch unvermö
gend , über Thatsachen der Geschichte, über öffent
liche oder «privat - Angelegenheiten ein sicheres recht, 
lichcs Nrtheil zu fallen, nnd lauft Gefahr, durch 
die, von Zeit zu Zeit zum Vorschein kommenden, un 
bestimmten, trüglichm w,o schwärmerischen Lehren 
von der Gleichheit der Rechte, von der Unveräußer-
lichkeit der Menschheitsrechte, von der Widerrecht-
lichkeit einer Ungleichheit der Stande u. m. a. in die 
verderblichsten Irrthümer vcrstriclet zu werden, 

§. 2 3. 

Überdieß ist das natürliche «privat - Recht die 
Grundlage des allgemeinen S t a a t s und V o l k e , 
r e ch t e s. Das natürliche Staatsrecht soll den ver- ! 
nuiistrechtlichen Ursprung des Verhältnisses der Glie-
der eines Staates zu einander, des Oberhauptes zu 
den Unterthanen und dieser unter sich, und die da
durch begründeten wechselseitigen Recht.' u:id Rechts-
pflichtcn nachweisen (§> »/.). Wie ist dieses, we
nigstens ohne große Umwege, möglich, wenn nicht 
bereits aus dem natürlichen Privat-Rechte die Be
griffe und obersten Grundsätze von Recht und «Pflicht 
nnd ihre Anwendung auf d ie, dem Staate, wenig
stens der wissenschaftlichen Absiranion nach, vor
hergehenden, demselben ähnlichen Verhaltnisse (§§. 
14 u. , 5 ) bekannt sind? Wie ist es möglich, le
bendige Überzeugung von der Nothwendigkeit und 
Heiligfeit der Staaten in Rücksicht auf Gerechtigkeit 
unter den Menschen zu bewir/cn, wenn nicht voraus 
^im natürlichen !prio.U-Nechte) gezeiget wird, daß zwar 

schon 

> 
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schon im Naturstande a l l g e m e i n g ü l t i g e Rechte 
angenommen werdeil müssen, daß sie aber in dcm» 
selben bey weitem nicht a l l g e m e i n g e l t e n , 
daß sie vielmehr häuf ig, theils aus Unwissenheit, 
theils aus Eigennuß, nicht erkannt, nicht geachtet 
werden würden; daß man da nur von so viel wirk
licher Freiheit versichert wäre, als man e i g e n e 
K r a f t besäße, oder durch Verbindung mit Freun
den etwa aufzubringen vermöchte; daß also der höchst 
mögliche Grad von rechtlicher Freyheit durch das 
Daseyn einer obersten gesehgebenden und vollstrecken
den Gewalt wesentlich bedinget sep? (ß. 21) ") Die 
innigste Verbindung zwischen dem natürlichen Privat» 
und Völkerrechte aber fällt nach der obigen Anmer» 
kung (§. 15) über das reele Vrrhältniß der Völker 
unter einander so deutlich in die Augen, daß ansehn» 
liche Schriftsteller letzteres für eine bloße Anwendung 
des ersteren auf äußere öffentliche Verhaltnisse, folg. 
lich es für übcrflüßig hielten, das Völkerrecht zum 
Range einer eigenen Wissenschaft zu erheben. 

') Schon der Engländer Hobbes, dessen Vaterland zur 
Zeit, als er sein Werk 6« «iv« schrieb, eine gewaltsame 
Zernichtung der Staatsverfassung unternahm, sagte in 
seiner Vorrede: äeiip«»— v«üs> eau«», »«cioie,, yu!, 
cum äuctlinam, quam 2ff«rn, cußnitam Hl pellpnülÄM 
bildereli«, «per»b«m lc>r«, ut » l i y u » i n o n m m o » 
äö in 1« familiari «eyuo animo lerr« ^ «zu,in r u i -
p u b l i c « l i a t u m e u n t u r b a r « Mlilleli«. Seine 

scharfsinnige Schilderung des Nalursiandes haben alle 
Naturrechtslehrer mehr oder weniger zu ihrer eigenen 
gemacht. 

§. 2/.. 

Nicht minder «inleuchtend ist der Einfluß des 
, «atür» 
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natürlichen «privat. Rechtes sowohl auf die A b f a s t 
s u n g als auf die A u s ü b u n g des p o s i t i v e n 
Rechtes. Die meisten Beherrscher Europens tragen 
die weise Sorge, ihren Unterthanen die Wohlchat 
einheimischer, der Verfassung, der Denkart, dem 
National - Charakter, dem Grade der Cultur, der.Be, 
tricbsamkeit, und den übrigen Verhaltnissen derselben 
anpassender, Ncchtsgesetze (über «Privat-Rechte und über 
Verbrechen) zu verschaffen. Die Gerichtshöfe und die 
Rechtsgelehrten werden aufgefordert, ihre Vorschlä
ge oder ihre Erinnerungen über die gemachten Vor
schlage zu eröffnen. Kann aber wohl 3ie Theorie 
der rechtlichen Gesetzgebung anderswo nachgcsuchet 
werden, als in der Wissenschaft der Rechte, d e r e n 
S c h u h die oberste Gewalt den llntcrthaucn gewäb» 
ren wi l l? (§. 21). Kann sie anderswo nachgesuchet 
werden, als in den «principien der Vernunft , von 
denen jede gerechte Gesetzgebung ausgehen muß? 
(§. 18). Da schon das Naturrecht den obersten Grund« 
satz aller Rechte und Nechtspflichten auf die empiri
schen, in der Erfahrung gegebenen, Hauptgcgen» 
stände, auf das angeborne und erworbene Seine des 
Menschen, auf Verträge, auf Rechtsverletzungen 
(Verbrechen) und auf die Familien-Verhältnisse an« 
wendet, und darüber die Begriffe und die aus densel
ben abgeleiteten Grundsätze angibt: ") so besieht die 
Hauptbestimmung der positiven Gesetzgebung darin, 
«) zu erwägen, was die oberste Macht, wegen des 
( in der Idee vorschwebenden) Überganges aus dem 
Naturstande in den bürgerlichen, an den Rechten 
des Naturstandes, den das Natmrecht im Gesichte 
hat, abändern dürfe, und was sie nach der Anlei» 
lung des allgemeinen bürgerlichen Rechtes (§. 2/.), 
des allgemeinen Staatsrechtes (eben da), und der 
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«Politik (§. 1 7 ) abändern soll; I,) die rechtlichen 
Geschäfte, welche in einem gegebenen Staate (nach 
dem Zeugnisse der Ge'chichte, der Staalskunde und 
bewährter Rechtserfahrner) vorzukommen pflegen, 
Nach einer natürlichen Ordnung zu reihen; c) den 
Begriff eitles iedcn Geschäftes deutlich festzusetzen; 
6) jenes, was nach dem allgemeinen Begriffe des 
Rechtsgeschäftes unbestimmt und zweifelhaft bliebe, 
zur Vermeidung der Streitigkeiten genauer zu besiim-
men, und e) die, aus den Grundsätzen für die bê  
sonderen Arten der Rechtsgeschäfte abgeleiteten, 
Rechtsgcseße mit möglichster Vollständigkeit und 
Präcision aufzustellen. Nur unter diesen Grundbc-
dingungen kann man erwarten, daß sich das Gesetz
buch weder in eine ängstliche Aufzählung der un
endlich mannigfaltigen Falle Kasuistik) noch auch ' in 
eine trockene, für die Anwendung unbrauchbare, 
und der Mißdeutung wegen gefährliche Metaphysik 
der Rechte verlieren werde " ) . 

*) Düi'aus k.mn man sich einigermaßen Leibnitzenü. 
oüschyn übertriebe!!.', Forderung an das Naturrecht 
«klären: ut «li lc^' inn jul!« Nüwlae 5,inc!n!,,!'!ilum 
Ä<t!l>»um rx^optionliinnu«? NÄlulli VHl!<!,ilum nmni. 
um oiltin« <!nnNi!»,il, («pill. cen!'. «><1 ?utlonc!c>l!,) 

' ") 3. L. N c i n h o l o s Vriefe über die Kant. Phil. , . 
V. 4. «, 5. Nr. 

§. , 5 . 

Der a u s ü b e n d e Nechtsgclehrte (vorig, ß.) 
muß zur richtigen Veurtheilung sich den Begriff des 
rechtlichen Geschäftes, (z. B. der Art des Vertrages,) 
worunter der, ihm zur Veurtheilung gegebene, Fall 
gehöret, erneuern, die dahin sich beziehenden Gesetze 
deutlich fassen, und , da die vorkommenden Fäll.e 

nur 
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NM selten buchstäblich darin entschieden sind, in den 
S inn und Geist des Gesetzes eindringen, mithin zu 
den natürlichen Rechts-Princivicn, von welchen der 
Gesetzgeber ausgegangen ist, zurückkehren. Ahne ei» 
nen solchen Forschungsgeist können freylich die Kla
gen über die Kürze und Unvollständigfeit der Gese
tze, über die Menge der notwendigen Anfragen und 
Erläuterungen nie ein Ende nehmen. Rechtsfreunde 
und Richter sollen «Parteien über Recht und Unrecht 
belehren, sie sollen ihnen die Unrechtmaßigkeit ihrer 
Forderung vor Augen stellen, und an das Herz le
gen ; N'ie läßt sich aber das erwarten, wenn sie selbst 
nur den todien Äuchsiabcn des Gesetzes wissen? Ge
richtshöfe sollen gegen Gesetze, die den Rechten des 
Menschen oder des Untcrthcms zu nahe zu treten schei
nen, ihre Gründe dem Gesetzgeber vorlegen; ob 
aber ein positives Gesetz gerecht sep, kann doch nicht 
wieder aus dem positiven Gesetze, es kann nur aus 
den allgemeinen Rechtsgrundsätzen beurtheilet wer
den. ") Und da der süße Traum eines vollständigen, 
alle Falle bestimmt entscheidenden, Gesetzbuches, 
endlich wohl allgemein verschwunden ist; so wird die 
(natürliche) Rechtslehre stets und überall zwar nur 
der subsidiarische, iedoch der'apodietisch-gewisse, alle 
mögliche Rechtssallc entscheidende, Coderbleiben"). 

*) Jedes Recht, weil es nur reine Form »nd Aussöge 
der «'rrnunft ist ^ , 3), muß gewiß, sepn. DieUn» 
gewißheil liegt immer nur in der Anwendung 
des Rechtfalles auf das Nechtsgesey. Dil) man das 
Nicht de<: Anderen nicht kränken dürfe, zweifelt nie
mand. Oh aber z. B. der Nachdruckrr das Eigen» 
thuins- oder BeoollmächtigungSrech« des Verfassers 
oder Verlegers verletze, darüber wird gestritten. Eben 
so ßiht es fein absosmes rechtliches Adiaphoron; nur 

in 
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in der Subsumtion unter da« Rechtsgesctz kann Un
bestimmtheit übrig bleiben. (N.» m»l»i lnctliw. sagten 
schon unftre alten Juristen, et clitlx, tili, ju«.) G. E. 
C. E, Gchmids Grundr. bei Naturr. §. m . folg 

'*) I n dem.allgcm. bürgert. Gesetzbuche Oesterreichs ist 
(§. 7) ausdrücklich v«rordnet, daß ein Rechtfall 
welcher nach dem (positiven) Gesetze, selbst mit Zu? 
hülfenehmung der Analogie, noch zweifelhaft bleibt, 
nach den n a t ü r l i c h e n Nechtsgesetzen entschieden 
werden soll. 

5-
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dritter Abschnitt. 
Don den Quellen, Hülfsmitteln, der Ge« 

schichte und Literatur des natürlichen 
Privat« Rechtes. 

§. 26. 

<^>^ie Q u e l l e n des natürlichen «Privat-Rechtes, 
(verschieden von den Hauptgrundsähcn desselben 
§. §. .̂  und ß), sind die practischc Vernunft und die 
Natur des Menschen <A tz. 1 u. 2). Es gibt aber mehrere 
H ü l f s m i t t e l , welche zur Erleichterung und Er» 
Weiterung der wissenschaftlichen Kenntniß des natür
lichen «Privat-Rechtes beptrage-n. Dahin gehört 1.) 
die Mo ra l , indem sie in Zusammenstellung mit der 
Rechtslehre die ethischen und die juridischen Begriffe 
von einem und demselben Gegenstande genauer 
absondert, die Rechtspflichten als Tugendpflichten 
darstellet, und zugleich einschärft, daß wir nebst den 
«Pflichten der Gerechtigkeit auch die «Pflichten der 
Güte erfüllen, mithin nach Beschaffenheit der Um« 
stände von unserem sirengen Rechte ablassen sollen 
(§ . 16, vergl. mit §. 8, 9 und 10 ) , welche Rück
sichten dem Rechtsgelehrten (vorzüglich dem Rechts« 
freunde und dem Richter zur Ausgleichung der «par« 
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teyen) erheblichen Nutzen verschaffen; 2.) die philo-
sophische Anthropologie; 3.) die Geschichte der Mensch-
h.eit und die Geschichte überhaupt, da sie uns mit 
den Kräften, Gesinnungen und mit den mannigfal
tigen theils natürlichen theils willkührlichen Verhält» 
nissen der Menschen bekannt machen, und hierdurch 
vielfältige Veranlassungen und reichhaltigen Stoff zu 
rechtlichen Betrachtungen, zur Anwendung und zur 
Beleuchtung der Rechisgeseye anbiethen; 5.) das po
sitive Recht, welches die Wissenschaft des natürlichen 
Rechtes, so wie die «Praxis die Theorie, aufkläret 
>.:nd erweitert; 5.) die Philosophie des positiven Rech
tes , vermittelst welcher man den vernünftigen Grün-
den und dem Geiste der positiven Gesetze nachforscht; 
ss.) endlich eigene Beobachtung der verschiedenen po-
pulären und philosophischen Meinungen über Recht 
und Unrecht, dann mündliche Anleitung oder Unter
richt aus Schriften. Die vorzüglichsten Werke über 
die erwähnten Hülssquellen gehören in den Umfang 
eben derselben Hülfswissenschaften. Hier kann man 
nur die Geschichte und Literatur des natürlichen «pri-
vat - Rechtes selbst erwarten. 

§. 27. 

Da das Naturrccht eine W i s s e n s c h a f t und 
insbesondere ein Thcil der p r a c t ischen «Phi lo 
s o p h i e , nach Einigen aber, als Grundlage all^s 
Rechts, ein Zweig der R e c h t s w i s s e n s c h a f t 
ist; so findet man dessen Geschichte und Literatur in 
den Werken, welche der Geschichte und Bücherkunde 
der Gelehrsamkeit überhaupt, und insonderheit der 
Geschichte der «Philosophie und der Rechtsqelehrtheit 
gewidmet sind. Man hat sie aber auch in besonderen 
Schriften, bisher aber noch nicht nach Würde, be

hau-
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handelt. ") Schaßbarer sind die Grundzüge davon 
in den Neueren Compendien der natürlichen Rechts-
lehre, durch welche man zugleich mit der neueren 
Literatur bekannt gemacht wird. " ) Vorzüglich ver
dienen in der letzteren Rücksicht die rccensirenden 
Zeilschristen empfohlen zu werden. " " ) 

' ) <2!,. ' I 'd um »»>i p»u!o pleniur lii«t. jür'^piuä. «I». 
ll,,>. 1719. A. Fr. G losey« vollständ. Gesch. des 
Ncch<s. der Vern. Leipz. 1746, ^««2! .<>ur >'!i>e,>o!re c!« 
l l loit NÄluiel. i.onll ie«, 175^. I . <?l!r. ü l l b a i x ' r NÜV2 
ju i . »«!. l i i l t . eäenl« lülic. dl>l>«t. K I e u e « a l l 1 , 
>Vetl. 1774. l l l i r . M o l » t e i l bibliol!». iu i . !>2t. et 
8«nt. 1°. 3. Cött. 1749 — 1757. Died. H . L. F. von 
O m p t e d a Literat, des Völkerr. Rcgeniburg. 17^5. 

*') H u f e l a n d s Lehrsätze des Nature. Jena, 1795. 
Schaumanns wissenschastl. Naturr. Halle, »792, 
3. u. 4. Abschn. Die wichtigsten Erundzüge liefern 
E. F, K l e i n , Geschichte der natürlichen Rechtswis
senschaft, als Anhang der Grunds, der nüt. Rechls-
wisiensch. Halle, 1797, und unter den Späteren I . 
Ch. F. Meister , a. a, O. «nd A. B a u e r Lehrbuch 
des Naturrrchts, 2. Aufi. 1816. 

" ' ) Tie, unter zum Theile verschiedenen Benennungen 
erschienenen, oder noch erscheinenden, Literatur-Zeitun
gen von Göttingen, Berlin, Halle, Jena, Leipzigs 
Salzburg, Heidelberg, Wien, u. a. m. 

f . 2 3 . 

Wie für jedes andere wissenschaftliche Gebäude, 
so waren auch die Materialien für das Natmrecht 
lange vorhanden, ehe man auch nur auf den Ge
danken verfiel, sie in eine sys tema t i sche Form 
zu ordnen. So bald nur Menschen neben einander 
existirten , und in Wechselwirkung geriethen , wa» 
ven auch Verhältnisse vorhanden, in welchen sie 



Gefühl lind Vernunft über Recht und Unrecht belehr 
ren konnten (§. i — z ) ; aber zu einer deutlichen Ent-
»vickelung der Rechtsbegriffe und Rechtsgcsehe gc, 
langte nian nur nach Entstehung ordentlicher Staa^ 
ten. Nun erst,ward es zum Bedürfnisse, durch all-
gemeine Vorschriften den Gebrauch' der Willkühr eî  
nes jeden Einzelnen auf die Bedingung einzuschran-
ken, daß alle Glieder als vernünftige, frep han-
delnde Wesen in Gemeinschaft leben können. Die 
Gesetze der alteren Nationen, vorzüglich der He> 
bräer, Griechen und Römer, wovon sich wenigstens 
Bruchstücke erhielten, ' ) sind die ältesten Spuren 
des allmähligen Fortschreitens nnd der Erweiterung 
der Ncchtskenntnisse. Sie waren auch die Veran? 
lassungen, daß die empirischen Rcchcsgelehnen, die 
«Philosophen und «Politiker über Recht und Unrecht 
philosophirten, " ) folglich allgemeinere Regeln und 
Grundsätze, denen sie zur Begründung ihrer Mei
nungen nachspüren mußten, hierüber aufstellten. 
Allein philosophische Rechts Systeme zu verfassen, 
lag nicht in den Umständen und dem Geiste d?s 
Zeitalters. Man fühlte noch zu sehr das dringendere 
Bedürfnis; einer positiven Gesetzgebung; die Aufge
klarten der Nation begnügten sich, ihre Mitbü.aer 
unmittelbar über ihre Bürgerpflichten zu unten ach
ten , und man war noch nicht geneigt, die zusam
menhangenden , obschon fremdartigen Kenntnisse in 
besondere Fächer und Wissenschaften abzulheilcn. 

' ) lieber die Gesetze der Hebräer kann man „achsehen: 
M i c h a e l i s Mosaisches Necht. v i . TH.Götting. 177 .̂ 
Die Sammlungen anderer älteren Gesetze findet man 
angeführt in R ü d i g e r s Lchrbegr. des Vernunftrech» 
<es §. 2g. folg. 

" ) Da-
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°") Dahin gehör«» vorzüglich dir bekannten Schriften 
de« Plalo, Hristoleles und Cicero. 

s- 29. 

Da das Romische Gesehbuch, welches bep fti-
uer WiederlMjceljung im zwölften Jahrhunderte in 
ganz Europa aufgenommen wurde, das Recht d.r 
Vernunft als e.inc Huelle des positiven Rechtes an
gab;^) da es allgemeine,Rechtsformcln an die Spi-
ye stellte; " ) häufig die Entscheidungen aus allge
meinen Regeln hcrhohlte, und überall die Richter 
auf die Anwendung der elfteren verwies: so würden 
die zahlreichen, aber ohne spstematische Verbindung 
vorgelegencn, Rechtssatze früher, als es geschah, 
auf allgemeine Grundsätze zurück gebracht worden 
seyn, wofern sich nicht mehrere Umstände gegen ein 
solches Unternehmen vereiniget hauen. Die Philo
sophie jenes Zeitalters hatte noch nicht auf genaue 
Bestimmung der Begriffe, auf Absonderung des 
Empirischen von reinen Vcrnun'twciyrheitcn, auf 
Allgemeinheit der Grundsätze und strenge wi, en-
schaftliche Methode gedrungen. Auctoritat v.rttat die 
Stelle der Beweise, und fesselte die Freyheit in der 
Veurtheilung. Bep diesem Zustande der Philosophie 
ist es begreiflich, daß si.h der, obschon uncrmüde-
te, Fleiß der damahligcn Rechtsgclehrtcn darauf 
beschrankte, den Wortverstand der Gesetze anzu.e-
bcn, ihn durch Paralell - Stellen zu erläutern , 
oder die Anwendung durch Anführung prcctischer 
Falle zu erleichtern. Daraus ist es erklärbar, daß 
man die rechtlichen Entscheidungen sowohl als auch 
die Gesetze höchstens nur durch die, in der Gesetz
sammlung vorgefundenen, Recht^rc^eln, oocr durch 
göttliche und kirchliche Auctorilät als die oberzlen 

D Rechts-
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Rechts-Princirien »zu begründet» bemühet »rar. In» 
dessen kommt drch einigen R e c h t s g e l e h r t e n 
des sechzehnten Iahrhunde.ts das l erste Veidienst 
zu, da») sie zur festnen ibcgründung des postivnr 
Rechtes auf eine misscnschaslliche Behandlung der 
Rechtslehre drangen; obschon ihre eigenen, auf pb-
sitive Normen des Rechtverhaltens geslühtin, Ver
suche " ' ) so unbedeutend »raren, daß sie, wie Hu 
f e l a n d sagt, doch nur in der Geschichte der 
V o r z e i t des Nalurrcchtes einen «Platz behaupten 
können. 

*) ' ( !ol !er!uin e«i (ju« z>llüi>!l,m) ex nl>!ul»I>l>u« pii>e» 
ceplis «ut ßenlium <iut ci^Nibu,. j . /<. Inzti l . 6e ju,l i l° 

' ^ ) lu i i» i>l»ecei>!l> 5unt liaec.' lx»>e«t« vivere , ^lleruin 
nun 1»«äeir, »uun> cuic^ue !iil>i>«le. z. 3. Ii!»t!t, l!« 
ju«t. «l juie. ' l l t . xknäect. äe reß. j u l . 

^ '^) ^o. t) l ä K ii 6 c> l f ü l52ßoße , ,eu «I««en». .nliuc!» 

jul» i!«>. ß«n<» et clu. d o l , ^ß i lp . »ZIy.eus^ l^Äl. /^nt. 
^e I V l a l l l n i . Vinänb. !?H8. !^>«. U « m i n g l . ^ « 

' leß. not. mell,. «poöicl. V . l . IZ6^. lV.«t!.. 8»«r>l i«^ 
t> i mellivl!. ll»«!< llo «il« ju l i « , <3l)>li.,w. >6l5» 

I n l p r i v a t ' A n g e l e g t n h e i t e n , wet̂  
che zunächst aus den positiven Gesetzen des Staa 
tes, in »reichen sie vorfallen, beurtheilet werden 
müssen (§. 25), ist das Bedürfniß eines a l l ge 
m e i n g ü l t i g e n Rechtes nicht so auffallend, 
nicht so dringend, als in den ö f f e n t l i c h e n 
Verhältnissen (der Staaten unter sich und der ober
sten Ge»ralt gegen die llnterthanen), »vorüber ge-
wohnlich nur wenige und noch dazu meistens unbe
stimmte , zweifelhafte positive Vorschriften (öffentli-

' che 



che Verträge) bestehen. Daher warb auch das na
türliche öffentliche Recht früher als das Privat-
Recht bearbeitet. Hugo G r o t i u s , der schon in 
seiner Jugend wichtige Staatsgeschäfte besorgte, und 
in der öffentlichen Verwaltung die überall herrschen
de Unbestimmtheit der rechtlichen Begriffe, den Man
gel fester Grundsätze, und den Leichtsinn der Macht» 
Haber, die Streitigfeiten dem verheerenden Lose der 
Waffen zu überlassen, tiefer als seine Vorganger 
und Amtsgenossen fühlte, legte die Hand an eine 
Theorie des natürlichen (zum Tdeile auch des con- -
ventionelen) Völkerrechtes. Weil ihm aber in dem 
natürlichen Privat- und Staatsrechte nicht vorgear» 
beitet war; so sah er sich zur Begründung seiner 
Lehren genöthiget, die meisten Gegenstände jener 
zwey Rechtstheile, ob sie gleich nicht unmittelbar 
in seiner Absicht lagen, in sein Werk') aufzuneh» 
men. Nur in dieser Hinsicht also gehört es in die 
Geschichte des natürlichen «Privat-Rechtes. Das 
Merkmahl des Rechtes in seinem Hauptgrundsatze ist: 
die Uebereinstimmung der Handlungen mit der ver» 
nünstigen und geselligen Natur der Menschen. Er 
hält sich 'jedoch im Verlaufe des Werkes selbst nicht 
streng an sein Princip, sondern beruft sich, statt al« 
les philosophischen Beweises, sehr oft auf Stellen der 
Bibel, und auf die, häufig von ihm angeführten, 
Meinungen älterer Philosophen, Politiker und 
Rechtsgelehrten. Er stellte daher vielmehr aus sei
nem großen Vorrathe von Velesenheit die Materia' 
lien zusammen, woraus in der Folge von philoso
phischen Schriftstellern ein System der Rechte ge
formet werden konnte. 

' ) l i u ß o n i « ( 3 l « l i i 6e jure belli et s,i>cl« l i l i l . 3. 
l>»i!,, i6«5> Ueber die verschiedenen Ausgaben, lieber« 

D , setzun. 
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sehungen, Erläuterungen, Auszüge und llrchcile von 
diesem Werke f. Ompteda's Literatur des Völlerr. 
S. 3y2. und Hufe lnudö Versuch über den Grund
satz des Naturr. G. ?c>. 

Zu gleicher Zeit forderten die bürgerlichen Un° 
ruhen Englands H o b b e s e n auf, seine Lands» 
leutc durcy den Entwurf seines S t a a t s r e c h 
tes ") zur Eintracht und zum bürgerlichen Gehor
sam zu bestimmen. Cr öffnete sich die Bahn durch 
die meisterhafte Schilderung des kriegerischen N a-
t u r s t a n d e s (§. 16). Mit scharfem Blicke zeichnete er 
die Natur der Menschen, die gleichartigen Kräfte, die 
collidirenden Meinungen, den daraus entspringenden 
Hang, sich wechselseitig zu schaden, und berief sich 
dann auf die Vernunft, welche uns zum Schutze 
unserer Person die Anerkennung einer obersten, un
widerstehlichen Macht und die unverbrüchliche Unter, 
würfigkeit gegen dieselbe zur Wicht macht. .Das Rech! 
ist nach ihm: die Freiheit eines jeden Menschen, 
seine natürlichen Fähigkeiten und Kräfte nach der 
gesunden Vernunft ŝ zur Selbsterhaltung) zu ge
brauchen; daher hat sein Grundsaß des NäturrechteK 
zum wesentlichen Mcrkmcchle des Rechtes: die Selbst
erhaltung. Kaum irgend ein Schriftsteller ward so 
sehr verkannt, und mißverstanden als Hobbes. Er 
schilderte die Menschen, wie sie Hey der zügellosen 
Sinnlichkeit in dem unabhängigen Naturstande han
deln w ü r d e n ; man setzte ihm entgegen, wie sie 
nach der Vernunft handeln s o l l t e n . Er redete 
vom Rech te , und man widerlegte ihn aus der 
M o r a l , aus Tugcndlehrcn, die er selbst sorgfäl
tig eingeschärft hatte. Er war der eifrigste V e r-
t h e i d i g er der o b e r s t e n , hauptsächlich der 

m o-
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monarchischen, Gewalt, und der unverbrüchlich
sten Unterthanstreue; dennoch wurden seine Schrif
ten als staatsgcfährlich verrufen. Die meisten 
Naturrechtslehrer bemühten sich, seine Behauptung 
von dem kriegerischen Naturstande in dem P r i va t« 
Rechte zu bestreiten, und bcp dem Uebergange zum 
Staa ts rech te legten sie doch die nahmliche Be
hauptung zum Grunde. Vorzüglich die Darstellung 
des Naturstandcs, räumt dem Werke, wovon um-
stündlicher im Staatsrechte zu handeln ist, auch hier 
mic Stelle ein. 

' ) l ^ o m a e N o K l > e « > i e lemen lo ium p l i i laznpl i i»« 

zecl'in le r l i » 6e oiu»', ?»i>» 1642. I.«uiÄtI>nn «>»« <!« 

po!e«lÄte ecele5!25!icil ö l cn ' . /^m«!oIo<i. 1667, D i e 

verschiedenen Urcheile darüber findet man bey Hufe' 
land a. ang. O. S. 77 f. Ei» starker Gegner von > 
Hobbcs ist Cum» er l a n d l!i«y»>5. pdün«. 6« le^. 

tz. 3 2 . 

S a m u e l P u f f e n d o r f benützte die Lehren 
seiner Vorganger, so sehr er sich auch den Schein 
gibt, sie zu bereiten. Cr sonderte das System des-
Privat-Rechtes von dem öffentlichen Rechte ab, und 
ward dadurch der Stifter des natürlichen Privat-
Rechtes , so wie auch der erste Professor desselben in 
Deutschland an der Universität zu Heidelberg. Sein 
erstes ') System der allgemeinen Rechtslehre hat man 
über dem zweyten")beynahe vergessen, und der, aus 
dem letzteren mit Hinweglassung d.'r vielen Citate 
und Streitigkeiten mehr systematisch verfaßte, Auszug 
verdienet an Gründlichkeit vor dem größeren Werke 
den Vorzug. " ' ) Puffcndorf geht bcynahc von den 
nahmlichen philosophischen Betrachtungen wie Hob-
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bes aus, stellet mit Groot das Princip der Gesellig
keit auf, leitet aber alle Gesetze, folglich auch die 
Sittlichkeit und Rechtlichkeit der Handlungen, aus 
dem Willen eines Oberen ab. 

com. l66c>. / 

" ) V« jur. na», si ßen». libi. V l I I . I^onä. 8c«r>. 167«. 
— «um notis llestii, N»lne^l2oi> «l <3o<!osl. l̂«5> 
eonü Biancas, t^ Li^,«, 1 ^ . I!. I'om. Französisch 
l>on L»r l>»^ i«e /^M5ter6. 1734. 5. «6il. 

'»») De uMclo liom. si ciu. Lonä. 5c»n. '67z. — cum 
»<>li, 1>!i>, Ul!ol>i5, ÜHloe^lllCl!, t^aliuiil,»«»!« l l 
l ' r-veri, Lußä. N»t. ,7r>9, l l . I'om. Bergt. L e i ! , . 
n,<i i «pi«t. cen,. «ä 'l'uff. Des scharfsinnigen Step« 
tikers (Homderg zu Vach) Hub!» juris n»«ui»e, 
vu»«i 1719. hätten zur festeren Begründung de« 
Naturrcchte« frühzeitiger eine größere Aufmerksam" 
keit verdienet. 

§. 33. 

C h r i s t i a n T h o m a s i u s , der durch seine 
Freymüthigkeit vieles zur Ausrottung der verderblich» 
sten Vorurtheile in der «Philosophie und in der posi
tiven Rechtsgelehrtheit beytrug, war anfanglich eben-
falls ein AnHanger des Grundsatzes der Gesellig
keit. ") I n seinem spateren Werke " ) wählte er das 
«princip det G l ü c k s e l i g k e i t , und gab den Win? 
zur Absonderung der Zwangspflichten (anderen nicht 
zu thun, was man sich nicht gethan wissen wil l,) 
von den übrigen natürlichen «Pflichten, welche man 
bisner vereinigt in dem Naturrechte vortrug. Daher 
wird diese Epoche (von Grotius bis Thomaslus) von 
Hufeland die Zeit der unbest immten Behand
lung des Naturrechts genannt. 



' ) In l l iw t . >!>ii5 l̂u<1. äiu. I,l^5. t^88. 
**) l'uncl2m«nt» jur. n»l. s^ ßent. ttal. >7«Z. 

ß. 3 ^ . 

Bald nach Thomasius trennten G u n d l i n g 
und G e r h a r d *) das Naturrecht von der Moral , 
und begannen zum Vortheile beydcr Wiffenschasten 
die Epoche der bestimmteren Behandlung. Nicht 
alle, aber doch die meisten, nachfolgenden Schrift, 
steller blieben- dieser Gränzscheidung getreu. Sie 
können, ohne sich bey ihrer Anführung sirenge an 
die Zeitordnnng zu binden, nach Verschiedenheit der 
Abs ich t , wozu sie das Naturrecht bearbeiteten, 
und nach der Verschiedenheit der von ihnen ange
nommenen obersten Grundsätze in gewisse Classen 
gereihet werden. 

*) wie. N!°r. < 3 u n 6 ! i > i g i i I . w, et «3. Ual. ,7 ,4 . 
Rp!, l . <3« l l l2 ic l> äe!in«»tio jus, l>»l, l'V« cle ^iimc, 
ju^t i . Udr. 3. lenae, »712» 

§. 3 5. 

I n Hinsicht auf den Zweck der Bearbeitung 
merkt man es mehreren Systemen der Nechtslehre 
an, daß sie entweder nur von specu l i r enden 
Philosophen, die sich wenig darum bekümmern, i^r« 
fein ausgesponnenen Grundsatze und die daraus ab» 
geleiteten Meinungen mit der möglichen Anwendung 
zu vergleichen, und hierdurch zu berichtigen, oder 
nur von empir ischen Gesetzgelehrten zu ihrem 
Kunstqebrauche, ohne um eine echte Vegranzung 
oder feste Grundlage besorgt zu seyn, entworfen 
worden sind, Letztere zogen beynahe das ganze bü»-
gerliche Recht (das Römische Privat-Recht, §. 2ss) 
in die philosophische Nechtslehre, und schrieb-»« statt 

eines 
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eines Naturrechles eine «Philosophie des Rechtes, 
oder vielmehr, wenn ich mich mit Scnkenberg des 
bezeichnenden Ausdruckes bedienen darf, ein j»« 
ciuüe NÄlulÄlis.itilm. Dahin gehören hauptsachlich: 
82m. 1^. L ue l ü u c c e i nuv>im 8y«lema juztitii le 
na». H: rum. ll^l. 174«. v g l . ^ e l l o l K I a t t 
5v»t< mg «lem. un. j>»ri«^r. ngl. Hui. »748 . 
l ^ c l l i e i - z c l ' m i c l elem. jur . nat. 5enae 1742. 

§. 3ss. 

Noch größer ist die Verschiedenheit der Rechts-
Srstemc dieser Epoche in Hinsicht auf den U.r 
g rund saß , wovon sie ausgehen. Die alteren 
Nechtslehrcr siüttten das Naturrecht so wie die Sit
tenlehre aus maieriele (aus der Erfahrung abgelei
tete) Prineipien; und zwar thcils au fsub jec t i ve , 
„ähmlich auf die thicrischcn Triebe,") oder auf das 
sinnlich.vernünftige Streben nach Glückseligkeit, thcils 
auf o b j e k t i v e , auf den Willen Gottes (natürliche 
göttliche Zwecke,) " ) oder aus den Begriff der Voll-, 
lommenheit. ' " ) 

') I»h. Christ, sslaproths Grundriß des Rechte« der 
Nntur, >.ött. 1749. 

Ioh, Joe, Schmaußens neues System des Mech», 
tcs der Natur. Gött, 1754. 

, 
" < ! ttcnr, K o l i l e i ! j i , , . »?>t. exercit. V l I . lenn?» 17»?. 

v/»!,ss. /̂  cl> en v/2 ! ! ju« n»l. <3ö»l. 17HF. ?ls>!<?f;s,m. 
»1 i'»r. <ä<t. >«l!l^, ^767. I . IV, eum ^i«es»t. ^. U . 

t". ^elc!,ov. l?öll. I7<!l. 

s .̂ II <!, 1, e cc i> jus, n«t. Hi Aen», N»!««', 174Y. 
^ , .^.<!e ^ » l i l n i sinzii, <!<> 1«^« nlilüs. Vl»l1<,b. 17??. 
" i ^ ! t . s. l l^ !̂ '̂/> ^.II , V in^ol ' . 7776, lGeerss, 

Rasl),: 
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Rosu : Erläuterungen de« Lehrbegriffes des Natur-
rechtes. Wien, 1795.) 

' " ) Folgende gründen sich zuletzt auf Vollkommenhei'i 
und Glückseligkeit: cl,r. I.. L. cie Wo ls . j«« „at. 
lne«!>. liei«nt!'. ? . V N l . Haine, ,74»,—1748. In»l i lu l . 

jus. I!«l. sc gen». Na1»e, 175». (Deutsch zu Halle , 
l/s>9> Franzis. p«l IVIl. küie l.u^»l! ^ I.eicle, 1772.) 

Io«c!,. l i«alß N » l i e « !n«tit. ju i i ip ru^ . uniu. l e -

!>»<:, 174°. (Guners vollständige Erläuterungen 
über dieses Werk. Jena, 1752.) 

8sm. l^l i l i l t . 5 l o I I m « n n j u r i l ^ l . N2l. pl!M2« 
l inrae. <3öt». 17Z!. 

Adam Fried. G la feys Vernunft- und Völkerr. 
Nürnberg, 1752. I. I . 2ui l2M«<zu> zuineip. ^u 
«lroit 6« l» I!2t. sc 6<>» ßen5. <3en«ve, 17^1. (pÄl 
lU . 6e ?e!i°e. ä Vverll l», sc N«,Ie, 1766.) 

Mortui,. ?ßl><!« le^o»« <lu l l ini t «l« la nat. 81 

^,Iex. <3uU!. I ! » u m z l « i « o n j u , n»l . NoI. I?6z. 
cl,!». ^ « « » ^ l i « ! . in«!il. jur. »2«. I.ip«. ,776. Iol>. 
I^Äl. I ^« lmp l«c l i jur. publ. un. seu jur. n»l. sc 
ßent. lkeuiemal«. ?>»>», 1782. 

I . F. Feders Grundlehren zur Kenntnis) des 
menschl. Willens. Gott. 1782. 111. Ablh. 

L. I . Fr. Höp fne rs Naturr. 1787. n. A. igoi . 
3oli. /^. l l . V l r i c l i in i l i l f>l>!I. i,i«l. lenne, 1783» 

I . A. S c h l e t t w e i n s Rechte der Menschheit. 
Giessen, 178^. 

Natur- und Völkerrecht entworfen von einem gro
ßen Staatiminister. Wien und Erlangen, 1790. 

L. F. F r e d c r s d o r f s System des Rechtes der 
Natur. Br,!!!nsch»veig, 1790.' 

IX I V I n l t l ! » luclim, j , ! l . Nu», sc 8?n». VenelÜ5, 

L. G. M a d i h n s Grunds, des Naturr. I. Tb-
Franks, an der Oder, 1790. 

?, II. D. von Egger« Lehrb. des Natur- und 
allgem. 
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allgem. «privatr. »nd gem. «preuss. Rechts, l. Th. 
Verlin, 1797. 

I . L. C. Rüdigers Lehrbegr. des Vcrnunftr. 
balle, 1738-

§- 3?-

Den bisher angeführten Schriftstellern gebühr« 
das Lob, daß sie alle Gegenstande, die nur in eine 
allg meine Rechtslehre gezogen werden können, mit 
vieler Sorgfalt zusammengetragen, daß sie die mei. 
sten, vorzüglich die zur unmittelbaren Anwendung 
gehörigen, Rechtswahrhciten sehr vollständig und beut» 
lich auseinander gesehet, die ersten Begriffe immer 
mehr zu berichtigen, und fortschreitend mehr System 
und Haltbarkeit den einzelnen Lehren zu verschaffen 
gesucht haben. Der critischen «Philosophie kommt das 
Verdienst zu, daß sie die Rechtslehre durch zuver° 
laßigere Merkmahle von anderen angranzenden Wis° . 
senschaften geschieden, daß sie die wichtigsten bisher 
schwankenden Begriffe genauer bestimmet, fo rme!« 
(aus der Form der reinen Vernunft geschöpfte) Prin-
cipien auch in die Rechtslehre eingesühret, und sie 
hierdurch zum Range einer wahren Wissenschaft er» 
hoben hat. Die philosophischen Rechtslehrer aber, 
welche einen formelen Grundsatz aufstellen,") unter« 
scheiden sich wieder vorzüglich darin, daß sie ent
weder einen, von dem obersten Tugendgesetze unab^ 
hangigen, Grundsatz annehmen, oder das Rechts» 
lprincip theils absolut, theils relativ aus dem Prin-
cip der Moral ableiten, d. h. das allgemeine Merk» 
mahl des Rechts in dem Verhältnisse der Handlung 
zu dem Tugendgesetze zu finden glauben, theils in» 
wiefern letzteres auf den Berechtigten, (als ihm die 
Handlung erlaubend,) theils inwiefern «s auf die 

Mit-. 
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Mitmenschen desselben, (a ls iynen den Widerstand 
gegen seine Handlung verbietend,) bezogen w i r d . " ) 
Den Vorzug scheinet ein solches formeles Rechts.Prin-
cip zu verdienen, welches gemeinschaftlich mit dem 
Tugendgeseße, jedoch ohne Abhängigkeit von demsel
ben, aus der praktischen Vernunft abgeleitet w i r d , 
wie es oben (HZ. 2 — 6 , vergl. mit 8 — 13) gesche
hen ist. ' " ) 

' ) Ueber die Principien des Naturrechtcs sind, außer Hu« 
fe land« oben angeführtem Versuche über den Grund, 
sah des Namrrechts, belehrend: 

I . F. F l a t t , Ideen zur Revision bei Naturrech« 
in dessen vermischten Versuchen, Leipzig i?85; 

Ge»z , über den Ursprung und die ältesten Princi» 
pien des Rechts. Berlin. Monatschrift, April 1791; 

E . H . He iden re i ch , Entwurf der Grundsätze des 
absoluten Naturr«hts, in den Original «Ideen über 
die crit. Philosophie. Leipzig, ,793; 

L ö b e l , über den Begriff und die Hauptgrundsitze 
des Rechts, in Schmid« Philosoph. Journal B. l l . St. «; 

Ueber die einzig möglichen Beweisgründe gegen da« 
Doseyn und die Gültigkeit der natürlichen Rechte, Lei». 
«'S, »795 5 

P. I . A. F e u e r b a c h , Versuch über den Begriff 
des Rechts, in Fichte« und Niethammers Philosoph. 
Journal, H. V I . 179z; 

Dessen Critit de« natürlichen Rechts, Altona, 1736; 
I . Ch. W e i s e , Grundwissenschaft des Recht«, 

Tübingen, 1797; 
H. T. K o l schü t te r , Vorlesungen über den Be

griff der Rechtswissenschaft, Leipzig, 179N; 
I . <?. Schmid t , Versuch einer Grundlage des Na» 

turrechts, Augsburg, 1801; 
E. F. W. Gerst ick e r . Versuch einer D'duction 

des Rechts aus den höchsten Gründen des Wissen«, 
Vreßl«», i z o i ; 

Des» 



Dessen Metaphysik des Rechts, Erfurt, 130» ; 
D. 3, G. Schne ider , Versuch einer EnttuickellMg 

und Berichtigung der Grundbegriffe der philosophischen 
Rechtslehrc, Gießen, i L o i ; 

0 . H e n r i e i , Ideen zu einer wissenschaftlichen Ve? 
gründung der Nechtslehre, 2 Theile, Hannover, ,8oZ 
u. 1610; 

1 . A. B rückner , Blicke in die Natur der pract. 
Vernunft, Leipzig 181Z; 

C. Th. W e l k e r , die letzten Gründe von Recht, 
Staat und Strafe, Gießen, 1813. 

') Gottl. H u f e l a n d , Lehrsätze des Naturrechts, Jena, 
»790, n. A. 1796; 

Theod, S c h m a l z , das reine Naturrecht, Königs
berg. 1792. (Ein Commrntar darüber ist: die Erklär 
rung der Rechte des Menschen und des Bürgers. Kö
nigsberg, 1798). Das natürliche Familienrecht, eben
daselbst, 1795. 

Ioh. Gottl. S c h a u m a n n , wissenschaftliches Na-
turrecht, Halle, 1792. (Versuch eines neuen Syst. 
des nat. Rechts, Halle, 1796.) 

I o . Chr. H o f b a u e r , Naturrecht aus dem Begriffe 
des Rechtes entwickelt, Halle, 179'', F. Aufl. 1U03. 
(Allgemeines Staatsrecht l . Th. Halle, 1797; enthält 
das nat. Privat. Recht.) 

I> H. Ab i ch t , neues System eines aus der Mensch
heit entwickelten Naturrechtes, Bayreuth, i?82, (Kurze 
Darstellung des Natur» und Völkerrechts. Event». 1795.) 

H« H. Heide « re i ch , System des Naturrechts, 
Leipzig/, 1794. 

Will).Gottl. T a f i n g e r , Lehrsätze des Naturrechts, 
Tübingen, 179 .̂ 

L. H. J a k o b , philosophische Nechtslehre oder Na» 
turrechte, Halle, 1795. (Auszug aus der philosophischen 
Rechtslehre, ebendas. 1796.) 

R. L. Pörschke, Vorbereitun,» zu einem populären 
Naturrechle, Königsberg, ,796. 

F. 
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C. Chr. G c h m i d , Grundriß des Naturrechtes für 
Vorles., Jena und Leipzig, 1796. I I . Th. 

I o . G. F ich te , Grundlage des Naturr., Jena und 
Leipzig, 1796. I I . Th. 

G. S. A, M e l l i n , Grundlegung zur MethaphiM 
der Rechte, Zillichau, 1795. 

E. F. K l e i n , Grundsätze dernat.Rechtswissenschaft, 
Halle, 1797. 

I n , . K a n t , Metaphysik der Sitten I. Th oder nie, 
thuphpslsche Anfangsgründe der Nechtslrhre, Königs
berg, 17,7, vtrm. A. >798. 

( I . S . Beck, Commentar über Kants Methaphnsik 
der Sitten, I. Th. Halle, ,798. Heinr. S t c p h a n i , 
Anmerkungen zu Kants m. A. d. N. Erlangen , 1797. 
I . H. T i e f t r u n k , phil, ttnt. über das «privat- und 
össentl. Recht. Halle, 1797. G. L. R e i n e r , allge
meine Rrchtslehre nach Kant, Landshut, i8ui, D. C. 
R e i d e n i tz, Natuirrcht nach Kant,Königsberg, >«oz,) 

Heinr. S t e p h a n i , Grundlinien der Rechlswissen-
schüft, ^ Th. Erlangen, 1797. 

Ioh. Gottl. B u h l e , Lehrbuch des Naturrechls, 
Göttingen, 1798. 

I . «v. A. L e i s l e r , populäres Naturrecht, I. Th. 
Franks, am Mayn, 1799. 

Ä, T. G u l j a h r , EntwurfdesNamrr. Leipz.,1799. 
L. B e n d a v i d , Versuch einer Rcchtslehre, Ber

l i n , l8°2. 

H. H, G r o s , Lehrbuch der philosophischen Rechts» 
Wissenschaft, Tübingen^ 1802.(3. A 1815.) 

I . F r i e s , philosophische 3lech«slehre, Jena, 1803. 

A. T h o m a s , Lehrbuch der nat. 3lechtswissenschaft, 
Frankfurt a. M . , i8c3. 

C. C. F. K r a u s e , Grundlage des Naturrechls, 
I . Th. Jena. i8»3. 

I . H. T i e f t r u n k , Grundriß der Sittenlehre I I . 
Band.- Wissenschaft der äußeren Gesetzgebung oder die 
Recheslehre der Vernunft, Hasse, illoZ. 

F. 



C. W e i ß , Lehrbuch der «Philosophie des Rechts, 
Leipzig, ,8c> .̂ 

K. S. Z a c h a r i ö , Anfangsgründe des Philosoph,, 
scheu Privat-Rechts, Leipzig, »804. 

K. F. W. Gerstäcker, System, der theoret. und 
pract. Rechts »'Philosophie, I. Th. Erfurt, !8°6. 

Schma lz , Handbuch der Rcchts.PMosophie, Halle, 
1807. 

A. B a u e r , Lehrbuch des Naturrechts, Marburg, 
i8^U; («.Ausg. ,8»6). 

I . G. V. M a a ß , Grundriß des Naturrecht«, Leip. 
z ig , 1608. 

I . E. F. M e i s t e r , Lehrbuch des Naturrechts, 
Frankfurt»«, d. Oder, 1609. 

L. Dresch, system. Entwlckelung der Grundbegriffe 
und Grundwahrheiten des gcsanimten Privat »Rechts, 
dlr Staatslehre und des Völlerrechts, Hcidclb. i8»c>. 

Th. M. Zacha r i ä , Lehrbuch eines civil. Cursus, 
I. Th. Philosoph. Rcchtslehre, Leipzig, 1810. 

I . T h a n n e r . Versuch einer wissenschaftl. Dar
stellung der allgem. pract. Philosophie und des Natur» 
rechts nach den Grundsätzen der absoluten Identität«, 
Lehre, Salzburg, »8il. 

A. W e u d t , Grundzüge der Philosoph. Nechtslehre, 
Leipzig i « l , . 

G. V. Schu tze , Leitfaden der Vntwickelung der 
Philosoph. Principien des bürgert, u. peinl. Recht«, 
Götlingen, »3l3. 

F. B o u t erweck Lehrbuch der Philosoph. Wissen» 
schnftcn. Zweiter Theil. Allgem. pract. Philosophie. 
Allgem. Philosoph. Moral. Naturrecht. Göttingen, !<l»cj. 

W. T. K r u g , Dckäologie, oder Philosoph. Rechts« 
lehre, Königsberg, ,817. 
") Vieh hierüber besonders P. I . A. Feuerbache 
Eritik de« natürlichen Rechtes, Altena, »796, 

§. 38. 

Außer dM wichtigeren Systemen und Compe»' 
dien 
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dien verdienen vorzüglich diejenigen Echtsten gele
sen zu werden, welche die «principien der Sittlichfeit 
oder einzelne Gegenstände des Naturrechtes ausführ
licher erörtern. Jene gehören zur Literatur der all
gemeinen practischen Philosophie, diese aber sind bev 
den besonderen Gegenstanden anzuführen. ") 

' ) Sammlungen von Schriften über einzelne Gegenstände 
de« Naturrechtrs sind: 

<ül>i. L u l l ! . 5 c l > ^ « i l pioblemst» >ul'>5 natu, 
»»e sc ßentium. ^ I l u r t i i , 1735. 

l o a c l , . (; e. l ) » i i « , U!)5eiv«li«»n«» iu l . n»<. vol. 

< 3 u l l l . X e ü e n v / a l l t>l>«elv»t. iu l . n»t, lz>ee. 
l V . Löl t .» 1754. 

<üolleol!.o ciilleil2l!l>num iu i . n»t. s l zent. in »e»6e. 
m>>» l>e1ßi«l5 linbilÄiulli, cur. O et i i e n«.Ll«m2r, 1773» 

l l l l l . k ° l i « l i . 8«t»c>l l <lill«Nul. iur., n»t. 1> 1 l . 
Li>»«ß2e, »78<» 

I . Chr. G o t t l . V c h a u m a n n , critische AbHand« 
lungen zur philos. Nrchtslehre. Halle, 1796. 

I o h . Chr is t . H o f b a u e r , Untersuchungen über 
hie wichtigiien Gegenstände des Naturrecht«. Halle, »795. 

C. G r o l m a n n , Magazin für die «Philosophie bei 
Rechts, Gießen, »?9« 

W. T. » r ü g , naturrechtliche Abhandlungen, Leip« 
l 'g , M i . 

^ 

Na? 

, 
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Natürliches Privat- Recht. 
E r s t e r T h e i l. 

-
Außergesellschaftliches Privat. Recht. 

Erste A b t h e i l u n g . 

Von den angeburnen Rechten. 

Vv süssen die Menschen einander im geselligen Zu
stande nach der Verminst ein Recht zugestehen (H. .<), 
und bestehet dieses, als Attribut des Menschen, in 
dem vernunftgemäßen Vermögen zu rechtlichen Hand
lungen (§. 6); so ergeben sich daraus so oielcrlcy Rechte, 
als sich Arten rechtlicher Handlungen unterscheiden 
lassen. Die Grundlage, d. i. die der Zeit nach er
sten, Und zugleich die Bedingung aller sowohl natür
lichen als positiven Rechte sind in Rücksicht auf den 
nächsten Grund ihrer Zuständigkeit die angebor° 
n e n , welche uns bloß von Natur, als eriiiirenden 
sinnlichvernünftigen Wesen, obne Dazwischen?unst ei
nes Erwerb - Actes im strengen Sinne <A 5«^ zuste-
,vw hen; 



hen; man n<nnet sie daher auch unmittelbare, ur
sprügliche, unbedingte, oder Rechte der Menschhe't. 
E r w e r b l i c h e natürliche Rechte dagegen heißen 
diejenigen, welche nach dem Ausspruche der Vcr-
nunst erst vermittelst eines eigentlichen Erwerb-Ac-
tes erlanget, und deßu^gen auch mittelbare, abge
leitete oder bedingte Rechte genannt werden. ' ) 

'> Eo wird sich bald du? Ne<l,t der Selbsterhallung als 
ein «ngeborncs, das Eigenthniüsrecht als ei» erwerb
liches Älrcht darstellen. Man kann bis angeborncn 
Rechte in dem Sinne füglich unbed ing te nen
nen, daß sie keinen E rwe r b u n g s » A c t als Be
dingung voraussetzen, obschon alle die Existenz «ine« 
Manschen neben andcren, und mehrere derselben, »in 
ausgeübt werden zu dürfe», äußere Umstände, frem» 
de widerrechtliche Facta n. d. c>l., als Bedingung er« 
fordern. (?- unten §^. 45..»H, lZ?. 

Alle noch sd inannigfaltigen Rechte stehen 
übrigens, als von der Vernunft ertheilte Befug
nisse, nothwendig in der genauesten Verbindung, 
vermöge welcher sie aus einander abgeleitet, und 
auf ein erstes, oberstes Recht zurück gesühret wer
den können, welches das U r r e c h t heißt. Dieses 
^ (H. tz. 2 — 6) das Recht der «p r s ö n l i c h . 
f e i t , d. i. das Recht, die Würde eines vernüns« 
tigen, freyhandclnden Wesens zu behaupten ' ) , 
oder auch das Recht der gese tz l i chen F r e y » 
h e i t , d. h. zu al len, aber auch nur zu denje
nigen Handlungen, bey denen ein geselliger Zustand 
gleichmäßig srephande'nder Wesen Statt finden kann, 
(auch wohl in einer gewissen Rücksicht, jedoch min
der bequem (§. So), das Recht der u eseh l i chen 
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G l e i c h h e i t . ) " ) T^enn nachdem oben ai.fgestell' 
ten Rechts. Princip muh >cdes Recht den eben ans' 
gedruckten wesentlichen Character an sich baden 
(§. 3—«) . Jedes Recht muh also stufenweise dürel, 
die Mittelbegriffe aus diesem Urrechte entwickelt, Und 
jedes in Zweifel gezogene Recht aus demselben be-
urthcilct werden. " " ) 

') Da« llrrecht nennet man auch d/is f o r m e l e lauch 
ideale) Recht, weil es sich unmittelbar au« der Fori» 
der Vernunft, aus dem bloßen wesentlichen Begriffe 
eines vermmfligen, fre^handelnden Wesens, abgese
hen von allem bestimmten Objecle, woran es ausgl' 
übt werden soll, ergibt, und weil ĉ  lediglich die 
Form, dir Bedingung, oder den Grund aller mög» 
lichen Rechte ausdruckt. Tagegen werden alle aus 
demselben gefolgerten Rechte, da sie sich schon auf 
einen gewissen Gegenstand, woran sich unser rechlli» 
cher Freyheitsgebrauch äußert, folglich aufline Ma» 
«erir beziehen, «wie z. B- das Recht, das Leben 
zu erhalten, da» Recht, Sachen zu gebtauchen) 
m a t e r i e l e (auch renle) Rechte genannt. 

'») Vergl. K r u g (»alurrechtl. Abhandlungen, T. 17 
und Rcchtülrhrc G. illu), welcher zeigt, wie sich da« 
einzige llrrrch« der Persönlichkeit, je nachdem man 
e>Nc Person ans einem anderen Gesichtsplmcte be« 
trachtet, als, »lecht der Subsistenz, der ^reyheil und 
Gleichheit darstelle. 

* " ) Man kann au« dem reinen Rechtsbegri'ffe, ohne aus 
die besondere Natur des Menschen Rücksicht zu net> 
wen, Rechte entwickeln, die allen emgcschväntlen, 
vernünftigen Wesen bengrlegt werden müjje», und 
deren Inbegriff die re ine Rechlslehrc ausmacht, 
<m Gegensätze mit der angewand ten , wo die 
Rechte auf d<e, dem Menschen eigenthümlichen', 
Verhältnisse bezogen werden. Von vielen neueren 
Rechlsforschern^vird daher auch erst die reine und 

dann 
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dann die angewandte Ncchislchre abgesondert vorge» 
tragen. Da aber die Rechte, indem sie mit Zwang 

verknüpft find, doch immer nur ans solche vernünf, 
tige Wesen, welche zugleich sinnliche Wesen sind, 
bezogen werden können; und da man in 0en> ange» 
wandten Naturrechte Hey berühre von den ursprüg
lichen Rechien die Menschen auch nur in d.ni allac-
meinjlen Verhältnisse, als smnlichvernünftige W^° 
sen, betrachtet.' so scheint mir, wenn man nur erst 
«uf den Unterschied zwischen dem reii.cn und ange
wandten Rechte aufmerksam gemacht hat, eine abge, 
sonderte Behandlung unfruchtbar zu sehn, und nur 
unnöthig? Wiederhohlungen zu veranlass,n, llcdri-
geni kommen selbst die neuesten Namriechtslehrer, 
welche der erwähnten Abtheilung folgen, in d«m U>n» 
fange des reinen Naturrechtes unl«r sich nicht über« 
«in. Vergl. M e i s t e r S . 14«, B a u e r S . 46, und 
K r u g V. 42 «. 5^ 

Das Universum, welches der Wirkungskreis 
unserer Thäti^keit ist, begreift thcils «Personen, 
theils S a c h e n (§. 2 u. 3). Jedes sinnlichvcrnünf» 
tige Wesen, weil es als Selbstzweck (eben da), als 
«in Subjccl von Rechten und Pflichten «H. t u. 6), 
betrachtet werden muß, ist eine «Person. -) Ohne 
Zweifel müssen also alle Wesen, welche die, für uns 
erkennbaren, äußeren Zeichen der Menschheit, d. i. 
des möglichen Vernunstgcbrauches haben, obschon' 
ihnen, wi« den Ungebornen, den Unmündigen, 
Blödsinnigen, Wahnsinnigen, der gegenwartige Ge
brauch der Vernunft mangelt, dennoch, weil sie zur 
Erreichung des vollständigen höchsten Gutes, der 
Sittlichkeit und Glückseligkeit, berufen sind, als 
«Personen geachtet, und Rechte bcy ihnen anerkannt, 
wfrden (Z. 2 ) . " ) Die lebenden v e r n u n f t l o s c n , 
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der äußeren Zeicneu der Menschheil ennangelndcn, und 
um so mehr die leblosen Wesen hingegen, weil sie 
feine Subjekte des Sittcngesches und der Frepheit 
sind > gehören in die Elasse der Sachen, der recht, 
losen Wesen. Alle (materielen), also zuvörderst die 
angeborncn Rechte des Menschen, haben also a) eine 
Person, (die eigene oder eine fremde) oder 1i) Sa« 
chen zum Gegenstande und heißen in dieser Vczie» 
hung P e r s o n e n - oder S a c h e n r e c h t e . " " ) 

') Daher erklärt ma» auch jedes Wesen, welchem und 
in wie fern ihm Rechte zustehen, für eine Person, 
und schreibt ihm nach Verschiedenheit seiner Natur 
und der Beziehung, ,» welcher ihm Rechte zukom» 
n,en, eine verschiedene 'Persönlichkeit zu <z. >53). 

" ) Anderer Meinung isi in Rücksicht der. des gegenwär» 
tigen Vcrnunftgebrauchcs erl»angelnden, Menschen 
Thomas (Lchrb. der natürl. Ncchtewiss. S. 68); 
allein er leitet auch das Recht absolut aus der Pflicht 
ab. ( S . oben §. Ä?). 

*'») Der unmittelbare Gegenstand des Rechtes sind im° 
mer nur (rechtlich mögliche) H a n d l u n g e n <§, 5), 
die sich aber auf einen der hier anKesührten Gegen» 
stände zunächst beziehen. 

Umer den angeborncn (materielen) Rechten des 
Menschen, welche ihm in Nucksicht auf seine eige-
n e Person (vorig. §.) zukommen, zeigt sich zuvörderst 
das Recht der U n a b h a n g i g k e i t , d. i. das Recht, 
ftine Person von jeder äußeren nöthigenden Wi l l tuhr 
frep z,l erhalten. ") Kein Mensch kann, bloß als 
M e n s c h , die Befugniß haben, einen anderen zu 
Handlungen oder Unterlassungen, welche diesem 
nach dem Rechtsgescße erlaubt find (§. 6 " ) , wi l l 
kuhrlich zu nöthigeN; sonst müßte sie Kraft de,-

Mensche 
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Menschheit allen zugestanden, folglich eine wech-
selwirkcnde, sich zerstörende Bcsngniß dieser Art 
s Oberherrschaft) angenommen werden. Nur ein, 
eigentlicher Erwerb»Act, wovon aber in der Lehre 
r>on den ursprünglichen Rechten abgesehen wird 
A 3 9 ) , kann eine Oberherrschast gründen; außer 
dem wäre sie eine, dem Urrechte widerstreitende, 
Anmaßung. " ) 

") Die alteren Nat»rrechtilehrer, und auch die neueren, 
wie M e i n e r la. a.O. S. 1^9), sagen hier statt,' Iln« 
«bhängigkeit, ssrevheit, nähmlich von fremder 
Oberherrschaft. 

' ' ) Als ein solcher Erwerb-Art wird sich die ausdnickli. 
che, oder stillschweigende Einwilligung darstellen, 
wodurch (wie im Staate) das Recht zu herrschen ein» 
geräumt, mithin diellnabhängigkeit aufgegeben wird. 
Größere Einsicht und physische Wacht, vereiniget, 
mit dem Willen, durch Beherrschung zu beglücken, 
(und wie parteiisch, wie unzuverlässig können diese 
Angaben sei»,!) mögen wohl berechtigen, durch Vor» 
slellungej, zur Unterwürfigkeit einzuladen und sie ge
wöhnlich veranlassen; die Un te r j o chunss könne» 
sie, selbst wenn man die allgemeine Glückseligkeit 
zum Grundsätze aller Rechte «nn,ik>me, nicht ent. 
schuldigen. Vergl. Feders Untersuch, über den 
menscht. Willen 3. Th. §. <4 »- Wie es übrigen« 
dennoch ein ursprüngliches Recht geben könne, lln« 
mündige u. d. gl. zu leiten, wird weiter unten geici-
gr< werden. 

§. 43. 

Aus dem Urrechte (f. 40), und aus dem Rech 
ce der Unabhängigkeit unserer eigenen Person im 
Ganzen fließen die übrigen, c.üf diejenigen einzelne» 
Gegenstände sich beziehenden, Rechte, welche aus 
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das engste mit unserer «Person, als unmittelbar^ 
oder mittelbare Bedingungen ihrer Wirksamkeit in 
der Sinnenwelt (h. 3 ) , schon nach physischen Gc» 
sttzm verbunden sind, ihrer beliebigen und aus-
ftyließ enden Verfügung als unterworfen angesehen 
werden müssen, und daher das i n n e r e Sei
ne, oder Eigcnthum (§. 5?) des Menschen ausma
chen. Diese Gegenstände sind: Geist und Körper 
mit den Anlagen (Fähigkeiten) beydcr und deren 
«nächste Wirkungen/ nähmlich die Handlungen, wel> 
che dadurch möglich werden. Daher das an;eborne 
Recht des Menschen >.) als «Person, so lang als 
möglich, zu existiren, sein Leben zu erhalten; 2.) 
nach der Sittlichkeit (h. » ff.) und Mückseligkeic 
(§. ,7) thaiig zu streben; 3.) zu nothwendigen 
Zwecken dirpractische, und zu beliebigen die theo«, 
t sche Vernunft, das obere und niedere Erkenntnis)-
und Be'iehruilgsveimogen, (durch Ucbung, münd
lichen oder schriftlichen Unterricht u. s. w.) auszubil
den; ^.) die natürliche Vollkommenheit des Kör
pers (Gesundheit) zu erhallen, und sich die crwerb-
lichc (Geschicklichkeit, Fertigkeit, Anstand,) zu ver
schaffen ; 5.) das angcborne Recht der Unbcscholten-
l cn, (einfachen oder negativen Achtung) vermöge 
dessen uns ohne einen überzeugenden Grund keine, 
dem Menschen nicht nolhwendig anklebende, Unvoll^ 
frmmenbeit, insbesondere keine Rechtsverletzung 
bcpgemessm werden darf, weil eine solche llnvoll-
krn mcnl'eit eme besondere Thatsache voraussetzt, ei
ne Rechtsverletzung aber gar in einem rechtswidri
gen Facto besteht, folglich erstere nicht gewöhnlich, 
letztere gar nicht in dem a n g e b o r n e n oder ur
sprünglichen Character des Menschen begriffen ist; 
(.<)„! Ii!>l>t v>ge«!umitur i u - i t u 5 , clonec nrol»etur 
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inju5luz) 0'.) das Recht, fich außer dieser einfachen 
«̂ negativen) durch angemessene Facta eine höhere (po» 
sltioe) Achtung (ein Recht auf äußere Handlungen 
Anderer, wodurch unsere Vollkommenheiten aner« 
kannt werden) zu erwerben. Denn dadurch, daß wir 
uns erhalten, vervollkommnen und auf di>ise Weise 
unsere Wohlfahrt befördern, werden unter der Vor« 
aussehung, daß wir uns dabey keiner widerrechtli
chen Mittel bedienen, nn'mands Rc.'e gekranket 
<A 7). Darin liegt also der echte Grund der hier 
erwähnten Rechte; nicht aber in der Betrachtung, 
daß wir uns zu erhalten und zu vervollkommnen 
v e r p f l i c h t e t find (§. 3?). Der Mensch ist nicht 
nur berechtiget, die Sclbstpflichten zu beobachten, 
er kann ihnen auch, ohne Furcht eines rechtlichen 
Zwanges, zuwider handeln. Wer die Sittlichkeit dem 
sinnlichen Wohlsepn nachsehet, die Cultur seiner gei
stigen und körperlichen Kräfte vernachlaßiget, durch 
Sinnesgcnuß seinen Geist und Körper schwächet, und 
seine Lebensdauer verkürzet; hat zwar die natürli. 
chen Folgen des Lasters, die Vorwürfe seines Ge. 
Wissens und Gottes Gericht, aber eine äußere, nö. 

> thigende Einschränkung hat er nur dann zu besor
gen s§. 10), wenn er dadurch zugleich andere be
einträchtiget. ") 

' ) Eelbsl im Staate unterliegen ähnliche unsittliche Hand-
lunqen nur in so fern der Itvaüg^gewalt, al« sie für 
jemanden« Nechte nachtheilig over gefährlich sind. 
Schon die älteren Rechtilgrlehsten machten daher zwi
schen dem äußeren »nd inxeeen Rechte u»d Gerichte 
einen Unterschied, dermis, in. q>,«e I^e « , , sugt 

G r ? 0 t , «U! sie»» e«>, <z»!,>> i>,5 cln! «<l <l!iqu!<l 
O »> » > i! n l i e i l e «grnclum j »ut minu5 ^»len» , <zu»f 
<iiuwm i wi> u u i l » t « « ll » l a z> u <i >> c> m i n e « «» 
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Die rechtliche Vernunft beschranket Ursprung« 
lich unsere äußere Thätigkeit ^nicht bloß auf unser 
Selbst (unsere eigene Person), sie erweitert sie zur 
Wohlfahrt 'Beförderung der Zwecke) der, durch so 
mannigfaltige Vandc an uns geknüpften, Mensch
heit überhaupt (auch der Personen unserer Mit? 
menschen §. . ^ i ) , so weit sich diese Tchatigkeit inner
halb der Granze des Rechtsgesehes (§. 0) halt. Nu-
Mo KINN, n in i l n u m n n i l, lne »liunum L8«e NU. 
l o , ) Es ist daher nach der Analogie d.r Befugnisse, 
welche sich auf unsere eigene Person beziehen (tz. ). 
42 u. / ,3 ) , ein ursprüngliches Recht: 1.) für die 
Erhaltung der Mitmenschen Sorge zu tragen; 2.) 
ihnen m Erreichung rechtlicher Zwecke (ihrer größe
ren Vollkommenheit) bchülflich zu seun; 3.) ihre 
Kenntnisse durch Mittheilung unserer Gedanken, Ge
sinnungen und Urtheile zu erhöhen; />.)'zur Ent
wicklung ihrer geistigen und körperlichen Kräfte, 
und überhaupt zur Erweiterung ihres rechtlichen 
Wirkungskreises mitzuwirken. Ihnen aber, wenn sie 
selbst den Vernunftgebrauch habe«, unsere Hü l 
fe und Woblthaten mit Zwang aufdringen"), oder 
sie in ihren widerrechtlichen Zwecken unterstützen, 
wäre eine Rechtsverletzung gegen sie selbst oder 
Undere, die mit dem Vorwande der Pflicht, Glück
seligkeit zu befördern (§. 4 2 ) , nicht entschuldiget 
lretd«'.! konnte. 

") Die hier erwähnten ursprünglichen Nechte gehen da
her, N">,ln man auf den Gegenstand derselben Per

son 
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<on elneü Mim»,,,sehen) sieht, im allgemeinen bloß 
dahin, sich anderen i»r Beförderung ihrer Zwecke 
anzub ie then . Denn d:eß, aber auch nur dieß al
lein, vertragt sich mit dem Rechte der Unabhängigkeit 
»ines jeden, welcher den Gebrauch seiner Vernunft 
hat. (Vergl, §. uz . Hnm. " ) I m vollen Sinne lind 
sie aber Rechte, wenn man die, im Begriffe derselben 
liegende, äußere Thäogkeit auf das Verhältniß ju ei« 
, im Dritten bezieht. 

tz. <2 . 

Vorzünl'ch äußert sich das ursprüngliche Recht, 
für andere zu sorgen (vorig. §.), wenn sie bepm 
Mangel des reisen Al ters, der nöthigen Organisa» 
<ion, in einer bleibenden oder vorübergehcnoen 
Geistesverwirrung, (wie Unmündige, Wahnsinnige, 
Volltrunkene, höchst Melancholische u. s. w . ) , nicht 
einmahl des gemeinen Vernunstgcbrauches fähig 
sind; folglich sich weder Zwecke vorsehen, und die 
Mittel hierzu anwenden, noch von ihrer frepen Will» 
kühr, somit auch nicht von ihrem Rechte auf Un
abhängigkeit (§. <-) Gebrauch machen können. Wer 
sich an die Stelle solcher Unglücklichen, allenfalls 
selbst mittelst gegen ihre Person gerichteten Zwanges, 
versehet, und nur das für sie thut, was sie bep ih
rem Verstandesgebrauche selbst thun würden, oder 
doch thun sollten, verletzet nicht, er schützet viel
mehr ihre Rechte, welche'sie zu schützen unvcrmö, 
<icnd sind, und handelt also rechtlich. Jede Ver
fügung über solche Mensche-,, als waren sie bloße 
Mittel für fremde Zwecke (Sachen), würde sich hin
gegen sofort als widerrechtlich darstellen (h. < i ) . ' ) 

?) Dis dieser Betrachtung darf der Selbstmörder, bep 
dem, wenig<?enil augenblickliche, Verstandesoerwir« 
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«uug mit Grund anzunehmen ist, »on l>er Au«, 
süprung seine« Hlorhabeut mit Gewalt zurück gehqt. 
«en werden. 

Unter die (materielen) angebornen Rechte ge
hört auch ein Recht auf S a c h e n «H. 2 und 41). 
Wenn wir eine Sache zu unseren Zwecken verwenden, 
so g e b r a u c h e n wir dieselbe im allgemeinsten Sinne 
(§> 7 9 ) ; und wenn wir eine Sache in unseren phy-
fischen Kräften, folglich das physische Vermögen ha» 
b?n, sie mit Ausschließimg anderer zn gebrauchen, 
so wird dieses Verhältnis) unserer Person zu derselben 
eine (physische) I n h a b u n g , dieft aber, wenn sie 
zugleich mit dem Wi l len, allein die Sache zu gc« 
brauchen, verknüpfet ist, der (physishe) Besitz, die 
Handlung aber, wodurch dieser bewirket w i rd , Ve» 
s i t z c r g r e i f u n g , und inwiefern mit dieser der 
Wille verbunden ist, die Sache fortan allein zu ge
brauchen, (sie zu unserem Eigenthume zu machen) 
Z u e i g n u n g genannt. Einige Sachen, (wie die 
Drgane unseres Leibes,) hat die Natur mit unserer 
«Person in Verbindung gesetzet, dergestalt, daß wir 
sie schon von Natur (ohne unser Zuthun) inHaben 
und so fern wir wollen, als das innere Unsere, oder 
Eigenthum besitzen. Das volle Recht auf diese inne« 
ren , angebornen Güter, (desfortwahrenden beliebigen 
und ausschließenden Gebrauches derselben), fließt offen, 
bar aus dem Rechte auf unsere Person (§. / , 3 ) , und 
ist daher, wie dieses, ungezweiselt ein angebornes. 
Es gibt aber auch ä u ß e r e , ursprünglich von aller 
«Person physisch getrennte, (außer uns befindliche) 
Sachen. Die rechtliche Vernunft erkläret sie für M i t 
t e l , die theils zu pflichtmaßigen, theils zu beliebigen 
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Zwecken vernünftiger Wesen überhaupt brauchbar 
sind (§. 2 ) , und ertheilet uns eben dadurch die, 
einzig durch das Rechtsgesch (§. 6) beschrankte, Frey, 
heit, diese Sachen wirklich zu unseren Zwecken zu be» 
nützen. Dafern also äußere Sachen vorhanden sind, 
woraus noch niemanden ein (erworbenes §. 89) aus» 
schließendes Recht zusieht; so ist jedermann ursprüng
lich berechtiget,, sie zu gebrauchen, folglich auch sich 
von denselben zum Inhaber zu machen, den Besitz 
davon zu ergreifen, ja auch sich dieselben ganzlich 
zuzueignen. Aber ein Kigenlhumsrccht über solche 
Sachen kann ursprünglich niemanden zustehen; in» 
dem es nach der Vernunft an einem zureichenden 
Rechtsgrunde für dasselbe, als ein angebornes Recht, 
offenbar fehlet. 

§. .:?-
Wenn die, aus dem Urrechte zunächst gefolger

ten, ursprünglichen zwey, oder (nach Auflösung des 
ersten) drep Grundrechte (§. 4 , ) und die, aus ihrer 
Zergliederung sich ergebenden, abgeleiteten Rechte 
nicht fruchtlos und ohne Ausübung scyn sollen; so 
müssen uns auch Rechte zu den Mitteln zukommen, 
diese Rechte (dasselbe gilt aus gleichem Grunde auch 
von allen übrigen) zu bewahren; d. i. den ungestör» 
tcn Genuß derselben zu verwirkliche». Wer sich der
selben bedienet, erhalt nur seine Rechts - Splmre 
(§. ^ ") und handelt daher nicht widerrechtlich. 
Solche Mittel sind aber theils z w a n g l o s « , «Heils 
Z w a n g s m i t t e l ; es muß also Rechte zu jenen und 
zu diesen geben. Zu den ersieren zählet man vorzüg
lich das Sicherheitsrecht und das Recht, Erstattung, 
des Schadens zu fordern. ") Da Sicherheit der Zu« 
stand ist, worin wir für uns feine Gefahr entdecken; 
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so besteht das Recht der S i c h e r h e i t in der Befug. 
>niß zu solchen Anstalten, wodurch der möglichen 
künftigen Verletzung unserer Rechte (innerer oder 
äußerer Güter, hier der angebornen,) vorgcbeuget wird. 
Diese Anstalten sind rechtlich, wenn dadurch die 
Frepheit unserer Mitmenschen, in so fern sie mit dem 
Schutze unserer Rechte bestehen fann, nicht beschrän-
kct wird " ) . 

*) Man konnte auch noch da« Necht hierher rechnen z» 
fordern, daß von der Bedrohung unserer Rechte und 
von der Fortsetzung der bereits begonnenen Verletzung 
derselben abgelassen werde (§, 176). 

* ' ) So habe ich zwar ein Recht, mich auf die Reist zu 
bewaffnen; aber ich habe keines, andern meiner Vichcr» 
hell wegen den Gebrauch der Landstraße zu verwehren. 
Ich mag einer Unterredung, die mir anstößig scheint, 
ausweichen; sie zu stören bin ich nicht befug«. 

S c h a d e (im r e c h t l i c h e n Sinne) heißt jedc 
Verschlimmerung unseres Zustandes, also derjenige 
Nachtheil, welcher für den Berechtigt n durch eine 
Rechtsverletzung entsteht (§. , 5 ) . Wird der vorige 
Zustand wieder hergestellt, so geschieht die E r s t a t . 
t u n g . Wi r haben das Recht zu fordern, daß nie. 
wand unsere Rechte störe, (sich jedermann der Zu . 
füguiig eines Schadens ganzlich enthalte §. 7 ) ; 
folglich mich, daß die Beschädigung nicht fortdauern 
gelassen werde. Diese wahret aber so lange, bis sie 
durch die Erstattung gehoben ist; wir haben also 
auch <!in Recht auf der E r s t a t t u n g des Schadens 
zu bestehen. Diese wird zwar am sichersten und voll
ständigsten durch die Z u r ü c k s t e l l u n g des Nähm. 
lichen geleistet, was d,,".ch die Rechtsverletzung ent-
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zogen wurde; allein die Zurückstellung ist nicht immer 
möglich, und das Recht (als Frepheilsgcbrauch) 
kann doch nicht auf das Unmögliche gehen. Hier 
bleibt also nichts übr ig , als die möglichste Aus
gleichung der entzogenen Vortheile. Nun können wir 
an einem Gegenstände zwcperley unterscheiden: die 
Indiv idual i tä t , und den W e r t ! ) desselben, d. i. 
den Nutzen, die Brauchbarkeit zu Zwecken. Letztere 
laßt oft eine Stellvertretung zu, und eine solche stell
vertretende Wiedererstattung nennet man Ersatz "). 
Wo also die Zurückgabe unmöglich w i rd , tritt das 
Recht auf Ersatz ein; weil dem Rechte überhaupt 
Statt gegeben werden muß, also auch in jeder 
möglichen Fo rm, welche nicht erweislich ausgenom-
men ist. Von dem Rechte zu w i r k l i c h e n Z w a n g s -
m i t t e l « scheint es mir schicklicher, an einem ande
ren Orte zu handeln " ) . 

' ) Uro« den genauere, Unterschied zwischen: Ersetze», 
E r s t a t t e n , und Genug thun s. m. I . A. Eber-
hards synonym. Handwirterbuch. Halle, 1802. 

"1 Gelbst die hnr erwähnten Bewahrungsrechte durch 
zwanglose Mixe! sind nicht als besondere den ar>-
gcborne» (und in der Folge auch nicht den erwerb
lichen) beyzuzählcn, sondern als bloße rechtlich mög
liche Aeußtrungsarten jrdes, bisher angeführten und 
künftig vorkommenden. Rechtes zu betrachten (§. »73)> 

§. <u. 

Von den jetzt erörterten,' angebornen Rechten 
behauptet man, sie sepn u n v e r l i e r b a r und u n . 
v e r a u h e r l i c h , d. i. sie können weder durch Zufal l , 
noch selbst durch de», Willen des Berechtigten ihr 
Dascpn verlieren, mcd sie sepu auch durchaus g le ich. 
Vepdes bedarf, um als richtig zu erscheinen, einer 

nä 
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üähcrcn Vtsilmmung. ') T>as Urrecht, (dasrü ln i , 
sormele Recht) der «Persönlichkeit oder des Frepheits-
Gebrauches zu Handlungen, wodurch die Rechte an> 
derer nicht verletzet werden, ist allerdings, so lang 
der Mensch in der Sinncnwelt vorhanden ist, un
verlierbar und unveräußerlich. Denn es hat den 
Gr^nd seines Daseyns in dem Wesen des Menschen, 
.vermöge dessen er eine Person und keine Sache ist; 
es ist also, wie ienes, nothwendig und unverändert 
lni ' . Ohne dieses Recht wurde er gar kein Recht ha
ben sf. - ln ) , und ohne alles Recht kann ein ver
nünftiges Wesen, eine Person in Gemeinschaft mit 
ihres Gleichen, vernünftig nicht gedacht werde» 
(§. 3 , ,<). " ) ANein die Gegens tande (die Ma< 
lericn), woran sich das Urrecht äußert, sind zufäll ig: 
somit sind auch die, aus dem Urrcchte abgeleiteten 
und auf diese Gegenstände angewandten, (matcrielen) 
Rechte zufäl l ig, veränderlich, verlierbar und ver-
äußerlich. Zwar müssen jedem Menschen, so eingc° 
schranket man auch seine Lage sich denken mag, sallö 
er noch seine Existenz als Mensch behalten soll, im. 
mer noch Gegenstände und auf dieselben sich bezie. 
1)ende äußere Handlungen freu bleiben, woran sich, 
wci'. er dadurch niemand beleidiget, das Urrecht 
wnl,'am beweisen kann; dennoch kann von keinem 
angewandten (materielen) Rechte insbesondere äus° 
gejagt werden, daß es nothwendig, unveränderlich, 
unbeschränkbar und unter allen Umständen unvcr-
liotbar und unveräußerlich sep. " ' ) 

') „Die Menschen werden fcey und gleich an Rechlett 
„geboren, lind b le iben f rey und gleich an R<>ch>! 
„ten. — Der Endzweck aller ktaatiuerbindung ist 
,,d>> Erhaltung der natürlichen und un ver l ier« 
„baren Rechte de« Menschen. Diese Rechte sind i 

..Frey-
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,,F«phlit, ElgenthuM, Sicherheit und die Besug" 
„niß, sich der Unterdrückung zu widersetzen." Welche 
»bencheuerliche Anwendungen, welchen schrecklichen 
Mißbrauch von diesen unbestimmten, obstractcn und 
nur in eine Melhaphpfik der Rechte zur genaueren 
«Prüfung gehörigen Sätzen der unwissende Haufe zur 
Befriedigung seiner zügellosen Begierden, wie man 
leicht vorsehen fonnte, gemacht habe, ist eine be» 
kannte Sache. Vergl. Betrachtungen über die franz. 
Revolution. Nach Burke von Fried. Genz, «. Th. 
E. 174- f. Berlin, 1793. 

) Dem hier sich aufbringenden Einwurfe i V«,I«nt> 
non Lt !njui>.>, wird unten (LF. 105 und 10/;) be
gegnet. 

*) So können einzelne Theile des Körpers, worauf 
wir ein aiigcborncs Recht haben, durch Zufall ver» 
loren gehen, ja selbst durch unseren Willen »»deren 
zuzugehören anfangen. So kann das Recht, von be, 
stimmten äußeren Gütern Gebrauch zu machen, oder 
sie uns zuzueignen (5. 46), veräußert werden. So 
fnnti man auf das Recht zur Ausbildung der theo« 
retischen Vernunft, um sich durch mechanische 
Beschäftigung den Unterhalt zu verschaffen, Verzicht 
thun. Man verwirkt das Recht der Unbescholtenheit 
durch widerrechtliche Handlungen. Man begibt »ich 
zur Sicherung des Lebensunterhaltes des Rechts der 
Unabhängigkeit, u,,d die Vernunft kann es uns zur 
Nechtspsticht machen, selbst unser Leben für andere 
in Gefahr zu setzen. Schon W o l f stellte den Satz 
«nf, daß die angebornen Rechte unveränderlich und 
Unverlierbar scynz und doch beweiset er selbst, daß 
man auf das Recht der Gleichheit und auf das Recht 
der Unabhängigkeit, die er kürz zuvor unier die an«, 
gcborne» zählet, Verzicht leisten könne. .̂ I». 1°. i . 
5. z. 64. 85. 1^3. Hauptsächlich scheint die Zwei), 
deutigkeit des Worts N l l t u r und der unbestimmte 
Satz, daß die angebornen Rechte in der Natur de« 

Men» 
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Menschen geglüi,cel se»)», dl» Irrchmu von der U»-
verlierbarkcit derselben veranlasset zu Hube«. Die 
menschliche Natur begründet die unbedingten, ur
sprünglichen Rechte keineswegs i» dem Venlande, 
daß sie ohn: diese Rechte nicht gedacht werden tonne; 
sondern sie begründet sie nur dergestalt, daß diesel
ben so lange angenommen werden müjscn, als sie 
nicht durch anderweitige Gründe aufgehoben sind, 
(§- O , 5) Auch die Vollständigkeit der Gliedmaßen 
zählt man zur Natur (Nun ordentlichen Zunandc^ 
des Menschen. Dennoch hört der Mensch durch die 
Verstümmelung nicht auf, Mensch zu seyn. Nur 
Vinnlichkcit und Vernunft, folglich frene Willkühr, 
Sittlichkeit und «Persönlichkeit stehen mit dem we
sentlichen Character der Menschheit in unzertienm 
barer Verbindung (F. 2). Es ist »lso kein Wider
spruch, (wie G u t j a h r Entw. des Naturr. §. 56 
behauptet) ein ab<olu<es und doch veräußerliches 
Recht anzunehmen. Vcrgl. C. Chr. S c h m i d s 
Grunde, des Naturr. §, »84 folg. Kr-ugs nntur-
rechll. Mhandl. S . 56 und B a u e r « NatUl recht 
S . 125. 

§. 5c-. 

Dadurch erhall zugleich die Behauptung der 
G l e i c h h e i t der Menschen an ihren angebornen, 
oder gar an allen Rechten (vorig. §.) ihre genauer? 
Bestimmung. Wenn man sich die Menschen in ihrem 
all emeinsten Verhältnisse, in dem ursprünglichen Na 
turscande(§. i 5 , 1. ) , mithin abgesehen von allen, 
Thatsachen, wodurch die angebornen Rechte verlo 
ren «der veräußert (vorig, §.), somit neue Rechte er
worben werden, vorstellet; so müssen sie unstreitig 
mit g l e i c h e n Rechten gedacht werden. Denn die 
angebornen Rechte gründen sich einzig in der (wesent
lichen oder doch gewöhnlichen) Natur der Menschen 

(§. 2 9 V 
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t̂z> 29)» So gewiß es ist, daß einem Menschen die 
Menschliche Natur eben so zukommt, wie jedem anderen, 
(daß der eine nothwendig, oder doch insgemein 
eben so Mensch ist, als der andere) ; eben so gewiß 
«st es auch, daß bep jedem die nahmlichen Ursprung« 
lichen Rechte angenommen werden muffen. Bloß a l s 
gewohn l i che r Mensch betrachtet, kann also 
keiner ein Recht vor dem andern voraus haben. 
Nur besondere Verhältnisse (<j. i 5 , 2. u. ff.), oder 
überhaupt hinzu gekommene Thatsachen können 
eine Verminderung der ( materielen ) angeborncn 
Rechte bep dem Einen, und vorzügliche Rechte bep 
dem Anderen, somit Ungleichheit an Rechten herbep« 
führen. I n dieser Vorstellung von der Beschaffenheit 
der angcbornen Rechte überhaupt gründet sich die 
Behauptung der u r s p r ü n g l i c h e n rechtlichen 
Gleichheit, die also Nicht als ein für sich bestehen« 
des (von den übrigen verschiedenes) Recht zu be« 
trachten ist (§. <o ). Ganz widersinnig aber ist die 
Behauptung einer wirklichen, ganz l ichen Gleich» 
hcit der Rechte. ") Lebten die Menschen auch in ei. 
Kcm uransanglichen Na tu rs tande , so würde den° 
noch schon die Verschiedenheit der Modifikation ihrer 
Geisteskraft'' eine Verschiedenheit in Absicht ihrer 
Materielcn Rechte hervorbringen. " ) Sie unterneh
men aber unvermeidlich Handlungen, wodurch nach 
dem Rechtsgesetze die Rechte der Einen beschränket. 
Und dagegen die Rechte der Anderen erweitert werden 
(§. 16, 2.). Sie gtünden Familien, welche Unter« 
Ordnung und Abhängigkeit in sich schließen. (Eben 
da, 3.). Und wie verschieden müssen dann erst die 
Rechte im Staate sepn? I m Grunde ist demnach 
jene ursprüngliche Gleichheit der Rechte eine Ab-
i l f a c t i o n der Schriftsteller, die aber ihren wich-

F ti- . 
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tigen prattischenNu/<cu Hai. Sie lehret uns, in iebcM 
Menschen, so niedrig auch seine Lage in dem wirkli» 
che» Leben sepn mag, die Menschheit (das unverlier
bare und unveräußerliche Urrecht in Beziehung auf 
eine, obscho» insbesondere unbestimmbare, Materie, 
vorig. §.) ehren, ihn als ein moralisches Wesen 
^ols Person) unverletzbar und bellig achten. Sie 
leitet in dem allgemeinen Staatsrechte zu den frucht. 
baresten Bemerkungen. Sie ist der Grund der Behaup» 
tung der ursprünglichen Gleichheit der Völker in ih> 
rcn wechselseitigen Verhältnissen. Sie gibt endlich im 
Privat-Rechte den Aufschluß, welche Rechte (als 
bloß erwerbliche) eines Beweises bedinsen, welche 
(als angcbornc) durchgängig, oder doch vorlaufig 
^eben da " ) ohne Beweis eingerannt«! werden müs
sen. Daß aber M i ß k e n n t n i ß oder g e f l i s s e n t . 
l iche Verrückung der Gränzen dieser Gleichheit zu 
den widerrechtlichsten, alles Band der geselligen 
Ordnung auflösenden, Anmaßungen führen fön-
ne , haben die Gräuelthaten der neueren Zeit be. 
währet. 

' ) Ter Schluß von d.r idialen, ursprünglichen^ ans eine 
wirkliche, gänzliche Gleichheit der Rechte, is! ungefähr 
c den so bündig, als wenn man darauf daß alle Men-
scheu mit einem Le ibe gedacht werden mnssen, fol 
gern wollte, daß sie alle die nähmlichr OeganisatoN 
und körperliche Beschaffenheit, daß sie eine ganz gleiche 
Gesichlsbildung und Gesichtsfarbe haben müssen. Die 
Ursachen, welche, ungeachtet der angcbornen Gleich, 
hrit, allmählich eine Ungleichheit der Rechte herbej» 
führen müssen, findet man gut zusammen gesicllet 
in dem Aufsatze über G l e i c h h e i t der Rechte, 
in dein M a g a z i n der K u n s t und L i t e r n -
cur l . B, W i m , i?83. Vcrgl. Adam F e r q u , 
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sonS Grunds, d.r Noral-lfhttos. Übels, von Gar? 
ve. S. 30. 

*"l „Kann der E i n f ä l t i g e , sagt Vchaumann . auf 
„Rechte Anspruch n^chen, die K l u g h e i t , dee 
„ T h o r auf solche, die W e i s h e i t , der Böse» 
z.wicht auf die, welche S i t i l i chkrit vorausse^ 
„tzen? Kann für den Pöbel wohl alles das moralisch 
„möglich seyn, was es für den Gebildetem ist?" 
Wissensch. Naoirr. §. 2^7. Unm. 1. Vcrgl. Genz : 
histvr. Journal rem Januar >8°». l . St. und Ja
kobs Ncchtslchre §. 2 ^ . 

Aus den angeborncn Rechten und dm ihnen gc« 
Zenüberstehenden (§. 6), und daher leicht analogisch 
^«bestimmenden, u r s p r ü n g l i c h e n Rechtspflichten 
«geben sich die, denselben widerstreitenden, Rechtsver
letzungen. Dahin gehörci, zuvörderst die (rechtswidrig 
ge) Einschränkung der srepen Verfügung über die 
e igene «Person (§. / ,2), insbesondere der Un
a b h ä n g i g k e i t , durch Anmaßung einer zeitlichen 
oder fortdauernden Oberherrschaft, durch Menschen
raub, Entführung, sclavische Behandlung, unbe
rechtigte Gesangenhaltung, n. s. w.; dann die Ver
letzung der kö rpe r l i chen S i c h e r h e i t (§. < 3), 
durch Nothzucht, Mißhandlung u. d. gl. 

§. 52., 

Aber selbst die inneren Güter des G e m ü i 
l h e s , die geistigen Kräfte (§. /.3), sind der Gefahr 
einer nachtheiligen Einwirkung ausgeseßet. Das Vor-
siellungsvermögen, das Vermögen zu urthcilen und 
zu schließen, kann von anderen unterdrücket, gehin
dert, irre gefühlt, und das davon abhängende 
Willensoermbgen zu schädlichen oder gar«chtswidr!> 
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gen Handlungen verleitet werden; theils durch phh^ 
fische Mittel (wie durch betäubende Getränke), theils 
und zwar noch öfter durch eine Art geistiger Einwir
kung > durch falsche Vorstellungen, anreizende Vep-
spiele und Verführung jeder Art. ") Unstreitig laßt 
sich zwar in vielen Fallen gar nicht, oder doch nur 
sehr schwer bestimmen, ob und wie weit jemand 
psychologischen Einfluß auf die I n thümer , bösen 
Neigungen und widerrechtlichen fremden Handlungen 
gehabt habe; weil man nicht weiß, ob die ersteren 
Nicht schon früher vorhanden waren, und ob und 
wie stark der Keim zu den letzteren in einem Ande
ren lag, mithin ob das Vöse nicht auch vhne jenen 
Einfluß vermöge anderer innerer oder äußerer Grün« 
de erfolgt sepn würde. Ordentlicher Weise verdienet 
auch der Umstand Rücksicht, daß der Beschädigte 
die nachthcillge Einwirkung auf sein Gcmüth selbst 
suchte, oder doch mit seinem Willen geschehen ließ. 
Dieses kann aber nicht immer, und besonders dann 
nicht entschuldigen > wenn aus dem Verhältnisse der 
«Personen und aus den übrigen Umständen der Zeit, 
des O r t s , der angewandten Mittel u. dgl. ein wirk
licher oder doch leicht möglicher Schaden (§. 48), 
die mangelnde oder ungültige Einwilligung des Ve« 
schädigten, folglich auch das Recht auf Entschädi
gung oder zu gerechten Gegenanstalten (H. 57) ge
gen ähnliche Verführer (wie z. B. Sittenverderber 
der Jugend , Kuppler, Proseliten» Macher, Rädels
führer), deutlich erkannt wird. 

*) Nergl. c!»r. Huß. I ' i l i m » , , n bissen, «lo ä«Iic»5>n 
, i i«« l»!m»n«, cumm!lN«. I.!^s, 179?. 
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§. 53. 

Hiernach läßt sich auch entscheiden, ob die Lü» 
gt (die den ethischen Pflichten ohne Zweifel wider» 
streitet), als eine R e c h t s v e r l e t z u n g angesehen 
weröen könne. Jede Unwahrheit, wie es scheint, 
kann bey anderen einen I r r thum veranlassen, der 
an sich schon eine Unvollkommenheit und Verschlim
merung des Erkenntnißoermögens ist. Ein I r r thum 
ziel,t oft viele andere nach sich, und vereitelt die Er
wartungen, welche auf die irrigen Vorstellungen ge» 
bauet worden sind. Die wahrgenommene Tauschung 
kümmert das Gemüts», und kann dem, welcher die 
Unwahrheit treuherzig nachsagt, die Nachrede, d,ß 
man seinen Reden nicht glauben könne, oder das 
Gespött« über seine Leichtgläubigkeit zuziehen. Doch 
sollten diese Folgen jeden, dor, obschon etwa selbst 
von anderen Personen, oder von dem Scheine der 
Gegenstande getauscht, eine (objectivc) Unwahrheit 
sagt, verantwortlich macheu; so würde eine solche 
Strenge die Frepheit in Mittheilung ftiner Vorstel
lungen beynahe gänzlich aufheben (h, 44). Gesetzt 
aber auch, eine Unwahrheit würde absichtlich, oder 
doch leichtsinniger Weise vorgebracht; hat man denn 
für Folgen zu stehen, die den Andern vielmehr aus 
seinem Verschulden treffen? Wer hieß ihn denn, der 
Rede ohne nähere Untersuchung blindlings Glauben 
beymessen, sie weiter verbreiten, oder darauf Hoff» 
nungen gründen? Nehmen wir aber a n , daß der 
Redende zufolge der ausdrücklichen Verabredung, 
zufolge der Natur des Geschäftes oder des besonde« 
ren Verhältnisses, worin mpn mit ihm stehet, (wie 
z. V . der Untergebene mit seinem Vorgesetzten, der 
Schüler mit seinem Lehrer), stillschweigend uns be. 
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rechlige, von ihn» Aufrichtigkeit zu erwarten, ode? 
auch nur nicht zu erkennen gebe, daß ihm der Nach» 
theil au) der ihm mitgethcilten Unwahrheit gleich« 
güllig sep, oder daß eine solche Andeutung, etwa 
wc.gcn Beschaffenheit der «Person, für rechtlich nicht 
rorüanden angesehen werden müßte (vorig, h.); dann 
lönnenersterem auch die verursachten schädlichen Wir« 
tungen seines Leichtsinnes oder bösen Vorsatzes um 
so mehr zugerechnet werden, als er wissen muß, daß 
Worte oder andere Äußerungen der wahren Gesin» 
nungen und das Zutrauen in dieselben das einzige M i t , 
lel seyn, wodurch ein Verkehr und wirkliches Rc»)ts» 
v:rhaltniß unter den Menschen gegründet und fort, 
gesetzt! werden kann. I m rechtlichen Sinne ist also 
nur die',enige (subjectivc, moralische) Unwahrheit, 
welche einem Anderen ihren nalürlichen, vorauszuse> 
henden Folgen nach an seinem Rechte auf Wahrhaft 
tigkeit Abbruch thut, für eine L ü g e , und Uebertrc. 
<ung einer Rechtspsticht zu achten. *) 

*) Daher füllt es auch im Staate niemanden bey, eine» 
Lüguer vor Gericht zu verklagen, außer in dem Fat, 
t», d» er von ihm durch eine widerrechtliche Tau» 
schling in einen'erweislichen Schaden verfetzt worden 
»st. Hieraus ergibt sich, in wiefern sich ein angcvor.-
nes Nechl auf W a h r ha f t ig t r i t behaupten 'las. 
se, und warum ein solches Recht oben ll§. 43) nicht 
insbesondere angefühcet wurde. Vergl. Me is te r , 
Nelurr. 3 , ,7». 

Dem angebornen Rechte auf Unbcscholtenhm 
(§. 43, 5.) widerstreitet vorzüglich die V e r l cum» 
d ü n g , eine Aeußerung, wodurch man aus bösem, 
(aus Beschämung ß. 58 gerichtetem) Vorsätze jeman, 

den 



den fälschlich einer widerrechtlichen Thal beschult»!. 
get. Zwar mag jeder, so unmoralisch es auch ist, 
innerlich arges von uns d e n k e n , er mag sich so» 
gar aus vermeimcr Klugheit die, der oben lH. /,3) 
Angeführten entgegenstehende, Regel: (<)li!l,I,et p r ^ . 
lumilu»- Ml>1»», cl<^noc s^ialietur Konu«) zur Maxi« 
mc machen; aber sein f a l s c h e s U r t h e i l zU 
Äußern, ist er nicht berechtiget. Ein w a h r e s au» 
fcrcs Urtheil über den rechtlichen Unwcrth ' eines 
Menschen kann lieblos, aber es w i r d , da er selbst 
seinen rechtlichen Werch verringert, und dadurch de« 
Gegenstand des angebornen Rechtes auf Unbcschol» 
tcnheit verloren hat (ß. 4 9 * " ) , nicht ungerecht sepn. 
Entspringt die falsche Nachrede nicht aus bösem 
Vorsähe, oder betrifft sie nicht das rechtliche Vctra« 
gen, sondern andere m o r a l i s c h e oder p h p s i » 
sch-^ Gebrechen, so ist sie zwar keine Verleumdung; 
dennoch kann sie als eine I n j u r i e , woraus der. 
Andere an dem inneren Seinigcn(§..^ ^Schaden leidet, 
Verletzung eines angebornen Rechtes sepn, und zum 
Ersähe oder zur Genugthuung verbinden. *) Kran» 
sungen der erworbenen Achtung gehönn in das hp« 
fochctischc Naturrecht (Ebenda, s .̂). 

' ) lieber die immer, noch streitige Fraa>,' ob und in wie 
fern Verleumdungen und Injurien Nechtsverletzun« 
gen sepn, sehe man Echmalz.- rein. Naturr. §.^3. 
(Erklär, d, 3', des M. §. :<>), Hcydcnre ich a, 
c. O. §. N. Weber , über Injur. und Schmähschr. 
I. Abth. S. i5. n . S . 61—7a. K l e i n schrpd ts 
Grundzüge der Lehre von Injur. in dem Archiv de« 
Criminal.Mechts, ö. H a r s ch e r ĉ  v 0 n A l mcndi n« 
gen Grnndzüge zu einer neuen Theorie über Verlest. 
det gut. Nahm, und Her Vhre (in Grollmanns V'a> 
gaz. f. d. Phil, des Rechts nnd der Geseygeb. t V . 
1. St. Vf eisiers Nü>>n recht 2 . ,?^. 

§. 65. 
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z. 55. 

I n Hinsicht auf die rechtlich frepe thätig?cit 
für a n d e r e (§ . 4<), und auf das Recht, die fron, 
stehenden Sachen zu gebrauchen, sie in die I n -
habung und den Besitz zu bringen, oder sie sich zuzueig
nen^ . 46), ist es Rechtsverletzung, auf was immer für 
«ine Weise die dahin abzielenden Handlungen zu ver
hindern. Dem Rechte der Sicherheit und dem Ruhte 
auf Erstattung erlittenen Schadens « . H7 und 48) wi
derspricht die Verhinderung der Sichcrheitsmaßregeln 
und die Verweigerung der Zurückstellung oder des Ersa
tzes. Endlich die ursprüngliche Gleichheit (§. 5ci) wird 
verletzet, wenn jemand sich ein Vorrecht oder einen, 
Vorrang anmaßt, ohne einen rechtlichen Grund d«-, 
für anführe» zu können, 

Zwey, 
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Z w e y t e A b t h e i l u n g , 
Von den erwerblichen Rechten. 

Erster Abschnitt. 
Von der unmittelbaren Erwerbung. 

I. y a u p t s t ü c k . 
Von der Zueignung und ihrer Wirkung. 

§. 66. 

echte, welche nach der Vernunft vermittelst eigent
licher Erwerb-Acte zu den ursprünglichen hinzu kom
men können, führen den Nahmen erwerblicher Rech' 
le (§. 39). Durch die Erwerbung im strengen Sinne 
soll etwas Äußeres in Hinsicht auf den Erwerben
den anfangen, Gegenstand seines Rechtes zu sepn; 
es soll seine Rechts - Sphäre erweitert, aber eben da° 
durch jene eines oder aller Anderen eingeschränket 
werden. ") .Alles Äußere ist nun entweder eine «per» 
son (ein Mitmensch), oder eine Sache (§. <«). Er» 
sie« laßt sich nicht schlechthin, sondern nur in so 
fern als erwerblich denken, als sich an ihr Beräu» 

ßcr« 
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ßerliches findet (§. HZ), nähmlich ihre Kräfte (Caus. 
salität) und allcrlep durch dieselben mögliche auße. 

re Handlungen (Unternehmungen und Unterlassungen) 
für Zwecke anderer Menschen, weil sich daran bloß 

. Sächliches (im weiteren Sinne §. 2) darstellet. Der 
Erwerblichkeit uon Sachen im strengen Sinne (eben 
da) steht, bey Nedachtnehmung aus die Vestimmuna, 
derselben nach der Vernunft, überhaupt kein Bedenken 
entgegen. Alles Erwerbliche muß daher eine Sache 
(keine Person) und alles erworbene Recht Sachen« 
recht (ß. ^ , ) seyn. Sicht man aber auf die nothwcn-
dige Veschaffenheit genügender Erwerb-Acte, so zeigt 
sich, daß bey Sachen, welche zu dem inneren Ihrigen 
einer «Person gehören, wegen des ursprünglichen Rech, 
tcs jedes Menschen auf Unabhängigkeit ein Act ein» 
seicigcr Willkühr nicht zureiche, sondern ein Act ver
einigter Willkühr (Vertrag § . 9 3 ) , erforderlich sey; 
bey äußeren Sachen dagegen, die niemands aus? 
schließender Willkühr unterworfen sind, zum Erwer-
de ein Act unserer Willkühr allein (die Zueignung, 
§. N3), außerdem aber ebenfalls nur ein Vertrag hin-
reiche, wie nun gezeigt werden soll. So zerfällt a l . 
les crwerbliche Recht in Rücksicht auf seinen Gegen« 
stand in das p e r s ö n l i c h e und d i n g l i c h e S a . 
chenrecht, " ) und in Rücksicht auf den Erwerb-Act 
in das Recht aus der Z u e i g n u n g , und in das 
Recht aus Verträgen. 

*) I n einem erweiterten Sinne nennt man e§ auch 
eine Erwerbung, wenn jemand durch willkührliche 
Thätigkeil seine ursprünglichen Anlagen de« Geistes 
und Körpers ausbildet, und sich dadurch höhere Vol l , 
koullllenheit verschafft (§, ^3). obschon hierdurch kein 
außer ihm vorhandener Gegenstand seiner beliebigen 
und ausschließenden Verfügung unterworfen wird, 
und die, auf solche ssewrrbnngcn sich! bc,ur^»» 

dt». 
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den, Rechte erworbene. ( K r u g , Ülcchlslehre. V . 
l » 6 ) . 

'*^ Ein lohj«<>o) persönliches Sachenrecht ist demnach 
dasjenige, welches und in so fern mau es auf ein« 
Sache vli'ß gegen eine bestimmte «Person hat; ei» (ob-
jectiv) dingliches Sachenrecht hingegen ein solches.wel. 
che« uns aufeine Sache gegen jedermann zusteht. ,Vergl, 
z. i io). Mit ütilHücht auf diesen Unterschied rechnen 
Einige jenes umer die relativen, dieses unter die ab» 
solmen Rechte. (Bauer , Naturr. S. ?6). Von 
Hant? d ing l i chpersön l i chem Rechte , oder 
den, Personen rechte, als einem erwerblichen.! 
wird §. i«8 die R e b e l n . 

§- 67. 

' , Unter dem E i g e n t h u m s r e c h t e versteht 
matt i)icr (§. äZ) das Recht, über eine äußere Sa
che (§. ,;6) ausschließend nach Velieben zu verfüge». 
Die Vernunft, oder vielmehr der weise Urheber der 
Natur durch die Vernunft, welche die Sachen für 
bloße M i t t e l z i Zwecken vernünftiger Wesen erkläret 
(§. 2), gestattet allen und jedem, von äußeren Sachen, 
die noch niemanden insbesondere angehören, beliebig 
gen Gebrauch zu machen. Diese Gestattung ist ein, 
allen gleich zukommendes, angebornes Recht (h. <ss). 
So l l nun jemand ein besonderes, a u s s c h l i e ß e n 
d e s Recht auf gewisse Gegenstände haben, so kann 
es kein angebornes, sondern nur ein erworbenes, ein 
rechtliches Factum voraussetzendes, Recht sepn. Der 
Grund , aus welchem das Factum (seinem Zwecke 
nach) als rechtlich erkennbar is t , heißt E r w e r b s -
T i t e l , die Handlung aber, wodurch jemand das 
«Zi^enthum einer Sache erlanget, nennt man E r w e r 
b u n g s a r t . Beyde zusammen machen die Erwer
bung von Eigentum begreiflich, welche eine u n , 

m ' l-
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m i t t e l b a r e (ursprüngliche) heißt, wenn die Sa
che eine solche ist, auf die niemanden ein ausschlio 
ßendcs Recht zusteht , eine m i t t e l b a r e (ab» 
leitende) hingegen, in wiefern durch sie das Eigen« 
thum von einer «Person auf die andere übertragen 
wird. Nun muß aber die leotere Erwerbung, dafern 
sie gerecht befunden werden soll, beym rückgchenden 
Nachforschen einen rechtlichen Anfang genommen 
haben. Daher muß der Rechtsforscher die Theorie 
des Eigentl) umsrechtes mit der Untersuchung über die 
u r sp run gliche Erwerbung eröffnen. 

§. 5 3. 

Vey der ursprünglichen Erwerbung fallen dem. 
nach zwcp schwere Fragen auf. Die erste ist: darf 
wohl der einzelne Mensch, bey dem, a l l e n gleich 
zukommenden, Rechte auf den Gebrauch der herren
losen Sachen, sich gewisse Sachen eigenmächtig (oh
ne Einstimmung der übrigen) zueignen ? mit anderen 
Worten: welcher ist der rechtliche T i t e l (Möglich-
keitsgrund, Rechtsgrund) der u r s p r ü n g l i c h e n 
E r w e r b u n g ? Die zweyte Frage ist: durch wel
che Handlung erwirbt man das Eigenthum einer her. 
renlosen Sa ye wirklich, oder, welche ist die nr» 
sprüng l iche E r w e r b u n g s a r t ? 

§. «9» 

Der R e c h t s g r u n d dieser Erwerbung stellet 
sich einerseits aus der durch die Vernunft erkennba
ren Bestimmung der Sachen, andererseits aus dem 
Urrechte des Menschen dar. Von Natur, d. i., ab
gesehen von aller auf Erwerbung gerichteten Hand' 

lung 
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lung sind z w « die Sachen in niemands Eigenthume 
(nul l ius ^uniinii),n>ohl aber dem Rechte, dem will» 
lührlichen Gebrauche der Menschen, unterworfen, 
(nun nulliu« jur i«) . Sie dürfen also von vernünf» 
tigen Wesen zu ihren gegenwärtigen, oder künft 
tigcn , nicht bloß notwendigen, sondern auch 
b e l i e b i g e n Zwecken, also auch nicht etwa nur 
zu gemeinsamen, sondern eben sowohl zu Privat? 
Zwecken, folglich a u s s c h l i e ß e n d als Mittel be
stimmt und behandelt werden (ß. 46). Wcrdic«ntgcgen 
gesetzte Meinung behauptete, würde im Grunde den Be-
brauch der Sachen gänzlich aufheben; er würde die 
Freiheit aller Einzelnen mehr, als um ihrer selbst 
willen nöthig ist, einschranken, mithin eine wider
rechtliche Maxime aufstellen ( j . < " ) . Wer hingegen 
den beliebigen Gebrauch von herrenlosen Sachen 
mächt, mit der Gestattung , daß auch jeder Andere 
die herrenlosen Sachen zu seinen «privat-Zwecken 
verwende, handelt nach einer Regel, wornach die 
srepe Wirksamkeit aller in Beziehung auf äußere 
Sachen mit seiner eigenen im höchst möglichen 
Grade vereinbaret werden kann; seine Verfahrungs-
art stimmet mit dem Rechtsgesetze überein, und ist 
daher rechtlich. Der Rechtsgrund der ursprünglichen 
Erwerbung liegt also zuletzt theil» (sub',ectiv) in dem 
Urrechte ( § . / , o ) , theils sobi.«tn>) in der Herren» 
losigkeit des Gegenstandes. ") 

^) Wenn andere Schriftsteller als Rechts »Titel der ur» 
sprünglichen Erwerbung das angeborne Zueignung«» 
Recht (§. ^ß) angeben, so bezeichnen sie dadurch den 
nächsten Titel dieser Erwerbung. 

3. So. 
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§. du. 

Her ursprüngliche Rechtstitcl führet uns zugleich 
zur Entdeckung der rechtlichen A r t der unmittelbar 
ren Erwerbung (K. 5 8). Hat der Mensch das Re<yt, 
Sachen, worauf niemand noch ein näheres Recht zu-
steht, aussch'.ießungsweise für sich zu verwenden; so 
darf er auch dieses Recht ausüben, d. i. die dahin 
abzielenden Handlungen unternehmen. Eine solche 
Handlung ist zuvörderst die B e s i t z e r g r e i f u n g , 
das ist diejenige äußere Thätigkeit, wodurch er die 
Sache, in der Absicht der ausschließenden Verweil-
düng derselben für seine Zwecke, in seine (ph is isch e) 
Gewalt lFnhabung §. 4N) bringet, oder sich zum 
Besitzer derselben macht. Wer sich eben jetzt dieser 
Sache zu bemächtigen versuchte, beschränkte den Be
sitzer in der Ausübung seines angcbornen Rechtes aus 
Sachen, und griffe zugleich in sein, ebenfalls ange-
bornes, Recht auf die eigene Person, ihre Krasie und 
deren Äußerung, in das innere Scinige, oder Ei» 
genthum (§. 43) ein. Aus diesem zwepfachcn Ge» 
sichtspuncte hat der Besitzer das Recht, jeden von 
der, in seinem Besitze befindlichen, äußeren Sache 
auszuschließen, somit auch das Recht, ausschlie« 
ßend darüber zu verfügen, oder sie ist in so fern 
wirklich sein Eigenthum. 

z. 6 i . 

Allein damit scheint für die Erwerbung des E> 
aMhums noch wenig gewonnen zu scpn. Habe ich 
nur deßwegen ein Recht, über einen äußeren Gegen-
stand zu verfügen, weil er unmittelbar mit meiner 
«Person vereiniget ist; so scheint sich mein Recht 
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vielmehr nur auf das innere Meinige, auf den Schuß 
meiner Person und meiner persönlichen srepcn Wirk
samkeit , nicht auf das a u ßere Meinige, auf den 
besessenen Gegenstand, zu erstrecken. Dann wäre auch 
mein erworbenes Recht weiter nichts als ein vorüber 
gehendes Be/ltzrecht; da doch unter dem Eigenthume 
ein, gleicl'/am der Sache selbst anklebendes, und 
keineswegs bloß auf die Dauer des (körperlichen) 
.Besitzes beschranktes Recht verstanden wird. Dem« 
nach wa>e zu zeigen, ob und wie das, durch die 
Vesiücrgreifung auf die Sache erlangte, Recht auch 
ohne di> Inhabung fortwahren, wie jemand durch 
den Gebrauch , den ein Anderer von einer Sache 
macht, an seinem, auf dieselbe durch die Besitzer-
greifuig erworbene, Rechte (vorig. §.) v e r l e t z e t 
werdet könne, obschon sie mit ihm, wenigstens d̂ m 
Scheue nach, weiter gar nicht mehr in Verbindung 
liehet. 

Dieses ist nun aber aus dem, was kurz vorher 
^H. kg) über den Titel der Erwerbung vorkam, be° 
grettich. Sollte man über das unbewegliche Äußere 
nurin so weit, als es durch unsere «Person wirklich 
besHet ist, und über das Bewegliche nur dann, 
wem man es (physisch) innr hat, ausschließend oer-
fü,en dürfen; so würde nichts Geringeres gefordert, 
ab daß der Mensch, um einen Boden ausschliessend 
zu benützen, sich an allen Thcilen desselben zugleich 
blfinden, oder daß er alles bewegliche Gut immer 
zir Hand haben müßte. Dadurch aber würde der 
Ocbrauch der Sachen abcrmahl bepnahe ganz der 
«chtlich sreven Thatigkcit der Menschen entzogen« 
»as dem Rechtsgesehe zuwiderläuft (l> 7) . ^ r 

d^rm 
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» dann ist der Frepheitsgebrauch der Wachen uuf das 
vollkommenste möglich, wenn jeder die Sache, welche 
er als leer stehend in Besitz nahm, so lange als sein 
Wil le fortwähret, ausschließend gebrauchen, und 
über sie v e r f ü g e n kann. Nach dem Rechtsge» 
setze (tz. 6 ) ist also die, von einem vernünftigen 
Wesen in Besitz genommene, Sache, ,b sie ihm 
gleich von Händen gekommen ist, des äußren Schei< 
nes (vorig. §.) ungeachtet, wegen ihrer fortdauern^ 
den Verbindung mit seinem W i l l e n so zu betrachc 
ten, als wenn sie noch immer unmittelbar mit seic 
ner P e r s o n verknüpfet wäre. Der Beshnchmer 
befindet sich dann zwar nicht mehr in dem körperli» 
chen, wohl aber in dem, durch das Rechtsg>setz be
schützten, rechtlichen (intcllcctuelen) Besitze, nodurch 
iedem die Rechtspflicht aufgelegt wird, sich der Sache 
zu enthalten, als ob sie sich ununterbrochen m kör
perlichen Besitze befände. Was ich daher nach 
dem Gesehe der äußern Frepheit in meine Gewalt 
bringe, und w i l l , es soll mein sevn, das ist veri 
möge desselben Gesetzes mein, so lang dieser Wille 
fortwahret; ich kann also auch an meinem, d,rauf 
fortbestehenden, Rechte durch fremde Anmaßung ver
letzet werden. ( Vorig. §.) 

§. Ns. 

Damit aber dieser, e in , über die Iuhabmg 
hinaus dauerndes, Recht für Einen begründend! ,> 
Wil le für Andere fortwährend verbindlich sepn köme, 
muß er auch für sie e r k e n n b a r sepn, folglich buch 
«ine äußere, diese Erkennbarkeit meines Willens durch 
bleibende Merkmahlc bewirkende, Handlung (Be-
z eich n u n g) an den Tag gelegct werden. Zufolge 
dieser Erörterung sind zur ursprünglichen Erwerbung 

fol-
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folgende zwtp Bedingungen notwendig: i.) (objec» 
l iv), daß der Gegenstand nach dem Ncchtsgesetzc, ohne 
das Recht eines Andern zu verlchen, unmittelbar 
« rwerb l i ch sep; 2.) (subjectiv), «) die Besitz
er g r e i f u n g , wodurch man ansangt, den Willen 
der ausschließenden Verfügung über den Gegenstand 
zu erklären; t») die Beze ichnung, welche ( auch 
ohne Inhabung) die bleibende Absicht, den Gc. 
genstand eigen zu haben, jedermann zu erkennen 
gibt. Die Besitzergreifung eines unmittelbar erwerb-
Üchen Gegenstandes mit der erklärten Absicht, ihn 
fortan als eigen zu behalten, nennet man die Zu« 
e i g n u n g (Occupaticn). Die Zueignung ist also 
die ursprüngliche Ar t , das Eigenthum zu erwerben. 

Die eben angeführten Bedingungen der Zueignung 
bedürfen einer weiteren Ausführung. I.) wird zur 
Zueignung erfordert, daß der Gegens tand an 
sich nach dem Rechtsgeseße zugeeignet werden konnex 
Zu diesem Ende muß des Gegenstand sepn: ») her
renlos , oder vielmehr r e c h t l o s , und zwar in ei» 
ner doppelten, (von der des §. 69 verschiedenen), Be
deutung , nähmlich, daß dem^Wesen, welches man 
sich zueignen w i l l , selbst keine Rechte zustehen, (es 
nicht sein e i g e n e r Herr sep §.42), und daß nie
mand ein näheres, ausschließendes Recht bereits dar
auf erworben (es nicht bereits einen anderen Herrn) 
habe; indem sonst die angemaßte Occupatio« eine 
Rechtsver le tzung wäre, die ohne offenbaren 
Widerspruch nie ein Recht begründen könnte; b) von« 
erschöpfl ich en Gebrauche, d. i. von solcher Be 
schaffenheit, daß man sie, ohne alle Anderen davon 

G sus 
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auszuschließen, für seine Zwecke nicht vollkommen 
benutzen kann, weil außerdem durch die Zueignung 
die rechtliche Freyhcit der Übrigen beschränket, und 
dadurch wieder eine Rechtsverletzung begangen wür
de; ") c) einer B e s i t z e r g r e i f u n g und 6) V o 
z e i c h n u n g fabig,'.weil 'außer dem der Wille zu 
occupiren äußerlich gar kein, oder doch kein dauern
der Wi l l e , mithin auch keine Norm des Rechts und 
der Verbindlichkeit seyn würde; (non ell« et nun 
l>c<p2re^e elt ,'<leni in ju ru) . Übrigens mag die 
Sache eine belebte, (wieThierc, §. /^,) oder unbc^ 
lebte, eine körperliche, (die in die Sinne fä l l t , ) oder 
nnkörperlichc, (die bloß durch den Verstand begriffen 
w i r d , wie einzelne Nutzungsarten z. V . das Weiden, 
Jagen u. s. w . ) , sie mag stets herrenlos gewesen, 
oder das ausschließende Recht in Rücksicht derselbett 
mag auf was immer.sür eine Art erloschen seyn. 

, ») So kann es z. B. keinen rechtlichen Meingebrauch des 
Sonnenlichtes überhaupt, oder der freyen Luft sseben. 
Und wer mit seinem Holze Feuer macht, kann zwar 
i>dcn von dem Holze und der Asche, als crschöpflichrn 
Gegenständen , aullschließen ; aber er darf »iemund 
wehren, bey dem Flammenlichtc was immer für Gr^ 
genstände zu besichtigen. 

h. 65. 

Bas l l . Ersordcrniß der Zueignung besteht zu» 
erst in der B e s i t z e r g r e i f u n g (h. 60 u. 63). 
Ein F a c t u m muß der Zueignuug zum Grunde 
liegen, sonst bliebe das absolute, ursprüngliche Ver-
hal tn iß, das gleiche Recht aller zur Sache, es 
würde kein ausschließendes Recht begreiflich <H. 56 u. 
5l>). Wi r müssen zuvörderst de?. W i l l e n haben, 
die Sache, wenn sie uns eigen werden soll, allein 

i« 
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zu besitzen; wie könnte sonst.in dem Gebrauche, den 
jemand von der Sache machte, eine Beschränkung 
unserer Willkühr in Beziehung auf dieselbe, ein aus
schließendes Recht von der einen und eine demselben 
entsprechende Rechtspflicht von dt t anderen Seite 
gedacht werden? Der bloße innere Wille reicht aber 
nicht h i n ; um als Richtmaß des rechtlichen Verfall 
rens für andere zu gelten, und ihre Willkuhr zu 
beschranken, muß er auch erkläret, und zwar durch 
natürliche, allen erkennbare, Zeichen erkläret wer. 
den. ' ) siin.e solche Erklärung aber ist die äußere 
Handlung, wodurch wir uns in das V^rhältniß 
( i n die physische Lage) zur Sache setzen, sie aus
schließend zu gebrauchen, d. i. die Besitzergreifung. 

lunv; »e<jue enlm lcire <»!!» po t««» t , ĉ uicl «In lu»m 
elle ve l lou l , v l «o »dülnr ien! ; «t il!«,,» veNe ->Iur«, 
^oleiant. De iu i . b, el ->. I ! , §. 2, n. z. 

Doch der eben erwähnte Wille könnte ja auch 
nur ein augenblicklicher, und auf einen vorüberge
henden Gebrauch, (;. B. die frcystehende Sache zu 
besehen), gerichtet sepn. Der beharrliche Wi l l e , ein 
bleibendes Recht, das Eigenthum, zu gründen, bc» 
darf auch eines beharrlichen Zeichens; daher das 
fernere subjectioe Erfordern,',), die B c z e i c h n u n g 
(§. N3). Bloße Worte, da sie der Sache kein bleiben, 
des Merkmahl ausdrücken, machen keine Bezeichnung 
der Sache selbst aus , und können, als bloß wi l l -
kührliche Zeichen, überdies; keine Erklärung für alle 
scyn. ' ) Nehmen wir dagegen an, daß jemand durch 
seine natürlichen Kräfte, oder durch Veyfügnng einer 
äußeren, ihm bereits angehbrigen, Sache ein Merk-

G 2 !N>!!U 
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mahl in dm Gegenstand selbst verwebet habe, wrl-
ches ihm nicht schon natürlicher Weise als Accidenj 
anklebet, und allen verständlich ist; dann erst wird 
es allgemein einleuchtend, daß er von dem Rechte, 
Eigenthum zu erwerben, wirklich Gebrauch gemacht 
habe, und daß man durch die Bemächtigung, wie 
im Falle der Inhabung desAndern u n m i t t e l b a r , 
so hier m i t t e l b a r , in seine rechtlich frepe Wirk» 
samkeit eingreifen (§. 6c>), ihm die Früchte seiner 
Bemühung vereiteln, und sich zugleich dessen anmaßen 
würde, was er als sein.bereits entschiedenes (inne-
res oder äußeres) Eigenthum auf den Gegenstand ver
wendet hat, 

*) b»»f r l a n d in der erste» Ausgabe seiner Lehrsätze 
de« Natur rech«« hielt Zeichen zur Erwerbung de» 
Eigenthumi für überflüssig; in der neuen Ausgabe be
schränke« er den Satz dahin, daß ein best,«, mtes 
Zeichen nicht erforderlich sey. §. »26. und S. 397. 
Gundl ing glaubt, daß die Occupatio!, auch durch 
eine mündliche oder schriftliche Erklärung geschehen 
könne. «uualinZiuna XXXI . St . 

§. 67. 

Am einleuchtendsten wird der Wille über die Zu
eignung «H. 6ü u. 66) unstreitig dadurch geäußert, 
daß man der herrenlosen Sache eine neue F o r m 
gibt; als die e i n z i g e Art der Bezeichnung, oder 
gar aller ursprünglichen Erwerbung, kann sie sich aber 
nicht behauptet. Einmahl erklären sich die Verthei-
digrr dieser Lehre nicht bestimmt, was sie unter der 
Formgebung (Formirung) verstehen.") Soll sie, nach 
der gewöhnlichen Erklärung der Kommentatoren des 
Romischen Rechts, in einer solchen Umstaltung beste» 
I)«n, wodurch die Sache in eine andere slasse vs« 

Bin-
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Hingen versetzet wi rd , und einen andern Nahmen 
erhalt; so würde der Begriff gegen die Absicht oer 
Vertheidiger dieser Meinung zu sehr verenget. For, 
dert man zur Formgebung eine b e t r a c h t l i c h « 
Verwendung der Mühe und Kräfte, so ist die For
derung zu unbestimmt. Genüget aber zu derselben 
j e d e r Kraftaufwand, welchen ein Anderer, dafern 
er sich die Sache zueignen wollte, zerstören oder für 
sich verwenden würde; so genüget auch die Vezeich-
nung, weil sie ohne Kraftäußerung nicht vor sich ge
hen kann. Wenn ferner die Wirklichkeit der Ursprung, 
lichen Erwerbung im Grunde vom Aufwände, den 
sie verursachet, abhangen soll; so kann die bloße 
Besitzergreifung, (z. V. eines listigen Thieres in einer 
entfernten Gegend) , so geringfügig auch die Bezeich
nung desselben ist, größere Mühe und Kosten ver° 
Ursachen, als eine völlige Umstaltung einer Sache; 
warum soll denn also die erster« nicht schon als (vor
läufige) Erwerbungsart gelten können? Und wenn 
man, wie K a n t (Rechtsl. §. >5. Anm.) bemerkt, 
nicht zugeben wi l l , daß das ausschließende Recht 
schon mit der Besitznahme anfange; so würde ,a die 
Formation auf einen noch h e r r e n l o s e n Gegen
stand verschwendet, somit auch sie selbst (als Acci-
denz) mit der Substanz herrenlos seyn. Also nur 
aus dem Grunde, weil die, durch die Besitznehmung 
angefangene, Erklärung mit der erloschenen Inha» 
bung sich verlieren würde, bedarf es einer fortwäh. 
renden Erklärung, die aber, ohne Specisicirung, 
"ich durch andere Zeichen geschehen kann. " ) 

") Schmi lz creme« Naturr. §. 62. u. Erklär, der Rechte 
de« Mensch, u. de« Bürg. §. , l ) behaupte« gegen Kant, 
daß man nicht durch bloße Zeiche», sondern nur durch 
Formation erwerbe, daß man j . V> durch die Bezeich

nung 
! 
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mmg eines Baumes kein ausschließendes Recht «chatte, 
wohl aber, wen» mau ei» Lager darauf qemacht hat. 
Worin läge der Unterschied ? Indem aber dieser wür, 
bisse Schriftsteller selbst zugibt, daß schon mit der Be. 
siynahme das Eigenthum anfange, und nur dagegen 
eifert, daß vo rübe rgehende Erklärungen zur Fort, 
setzung des Eigcnchums etwas vermögen sollten; so 
läuft die Sache um Ende wohl auf einen Wortstreit 
hinaus. Verg!. Chr. A a r o e 's Anmerkungen zu P e, 
lau's Grunds, der Moral und Pvlit. Franks., i?88, 
B e n d a v i d s Vers, einer Nechtsl. §. 131. 

" ) Solche unverkennbare Spuren der ursprünglichen 
Erwerbung sind bey Thirrcn. wettn man wilde er» 
legt, verwundet/ in Schlinge» gefangen, oder auf 
dein eignuhüinlichen Boden verschlossen hält; wenn 
man sie zahm, oder zahme zu nllerhand Fertigkeit'« 
geschickt mach«; bey unblweglichen Sachen, wenn man 
sie bebauet, umzäunet, mit Gränzsieinen besetzet; bex 
leblosen beweglichen das Aufsammeln, Aufbewahre» 
die llmstaltung; bey bloßen Rechten (»»körperliche« 
Sachen) die Merkmahle der fortgesetzten Ausübung, 
Daß bey mehreren solchen Zeichen Zweifel obwalte», 
die »ur durch bestimmlere Anordnungen vermittelst dê  
Gesetze im Sxillle vermindert werden können; ist gc-
wi ' i ; es berechtiget aber nicht zur Folgerung, daß al« 
les dabey von der positiven Gesetzgebung abhänge. F r« 
der llntrrs. über den menschl. Willen V. B. ». H. ?. 5c>. 

Die zergliederten Vestandtheile der Zueignung 
geben uns zugleich Auss.siuß über die rechtlichen 
G r ä n z e n de rse lben . Ist die Vesugniß zu oe> 
cupiren, zuerst der Q u a n t i t ä t nach, für den Ein
zelnen unbeschränk t? und wenn man diese Mei
nung (bey der ausschweifenden Habsucht der Men
schen) für das, allen gemeinschaftliche, Recht auf 

Sa-
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Sachen zu bedenklich findet, ist die Besugniß etwa 
auf den not!) w e n d i g e n U n t e r h a l t eines je» 
den Einzelnen eingeschranket? oder reicht es gerade 
soweit, als die physische G e w a l t zur immer
währenden Verteidigung, des Gegenstandes? Jede 
dieser Meinungen hat ihren Vertheidigec gefunden.') 
Das eigentliche, strenge B e d ü r f n i ß kann keinen 
Maßstab abgeben ^ weil der Mensch nicht nur sich 
zu erhalten, sondern auch sich und seine Angehdri» 
gen, seine Mitmenschen zu vervollkommnen, und über» 
Haupt practischmöglichc Zwecke zu verfolgen berechti
get, und das Recht der Erwerbung nicht in dem 
Rechte der Selbstcrhaltung gegründet ist ( § . 6 9 ) . 
Eben so wenig halt das Recht, als ein s i t t l i c h c s 
Vermögen, mit der physischen Macht, es zu sichern 
und hcmdzuhabcn, gleichen Schritt. Daß aber die 
Freyhcit des Einzelnen in der Besitznehmung nicht 
die gleiche Frcyheit aller Übrigen unwirksam mache, 
dafür hat auch liier Natur und Vernunft gesorgt. 
Nicht der bloße Wil le, nicht einmahl eine, von den 
Gegenständen abgesonderte (spurlose), nur die, mir 
dem Gegenstande vereinbarte und dadurch jedem, 
welcher der Sache in der Folge bcykommeu w i l l , 
einleuchtende, Erklärung vermag, das ausschließende 
Recht zu begründen ( A ss5 u. 6«). Wie k a n n 
aber der Einzelne, und w o z u soll er Zeit, Mühe 
und Kosten ans die nöthige, fortdauernde Bezeichnung 
so vieler oder so ausgedehnter Gegenstande verschwelt» 
den, die seine wahren oder erkünstelten Bedürfnisse 
weit überschritten? Die Möglichkeit der Besitzergrei
fung und dauerhaften Bezeichnung bestimmt daher: 
das rechtliche Maß der Zueignung. 

' ) T i e f t r u n k (in den Philosoph, lütters. I. Th. S. 
27». folg.) schränket die Pesugmß der Zueignung auf 

. die 
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die Erhaltung de« Leben« ein. Sch le t twe i« , (Rechte 
der Menschheit §. 96) stellt zum Maßstabe auf, sein 
Mensch dürfe über das Bedürsniß seiner Erhaltung 
mehr sich zueignen, al« die nothwendige Erhaltung 
des Leben« aller seiner Mitmenschen gestattet. Nach 
Ä a n t (am a. O.) geht die Befugniß der Besitznehmung 

. de« Bodens soweit, als das Vermögen, ihn zu »er» 
< he id igen. Dennoch würde man diesem tiefdenken» 
den Philosophen, der schärfer als jeder seiner Vor, 
ganger da« Physische von dem Vittlichen unterschieden 
hat, sehr unrecht thun, wenn man daraus schlöße, 
er habe beydes mit einander verwechselt. Dieser Satz 
hängt beu ihm in der Lehre vom Eigenthume mit einer 
andern Behauptung zusammen, von der weiter unten 
die Rede seyn wird. 

§. 6g . 

Nicht nur in Hinsicht auf das Maß (die Quan
tität), sondern auch in Hinsicht auf die Besä) äf fen» 
h e i t (Qualität) der Gegenstande werden der Zueig
nung durch ihre rechtlichen Bedingungen (§. 63) G, ran
zen ausgesteckt. Kein Gegenstand derZueignungsind: 
«) der Mensch. Er selbst ist yon Natur zwar sein 
eigener H e r r , aber im strengen Sinne (§. 67) nicht 
E i g e n t h ü m e r von sich selbst; wie soll es ein 
Anderer, und vollends durch eigenmächtigen Wil len, 
werden? ' ) K) Sachen worauf bereits jemand ein, 
(nach natürlichen «prineipien) erweislich noch nicht 
erloschenes, näheres Recht gegründet hat , z. V . ver< 
lerne Sachen, entlaufene Thicre. " ) c) Sachen, 
die man zu ergreifen, auf die man physisch einzu, 
wirken nicht vermag, oder <i) die keine Begranzung, 
keire Bezeichnung der Besitznehmung, zulassen, e) 
Sachen von unerschöpflichen Gebrauche, die man, 
ohne andere auszuschließen,, im vollen Maße genießen 

und 
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M d benützen kann, wie die Gestirne, die frepe Luft, 
hie offene See. " ) 

?) Eine Rcchtswahrhelt, die man sich ihrer unmittelba
ren Evidenz wegen beynahe schämet, in einen Lehrbe, 
griff aufzunehmen, und die doch ben Nationen, welche 
die Rechte der Menschheit überlaut verkündigen, in 
öffentlichen Reden und durch Thaten, die das Gefühl 
empöre» , noch unlängst bestritten wurde. Welcher 
Rechtssatz läßt sich aber auch nicht bestreiten, welches 
Unrecht läßt sich nicht beschönigen, solange das Recht 
nach dem Nutzen berechnet, und die Rechtslehre der 
hochgepriesenen Staatsklugheit untergeordnet wird? 
Noch kürzer kommt man zum Ziele, wenn man jenen 
Menschen-Racen, deren Köpfe anders gcbauet sind, 
oder die eine andere Gesichtsfarbe, keinen Bart haben, 
und in keine Kirche gehen, den Character der Mensch» 
heit abspricht. ( S . ß . Home« Versuch über die Gesch-
des Menschen I I . Th. S- 3«. 

" ) S. unten §. 81. 

***) I n wie ferne bey dem Meere eine Zueignung statt 
smoe, wird füglicher i» dem Völkerrechte untersuchet' 

§. 70. 

Die rechtliche F 0 l g e der Z u e i g n u n g ist das 
Eigenthumsrecht; indem sie alle Bedingungen ent
halt, unter welchen die Wirklichkeit des letzteren nach 
der Vernunft sich begreifen laßt. Wer also die Sache, 
zuerst in Besitz nimmt, hat vermöge des Vorsprun« 
ges an der Zeit das Recht für sich, und schließt je? 
den davon aus. (<)ui pr ior tempore , polinr iure). 
Das gleiche Recht würde aber auch jeder erworben 
haben, wenn er von dem Urrechte, und von dem 
angebornen Rechte auf Sachen in Rücksicht dieses 
Gegenstandes früher Gebrauch gemacht hätte. Und 
so wie der Andere das ausschließende Recht über das 

erwor-
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«wordene äußere Scinige hat; so steht auch mir das 
Eigenthum über die von mir erworbenen Gegenstände 
zu. Das Rech t des Eigenthümers ist also bey al
len das nahmliche; nur die Gegenstande (die Mate
rie), worauf es angewendet wird, sind nach Art und 
Maß «M. 68 u. 69) verschieden. > Hierdurch klaret 
sich denn zugleich auf, warum bey dem gleichen 
(sormelcn) Ilrrechte und dey dem, selbst in materi
eler Beziehung noch gleichen, angeborncn Rechte auf 
Sachen überhaupt die (matcrielen und) erworbenen 
Rechte auf bestimmte Sachen verschieden sind; ") 
ja bey der unausweichlichen Verschiedenheit der La- , 
gen und Verhaltnisse, der mannigfaltigen geistigen 
und körperlichen Kräfte, vermittelst welcher Rechte 
erworben ober verloren werden, ungleich seyn müs
sen. Der Versuch, hierin eine Gleichheit herzustel
len, würde nicht nur die größte Ungerechtigkeit, son
dern auch eine solche Mahregel seyn, die, ohne die 
freye Thatigkeit der Menschen in Rücksicht äußerer 
Gegenstande zu vernichten, kaum durch wenige Stun
den Bestand haben könnte. 

*) „Dem Reichsten, sagt Schma lz , kann nichts mehr, 
„und dem Armen nichts weniger als sei» Urrecht ge» 
„kränket werden. Beyde haben nichts mehr und nichts 
„welliger als dieß. Freylich ist es bey jenem an meh, 
„rere äußere Gegenstände geknüpfet; aber das, was 
„ihrer beyden Rechte zu Nechie» macht, list beyden 
,,ginzlich gleich." (Erklär, der Rechte des Vtensch. §., 1). 

§. 7 1 . 

Durch die Entstehung des Eigenthums wird u n 
m i t t e l b a r eine U n g l e i c h h e i t der Rechte aus 
bestimmte äußere Sachen (vorig. §.) m i t t e l b a r 
ober, wie man (ohne Berufung auf die Geschichte) 

aus. 
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«us der Natur der Sache und aus den Erforder
nissen der Zueignung schließen kann, selbst bep Men° 
schen von gewöhnlichem Vernunftgebrauche, auch 
A b h ä n g i g k e i t und Oberherrschaft hcrbey geführt 
<H. >2 u. 45). Wer aus Zufall oder aus eigener 
S c h u l d kein oder wenig Vermögen (Eigenthum 
im sirengen Sinne) besitzet, sieht sich, um seinen 
Unterhalt zu erwerben, gcndthiget, sich einer «privat» 
Gewalt zu unterwerfen. Und gar bald muh die all
gemeine Überzeugung eintreten, daß man ein gefi
lterte« Eigcnthum nur unter dem Schutze einer ober, 
sien Macht im Staate erwarten könne. Denn wie 
schwankend sind nicht nach den vorausgeschickten Be
merkungen viele Arten der Besitzergreifung? wie 
unbestimmt die Mittel der Bezeichnung? wie un
zuverlässig die Gränzcn der Zueignung? welchen 
cheils gegründeten, theils leidenschaftlichen Wider
sprüchen waren außer dem Staate die Beweismittel 
des Eigenthums ausgesetzt? wie unvermögend würde 
das Recht gegen die Stärke sepn? und wie kann man 
mir zumuthen, das Eigenthum anderer zu achten, 
wenn das meinige von ihnen nicht gcschonet wird? 
Nur durch eine, das Recht oft genauer bestimmend«, 
Gesetzgebung, durch eine unpartepische, richterliche 
Entscheidung, und eine, den Schwächsten gegen den 
Mächtigsten schützende, Vollstreckung kann das, 
schon nach nalurrechtlichcn Princivien gültige, Recht 
im erwünschlichen Grade auch wirklich gel tend ge
macht, und dadurch gehörig gesichert werden. 

§. 72. 

Nach de, vorgetragenen Theorie über den rechl
ichen Ursprung des Eigenthums erübriget mir noch, 
die Schwierigkeiten, welche gegen dieselbe erhoben 

wer-
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werden, und die System«: oder Hypothesen, welche 
zur Auflösung derselben aufgelltet worden sind, an
zuführen. Die äußeren Natur Produkte, sagt man, 
müssen uranfanglich als Ge me ingu t für alle Men<-
schcn gedacht weroen; von einem solchen,Gute aber, 
dessen Benützung allen zukommt, lann man e igen
mäch t ig keinen Theil ausschließend für sich abson
dern. Durch den einseitigen, weit um sich greifenden 
Willen würde überdieß gegen die Absicht des wohl-
tyätigcn Urhebers der Natur, die größte Ungleich
heit der Theile, für viele sogar der Notlistand, heo 
beygeführet, und dadurch ihr Erhaltungsrecht (§. 43) 
beeinträchtiget werden. *) 

' ) ? u l s « n ä o l l ll« iure NÄt. «t 8«nt. I, 4. §. <̂ . s«<l^. 
V e l t l i u / l e » äe piincip. iul i , et «llleur. z», Ruc>. 

Diese Vedenklichkeiten zu heben, gehen die frü
hesten Naturrechtslehrer von der Bemerkung aus, 
daß anfänglich bey einer geringen Bevölkerung^ bep 
einer größeren Eintracht und Mäßigung der Begierden 
der bloße Gebrauch, der Genuß der Natur-Probuctc 
hinreichte. Erst die zunehmende Bevölkerung habe 
Cultur, anhaltenden Fleiß, und, da sich hierzu 
oî le nicht bequemen wollten, eine Absonderung der 
Güter, eine Versicherung der Früchte des Fleißes, 
folglich Einführung des Eigenthums, nothwendig 
gemacht. Daher sey man von der ursprünglichen Ge
meinschaft durch einen ausdrücklichen oder stillschwei
genden T h e i l u n g s o e r t r a g mit dem Neusätze 
abgegangen, daß alles , was kein Gegenstands der 
Theilung war, der willtuhrlichen Bemächtigung,,'zu
gleich aber iedem der unschädliche Gebrauch, un'd in 
dem äußersten N o t h f a l l e d a s Nothrecht vorbehal, 

ten 
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teN bleiben soll. ^ ANein wer sieht nicht ein, daß 
Man bep dieser Vorsiellungsart von einer Hvpo« 
these ausgehe, und mit einer E r d i c h t u n g be
schließe? Muthmaßungen über die ve ran lassen
den Ursachen des Eigenthums mögen in einer 
Geschichte der Menschheit, aber nicht in der Rechts
lehre, in welcher aus Vennmst-lprincipien geschlos
sen werden muß, einen «Play einnehmen. Und wie 
wird nun der vorgegebene Theilungsvertrag sammt 
seinen Modifikationen beurkundet? Was berechtigte 
die Einzelnen, die Einwilligung aller, selbst der 
Nachkommenschaft, zu vermuthen? Wie, wenn we-
gen der, wenigstens dem Anscheine nach sehr un
gleich ausgefallenen, Theilung die Vermuthung wi« 
versprochen, und, wie es an Verspielen nicht ge
bricht, auf eine neue Verkeilung gedrungen würde? 
I m Grund« bemüht man sich einen Knoten zu zer« 
hauen, den man selbst gefchürzet hat. Es ist falsch, 
daß sich die G ü t e r der Erde uranfänglich in einer 
Gemeinschaft befanden, woran, so wie in einer, durch 
Vertrag gestifteten, positiven Gemeinschaft, die schon 
ein Eigenthum voraussehet, jeder einen Antheil ge» 
habt hatte. Nur das Recht, Sachen, welche her« 
r e n l o s sind, zu Privat-Zwecken beliebig zu ver--
wenden, ist, als eine unmittelbare Folge des Ut
rechts, jedem Menschen angeboren, somit allen ge» 
mein. Eben dcßwcgen bedarf man aber zur Aus
übung dieses Rechtes nicht erst der Einwilligung an< 
derer. Übt es nun jemand wirklich aus, so erhalt er 
ein ausschließendes Recht auf die Sache, und ist 
niemanden dafür verantwortlich. " ) 

*) S. 6 l«, l . ^. 2 §. ,. r « l s . a. «. O. Vergl. F«, 
der« Unters, über den menschl. Willen a. a. O. 

*') Von ha« d«i unhesiimnne öleHt, Gochen zu «rol l / 
ben, 
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ben, mit dem, auf ein,!» bestimmten Gegenstand ge-
gründeten, Rechte und mit dem Begriffe einer posi,^ 
den Gemeinschaft verwechselt. Hätten alle ein Recht 
auf jeden einzelnen Gegenstand, s, würde es sogar wi-
derrechtlich seyn, ohne die Einwilligung aller Men
schen von irgend einer Sache Gebrauch zu machen; 
was doch höchst ungereimt wäre, und auch von Groot 
und Puffendorf nicht behauptet wird. Hat man über 
ein Recht, die Sache zu gebrauchen, und auch zu ver» 
brauchen, warum soll es., da doch das ganze rechtliche 
Streben des Menschen auf kün f t i ge Zwecke gerich« 
tet ist, ungerecht seyn, Sachen ausschließend auszuvc, 
wahren, wodurch sie wieder auf andere zurückkommen 
können? Wer das Wild erleget, entzieh« es eben so« 
wohl dem Gebrauche der Uidrigen, als wenn er es ri»-
schlöffe. Und auf das Mehr oder Weniger kommt es 
nicht an, wenn nur gefraget wird, ob durch eine 
Handlung das Recht verletzet werde. Die nrspüngliche 
Gemeinschaft ist, wie K l e i n lGruuds. d. n, R. §. 
24;) kurz und richtig bemerkt, wei<er nichts, als die, 
auf vernünftige und leblose Dinge angewandte, natür
liche Freßheit. 

§- 7< ' 

Andere Schriftsteller legen die nahmlichen ,Ve« 
trachtungen zum Grunde, deren § . 7 2 erwähnet 
wurde; sie zeigen dann die Notwendigkeit, zur 
pfiicht« (folglich auch recht-) mäßigen E r h a l t u n g 
d e s L e b e n s Eigenthum einzuführen; sie schildern 
lvohl auch den N u t z e n , der hieraus für die Ver
mehrung und Veredlung der Produtte, für die Tl)a-
tigkcit und Vervollkommnung der Kräfte erwächst, 
und schließen daraus auf das Recht der Vemächti-
gung. ") Auch diese Principicn sind hier fremdartig. 
DenVorthci l für die Betriebsamkeit und das Wohl der 
Gesellschaft dör Menschen berechnet der « P o l i t i k e r 
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(H> '?) . Db und in wie fern es aber Wicht ftp, 
Eigenthum zu erwerben, dem Triebe nach Eigenthum 
Grunzen zu setzen, und den» Bedürfnisse anderer zu 
steuern, hat der M o r a l i s t zu beurtheilen (ß. 16). 
Beruhete endlich das Eigenthum auf dem Erhal-
tungsrcchte, so dürfte es, weil das Begründete nur 
so weit als der Grund geht, das dringende Bedürf» 
niß nicht überschreiten, und der Wohlhabend« müßte 
alles,' was er nicht zu seiner Erhaltung bedarf, den 
Durstigen von rechtswegen überlassen. 

*) M. Pe lap : Grunds, der Moral und «Politik, übers, 
von Garve. S. 109, u. 501. Feder «. a. O. 

§. 7 5. 

Hobbes (h. 3 , ) hat aus dem Rechte aller 
auf alles gefolgert, daß es im N a t u r s t a n d e bcv 
dem Widerstreite des Rechts und der Kräfte kein Ei. 
gcnthum gebe. Erst in der b ü r g e r l i c h e n Gesell» 
schaft, die den Willen aller in dem Willen des Ve. 
Herrschers vereinige, werde durch die Gesetze, durch 
die richterliche Gewalt und durch die oberste Macht 
«Privat-Eigcnthum ein.gefül)ret. ") K a n t in seiner 
Lehre über die ursprüngliche Erwerbung stellt den 
Satz auf, daß es im Naturstande kein peremto« 
r isches, sondern nur ein p rov iso r i sches Ei» 
gcnthum gebe. Bep dem Rechte, welches alle auf 
das Äußere haben, kann ich, wie er sagt, durch 
eigenmächtigen Willen nicht erwerben, und dadurch 
allen eine Verbindlichkeit auflegen, es als das Mei» 
nige anzuerkennen. Ich muß also, um etwas zu mei-
ncm Eigenthume zu machen, es nach einem ge
meinsamen Willen erworben haben; folglich ent» 
weder nach einem Gesetz« , in das wirklich gemein-

' schaff 



l l 2 

schafllich e i n g e w i l l i g t ! w o r d e n ist, öde'l 
wozu alle nach dem Rcchtsgesetze der Vernunft we-< 
nigstens ei nst imm en müssen. Der erste Fall tritt 
im S t a a t e ein, worin durch den, in dem Wil
len des Gesetzgebers vereinigten, gemeinschaftlichen 
Willen Aller Gesetze über die Erwerbung des Eigen
tums bestehen, und durch die oberste Macht ge
handhabet werden. Weis ich hier nach dem Gesetze 
erwerbe, das erwerbe ich peremtorisch. Wenn ich aber 
im N a t u r s t a n d e nach den, aus dem Rechtsge-' 
sehe fließenden, Bedingungen, in die zwar ohne 
Vereinigung noch nicht wirklich und ausdrücklich 
eingestimmet worden ist, in die aber alte nach dem 
Rechtsgesetze einstimmen muffen, etwas erwerbe, so 
ist meine Erwerbung nur eine provisorische, ein einst« 
weiliger Besitz, worin ich mich jedoch mit Recht wi
der andere schützen kann, dafern ich bereit bin, das 
Cigenthum anderer anzuerkennen, und zu diesem 
Ende mit ihnen eine bürgerliche Vereinigung einzu
gehen. I m bürgerlichen Zustande ist man durch den 
gemeinsamen und machthabenden Willen sicher gestel
let, daß das Eigeuthum unangetastet gelassen werde. 
I m Nalurstande, wenn ich auch noch so bereitwillig 
b in , mich mit meinem Eigenchume zu begnügen, 
und das äußere Seinige des Andern zu achten, habe 
ich jene Sicherheit nicht; und wie will man mir nun 
zumuthen, das Seinige des Andern zu schonen? Dort 
ist der Besitz durch Vereinigung mit dem Willen al
ler in eine öffentlich« Gesetzgebung ein wirklich recht
licher; hier ist der Besitz ein physischer, der aber die 
«Präsumtion für sich hat, ihn durch Vereinigung mit 
dem Willen aller in einer öffentlichen Gesetzgebung 
zu einem rechtlichen zu machen. Daher hat man, wie 
K a n t fortfahrt, im Naturstande auch das Recht/ 
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jeden, mit welchem man auf irgend eine Art in Ver, 
kehr kommen könnte, zu nöthigcn, mit uns in eine 
bürgerliche Verfassung zu treten, worin das Eigen, 
thum gesichert, und die Erwerbung perenitorisch 
wird. " ) Auch F ich te behauptet, daß es kein siehe-

> res und zu äußerem Rechte durchaus bestandiges E i . 
genthum gebe, als dasjenige, w.,s von dem ganzen 
Menschengeschlechte durch die Vereinigung in Staa-
tcn anerkannt ist. " ' ) 

' ) De ciu« C. 6. §. ,5. 
^ l ' ) Met. Änf, der 3lech«sl. S. 55. folg. 
" ' ) Grundl. des Naturr. » Th. V. 14s» f^lgg. 

§. 7«. 

S o sehr sich diese Behauptungen von der Mei
nung der übrigen Naturrechtslchrer dem Anscheine 
nach entfernen, so dürste doch am C»dc die Ver° 
schiedenhcit mehr in den Ausdrücke», als in der Sa« 
che selbst liegen. Drcp Fragen können bcp dem Ei-
gentlnimsrechte, wie bcy den übrigen > welche einen 
Gegenstand des natürlichen Privat-Rechtes ausma
chen, ausgeworfen werden. Is t dieses Recht, abge
sehen von aller positiven Gescygebung, e rkenn 
b a r ? würde es im Naturstande wirklich erkannt und 
g e a c h t e t werden? ist es in jenem Zustande g t« 
s icher t? Die erste Frage, ob nahmlich schon die 
bloße Vernunft dem Menschen die Bcsugniß ertheile, 
Sachen zu seinen beliebigen Zwecken ausschließend 
zu verwenden, muß vermöge der, ans dem obersten 
Rechts - lprincip abgeleiteten, allgemeinen Rechts-
Wahrheiten bejabet werden, und sie wird auch von 
den obgedachten Schriftstellern, wenn man ih»c Lehre 
aufmerksam prüfet, nicht verneinet. Die Beantwor-

H lunq 
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tung der zwepten Frage hangt von der Vorstellung 
des Naturstandes ab. Denkt man sich darunter den 
Zustand roher Halbmenschen, bep denen Starke für 
Recht g i l t , so kann freplich von einer Anerkennung 
oder Schonung des Eigenthums keine Rede sevn; 
sieht man aber bep der Untersuchung der Rechte im 
Naturstande bloß, wie man soll, von einer obersten 
Macht weg (§. i 5 u. 21 ) ; so würde auch ohne die
selbe doch immer von v i e l e n theils aus echten, 
theils aus eigennützigen Triebfedern,-(Sympathie, 
Klugheit, Furcht vor Ucbermacht), fremdes Eigen-
thum geschonet werden. Vollständige Sicherheit des 
Eigenthumes gewahret auch der bürgerliche Zustand 
nicht. Es kann durch Unverständigkeit oder «partey« 
lichteit der Richter, es kann durch List und Gewalt 
der Mitunterthanen verletzet werden. Daß aber die 
Erwerbungen in der bürgerlichen Gesellschaft genauer 
bestimmet, durch rechtskräftige Urtheile über alle 
^praktische, dulch Widersetzlichkeit sich äußernde) 
öweisel erhoben, und durch die öffentliche Verwal° 
tung weit nachdrücklicher geschützet werden, ist eine 
längst anerkannte Wahrheit. Wenn nun H o b des 
fordert, daß im Staate das Eigenthum der Priva» 
ten nach den Gesehen der Vernunft zu bestimmen 
und zu beurtheilen sep; wenn K a n t sagt, daß durch 
bürgerliche Verfassungen das Seinige des Menschen 
nur gesichert, eigentlich aber nicht ausgemacht und 
bestimmet werde, indem die Garantie das Seinige 
von jemand, dem es gesichert w i rd , schon voraus« 
setze; wenn F i c h t e zur Begründung des von ihm an« 
genommenen Eigenthumsvcrtrages und über die 
Glänzen der Zueignung solche Regeln aufstellet, die 
auch ohne «alle bürgerliche Verfassung nach dem 
Rechtsgesetze als gültig zugegeben werden müssen; 

wenn 
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wenn endlich schon vor aller Verbindung ein Recht 
eingestanden wird, kraft dessen man von andern zu 
fordern, und sie zu zwingen berechtiget wäre, daß 
«in Übereinkommen zur Anerkennung des Eigcnthums 
«rrichtet werde: so dürfte wohl auck hier eine Aus. 
gleichung der Rechts.Philosophen zu erwarten ftpn,') 

' ) S. U°db«5 1. c. «. iz. §. 8. et io. Kant «. »üg. 
V. Fichte: Grün dl. de« Naturr. U. Th. §. >U. 
Vergl. Ho f f i aue l s nllgem. Vtaatjr. I. Th. i5. 
Abschn. S tephan ie Anmerk. »u Kant« Rechtsl. 

II. Hauptftück. 
Von den rechtlichen Folgen des Eigenthumes. 

§. 7?« 

Das Eigcnthumsrechl ist das Recht, über eine 
äußere Sache von was immer für einer Art ' ) aus. 
schließend nach Belieben zu verfügen (§. 67), mit. 
hin das sittliche Vermögen, alle möglichen Handlun» 
gen in und mit derselben vorzunehmen, in so fern 
dadurch fremde Rechte nicht verletzet werden. Es ist 
daher als ein Inbegriff unzähliger Rechte zu be« 
»rächten, die man jedoch in Rücksicht auf die noth» 
wendigen Bedingungen seines vollen Genusses auf 
drep Grundrechte zurückführen kann: «) auf das 
Vesihrecht, t>) auf das Benutzungsrecht, und c)auf 
das Proprietäts.Recht l H . 71—81). Wird das Eigen« 
thum mit den, dasselbe ausmachenden, Grundrech» 
ten, (wie es der Begriff vom Rechte überhaupt mit 
sich bringt §. i » ) , in der angegebenen Bedeutung 
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auf,andere bezogen;") so ist es eigentlich nur ve> 
ncinend, nähmlich darauf gerichtet, den Eigenthümer 
in der frepen Verfügung n icht zu v e r h i n d e r n , 
was er von iedermaun zn fordern berechtiget ist 
(h. 7). Daher wird das Eigenthumsretht unter die 
(objettiv) dinglichen Sachenrechte gezählet. A 56.) " ' ) 

' ) Die besonderen Benenn«»«)»'» der einzelne» Rechte, 
welche von den, Eigeixhume unterschieden zu werden 
pflegen, bezeichnen, genau erwogen, nur die ver» 
schiedenen Gegenstände, ans welche sich das, in je» 
dem Rechte liegende, Eigrnthum bezieht; wie z. B. 
da« Besisi- Nuynngs- oder Pfand«Necht. Des Gegen» 
stxndes jede« dieser Rechte kann man sich nach Be
lieben und ausschließend bedienen; jedes Recht ist 
also so fern ein Eigenthumsrecht. Out jahr . ' Entw. 
des Naturr. §. zz. I n dem positiven Rechte wird 
das Wort.' Eigemhum, gewöhnlich nur von körper» 
lichen Dingen gebraucht. H o p f » er.' Commcntar 
über die Heinccc. Institut. §. »87. 

" ' ) Wenn ein Mensch auf Erden ganz aNein wäre, so 
würde der, sich st^ts <mf die Ausschließung'anderer 
beziehende, Begriff des Gcinigcn oder des Eigen, 
chums gar nicht ^l«tz greisen. Wir habe» mich im 
buchstäblichen Sinne nie ein Recht in einer Sache, 
sondern nur ein Recht, alle andere Personen 
von der Sache, <„ so fern sie uns gehör«, auszu 
schließen. 

»»») Vergl. nute» z. l/c>. 

§. 78. 

Das V e s i ß r e c h t , als subjective Bedingung 
der Ausübung des Eigenlhumsrechtes (vorig, §.)>, 
besteht in dem Rechte, die eigcnthümliche Sache 
inne zu haben, d. i . , sie in ein solches Verhall-
niß zu unserer Person zu sehen, und in demscl-

den 
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hm zu erhalten, daß wir freue Macht haben, 
den Willen der ausschließenden Verfügung über 
dieselbe auszuführen (h . 46 ) . Daraus fließt das 
Recht, jeden von dem Besitze der eigenthümlichen 
Sache nach allen ihren Thcilen auszuschließen; 
jede Einwirkung auf dieselbe zu verhindern; sie 
zu diesem Ende aufzubewahren, zu verschließen, 
zu bewachen, und von jedem Inhaber, an den sie 
»hne unfern Willen gekommen ist, in unseren Besitz, 
zurück zu fordern. ") , 

») Was der Eigenthümer sonst noch zu verlange»,berech, 
tigel sey, und ob er den der Abforderung sein Eigen» 
<hum zu beweisen habe, gehört an einen andern Ort. 
Vergl. unten §. 8i—6? und »Uj. 

§- 78-

Das B e n ü t z u n g s r e c h t hat die beliebige 
und ausschließende Verfügung über die eigenthümliche 
Sache nach allen ihren Accidcnzen ( im Gegensätze 
der Substanz derselben) zu allen rechtlichen Zwecken, 
als erste objectivc Bedingung der Ausübung des 
Eigentumsrechtes, zum Gegenstände; woraus sich 
wieder verschiedene abgeleitete Rechte, z. V . des 
Gebrauche' im strengeren Sinne (§. ^ N ) , und der 
Fruchtnießung ergeben. *) Der Eigenthümer kann 
aber, vermöge des unumschränkten und ausschließen» 
bei, Vcrfüaungsrcclncs über seine Sache, dieselbe auch 
unbenutzt lassen, jedem was immer für einen Ge. 
brauch seiner Sache versagen, oder il/n ganz oder 
zum Thci le, mit oder ohne Bedingung, unentgeld» 
lich oder für eine Gegenleistung, veräußern. 

' ) Rechtlich laber ist der Gebrauch sclblt dann noch, 
wenn er audc»,, zun» Abbruche gereicht; wofern man 

" U 5 . 
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nur, weder unmittelbar noch mittelbar, in das an» 
geborne oder erworbene Seinige eines Andern ein
wirket. So darf ich z. B. mein Hau« erhöhen, ob» 
schon meinem Nachbar dadurch die freye Aussicht be
nommen wird. 

tz. 8c>. 

Kraft des P rop r i e tä t s .Rech te s,(§. 7 7) d. i. 
des Rechtes der ausschließenden und beliebigen Ver
fügung selbst über die Substanz der Sache, als deO 
zweiten objectiven Bedingung der vollkommen freyen 
Schaltung über dieselbe, darf der Eigenth ümer seiner 
Sache eine ganz andere Form geben, (sie specifici» 
rcn), sie verbrauchen, sie, so unmoralisch es auch 
sepn mag, muthwillig zu Grunde richten, oder auch, 
da die Proprietät als der wichtigste thei l des Gan. 
zen betrachtet wird, vorzüglich in Rücksicht auf sie 
die Sache selbst, ihrer Substanz, nicht bloß dem 
Besitze oder der Benützung nach (§§. 78 und 7g), 
schlechterdings, oder unter der Bedingung, daß sie 
«in Anderer erwerbe, aufgeben, d. h. er kann die 
Sache ver lassen , oder einem Andern über las, 
sen. Und zwar im letzten Falle kann er entweder 
das volle Cigenthum, oder eines der Grundrechte 
(§' ??)» "ber einzelne abgeleitete Rechte in der 
Sache übertragen. Daher ist das Eigenthumsrccht 
entweder v o l l s t ä n d i g , da einer (physischen oder 
moralischen) Person alle Grundrechte des Eigcnthu-
mes zukommen, oder u n v o l l s t ä n d i g , da sie 
gctheilt sind, indem Einem das Recht auf die Sub, 
stanz (das Obercigenthum, Grundeigenthum), dein 
Andern das Besitz- und Nutzungsrecht (das Nutzungs» 
ejgcnthum) gebührt, ^ oder eingeschränkt, wenn 
andern einzelne, die Frepheit des Eigenthümers de-

schran-
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schränkende, Rechte vcrwilligtt sind, wie das Pfand
recht (§. i 3 g ) , das Recht der Sachendienstbarkeit u. 
dgl. " ) Es können auch mehrere (vermöge einer 
gleichzeitigen Zueignung, oder vermöge der freyen 
Einstimmung des bisherigen Alleineigenthümers) das 
Eigenthum einer Sache mit einander haben. Dann 
entsteht im Gegensätze des A l l e i n ei g e n t l ) umes 
ein M i t e i g e n t h u m , (eine positive Gemeinschaft 
§ .72 " ) , worin die Rechte eines jeden Theilnehmers 
durch die gleichen Rechte der übrigen beschranket sind. 

*) Unvollständiges Eigenthum einer Sache ist freylich, 
wie Achenwal l (jux n»t. §. »^a) bemerkt, nicht 
mehr wahres Eigenthum derselben. Weil jldoch jedes 
der Grundrechte wieder als ein Inbegriff mehrerer 
Flechte betrachtet werden kann, so behält man für 
jede« derselben den Nahmen de« Ganzen den. Eine 
andere Ar t , diese Vintheilung zu vercheibige», ist, 
daß man in der Erklärung des Nutzungseizleilthumet 
beysetzt: mit einem Anthcile an der Proprietät. 

" ) Die Beschränkungen des Eigentl>ums«!'cht« sammi 
ihren, grüßten Theils lzufilligen, Modificatiollenjg«» 
hiren der näheren Entwiclelung nach theils in dü«l 
öffentliche, theils in das positive Pnuat.Recht, 

§. 8 1 . 

Dem Rechte des Eigtnthümers im Ganzen und 
nach seinen Theilen (§. 77) entspri6)t an sich die all« 
gemeine, verneinende Rechtspflicht, ihn auf keine 
Weise in der rechtlichen frepen Verfügung zu be» 

, schranken. (Eben da). I s t daher ein wissentlich frem» 
des G u t , ohne unser V e r s c h u l d e n , zufalliger 
Weise, (wie durch das Verlieren oder Wegwerfen 
derselben im Drange der Umstände), in unsere Ge. 
walirsamc gekommen; so fordert zwar das Rcchts-
geseh im Naturstande nicht, dem 'Eigenthümer zum 

Ae-
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Besitze seiner Sache behülflich zu seyn, ihm nach
zuforschen, und die Sache zu überbringen, ) wohl 
aber allen Gebrauch der Sache zu unterlassen, si« 
nicht zu verhehlen, und noch minder sie ihm im Zu-
ruckforderungssalle vorzuenthalten (§. 7Y). Rührt« 
hingegen die Inhabung von einem Verschulden des 
Inhabers her, so läge demselben auch die Pflicht 
ob , für die Zurückstellung thatig zu sepn. (tz. 48 
vergl. mit §. ,79.) 

*) Daß man den Oigenthümer in dem Nechte, seine 
Sache i>l h^ben, worauf sich W o l f (>. n. ^ l l . 
§. 46t) zur Begründung der entgegen gesetzten Vehauy« 
<ung) beruf«, nicht v e r h i n d e r e , ist allerdings 
eine Nechtspsticht: aNein dieses fordert keine thätige 
Verwendung; daher ist letztere unter der Vorau«, 
setzung, daß man ihm durch die Aufbewahrung das 
Auffinden nicht erschweret, nur eine ethische Pflicht, 
welche aber im Staate ol« eine Hwangipsticht gebochrn 
werden kann. 

Wenn sich der Inhaber einer fremden Sache 
(vorig. §>) a l s E i g e n t h ü mer derselben beträgt; so, 
wird er zum Besitzer derselben (§./, 8), und dann tritt, 
nach der gewöhnlichen Meinung, in Beziehung auf 
feine Verpflichtung gegen den Eigenthümer der Un
terschied ein, ob er wisse, daß die Sache fremdes 
Eigenlhum ist, oder nicht. I m ersten Falle K:ißt er 
ein u n r e d l i c h e r , im letzten ein r e d l i c h e r Be» 
fißer (§. /,N). *) Al les, was jener in der fremden 
Sache zum S c h a d e n des Eigcnthümers unter« 
nimmt oder unterläßt, ist eine widerrechtliche V o 
schadigung und unterwirft ihn oer Erstattungspsiicht 
(«l. /,8). Cr hat also die Verbindlichkeit: 2) die 
Sache so bald als möglich dahin zurückzustellen, 

wo? 
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n,oher «r sie nahm, außerdem aber sie bloß ausfol» 
gen zu lassen, b) wenn sie von i hm, oder auch zu
nächst zwar durch einen Zufall , der sie aber an ih
rem vorigen Dr te , aus dem er sie wegnahm, nicht 
getroffen hatte, vernichtet, oder verschlimmert w i r d , 
den Wertd zu ersetzen, und <.) denjenigen Nutzen, 
( j . 79) den er aus der fremden Sache erzielet ha t , 
oder den wenigstens der Cigenthümer, falls ihm die 
Sache von dem Besitzer nicht entzogen worden wäre, 
nach den ordentlichen und daher zu vermuthenden 
Verhältnissen aus der Sache g e z o g e n h a b e n 
w ü r d e , " ) zu erstatten (§. i ß ) . Der redliche Be» 
sitzer kann hingegen, nach der gemeinen Meinung, 
in Rücksicht auf den Schaden, welchen der Cigen
thümer durch dessen Thun oder Lassen leidet, als 
fein Rechtsverletzer betrachtet werden; indem ihm 
einerseits das Recht des Eigenthümcrs, hiermit auch 
die demselben entsprechende Wicht, unbekannt, also 
für ihn gar nicht vorbanden war , und andererseits 
die Sache durch Versehen des Eigenthümers, durch 
Zufall oder Verschulden eines Dri t ten, an den sich 
der Cigenthümer halten mag, zur Hand gekommen 
ist. Obschon ihm lalso die Verbindlichkeit obliegt, 
im Zurückforderungsfalle die Sache, " " ) und a l le , 
a u s ihr entsprungenen und noch vorhandenen, Nu
tzungen herauszugeben; so kann ihm doch dasjeni
ge, was er wahrend seiner rechtlichen Unwissenheit 
mit der Sache oder mit ihren Folgen zum Nach» 
thcile des Eigentümers vorgekehrt, oder dabey un, 
«erlassen ha t , nicht zur Last fallen. " " ) 

') Wer z. B> eine fremde Sache mil srund für eine 
herrenfrepe hält, und sich ihrer bemächtiget, ist ein 
redlicher; der Dieb, der Räuber ist ein unredlicher 
Vesitzer. 

" ) Scharf» 
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" ) scharfsinnig entscheidet einige hierher gehörige Fälle 
N a t e l Unters, über das nat. Recht. T. 77. folgg. 

" * ) «Professor Schmalz erinnert dagegen, daß der 
bisherige Eigenthümer auf solche Weise dem redli» 
chen Besitzer seine Erwerbungshandlung zerstören, 
oder für sich verwenden würde (Rein. Naturr.§.?9). 
Ich antworte, an fremdem Gigenthume hat keine ei« 
geninächtige Erwerbung Statt, und der Eigenthümer 
verschaft sich nur wieder sein Eigenthum. Ohne Ei» 
genthumsverfolgung wäre kein (fortdauerndes) Ei« 
genthum möglich, weil zu dessen Erlöschung schon 
geinlg wäre, die Jache dem Eigenthümer zu nehmen, 
und sie einem Dritten zu überlassen. 

" " ) Vergl. jedoch §. 179. 

§. 83. 

Allein auch der Eigenthümer kann von dem 
bisherigen Besitzer seiner Sache weiter nichts als das 
Seinige fordern. Hat daher der (redliche oder un. 
redliche) Besitzer nothwendige K o s t e n , zur Erhal» 
tung der fremden Sache,^) oder nützliche, zum ein. 
täglicheren Gebrauche derselben, verwendet; so darf 
der Eigenthümer den Vor thc i l , den sie ihm abwer> 
fen, sich ohne Erstattung (§. 85) der Kosten nicht 
zuwenden. " ) Was der Besitzer bloß zur Verschone, 
rung mit der Sache in Verbindung setzte, mag er 
unbeschadet bei fremden Eigentbumes zurück nel). 
wen; daß sich aber der Eigenthümer das Vergnü» 
gen wider seinen Willen erkaufen soll, kann ihm 
nicht zugemuthet werden, weil über sein Vergnügen 
niemand mit ihm rechten kann. 

*) Dahin gehört auch der Aufwand an Kräften, <z. V . 
der Taucher), ohne den die Sache für den Eigenthü« 
wer verloren gewesen wäre, «in Recht zum Fund-

, ' loh» 
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lohn gründet sich aber nur auf einen Vertrag, »der 
auf ei» positives Gesen (§. ?8). 

" ) S, dagegen B a u e r (Naturr, O. ,!>o). 

§. s<. 

Aus dem, bisher nach seinem Inhalte'erwöge» 
nen , Rechte des Eigenchümers erhält auch das Recht 
des Zuwachses seine Bestimmung. Z u w a c h s (im 
ausgedehnten Sinne) heißt alles, was, ohne Ueber« 
lassung des Eigenthümcrs davon ( U . 80 und 93), 
entweder durch die Kräfte der Natur al lein, oder 
durch diese und menschliche, sie zu einem gewissen 
Zwecke leitende, Handlungen al lein, oder bald auf 
jene bald auf diese Art zu einer Sache (Hauptsache) 
kommt. ( N a t ü r l i c h e r , k ü n s t l i c h e r , gemisch« 
t er Zuwachs). *) Der Cigenthümer hat das Recht, 
über seine Sache nach Nuyungen und Substanz in 
allen ihren Thcilen ausschließend zu verfügen <H. 7g 
u. « , ) ; er darf sich aber einer fremde» Sache oh° 
ne den Willen des Eigenthümers nichs bemächtigen 
(ß. 83) . Aus diesen Saßen kann man das Recht des 
Zuwachses beurtheilen. 

-) So ijt ») die Befruchtung de« Mutterthieres, d) da« 
allmihlige Anspühlen kleiner Erdcheile, c) das Ab^ 
reißen größerer Stücke, die vom Gewässer an ein 
anderes Grundstück anaesetzet werden, ä) die Ent
stehung einer Insel und «) die Verlassung des bishe
rigen Rinnsali ein n a t ü r l i c h e r ; die Vereinigung 
(durch Einfassen. Anschmieden, 'Anlochen, Emwe, 
ben, Mahlen, Schreiben, Bauen, <2«en, Pflan» 
zen, Formgebung §. 67) ein künstlicher, die Ner 
mengung t̂rockner < die Vermischung ftüßiger Körpe« 
»in vermischter Zuwachs. 
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Entsteht nähmlich der Zuwachs nicht aus srem» 
dem Cigenthume, *) so ist er, dafcrn er eine, bcy 
der Erwerbung beabsichtete (ordentliche), Benützung 
meiner Hauptsache ist, welche durch innere Kraft der 
letzteren, oder wohl gar mittelst meiner Mitwirkung 
entsteht, als eine (ordentliche) F r u c h t , sogleich 
bep seinem Erscheinen mein; (§. 7g) außer dem, wenn 
der Zuwachs in einer unbeabsichtcten (außerordentli» 
chen) Frucht besteht, oder bloß von äußeren Kraf» 
len herrührt, (Zuwachs im strengen Sinne ist), und 
sich innerhalb meiner Hauptsache befindet, habe ich 
Kraft des Rechtes, daß niemand meinem Eigenchu. 
me zu nahe trete, wenigstens ein vorzügliches (aus. 
fließendes), in Ermangelung der letzten Voraus» 
seßung aber gar nur das gemeine Recht, ihn mir 
znzueignen (§. 78); * " ) oder er b l e i b t mein, 
weil er es vorher schon gewesen ist. Ist aber dasje. 
nige, was zu meiner Sache hinzukommt, (Materie 
oder Form) das Scinige eines Andern, so bleibt die« 
sem sein Recht; folglich ist ihm sein Eigenthum im 
Falle der, ohne Vernichtung oder Verschlimmerung 
eines Rechts.Objectes möglichen, Absonderung zurück« 
zustellen, im entgegen gesetzten Falle aber entsteht ein, 
nach dem Verhältnisse des Werthes beyder Sachen 
(§.83) ztl bestimmendes,Mitcigenthum (tz. 8n), wo-
beö jedoch dem Beschädigten das Recht der Entschä
digung ( 5 : <8) gegen denjenigen gebührt, wel. 
eher ihm durch Bewirtung des Miteigentumes einen 
Schaden zugefüget hat. * ' * ) 

*) Dieß ist "auch dann der Fall, wenn bey dem Zuwach
se die'Spuren bei ssigenchnmei, (wie z. B. bcy 
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angcspühlten Erocheilen) , sich verloren haben, und 
dadurch das Eibcochum erloschen ist. (§. 64) 

" ) So läßt sich die Verschiedenheit der Meinungen, ob 
man schon vermöge des Eigenthumes der Hauptsache 
allein, «der erst durch besondere Zueignung Eigen« 
chümcr des Zuwachses werde, ausgleichen. T . 
H cK en >v » I l i . n. §. 154 und S c h m i d t Grundr. 
des Naturr. §. 233. Die Gachr, worauf jemand ein 
vorzügliches Zueignungsrccht ha,, wird eine ausprü° 
chige (l«« jncenz) genannt. 

»") Vergl. V a t e l s Untersuch. G. 70. und O r o t , 
Lehrb. der phil. Rechtsw. §. 15I. 

§. »8. 

Demnach sind die Jungen aus meinem be
fruchteten Thiere, *) und die, bisher vom anstoßen-
den Strome überschwemmten, Thcile meines Grun
des nach der Zurückweichung des Stromes sogleich 
mein frenes Eigcnthum; so wie dasjenige, was ich 
aus meinem Cigenthume vermittelst meiner Kräfte 
mit einer mir eigenthümlichcn Sache durch tunstli-
chen Zuwachs in Verbindung setze. D a s , bep mei. 
„em Grundstücke angespühlte, Erdreich hingegen, 
die Insel in meinem Flußc, kann nur ich mir zu
eignen. I n den übrigen Fäl len, da mein Eigenthum 
vermittelst einer fremden Sache, z. ,V. eines Stückes 
fremden Erdreiches, welches das vorbepstießende 
Wasser an mein Grundstück ansetzt, oder durch srem« 
den Fle iß, wie z. V . bey dem Einfassen und Form« 
geben, einen Zuwachs erhalt, bleibt dem Andern 
das Recht vorbehalten, auf 1>ie mögliche Absonde
rung , oder auf den verhaltnißmäßigen Anthcil des 
MiteiZenthumes zu dringen. Daß aber derjenige, 
welcher durch seine Anmaßung die Sache, z. B. durch 
ungestillte Formirung derselben, verschlimmert, 

oder 
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oder dem anderen T,heile kosten, (z. V. der Abson. 
derung), verursachet hat , sie ersehen müsse, versieht 
sich von selbst G 48). 

*) Gegen E r o o t (6« jur. l>. et z>. I I . g- §> ' Z ) , wcl, 
cher dem EigenthülUer de« befruchtenden Thieres das 
Mitcigenthum a» den Iuiigen einräumet, streitet 
W o l f I. dl. 1°. I I . §. Z35 und unter den Neucrei, 
K r u g (Rechtslehre S. 147). <3 chlettwein (Nea)° 
<e der Menschheit §. 14z,) behauptet, daß nach ein» 
geführtem Grundeigenthume, wo»on sich die wilden 
Thiere nähren, da« Iagdrecht nur den Grundeigen» 
thümern als eine Zubchörde desselben zustehe. 

R e c h t s v e r l e t z u n g e n , welche sich auf das 
E i g e n t h u m beziehen, sind: «) der Diebstahl, 
wodurch jemanden eine bewegliche Sache zum eige. 
nen oder fremden Vortheile entzogen w i rd ; j>) der 
R a u b , wenn die Entziehung mittelst einer Person 
angedrohter, oder derselben wirklich zugefügter Gewalt 
geschieht; c) der ^Ueberfall, wodurch man den Ei 
genthümer aus dem Besitze einer unbeweglichen 
Sache setzet; <i) der Betrug, d. i. die Erregung oder 
Benützung eines Irrthumes, um dadurch jemand an 
seinem Eigcnthume zu verletzen; e) jede vorsahli» 
che oder unvorsatzlichc Beschädigung eines Objekts 
fremden Cigenthumsrechtes, und jede Anmaßung ei« 
nes, dem Eigenthümer ausschließungsweise zustan» 
digen, Rechtes. 

§. 88. 

Von dem Rechtsgesetze, eine Sache ohne den 
Willen des Eigenthümers nicht zu gebrauchen, oder 
sich ganzlich zuzuwenden, machen mehrere Schrift. 

fiel. 



sieller brep Ausnahmen. Sie behaupten in Beziehung 
nuf fremdes Eigenthum «) ein Recht des unschädli
chen Gebrauches, I,) ein Nothrccht, und c) ein 
Recht der Verjährung. Das Recht zur unnach the i« 
l i g e n B e n ü t z u n g einer fremden Sache stützet 
man thcils auf eine stillschweigende Ausnahme bcp 
der Einführung des Eigenthums (§. 7 3 ) , theils auf 
das Rcchtsgesctz, welches uns die Frepheit zu allen 
Handlungen einräume, wodurch niemanden gcscha° 
dct wird. *) Allein diese stillschweigende Ausnahme 
ist, so wie der ursprüngliche Theilungsvertrag über« 
Haupt, eine leere Erdichtung (§. 78.). Der C'igenthn-
mer hat das Recht, jeden von dem Gebrauche sei« 
ncs Eigcnthumes auszuschließen. (Eben da.) Gegen 
seinen Willen kann also niemanden die rechtliche 
Freiheit zukommen, von der Sache, wenn auch nur 
einen unschädlichen, Gebrauch zu machen, durch 
welchen immer eine Beleidigung am fremden Rech, 
tc ( § . 7 ) , obschon nicht am bestimmten Ob-
jccte desselben, entsteht. jSelbst die'Vertheidiger der 
entgegengesetzten Meinung geben ferner zu , daß der 
Eigemhümer, weil der Schein oft trügen kann , 
über die Unschädlichteil des Gebrauches, erst befragt 
werden müsse. * ' ) Da man ihn aber zur Aeußerung 
seiner Gesinnungen, oder zur Rechenschaft über das 
Verfahren mit seinem Eigenthumc nicht anhalten 
darf (§. 5 2 ) , und es ihm oft die Umstände nicht 
gestalien, die Ursache der Verweigerung zu eröffnen; 
so läßt sich ein Recht des unschädlichen Gebrauches 
auch unter der eben erwähnten Beschränkung nicht 
behaupten. Nur so viel kann man einräumen, daß 
>n manchen Fallen einer auffallend unschädlichen Ve« 
nühung die Einwilligung des Eigenthümers, dit sich 
nicht wohl erst einhohlen läßt, vernünftiger Weise. 
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vermuthel, und daher oer eigenmächtige Oedrauck 
wenigstens nicht als eine Rechtsverletzung aus b ö 
f e m Vo rsa t ze ausgedeutet werden könne. 

") Diesi vcrlheidigen die meisten älteren Naturrechts-
leheer. L r o t . !. c. I I . 2. §. I I . ve i r i e 5 od«, jui, 
not. l.»!. W l l l f ( I . n. 1'. V, §. 686) vermengte hier, 
wie in vielen andern Fällen, das Rechts, und Tugend» 
gesetz. 

" ) M a r t i n i : Lehrbegr, §. M . Unter unschädlicher 
Benützung einer fremden Zache wird übrigens hier 
nicht jede llnlerordnung derselben unter unsere Zwe
cke, sondern nur eine solche verstanden, welche mit 
Einwirkung auf die Sache verbunden ist (§. 64 ' ) . 
I m Staate können selbst unnachcheilige Benützungen 
der letzteren Art allerdings für erlaubt erkläret werden, 

j . »:). 

Bedenklicher aber ist die Frage, ob nicht der 
äußerste R o t h s a l l das Recht erchcile, sich srem-
den Ligenchumcs svergl. §. 189) zur Abwendung 
der eigenen Lebensgefahr zu bemächtigen. Unter der 
Voraussetzung, daß der Cigcnthümer sich nicht in 
gleicher Gefahr befinde, und unter der Vorausse 
tzung der Wiedererstattung nehmen viele Schrift 
steller eine solche Berechtigung unter dem Nahmen: 
N o t h r e c h t in Schuh. * ) Das Leben als ein un
wiederbringliches G u t , sagen sie, sev doch viel wich 
tiger, als der Verlust, oder wohl gar nur die kurze 
Vermisiung eines Tauschgutes, welches doch immer 
n»r als Mittel zum Zwecke der Erhaltung betrachtet 
«erden müsse; folglich sey es für den Eigenthümer 
«Pflicht, das letztere dem ersieren nachzusehen. Mi t 
allem Grunde vermuthe man auch im Nothfalle die 
Einwilligung des Cigenthümcrs, Wurde er sich aber 
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gegen die Verwendung seines Eigtnthumcs zu unse
rer Rettung strauben, so könnte er als ein Verleger 
des so wichtigen Sclbsterhaltungsrechtes (§ . 43) mit 
Zwang zur Erfüllung seiner Pflicht angehalten 
werden. 

*) Außer den meisten früheren Nechlslehrern-, Feder. 
Grund!, z. Kemitm'ß d. m. Wil l . Naturr. §. iL. ,H u fei, 
l and - Lchrs. j . ,<i6. K l e i n : Grunds.§.ilH.Vergl, 
oben j.!?3. 

§» gc». 

Niemand zweifelt, daß nach dem ethischen Ge
setz« die Erhaltung eines Menschen der Erhaltung ci° 
nes äußeren Gutes vorgezogen werden soll. Vry drin° 
senden Umständen läßt sich daher allerdings die Ein» 
willigung des Eigcnthümers vcrmuthen; folglich bep 
demjenigen, der sich der fremden Sache zum Ret? 
tungsmittcl in höchster Gefahr bedienet, leinest r a f -
h a r e Absicht annehmen.") Diese Handlung aber gera
dezu für eine r e c h t l i c h e , weiche wider den sich wei^ 
gernden Eigcnthümer wohl auch mit Gewalt durchge-
sehet werden dürfte, zu erklären, dagegen ergeben 
sich viele wichtige Gründe. Zu geschweige», daß der 
Nothstand öfter nur ein leeres, dem Eigenthümer 
wenigstens ungegründet scheinendes, Vorgeben, oder 
daß der Nothstand nur aus eigener Trägheit und 
Sorglosigkeit entstanden sc;,» kann; zu geschweige«, 
daß der Eigcnthümer, ob es gleich dem Andern nicht 
einleuchtet, sich etwa in einer eben so bedenklichen 
Lage befindet: so übt der Eigenthümer, indem er 
sein Eigenthinu schütze,, nur sein Recht aus, und 
begeht somit kein Unrecht. Daß aber der Eigenthü
mer ungeachtet der fremden Noch im rechtlichen Be
sitze seines Eigentumes bleibe, wird selbst von den 

I Ver-
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Vertheidigern des Älothrechts dadurch zugegeben, 
daß der Eigenthümcr, wie sie nicht in Abrede stel-
l e n , für die Benützung seiner Sache entschädiget 
«erden muß. Verweigert er nun dem Nochleidenden 
den Gebrauch seines Eigenthumes; so f ö r d e r t er 
zwar dessen Erhaltung nicht, ade'- man kann nich< 
behaupten, daß er ihn in der rechtlichen Frepheit, sich 
zu erhalten, v e r h i n d e r e (§ .5 ) . " ) So wenig 
also der Geistige, der seine Schätze vergräbt, un» 
ter dem Vorgeben, daß er andern in dem V e r-
v o l l k o m m n u n g s r e c h t e hinderlich sep, für 
einen Rechtsverletzer erkläret , u n d , den Ge
brauch seines Eigcntbums gegen Wiedererstattung 
ihnen zu überlassen, genöthiget werden darf; eben 
so rrenig gestaltet das natürliche «Privat-Recht, sich 
gegen den Willen des Eigcnthümers mit fremdem 
Eigenthumezu erhalten. Es kann keinRecht geben, 
fremde Rechte zu v e r l e t z e n , um die unsrigen zu 
retten; und die Moral Macht die Erhaltung des Le» 
bcns in dem Fal le, da es auf eine rechtliche Wei
se ^hne Verletzung der höheren Wicht der Gerech' 
tigkeit) nicht mehr erhallen werden kann, auch wei
ter zu keiner Wicht . " ' ) Übrigens kann, wie das 
öffentliche Recht lehret, im S t a a t e die ethische 
«Pflicht, sein äußeres Gut der Erhaltung der Mit
bürger nachzusehen, zu «einer Mechtspflicht gemacht 
werden» 

' ) so würde man z. 
fie» Noch ein fremde« Stück Brot zu sich genommen, 
«der mit einem fremden Pferde oder Echifse dem 
nacheilenden Feind, zu mtkommen gesucht hatte,nicht 
als einen Dieb bssirafen können. 

* ' ) I n den Strafgesetzbüchern wird die Nothlrchre <n>cs? 
zur NertheidiKung de« V e r m ö g e n s gestattet. Eic 

wür« 



würde üb« rechtswidrig seyn > wenn es durchgängig 
Nea)tspfi,cht wäre, sein ssigenchum für das Leben 
des Andern aufzuopfern. 

" " ) Schon Coecejus (cur. 3. öilp. I.XII. vol. , .)und 
K ö h l e r (?xerc!t. iur.n»t. §. ,21z) Habengegen dos 
vorgebliche No«h recht geeifert. W o l f , der es in 
Schutz nimmt, sa t̂ doch selbst an einem andern Or» 
<r : Tlenlm »liycitll« sHini« e^l mslum «iillicullei zu-
z,el»t>>!« , ex e« »ulen, i u 5 u u I i u m «»soiwr »<i 
nctum leß« proliibilum» 8«ne «i buc «ämillei« ve> 
li« , «6 <?u>l»«l«lulu «ollnenlcl ^ul»evi, i l l ici!« patlü» 
le Iic«l«!. ( l . c ^ V l . §. 587. nut.) Verstallen wir , 
sagk f o r s c h t e , nur ein Haar breit die Gränzen 
der Gerechtigkeit zu überi'chreilen, so müssen wie es 
euch einen Zoll breit »erstatten, und die Menschen 
werden sich so weit von den Glänzen verlieren, bis 
ste das Dasepn derselben nicht mehr ahnden. (Vor, 
ber. zu seinem pop. Naturr. S . 67.) Wirklich haben 
sehr viele Casuisten das Nothrecht auch auf die 
d r i ngende Noch, da man nicht noch seinem V«an. 
de leben tonn, und auf die gemeine Vloth, d« 
MllU seine Schulden zu bezahlen unorrmögrno, oder 
zu betteln genölhiget ist. ausgedehnt, nach dem Wühl. 
fv uche.' s«ma et vit» z»li pa»»u »m!>u!«ns, ( Ioh. 
La<place<te- von der Wiedererstattung, aus l em 
Franz. übers. Lemgo ,7?5) Viele Diebe, wie die <!ri» 
mmal.Acun bewähren, glauben auch, ihre Diebftih, 
le d«u>il rechtfertigen zu können. 

" Der V«lust eines Rechtes durch den langen 
Nichtgebrauch desselben heißt V e r j ä h r u n g ; die 
Erwerbung einer fremden Sache durch deren tan-
gen redlichen Besitz (§. 82) nennt man Ers i t zung . 
Für die Gültigkeit der einen und der andern sirei? 
len schon nach dem Naturrechte folgende Gründe. 

I 2 Wer 
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Wer sein Recht durch lange Zeit auszuüben unter-
läßt, legt dadurch die Verzichtlcisiung auf dasselbe 
(Überlassung oder Verlassung H. «o) an den Tag, nach 
welcher er, falls die Sache bereits ein Anderer für sich 
benutzte, das Recht darauf nicht mehr ansprechen kann; 
Ohne einen fortdauernden Besitz-Act kann auch der 
Eigenlhümer sein Recht weiter nicht darthun () . 66); 
«s ist daher auch in dieser Rücksicht für erloschen, und 
auf den gegenwärtigen redlichen Besitzer übergegan
gen zu halten. Demnächst wäre ohne Gültigkeit 
der Ersitzung keine Erwerbung durch Zueignung 
oder V e r t r a g s . 56) gesichert; indem man immer 
besorgen müßte, ob nicht doch noch ein älterer Besi-
her mit eiiiein Beweise seines früheren Rechtes aus
treten werde, wider den man sich aus Mangel der, 
inzwischen entgangenen, Gegenbeweise zu schützen nicht 
vermochte. Die Sicherheit und Wohlfahrt der Men
schen scheinet also die Verjährung zu fordern"). 

" ) ( 3 l n ». <l> !. d . et si. I I . 4..F. I . «cyq. ? u sfe n i 
ü u i l <!<>. , i n. e tß. IV. c. ,2 . §. 9. L i u n ä N n ß i . 
^ . e. 20. §. 6>. W o l s . I . K. T'. I I I . §. i o , l . »egq. 
Raul . - Ncchtlll. V. i z i . u. 171. u.a. 

§. 9 - . 

Zuvorderst können die Vcrthcidigcr der Ersitzung^ 
mit welcher auch die Verjährung steht oder fallt, doch 
nicht läugncn, baß der Eigenlhümer einer Sache, 
wenn sie ihm erst vor k u r z e r Zeit aus dem Besitze 
gekommen ist, dieselbe von dem unredlichen, und weil 
die Unwissenheit und gute Meinung des Besitzers das 
Recht des Eigcnthümers nicht aufheben kann, wohl 
nuch von dem redlichen Besitzer zurückfordert könne. 
(h§. ?8 u. »2). Wie lang soll nun aber der Besitzer 
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die Sache besitzen, um den Eigenchümer durch di^ 
Verjährung davon auszuschließen? Das bestimmet 
die rechtliche Vernunft nicht, das kann erst durch 
Willkühr (positive Gesetzgebung) bestimmet werden. 
Wie soll auch, all sich betrachtet, dasjenige, so bis» 
her Unrecht war , dadurch, daß es langer wahret, 
zum Rechte erwachsen? Und wie soll der noch solan
ge Gebrauch, welcher, um rechtlich, zu seyn, schon 
ein Recht voraussetzte, erst ein Recht begründen? 
.Die Folgerung der Entsagung aus dem unterlassenen 
Gebrauche, wovon sich doch viele andere Gründe 
denken lassen, ist ganz unstatthaft. Als Vernutthung 
wird sie durch den Widerspruch des Eigenthümcrs 
aufgehoben. Und unter die Rechte des Eigentümers 
gehöret ja gerade auch das Recht, seine Sache u ». 
g e b r a u c h t zu lassen (§. 79) . I h n bloß deswegen 
seines Rechtes zu entsetzen, wäre also eine wider
rechtliche Handlung sß. 6l>). ") Unstreitig können 
sich durch den langen Nichts!,'rauch all> Spuren ei» 
nes fremden Cigenthnms verlieren; dann wird sie 
aber als eine, rechtlich für herrenlos gebaltenc, Sache 
vermittelst der Zueignung C§. <'<'), " ) nicht aber 
kraft der Ersitzung, wodurch auch der e r k a n n t e 
vorige Eigenthümer ausgeschlossen würde, das Ei-
genthum des jetzigen Besitzers. So lange dage-
gen die Sache Merkmahle eines älteren Eigen-
»hnms od.r Besitzes an sich trägt, steht freplich der 
gegenwärtig« Besitzer nicht anßer aller Gefahr der 
Absorderung. Erwäget man aber, das der Erwerb 
nicht minder gefährdet würde, dafern die Unterlas
sung des Gebrauches den Verlust des Rechtes nach 
sich zöge, und daß eben im Natursiande der Beweis 
des Eigcnthumes und des älteren Besitzes nicht so 
leicht hergestellt werden könne; so kann man nicht 
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behaupten, daß ohne Verjährung und Ersitzung a l 
ler Verkehr, alle Erwerbung rechtlich unmöglich fty. 
Daß sie aber den Vesiß sichere, den Beweis des E i 
gentumes erleichtere, die Industrie vermehre, und 
die Rechtsstreitigkeiten vermindere, folglich im Staa
te eingefichret, und durch die positive Gesetzgebung 
genau bestimmet werden könne und soll, ist eine, von 
den Rechtsgelehrten und Politikern langst anerkann-
<e, Wahrheit, 

*) Vergl, ^ eK « n v »! I i. „ . §, 2^1. «oq. 
**) Wenn man dieses eine undenkliche Verjährung nen« 

nen wi l l , so muß man zugeben, daß eine solche Ver» 
jährung oder Ersitzung schon noch dem Naturrechte 
Ken vorigen Eigenthümer oder Besitzer ausschließe. 
Erkläret man aber die Verjährung überhauut als 
Erwerbung einer fremden Sache aus dem Grunde, 
«eil ihr Eigcnthümer keinen fortdauernden, intelligib» 
len Besitz. Act in Rücksicht derselben ausübt, (die 
Bezeichnung verschwinden läßt), so redet man von et
was Anderem, «l« die Rechtsgelehrten darunter ver, 
flehen, und hat es sodann leicht, ihre Gültigkeit̂  A>. 
beweisen. 
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Zweyter AbschnNt-
Von der mittelbaren Erwerbung, 

I. H a u p t st ü ck. 

Von Verträgen Überhaupt. 

§. »3. 

as Recht auf «Personen, ihre Kräfte und das, 
durch diese mögliche, äußere Verhalten der ersteren 
zur Beförderung unserer Zwecke kann nicht, so wie 
das Recht auf eigentliche Sachen (äußere Güter) , 
ursprünglich und eigenmächtig erworben werden (z . 
5«). Um rechtlich fordern zu können, daß andere zu. 
unserem Vortheile ihre rechtliche Thätigkeit äußern, 
oder ihren rechtlichen Freyheitsgebrauch einschränken, 
kurz, daß sie uns l e i s t e n , (geben, thun, unter
lassen, gestatten), sollen, ist auch ihr Wi l le , und 
da uns derselbe nur durch äußere Zeichen bekannt wer» 
den kann, die E r k l ä r u n g ihres Willens erforder» 
lich. Die Willenserklärung, einem Andern ein Recht 
auf eine Leistung einzuräumen, heißt ein V e r s p r e » 
che». Hierbep hat man also die Absicht nicht, sich 
des versprochenen Rechtes unbedingt zu begeben, es 
zu v e r l a s s e n , wohl aber mit der Beschränkung, 
daß es auf den. Anderen übertragen, ihm übe,«^ 

las. 
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l assen werden soll (§. tzo). Erklär« sich der Ande-
re vor oder nach dem Versprechen, daß er den Ge
genstand des Versprechens, d. i. das Recht, in das 
Seinige aufnehmen »volle, so n i m m t er an. Das 
angenommene Versprechen heißt ein V e r t r a g . *) 

») K r u g (Rechtslehre T. 169) bemerket, diese Erklä
rung sey zu weit; indem es angenommene Verspre, 
chen geben könne, welche doch nicht als Verträge 
gelten <§. g5), und wieder Vertrüge gebe, denen 
kein Versprechen zum Grunde liege, wobcy er ohne 
Zweifel auf diejenigen Verträge zielt, bey welchen 
auf der Stelle geleistet wird (§. 108). Dogegen läßt 
sich erinnern, daß hier von der G ü l t i g k e i t der 
Verträge noch nicht die Rede sey, und daß die wirk
liche Leistung sich als Willenserklärung, dem Ande
ren auf das Object derselben ein Recht einzuräu, 
men, betrachtend lassenj mäße; weil s»nsi die Ent«. 
fiehilng des Rechtes für den Letzteren nicht begreif» 
lich wäre. 

Indem der Prominent, (welcher verspricht), un° 
tcr der Voraussetzung der Annahme zu Gunsten des 
lpwmissars, (dem versprochen w i rd ) , seinem Rechte 
auf den versprochenen Gegenstand entsagtt (vorig. 
§ . ) , so wird es diesem rechtlich möglich, den Ge
genstand zu erwerben. (Volenti nun nt in jur ia. ) 
Durch die Annahme erkläret Letzterer, daß er ihn 
als wirklich erworben betrachte; folglich wird durch 
die Annahme der Gegenstand in der That rechtlich 
erworben. Das Versprechen ist also der nachsteMog-
l i c h k e i t s g r u n d , und die Annahme ist die A r t , , 
wodurch mittelbar l̂ oder ableitend) ein Recht erwor^ 
ben wird (§. 6 6 — , 6 9 ) . *) Hic.ra,us erhellet^ daß 

die 
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die mittelbare Erwerbung im Grunde mit der un-
mittelbaren zusammen treffe, und auf den nahmU» 
chen Rechtsgrundsatzen beruhe ( f . 62). Doch finden 
sich zwischen bepden noch immer unverkennbare Un-
tcrscheidungsmcrkmahle. Durch die unmittelbare Er
werbung soll man einen Gegenstand erlangen, wel
cher unbedingt und a l l g e m e i n srey stehend ist. 
Daher wird hier zur Erwerbung eine, für alle erkenn
bare, Erklärung oder Bezeichnung erfordert. Die mit-
lelbare Erwerbung hingegen bezieht sich aus einen 
Gegenstand, welcher nur in Hinsicht auf den Pro
missar, und zwar unter der Bedingung, daß er ihn 
übernebmcn wolle, für ledig erkläret wird. Cs kann 
also kein Anderer denselben sich zueignen, und es genü
get , daß der spromissar gegen den Versprecher, wel
chem ein ausschließendes Recht daraus zukommt, den 
Willen der Uebernahme an den Tag lege. " ' ) , 

*) Rousseau (Lmll« 1'. I I . u. >.) erkläret die Vcrpstich 
«mg, den Vertrag zu halten, für eine augeborne, 
Kant cMechtsl. S. icin.) für eine einleuchtende, un
erweisliche Wahrheit. T i t e l (Erläuter. über Federt 
staturr. S. 202,) gründet das Vertragsrecht auf ein 
Einvrrsiindniß des Meoschengeschlechts, daß der 
Vertrag ein Symbol der wirklichen Übertragung seyn 
soll; Mende lssohn (Jerusalem G. 35) auf die 
Erhebung der Gewissenspsticht durch die Entscheidung 
des Pfiichttragenden zu einer Zwangspssicht; Gar» 
v e (Anm. z. C icero von den Pflichten l. Th. S . 
n^.) auf das Bedürfniß der Gesellschaft; P u f f e n -
dorf(<1e c>. N. el c. 1.9. §. 3.) und F e r g u s o n 
(Moral.Philos. s - " ? . ) auf die dem Promissar er
regte Erwartung; F r i e s (philos. Nechtsl. O. ^7.) 
auf das Ĝesetz der Wahrhaftigkeit unter Menschen. 
Diese Gründe befriedigen nicht. Oie setzen entweder 
das Zucrwcisende voraus, oder sie verwechseln die 

V « . 
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Veranlassung der Verträge niit de«n rechtlichen Be
gründung, oder sie beweisen eigentlich das nicht, 
wa« bewiesen werden soll, oder sie sind selbst noch 
erheblichen Zweifeln unterworfen (§. 5Z). Bergt. 
H o f f b a u e r s Untersuch. XVI t l . G r o l m a n n : 
lieber die Rechtegültigkeit der Verträge in dessen 
Magaz. für die «Phil, bei Rechts und der Eesetzgeb. 
I . B» >. H. und B e n da v i d i Vers, einer Rechtet. 
§.2>5. MeislersNaturr. S.««Z; B«uersNaturr 
E. 167. 

" ) Ob übrigen« da«, durch Vertrag erworbene, Sachen» 
rech« ein objectio persönliches oder dingliches sey, 
kommt we ler unten <§. lo« u. f.) zur Sprache. 

!- !>6. 

Ein Vertrag überhaupt schließt seinem Begriffe 
nach ( § . 9 3 ) zu seinem Daseyn zwey nun zu erör
ternde , wesentliche Stücke in sich: «) die einstimmi-
gt Erklärung des Willens in Rücksicht einer Leistung, 
oder die E i n w i l l i g u n g der vertragmachendcn 
Tcheile, und I)) die M ö g l i c h k e i t des (zuleisten-
dcnl G e g e n s t a n d e s . Veym Mangel des einen 
oder des andern Erfordernisses fehlt daher auch die 

, rechtliche Folge, nahmlich die Erwerbung des 
Rechtes (§. g<l); der Vertrag ist ungült ig, oder 
vielmehr nur ein S c h e i n v e r t r a g . Für die (inne
re) Einwilligung aber gilt hier die einstimmige A e u . 
ß e r u n g des Wil lens, und es kann etwa von Sei
te des lpromittenten dem Verwände, anders geredet, 
und anders (innerlich) gewollt zu haben, nicht Raum 
gegeben werden. Denn ob mir gleich kein unbeding
tes Recht auf Wahrhaftigkeit zusteht; so bin ich 
doch in dem besonderen Verhaltnisse, da jemand 
sein Verspreche» an mich richtet, und mich die Er» 
fülluna seines Versprechens erwarten laßt, berechtig 

5" 
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8tt zu fordern, daß er mich nicht tausche, mir dm 
rechtmäßigen Zweck der Annchmung nicht vernichte, 
und mich nicht zum Spotte und zum Spiele seiner 
Willruhr mache' (§. 53). Außer dem wäre das 
Recht des Verkehres und somit auch des Gebrauches 
der äußeren Guter (z. 4«), welche einmahl jeman-
dens Eigcnthum geworden sind, für alle Übrigen 
ganzlich vereitelt. Es wäre nicht einmahl durch die 
E r f ü l l u n g des Versprechens, (wie durch Überga
be der Sache), sicher gestellet, weil noch immer 
die Entschuldigung des Gebers, daß es ihm mit der 
Erfüllung nicht Ernst war, offen bliebe; oder war« 
um sollte die Handlung der Ueb ergäbe bedeu» 
tender und rechtskräftiger, als die mündliche Aeuße-
rung sepn? Noch mehr; wenn der Ausdruck des 
Willens nicht für den Willen selbst zu achten ist, so 
brauchte man auch die Besitzergreifung und Bezeich
nung , welche ebenfalls nur Art«« der Willenserklä
rung sind, nicht anzuerkennen, mithin zerfiele auch 
das Recht aus der ursprüngl ichen Erwerbung.*» 
Diesen rechtswidrigen Kolgen auszubeugen, wjll man 
zwar dem Getäuschten das Recht der Entschädigung 
vorbehalten.") Wie konnte man aber den Verspre
cher zum Ersähe eines Schadens anhalten, den man 
doch nicht der ungerechten Handlung desselben, 
sondern nur der eigenen Leichtgläubigkeit und grund« 
losen Erwartung des «pvomissars beyzumessen hätte 

c§. 48)? 

' ) Vergl. Hoffbauer a. a. O< 
^') Schmalz (rem. Na<urr. §. loH folß.> schränket da« 

Vertragsrecht auf die, wenigsten« von einer Sei« 
geschehene, eeislung em. Der Verfasser de« Merks: 
Vey<rag zur Bericht, der l l r i h . de« Pub» 
l.ic. über die Franz. Reool. (I . Th. G. i>9.— 

!'5> 
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,2Z) läßt ei ohne Unterschied von der wirklichen Er
füllung des Versprechens abhängen. Veyde gewähren 
übrigens gegen den Wortbrüchigen ein Recht auf 
Entschädigung. Vcrgl. Leislers pop. Naturr. 2. 
?l-'89 und Krug« Nechtslchre S. 17z. 

§. g6. 

Die Willenserklärung muß aber, um dem (in» 
neren) Willen gleich gehalten zu werden Moorig, f.), 
e r n >t l i ch und deu t l i ch sepn. Die vorbereitend.n 
Unterhandlungen, d. i. das Angebot!) und die Cr̂  
wiedcrung, wodurch man nur erst den Willen zu ei
ner Ucbcreinkunst zu erforschen, oder sich durch Vor» 
schlage derselben zu nahern ^ersucht, oder ein un
vollständiges Versprechen (Pollicitation), wodurch 
man, ohne gegenwärtig irgend ein Necht einräumen 
zu wollen, nur den Vorsatz einer künftigen Ueber-
tragung zu erkennen gibt, oder offenbar nur scherz, 
haste Aeußerungen und bloße Schcinhandlungen, 
oder ganz unverständliche Erklärungen sind ohne 
rechtliche Folgen. Die ernstliche und deutliche Wil
lenserklärung aber kann entweder ausdrück l ich 
vermittelst willkürlicher, (durch Willkühr der Men
schen bestimmter), an sich schon bedeutender Zeichen, 
(wie mündlich oder schriftlich,) erkläret werde», oder 
stillschweigend durch Handlungen, die (als na
türliche Zeichen) wenigstens mit Zusammenhaltung 
>er Umstände den Willen offenbaren, (sprechend 
werden).,Aus dem Schweigen einer Person allein, 
ohne andere unterstützende Umstände, kann man ih
re Einwilligung nicht folgern. ' ) Und vollends bloße 
V c r m u t h u n g e n aus der bekannten Gewohnheit 
des Andern, oder aus moralischen und psychologi
schen Gründen, daß er seine ethische Pflicht erfüllen, 

oder 
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»der stinen Nutzen befördern wolle, tonnen zwar 
denjenigen, der darauf gestützt Veränderungen in 
fremden Angelegenheiten vornahm, vom bösen Vor. 
satze und eben drßwcgm vom Vergehen frey spre^ 
cheN; aber sie schranken die rechtliche Frepheit des 
Andern, von der Gewohnheit, von dem Tugcndgcse-
he abzuweichen, oder seinen Vortheil auszugeben, 
nicht ein, und begründen daher keineswegs eine al> 
leitende Erwerbung. -* ) Das Recht auf Entschädig 
gung, welches in solchen Fallen dem redlichen Ge^ 
schaftsführcr zukommt, muß aus anderen Gründen 
abgeleitet werden (§. i 28 ) . 

*) Wed sich eimrr Miethkutsche bedienet, muß «uch 
ohne Vcrabvedu.ng das Mirlhgeld bezahlen; und wer 
umer stiliei, Angen die Geschäfte von dem, der frem» 
de Angelegenheiten nur gegen Lohn zu besorgen pflegt, 
verwalten läßt, williget in die verhältnißmäßige Ne» 
l'ohnung, Vergl. H o f f b a u e r s Naturr. § 22/i und 
Unters. XlX. K le in« Grunds, d. n. Rechtsw. §. 
»i's und Ja lobs phil. Rechlsl. §. ^ 1°lgg. Zu 
weit aber geht W o l f I . K. 1°. IV. §, 759) in der 
Behauptung, daß derjenige, welcher den Brief, wo» 
rin ihm ein Geschäft aufgetragen wird, unbeantwor
tet läßt, den Äuxrag zu besorgen verbunden sep. 

" ) Wer in der Abwesenheit seines Freundes, der ihm 
Bücher zu leihen pflegt, vermöge der oermutheten 
Einwilligung ei» Buch mit sich fort nimmt, kann 
zivar nicht als Dieb behandelt werden ; allein er er
hält dadurch kein Recht, auf dem Gebrauche des 
Buches zu bestehen-

§> 9? ' 

Die Willenserklärung muß ferner Wechsel» 
s c i t i g sepn. Die einseitige Äußerung, daß man sich 
«tnas leisten lassen »rollte, ist ein bloßer Wunsch, 

fein 
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kein rcchllichl.r Herpstichlungögrund für deu, der nicht 
versprocycu hat. Aber der Promiltent darf das Sei» 
nige niemanden ausdringen, er muß die willkührlii 
che Entscheidung abwarten, ob es der Andere nach 
seinen besonderen Verhältnissen für zuträglich halte, 
das Versprechen anzunehmen. Vor der Annahme tritt 
die stillschweigende Voraussetzung, unter der sich der 
Versprecher seines Rechtes begibt (§. 9Z), noch nicht 
ein; erst vermittelst der Annchmung macht der Pro
missar das Versprochene zum Gegenstände seiner Wi l l -
kühr und seiner Rechts. Sphäre (z. 8<).^) Das blo
sse Versprechen gründet also nur die rechtliche M ö g 
l i c h k e i t , zu erwerben, welche jedoch, da in dem 
äußeren Gerichte auf die bloß inneren Gesinnungen 
nicht Bedacht genommen werden muß, sondern an 
deren Erklärung sich gehalten werden darf (§. 9 5 ) , 
solange fortwahret, bis das Versprechen äußerlich 
zurück genommen, oder ausdrücklich abgelehnet wor
den ist, oder die Unterlassung der Annahme nach den 
obwaltenden Umständen mit Grund für eine still
schweigende Verweigerung (§> 96) geachtet wird. " ) 
Eine weitere Folge der Nothwcndigkeit der Einwilli» 
gnng oder Einheit des Willens ist, daß die Willens
erklärung den n ä h m l i c h e n G e g e n s t a n d bc 
treffen, mithin der Gegenstand durch die Natur dc, 
Sache hinlänglich (dem Indiv iduo, oder doch der 
Gattung nach) bestimmet sepn muß. Sonst weiß der 
Promissar nicht, worauf er ein Recht erhalte, di>> 
Verbindlichkeit bleibt der beliebigen Ausdeutung des 
Versprechers überlassen, und das R^cht wäre, so wie 
die Verbindlichkeit, unerkennbar und unausführ
bar. ' " ) 

' ) Gesetzt der «Promi'tlent Widerrufs das, dem Abwesen 
de» schriftlich gemachte, Versprechen zwar oor bct 

An-
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Annohme, der Widerruf ober werde dem Promissar 
erst nach der Annahme bekannt? Ein Recht zur Er
füllung aus dem Vertrage, der au« Mangel der ver» 
e i n i g t e n Willtühr nicht bestehet, kann nicht Statt 
finden, wohl aber da« Recht zum Ersätze de« Scha
dens, den man (wie z. B. dem bandlung«»Correspone 
dentrn), durch d,<s voreilige Versprechen, worauf 
er Anstalten zu machen berechtiget war, verursa
chet hat. Ein gleiche« Recht gilt in dem Falle, 
daß das Versprechen vor Ablaufder, dein Promissor 
versiatt'ten, Bedenkzeit widerrufen worden ist. Bergt. 
H ö p f n e r a . a. O. §. 7». Die entgegengesetzte Mei
nung, daß der Promittent sein Versprechen wahrend 
der zur Annahme nöthigen, oder inibesondere vir» 
willigten Zeit nicht widerrufen dürfe, vertheidigen 
jedoch Meister(Naturr. S. 235),Krug cnaeurrechll. 
Alchandl. S, 85) und B a u e r (Naturrecht S, 161). 

' * ) Hieraus wild begreiflich, in wiefern Versprechen und 
Annahme, obschon dieselben in der Wirklichkeit immer 
nur einander folgen können , dennoch rechtlich als zu 
gleicher Zeit vorhanden betrachtet werden dürfen. 
Vergl. Kan t s Rechtsl. §.,9. Der Ungewißheit, ob 
die unterlassene Annahme für eine Verweigerung der» 
selben gelte, abzuhelfen, kann der Gesetzgeber eine 
Zeitfrist zur Annahme bestimmen. So muß nach dem 
aNgem. bürgt. Gesetz», für Oesterreich §. 862. ein 
mündliches Versprechen ohne Verzug, da« schriftliche 
unter Abwesenden in vier und zwanzig Stunden, un« 
»er Anwesenden aber innerhalb des Zeiträume«, wel, 
cher zur zweymahligen Beantwortung nöthig ist, an
genommen werden, 

" * ) Dahin gehöre» die allgemeinen Versicherungen, da« 
Wohl de« Andern befördern, auf ihn Bedacht neh» 
wen, ihn beschenken zu »ollen u.d.al. 
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Wenn die Einwilligung im rechtlichen S i n u i 
s<̂ . 95) vorhanden scon soll, so müssen die vertrag
schließenden Personen das physische und rechtliche 
Kc:mögen dazu besitzen. Das p h y s i s c h e Vermö
gen mangelt denjenigen, welche sich, wenigstens zur 
Zeit der Verabredung, in einem Geisteszustände be-
finden, worin sie keiner Einwirkung der Vernunft 
auf das Vegehrungsvcrmögen, folglich keiner freven 
Entscheidung über ihre Güter und Rechte fähig sind 
( § . 9 6 ) , wie Kinder, Wahnsinnige, völlig Betrun
kene ; oder die, ihren Willen deutlich und bestimmt 
an den Tag zu legen, nicht vermögen, wie ununterrich-
tete Taubstumme, u. dgl. Das A l t e r zur Vertrags 
fahigkeit vermag dasNaturrecht bev der so großen Ver
schiedenheit der objectiven und subiectioen Gründe, wo> 
von sie abhangt, nicht zu bestimmen. Auch die 
Wichtigkeit des Gegenstandes kann dabep nicht au
ßer Acht gelassen werden. Wohlthaten anzunehmen, 
fordert insgemein keine so reife Veurtheilung, als 
sich selbst zu verbinden. ") Übrigens können Stel l . 
Vertreter die Rechte der Unfähigen besorgen (§. 45). 
Das r e c h t l i c h e Vermögen kann mangeln, wenn 
man in Absicht der Leistung, welche man machen ^ 
oder erhalten soll , an den Willen einer Anderen 
«Person gebunden ist. " ) 

' ) Der Gesetzgeber sieht sich zur Gichcrheit des bürgerli
chen Verkehres genöthiget, das erforderliche Alter (der 
Mündigkeit, der Volljährigkeit) zu rechtlichen Ver
fügungen festzusetzen; er wählet das Gewöhnliche 
zum Maßstabe, läßt aber in besonderen Fällen Aui» 
nahmen (Nachsicht an Jahren) zu. 

/ 
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'") lLicß »st der Fall l>>p dem Vei Hältnisse znischen Ehegat-
l»n,Aeltern und Kindern, Oberen und Untergebenen. 

' §- Uli» 

Die Einwilligung kann oft nicht nur möglich, 
sie kann, der Erscheinung, der Äußerung nach, eine 
wirkliche (materiele §. 9 5 ) , und dennoch kein Act 
des Willens (keine formele §. <j3) sepn, weil ihr 
ein I r r thum oder Betrug zum Grunde lie>,t. s Der 
I r r t h u m kann den Gegenstand des Vettrages, 
oder aber den Vewegungsgrund und andere, außer 
dem Gegenstande liegende, Umstände betreffen. Er 
kann durch eigenes Verschulden des Irrenden , durch 
Z u f a l l , durch Schuld des anderen T e i l e s , oder 
ourch einen Dritten herbeygeführet worden sepn, und 
wird in Hinsicht auf denjenigen, der ihn dem An
deren vorschlich zur Verkürzung an seinem Rechte 
bepgcbracht ha t , zum B e t r ü g e . Ten besonderen 
Bewegungsgrund desjenigen, welcher sich mit mir 
in einen Vertrag einlaßt, (das Nahmliche gilt von 
den übrigen, den Gegenstand des Vertrages nicht 
betreffenden, Umstanden) , bin ich nicht schuldig zu 
wissen, oft nicht einmahl sähig zu ahnden, oder rich
tig zu bcurtheilen. Cr ist mir den wahren Bewe° 
gungsgrund anzugeben nicht verbunden, und zuwei
len sich dessen kaum selbst deutlich bewußt. Hat er 
sich darin geirret, so mag er sein VerschiUden oder 
Unglück tragen, oder sich in Rücksicht des ihm da
durch verursachten Schadens an den halten, der die
sen I r r thum veranlasset hat. Nicht der Bewegungs
grund , nicht der entlegene Zweck, sondern der Ge 
genstand des Vertrages ist der Punct des Willens-
vcreins; es wäre denn jener zur Bedingung (§. l i 3 ) 
und hierdurch zum Gegenstande des Vertrages ge-

K macht 
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macht worden. Irrthum in dem B e w e g u n g ^ 
g r ü n d e und anderen äußeren Umstanden hebt al
so an sich die Gültigkeit des Vertrages nicht auf. ' ) 

' ) Jemand kauft ein Pferd; er will es zum Wettrennen 
gebrauchen, und finde! es hierzu untauglich; der Kauf 
ist dennoch gültig. Er forderte aber von dem ^ferde° 
Händler ein Pferd zum W e t t r e n n e n ; nun wird 
der Vertrag nicht gelten. 

§. 1 0 0 . 

Der, auf den G e g e n st a n d sich beziehende, 
Irrthum ist ein H au p t i r r t h u m, (ein wescnt-
licher), dasein er das Wesen, oder die wesemliche 
Beschaffenheit des Gegenstandes der Willenserklärung 
betrifft; sonst ist er ein N e b c n i r r th u m, (ein 
zufalliger). I m ersten Falle halte der Irrende, zu
folge seiner W i l l e n s e r k l ä r u n g , ein ganz an
deres Objekt (mil anderen wesentlichen Vcstimmunger) 
im Sinne, als sein Compacisecnt, wie sich dieser 
aus der geschehenen Verabredung selbst überzeugen 
muh. Es ist also keine Einheit des Willens, keine 
wahre Einwilligung, sondern nur ein (ungültiger) 
Schcinvcrtrag (§.,<>5) vorhanden. Ben dem Neben-
irrthume dagegen besteht die Einheit des Gegenstan
des, die Einheit des Willens in der Hauptsache, 
mithin auch der Vertrag. Ob der Hauptirrchum durch 
eigene, durch des Compacisccnten, oder durch frem
de Schuld, oder durch Zufall sich ereignet habe (vo
rig. §.), darauf kommt es in Rücksicht der Güllig''eit 
des Vertrages gar nicht an , wenn anders dieser 
Irrthum des einen Theils dem anderen sich schon 
ur Zeit der Abschließuug des Vertrages aus der 

Willenserklärung, oder aus der Nalur der Sache of
fen-
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s«nbar darstellet. Nur in Absicht der E n t s c h a d i -
d i g u n g tritt stets der Grundsatz ein, daß dcrNe-

' schäbiger den Schaden ersetzen müsse (§. 48). " ) 

') Ich bestelle Wein, man sendet mir Essig, oder ich 
übergebe dem Käufer eines unechten Schmuckes uns 
Versehen einen echten; in beydc» Fällen macht der 
Hauptirnhum, obschon im zwcpten eine Unachtsamkeit 
des Verkäufers unlerläuft, d«s Geschäft ungültig. Man 
sendet mir zwar den verabredeten Wein, aber um ei, 
nen Eimer weniger, als mir bei Verkäufer zusicherte; 
hier hat er mir nur den Abg,»ig zu ersetze». Gesetzt ich 
behandelte ein Faß Wein, ohne dir Qualität zu be. 
stimmen, weil mir der Unterhändler sagte, es sey Rhein« 
Wein, den ich eben suchte. Es ist guter Wein, aber 
kein Rhein-Wein. Dann muß ich mich an den Un
terhändler des Schadens wegen halten, weil eben nicht 
iühein-Nli» der Gegenstand der Verabredung, folg
lich der Verkäufer dieses zu wissen nicht schuldig war. 
Uebrigens gehöret zum wesentlichen I r r thum, wie drr 
Begriff andeutet, auch ein Irrchum über die Person 
desjenigen, auf welchen das Nechl aus dem Vertrage 
eingeschränket wird. 

§. l 0 I . H 

Die Anwendung dieser Grundsätze auf den Betrug 
(ö> «9) 5ndet sich von selbst. Wenn jemand durch 
Vorspieglungen in dem Andern bloß falsche V e w e -
g u n g s g r ü n d e zum Vertrage veranlasset ha t , 
wodurch jedoch dem Gegenstande des Vertrages keine 
falsche Eigenschaft bepgeleget w i r d , so mag er wohl 
sehr niederträchtig und unmoralisch handeln: da er 
aber den Zweck und die Ursachcn, welche den Ent' 
schluß des Andern bestimmen, ob er sie gleich muth-
maßen kann, zu wissen nicht schuldig ist , so hat 
dieses auf das strenge Recht keinen Einfluß; es müßte 

K 2 denn 



denn der Bewegungsgnind ausdrücklich, oder nach 
den obwaltenden Umständen auf eine unverkennbare 
Weise stillschweigend zur Bedingung gemacht wor
den sepn. Wird dagegen dem O b j e c t e des Ver
trages eine falsche Eigenschaft bepgclegct, so zieh« 
die Vorspieglung, wofern sie die w e s e n t l i c h e Be
schaffenheit der Sache betriff, die Ungültigkeit, a u s 
se rdem aber nur die Verbindlichkeit zur Entschädi
gung nach sich. I m Falle eines, bloß von einem 
D r i t t e n herrührenden, Betruges kann sich der 
Irregeführte, dafern der Mit-Contrahent an dem 
.Betrüge keinen Theil nahm, nur an den Dritten wen« 
den. ") Überhaupt kommt es bep der Lehre vom I r r -
thume und Betrüge nur auf wenige Grundsäße a n ; 
in der Anwendung aber wird sie durch die unsichere 
Entscheidung, ob etwas nur New gungsgrund, oder Ge
genstand des Vertrages, ob die Eigenschaft eine we
sentliche oder zufällige, ob ein Umstand für die Be 
dingung des Vertrags zu halten scp, oder nicht, oft 
sehr erschwert. 

' ) Ein Handelsmann erzählt fälschlich, daß eine Waare 
ihrer Seltenheit wegen im Preise sehr steigen werde; 
man kauft ihm einen großen Vorrath ab.' der Vertrag 
bleibt gültig. Der zum Sprichworte gewordene Fall 
be>M Cicero, («mit Kam«, cupnlu» t«n! i , qu»n!i ?!<!>!», 
vnluit), ist bekannt. Noch bekannter sind dir Auestreu-
ungen der Gchuldscheinewucherer ('.'lg otaire). Aber-
ein Handelsmann gibt unmittelbar selbst, oder dnrch 
einen Unterhändler eine» unechten Schmuck, mclcl e» 
er mir zum Kaufe anbirthet, für einen echten aus, oder 
er verkürze« die Käufer durch Maß und gewicht; dort ist 
der Vertrag ungültig, hier ersetzet er den Abgan,;. 

§. ll>2. 

Dieß von der Einwilligung (§. 96—,<?«). Das 
zwepte 
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zwcyte wesentliche Erforderniß eines gültigen Ver
trages ist die M ö g l i r b k e i t des (zuleistenden) 
G e g e n s t a n d e s ( § . 9 6 ) . Der Gegenstand ist 
entweder physisch, rechtlich, oder sittlich unmöglich. 
<phpsi>ch unmöglich heißt er, wenn er die Na 
turkräfte überhaupt, oder icne des Versprechers ins. 
besonder»' übersteigt. Zu dem physisch Unmöglichen, 
weil es die Willkühr ausschließt, kann es weder ei-
nen rechtlichen Frcyhcitsgebrauch (§. 5 ) , noch eine 
moralische Notwendigkeit, mithin auch keine juru 
dischc Verbindlichkeit geben ^ . «). Wo beyden Eon-
trahcnten die Unmöglichkeit auffallen muß, kann 
die Erklärung nur aus Scherz oder Sinnesverwir-
ruug geschehen (§. 98). Wenn aber dem Promissar 
die Unmöglichkeit verborgen war, so kann das Recht 
auf eine mögliche stellvertretende Leistung, oder doch 
auf Entschädigung (§. /.8) «Platz greifen.) Wer da
her 2) aus ungcgründetem Vertrauen auf seine Kräfte 
(wie z. B. der unfähige Handwerksmann) mehr 
vc> beißt, als er zu leisten fähig ist, mag verhalten 
werden, das übernommene Werk durch einen Fähi
gen herzustellen. K) Wer zuverlaßig das Factum 
eines Dritte'', (nicht bloß die Vcmübung, ihn zur 
Leisiung zu bewegen) verheisset, haftet dem Ge-
täusmtcn für den daraus erwachsenen Schaden. ' ) 
<:) Wer zur Zeit des Vertrages leisten rMnte, und 
den Gegenstand der Leistung in der Folge durch 
sein Verschulden unmöglich macht < ,(z. B. durch 
muthwillige Zerstörung^»« verheissenen. Sache, oder 
durch Verschwendung ^lles* ausgeborg'tm Geldes), 
muß den Werth durch Entgelt oder Arbeit ersetzen. 
6) Wer betrügerisch Unerfahrne durch erregte Erwar
tungen (wie»z.B. der Goldmacher oder Quacksalber) 
in Kosten oder Schaden persetzet, leistet die Entschä« 
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digung ( i . 100). Schwierigkeiten aber, mögen sie 
auch großer seyn, als man sich zur Zeit der Vcrhcis« 
sung vorstellte, oder vorstellen tonnte, können dem 
Rechte des Annehmenden keinen Abbiucl) thun (H. 9 <)> 

*) Vergl. H ö p f n e r a. a. 0.5> ?6. 

§. i o 3 . 

Die r e c h t l i c h e Möglichkeit des Gegenstandes 
(§. 102) erheischt, daß das Recht, welches den 
Gegenstand des Vertrages abgeben soll, überhaupt 
(an sich, objcttio) veraußerlich sey; dann daß es 
nach Rechtsgrundsähen insbesondere (subjectiv) von 
dem Versprechenden überlassen, und von dem An», 
nehmenden übernommen werden dürfe., Überhaupt, 
und schlechterdings unveräußerlich ist das Unecht 
(§§. 40 u. 49). Vermittelst eines Vertrages, wo
durch sich ein Mensch ganz unbedingt der Willkühr 
eines Andern «preis gäbe, alles nach dessen Belieben 
thun, unterlassen, dulden zu.müssen, würde er sich 
zu einer bloßen Sache, zu einem bloß sinnlichen 
Wesen szum Thicre) herabwürdigen. Eine solche 
Macht (als Recht) kann kein Mensch über ein ver, 
nünfligcs Wesen erwerben, wenn man auch das Ver
sprechen als gültig ansehen wollte (§. 11 vergl. mit 
§.'3,?A.'^s Allein derjenige, der sich der granzen-
losen Gewalt unterwürfe, handelte eben dadurch, 
wenn es Ernst ^seyn soll' (§ .9^ ) . , . , als ein vernunft
loses Wesens'das,.Hirnen E r t r a g zu schließen un
vermögend,^ (§ : ^ 8-^,,^. Noch mehr; er wollte 
sich verpflichten, dem Andern als eine bloße Sache 
zu dienen, 'mithin weiter für keine «Person zu gelten. 
Indem er sich aber des Rechts b.-gäbe, ein vernünf
tiges und moralisches Wesen zu seyn, wäre er auch 

weiter 
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Weiler kein« (moralischen) Verbindlichkeit (keiner 
^cchtspflicht) sahig. Welcher Widerspruch! " ) 

^) Vcrgl. B a u e r (Naturr.S. 85), Wer seinen llntlrge-
benen als ein bloß s innl iches Wesen behandele, 
muß es sich gefallen lassen, wenn dieser auch als ein 
b l o ß s inn l i ches Wesen handelt. Das Thicr, mit 
welchem sein Gebiether grausam verfährt, entläuft 
ihm, oder setzet der Gewalt Widerstand entgegen, ohne 
oaß von einem Rechte oder einer Rechtsverletzung die 
Rede sey„ kann. 

" ) Wer nach der Sitte einiger Volker, (ob nach rechtli» 
'eher Form, ist hier der Ort nicht zu untersuche»,) 
f r v o g c l s r e y (rechtlos) erkläret wird, verlieret zwar 
den Schutz der Rechte; das Recht der Selbsihülfr k»n„ 
ihm nicht entzogen werden. Und der Misselhäter, der 
sogar das Leben gegen den Staat verwirke« hat, bleibt, 
(und zwar in einer ordentlichen Verfa»u»g sogar un
ter dem Schutze des Staaies,, in dem Besitze aller Nechte, 
die ihm durch das Strafgesetz nicht benommen werden. 
Daher sagt Montesquieu, in einem Staate, worin die 
bürgerliche Freyheit durch die Gesetze gehandhabet wird, 
genieße der Mensch, welcher morgen gehangen werben 
soll, mehr Freyheit, als ein Vascha in der Türken. Von 
relativ unveräußerlichen Rechten geschieht im folgenden 
Z. CrwHhliuug. 

Wegen der Unoeraußerlichkeit des llrrechts kann 
auch die Übertretung ^iner v ö l l i g b e s t i m m t e n , 
ausnahmlosen «Pflicht nje zum Gcgßnstande eines gül
tigen Vertrages gemacht werden. Die Vernunft, welche 
stets auf Einheit dringt, (der gottliche Gesetzgeber 
§. 8), würde dem Menschen im Tugcndgesehe zurufen, 
die Handlung zu unterlaffe,, weil sie au'nahmlos 
pflichtwidrig ist, zugleich alxr auch in demselben Ge

setze 
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setze zurufen, sie zu unternehmen, weil er sich dazu 
durch'einen Vertrag anheischig gemacht hat. ,<Zin 
(äußeres) Recht, fren gegen das Tugendgeseß zu 
handeln, ist, indem Moralität zwanglos ft>)n muß, 
denkbar (tz. <<5); aber ein Recht, jemanden zur Un« 
sittlichkeit zu z w i n g e n , ist eben aus dem Grunde 
ein Unding. Auch hier würde sich der Versprecher 
in Absicht auf die Lestung, deren Pstichtwidrigkoit, 
als eine absolute, dem Promissor bekannt seyn muh, 
des ^lrrcchtcs der Persönlichkeit begeben, und zum 
bloßen Werkzeuge der thierischen Willkühr abwürdi-
gen> ivozucs sür,lehtcren kein Recht und für ersteren 
keine Verbindlichkeit geben kann (h. ,c>3). Unter 
die vollständig bestimmten Pflichten gehören aber vor-
züglich die Rechtspflichten (§. n). Hieraus ergibt 
sich, daß ein Vertrag über f r e m d e Rechte, folg. 
lich auch ein späterer Vertrag, wodurch das , von 
einem Dritten früher erworbene, Recht geschmälert 
würde, wegen der (relativen) rechtlichen Unmöglich» 
keit der Leistung von Seite des Versprechers ungültig 

*) Dir Zusage, alle» Befehlen eine« Obern blindlings 
zu «»»horchen, sich durch übermäßige Getränke zu berau
schen, zur Unzucht, oder zu widernatürlichen Lastern 
«preis zu geben. oder jemanden zu bestehlen, zu be
rauben, zu ermorden, kann kein Recht, keine «Pflicht 
be runden.. Sebrrichtig sagt P-apiniau. ' <?«»« 
i^ct» löellunt pie!»jem, ex>llim«tsio,!en>, vel«cui>6i«m 
nuNlilm «!, v« z^neralilel ^ i«/m, conti-» dnno« moies 
<>u»! , n«e läce^en»» polle ^«llenllum I» l>j, N. 6« 
cc>„<1i!. lnllit. Zweis lhnf̂ er ist die Eiitscheiüung, ob 
der. für die Vollbringung, rmee bösen That zugejicherle. 
Loh» entrichter-werden chüsse. Ich'glaube, ja. Penn 
die Vollbringung der bösen T,h.'at kann zwor kein 
rechtlicher Gegenstand des Vertrages seyn, hierzu kann 

.» 

«' 
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keine Verpflichtung, kein Älech« Statt finden; aber die 
B e z a h l u n g des vcrheisscnen L o h n e s ist nicht w i 
derrechtlich, l ind der Satz, Unrecht könne kein Recht 
gründen, gi l t , wie H ö p f n e r bemerket, nur in den, 
L i n n c : wenn nieine Handlung in Ansehung dieses 
Menschen ungerecht ist, so kann ich dadurch gegen < h n 
kein Necht erhallen. So entscheidet auch G r o t äc >> 
l>. et z>. l l . >,. §. y. und I l o ä i n u » llll eonllilione 
»urpi !m^>>«l» c»n> - . §. 3. le<z^. Die entgegengesetzte 
Lehre uertheidigen a u s s e n 6 . c!. >. n. e> g. l ü . 2. §. 
^. P a y l a » Grunds, der Mor . und Pol«. S . 12,. 
und W e b e r von der nat. Verb. S . 265. Daß der 
Staat den Nechtsbcystand zur Eintreibung eines solchen 
Lohne« versagen könne, leidet keinen Zweifel. 

§. ic>S. 

i Wohl aber kann aus einem Vertrage ein Recht 
entspringen, jemanden zu einer Handlung zu zwingen, 
die einer u n v o l l s t ä n d i g b e s t i m m t e n , nicht 
unter allen Umstanden obliegenden, Moral - Pflicht 
widerstreitet. Bcy einer solchen Pflicht ist der Ge
genstand und die Art der Erfüllung durch die Aus
sage des Gesetzes nicht genau angedeutet. Hier hangt 
es von den Umstanden ab, ob, gegen wen, und 
auf welche Art die Pflicht erfüllet werden soll. Hier 
können sich Collisionen ergehen, bey denen aus den 
Umstanden zu beurtheilen ist, welche Pflicht wegen 
des stärkeren Verpflichtungsgrundes die Oberhand bc, 
halte. DieseVeurtheilung kann nur von dem Pflicht-
tragenden nach seinen besonderen Verhältnissen sicher 
vorgenommen, und muß daher ihm überlassen wer
den. Indem er verspricht, entscheidet er zum Vor
te i le des Promissor^, und letzterer ist berechtiget, 
die Entscheidung als geltend anzunehmen. Er erwirbt 
also das Recht, und für den Versprecher entstehet 

el'nt 
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eben dadurch die Rechtspsticht, sein Versprechen zn 
halten; folglich wird dieser, wenn er zur Erfüllung 
derselben genothiget w i r d , zu keiner pflichtwidrigen 
Handlung gczwungen (§. <j). Zur Zeit des vorcili-
gen Versprechens mag er pflichtwidrig gehandelt ha? 
den, und daher ethisch verpflichtet seyn, das Verse-
hen nach Möglichkeit gut zu machen, es kann auch 
für den Promissar, wenn er die Umstände weiß, 
ethische Pflicht seyn, von seinem Rechte abzulassen, 
aber äußerlich, da er sie zu wissen nicht verbunden 
is t , kann er auf seinem Rechte bestehen. Würde die 
Entschuldigung gelten, daß der Versprecher zur Zeit 
des Versprechens von dem Gegenstande einen vernünf-
tigeren Gebrauch für sich oder andere, als durch die 
Zusage, hatte Machen können; so würde offenbar aller 
Erwerb durch Vertrage unsicher, ja gegen den Aus
spruch der Vernunft unmöglich gemacht werden (§. 
9Z). Nur damahls also dürfte der Promissor auf 
der wirklichen Leistung des versprochenen Objectes 
nicht bestehen, wenn ihm der Promittent einen hin
länglichen Beweis über die, auf keine andere Weise zu 
hebende, Pflichtwidrigkcit seines Versprechens lieferte. 
Allein ein Recht auf Entschädigung könnte ihm hier 
eben so wenig, als in dem Falle der ihm unbekannt 
gewesenen phnsischen und subjemven Unfähigkeit des 
Promittenten (§. 102) abgesprochen werden. " ) 

') Die Menschheit nicht als ein bloßes Mittel belie
biger Zwecke zu behandeln , ist eine vollst.!»» 
big, sie als weck zu be!,audeln, ist eine unvollstän
dig bestim i«e Pflicht. G. K r u g s Aphor. §.24. 
An merk. 

" ) 4. bl'li», t eine Bibliothek, ^ r kann sie zur Verooll» 
koiü'NNllng seiner selbst, oder seiner Verwandten, oder 
«uch fremder «Personen verwenden. Er hat im all^e-

mei» 
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»«einen die Pflicht, sich selbst, sci»e Verwandten und 
«uch andere zu vervollkommnen. Nun kann aber die B i 
bliothek nicht wühl alle» zum Gebrauche dienen. Wo» 
für die überwiegenden Nernunftgrimde streiten, dar. 
über hat der Besitzer nach den ihm bekannten Ver» 
Hältnissen um> nach seinem Gewissen zu emscheiden. 
Er überläßt die Bibliothek dem il in das Eigenthum, 
(was allenfalls auch das Vernünftigste seu» könnte). 
Wollte er sie jetzt unter dem bloßen Verwände der 
stärkeren Pflicht sich oder seinen Verwandten zueig
ne»; so behauptete er im Grunde, es fordere seine 
Pflicht, de» l l zu bcstehlen, um sich oder andere zu 
vervollkommnen. Cr töimle daher der wirkliche» Lei
stung nur durch einen genügenden Beweis seiner Ve» 
Häuptling eingehen. (Vergl. C. C. Schmids Verf. 
einer Moral - Phil. §. 3 n . folg. I . K. Gchmid« 
Vers, einer Grundl. des Naturr. S. 3^9. folg,) Dar
aus läßt sich der Widerspruch begreifen, daß die mei
sten älteren Naturrechtslehrer Verträge über unsittli
che Gegenstände ohne Unterschied für ungültig, eini-
<e Neuere aber sie durchgängig für güllig erkläre». 
M a i m o n (phil. Hour. 1. » . U. H. N. 2) behaup. 
tet sogar, daß auch ein Vertrag über ein widerrecht
liches Factum gehalle» werden müsse. 

§. >o6, 

Zur rechtlichen Möglichkeit der Leistung genü
get nicht, daß der Gegenstand an'sich veräußert, 
und auch beziehungsweise von dem Versprecher recht» 
mäßig zugesagt werden könne (§. i n /» ) , sondern es 
muß ihn auch der .Promissor nicht nur absolut, 
sondern zugleich auch relativ zu ü b e r n e h m e n 
fähig scvn (§. i «3 ) . Dem Promissor kann a n u n d 
f ü r sich schm:, seiner persönli hen Eigenschaften 
wegen, das rechtliche Vermögen mangeln, den An-
trag anzuiiehmcil, ") oder er benimmt sich die Fä

hig ' 
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die Schließung des Vertrages. Dieß ist, außer ei» 
nem von ihm verübten Betrüge (§. i o i ) , der Fal l , 
wenn er das Versprechen durch widerrechtlichen 
Z w a n g erpresset hat. Äer mechanische Zwang, wo» 
bey sich der Gezwungene bloß leidend verhält, folg
lich nicht einmahl ein Schein einer Einwil l igung, 
eines Vertrages obwaltet, geHort, je nachdem er 
mit Recht oder Unrecht angewendet wird, zur Durchs 
seßung des Rechtes (§. 187 ) , oder zur räuberischen 
Entfremdung (Z. 87). Hierher geHort der psycho 
l o g i s c h e Zwang, d. i. die Androhung überwie
gender Übel, wodurch jemand (aus Furcht des grö 
ßeren Übels) bewogen werden soll, die Zusage von 
sich zu geben, und den Vertrag einzugehen. Zwinge 
ich zur Zusage m i t Rech t , so ist die Übereinkunft 
gül t ig; denn ich bedarf ja in einem solchen Fal l t 
zur Begründung meines Rechtes nicht eiwnahl der 
Einstimmung des Verpflichteten. " ) Ich kann hier 
auch nicht ohne Grund (§. 53) dafür halten, daß 
der Versprecher innerlich g e n e i g t sey, mir das 
Recht widerfahren zu lassen, und mir steht kein recht
liches Hinderniß entgegen, es zu üb rnehmen.' 

') So mangelt z, B. einer bereits verehlichten Person 
das Recht, eine she einzugchen (O. §. »5?). 

l) Ich zw.nge z. B. denjenigen, welcher mir sein, frü» 
her von mir crkaufies, Haus um den mchmliche» 
Preis nach einer bestimmten Zeit zurück zu verkauf?!, 
zugesagt hat, nach Ablauf der festgesryten Zeit mit 
Recht, es mir wieder zu,verkaufen. und dieser Kauf 
wird gültiq seyn. Uebrigens kann ein solcher Ver
trag allerdings auch als ei» Act der Durchsetzung eines, 
bereits aus einem früheren Vertrage mit voller Be» 
siimmtheit »ustindiaen. Rechtes betrachtet werden. 

/ 
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Mein darcus folg! noch nicht, daß in diesem Durch» 
setzunlzi«Acte txn eigener (nicht berens früher g l . 
schlofflner) Nerirag zu eiudectcn se>>, somit ein ge
rechter Zwang zur Eingehung eines (wahren) Ver-
>raa,ei nie Statt finde. Denn Bauer , (Naturr. S . 
i!i,q) welcher im Grunde der letzteren Meinung bey» 
pflichtet, seht unmittelbar die Beschränkung bcy, 
wenn nicht »leal? Verträge, im Sinne der Nönnr, 
angenommen werden, welches schon im Naturrechic 
zu lhun, wohl nichts hindert. Bergt. §. n» u. f. 

§. »07. 

Is t aber der psychologische Zwang widerrecht
lich, und zugleich der eigentliche Grund des A n 
sprechens, wie kann das Unrecht ein Recht erzeugen? 
Der Räuber handelt nicht nur a n f a n g l i c h , da 
er mir Gewalt droht, ungerecht, sondern er sehet 
dadurch, daß er auf der Erfüllung des Versprechens 
bestellt, und das abgedrun ene Gut annimmt, noch 
immer das Unrecht fort. Seine Beleidigung berech' 
ngt mich zur Forderung des Schadenersatzes <H. 42. 
und 82). Und kann ich wohl weniger fordern, als 
daß er mir das Versprechen erlasse, oder das ihm Ge 
gcbcne wieder zurückstelle? Die Erklärung des Be
drohten thut hier nichts zur Sache. Dem Eigenthü» 
mer muß die f r e p w i l l i g e Verfügung zugestan.-
bcn werden (§. S7), welche der Zwingende hier mit 
Grund nicht annehmen kann. Der Angefallene darf 
nicht nur der Gewalt Gewalt entgegensetzen, er darf 
auch zur List und Täuschung seine Zuflucht nehmen 
(tz§. 176 u. l;)?). Dem ungerechten Angreiser n uß 
also aus den rerliegenden Umstanden das Bedenken 
auffallen, daß die Einwilligung (wie es in der Folge die 
Weigerung oder Absordenmg deutlich bewähret), nur 



l 5 3 

eine scheinbare sey, die kein Recht begründet^. 96) . " ) 
Übrigens kann der Zweifel, od die Gewalt die eî  
gentliche Triebfeder, und ob sie gerecht oder unge
recht war , die Entscheidung einzelner Falle öfter un
sicher machen. " ) Rühren aber die zum Cntschluße 
bestimmenden Übel von einem Dritten ohne Theilnah^ 
me des Promissars, oder vom Zufalle her, so steht 
der rechtlichen Annahme nichts im Wege. " ' ) 

' ) Dadurch zerfallen die Einwüfe (l?nl. <3. 8ouw.i l?. 
8^ll>ß.z>loblem.i»r.n.il. XXXVI I I . H e i d e n reich; 
Naturr. l . S. Z<x>), baß die unmoralische Handlung 
des Drohenden mich nicht berechtige, ebenfalls unmo
ralisch zu handeln; daß de , unter den unangeneh
men Gefühlen gegebene, Einwilligung dennoch mci" 
ne Willensbestimmung scp, die ich hätte zurückbehal
ten können, und daß ich sonst an dem Proinissar, der 
sie nach der Erklärung vorauszusetzen berechtiget war, 
zum Betrüger werden würde. 

" ) Daraus läßt sich auch die Stelle Groo ts löe!. b. 
et p. I I . l? . §.19) erklären.' gentium oonlcnzu »icut 
int Nlluclum c'«l, ut uel!« umn!,l «uininae I^ule»t2ll» 
»ucturil^te utlin^ue ß««!a «t inäicla ^>ru justi« l>». 
t>e»nl»l qu»»<l effeclu« externo«, !t» el !>c>c, ut t»> 
l i , belli metulliactenu« pic, ju l la !>l,l>e»lul, »e, <zuoll 

i l» odtentnm e«l, le^>e!i ,><>»5>t. Unstreitig kann manch
mal)! auch Pflicht der Güte (gegen den Dürftigen, der 
wie bey Gelle« in der Fabel, mit der Degenspi» 
tze bittet), oder Klugheit fordern, de» Vertrag zu 
halten. 

" * ) Wenn ^ ohne mein Wissen den » zwingt, mir 
sein Hau« zu verkaufen, oder n von Räubern an» 
gefallen, den c gegen Lohn um Hülfe anruft, so ist 
der Vertrag gültig; der Versprecher mag sich an de» 
nen erhöhten, die ihm Unrecht zufügten., 

tz. i o S . 

http://8ouw.il
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§. ic,L. 

Ein gültiger Vertrag hat stets den Erwerb ei
nes Rechts zur Folge (§. 9/.). Gegen wen aber 
und w o r a u f dem Erwerbenden das Recht zustehe, 
hangt von der Beschaffenheit des Vertragsgegenstan
des ab. Nahmlich die Leistung kann eine gegenwär
tige oder künftige, eine völlig oder nicht völlig be
stimmte sepn; sie kann Handlungen, (positive und 
negative) oder Sachen betreffen, und in Rücksicht 
der letzteren den Besitz, den Gebrauch oder die «Pro
prietät, oder alles dieses zusammen genommen (§. 77)» 
Betrifft die Leistung eine einzelne H a n d l u n g , und 
sie erfolgt sog le ich , so kann von einem weiteren 
Rechte aus dem Vertrage keine Frage sepn. ") Be
trifft sie aber eine Sache , so besteht die gegen
w ä r t i g e Leistung in d e r Ü b e r g a b e , t». i. ei
ner (positiven oder negativen) Handlung des «promit-
tenten, wodurch der Erwerbende in den Besitz, d.h. 
in die Lage versetzet w i rd , von dem ihm zugestan
denen Rechte, es mag nun auf den bloßen Besitz, 
oder auf die Benützung, oder aus die «Proprietät, od« 
aus alle drep vereinigt gerichtet sepn, ungehinderten 
Gebrauch zu machen; und auch in diesem Falle kann 
von einem weiteren Rechte aus dem, bereits erfüll
ten, Vertrage keine Rede sepn. Hat der Vertrag ei> 
ne k ü n f t i g e Leistung, und zwar eine H a n d 
l u n g zum Gegenstande, so nhält man nur ein 
persön l i ches Sachenrecht (§. 5«) wider den Ver
sprecher , ihn zur Erfüllung zu zwingen.") Hat der 
Vertrag zwar eine künstig zu leistende Sache, jedoch 
eine nicht v ö l l i g , sondern nur der Gattung nach 
bestimmte "") Sache zum Gegenstände; so erwirbt 
man wieder nur ein persön l iches Recht, den 

«pro-
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Prominente» zur Übergabe, oder doch zu der ge« 
uaueren Bestimmung der individuelen Sache, wor» 
an wir unser Recht auszuüben vermögen, anzu
halten. 

' ) Tann wird der Vertrag zu gleicher Zeit geschlossrü 
und vollzogen. Z. B. es ersucht mich jemand um ei° 
nen Dienst, de» ich ihm auf der Stelle leiste, oder 
er ersucht mich, eben jetzt über mein Grundstück ge» 
hen zu dürfen, und ich gestatte es ihm, 

" ) Dahin gehören auch die zugesagten Ehrenbezeugun« 
gen, welche die rechtlich elworbene äußere Achtung 
ausmachen (§64). 

" ' ) Wenn mir jemand z. B. iau Thaler, 5o Metzen 
Getreides, oder ein Neiepfrrd überhaupt verspricht/ 
so bleibl'ihm noch dieAuswahl und die genauercBestim-
mnng vorbehalten. Mein Nicht geht also zunächst auf 
seine Handlungen, auf seine P e r s o n , nicht auf die 
Tuche. 

^)b aber in einer künstig zu leistenden völ« 
! i g b e s t i m m t e n Sache ein d i n g l i ck es Sa
chenrecht schon durch den Vertrag allein, oder erst 
mittelst der Übergabe erworben werde, darüber sind 
die philosophischen Rechtslehrer noch heut zu Tage 
nicht einig. ' ) Meine Gründe für die erste Meinung 
sind folgende. Schon durch die genaue Bestimmung 
des Vertragsgegenstandes erhalt der Promissar das 
Recht, nach Maßgabe des Vettragcs frep über die 
einzelne Sache zu verfügen s§. <^), folglich erhält 
er auch die Vefugniß, das hierzu nothige Mittel an
zuwenden , somit das Recht, die Sache jedem I n 
haber abzufordern, d. i. ein dingliches Recht. Noch 
fehlt ihm zwar der forpeiüche Besitz; allein auch oh

ne 



ohne diesen kann ein dingliches Recht sehr wohl be
stehen (§. 78). Nur die u r s p r ü n g l i c h e Erwer
bung muß mit der E r g r e i f u n g ihren A n f a n g 
nehmen, weil ohne diese keine Bezeichnung, kein 
Merkmahl des ausschließenden Rechtes Statt finden 
würde. Bep der a b l e i t e n d e n Erwerbung (durch 
Venrag) hingegen war die Sache bereits vorher aus 
^er Gemeinschaft ausgehoben; so bald also die vcr-
<rag!».achent»en Tcheile darüber einig sind, welche 
einzelne Sache, und in wie fern sie überlassen werdi/, 
so bedarf es in Rücksicht der Übrigen weiter keiner 
Erklärung des ausschliessenden Rechtes durch den 
Besitz.") I m Staate wird zwar gewöhnlich zu mch» 
rcrer Sicherheit und Befestigung des Verkehres die 
Übergabe, jedoch eben nicht immer eine körperliche, 
gefordert. Ja in mehreren Fallen wird selbst nach der 
positiven Gesetzgebung ein dingliches Recht ohne alle 
Übergabe erworben. " " ) 

' ) Die vorzüglichsten Schriftsteller über die eine und die 
andere Behauptung findet man bep Höpfner , Na» 
turr. §. So. 

" ) Vo beantworte ich mir den Zweifel, daß, wie 
K l e i n (Grunds. K. „nt. Rech'sl. §. >^6. Anmeek.) 
sxgt, die ltebergabe nothwendig sei), um dem Rechte 
auf die Sache ei» Merkmahl zu geben, wodurch das 
Recht selbst unverkennbar werde. Kant (Rechtsl. 
S. >o )̂ beruft sich hauptsächlich darauf, daß der 
«promissar vor der llrbergabe von der Sache nicht bc« 
liebigen Gebrauch machen könne. Den physische» 
freylich nicht, su wenig «ls der unbezweifelte Eigeu« 
thümer, der eben jetzt von seiner Sache entfernt ist. 
Allein den recht l ichen kam» « , so wie dieser, 
machen; er kann sein Recht weiter ü l . . '„ssen, oder 
den Besitz dem Weräußerer, der die Sache inzwischen 
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nur in fremdem Nahmen besitzet, und eben sowohl 
jedem, der sie nun eiwa inne hat, abfordern. 

' " ) Von der Regel: Noin!»!» lerum noi» paelionib»» 
secl tl.lcüliuiilliu,^ lra»5lei»nwr !. ĉ>. t). <!« u««t. 
findet man die Aufnahme in §, v!>. !. ä« «ss. >«<!. l . 
v l t . I ) . <le leru. leg. Folgendes scheint indessen den 
Gegnern zugegeben «erden zu müsse». Durch Ab» 
schließ«»«, eines Vertrages, selbst über eine völlig 
bestimmte äußere Sache, wird das Recht des Pro-
missars z u n ü ch st wohl für den «proniittrnten und 
die e<w« dabey Gegenwärtigen, keineswegs aber auch 
für jeden Andern, erkennbar; es ist also auch in so, 
fern unmittelbar wohl gegen jene, nicht aber zugleich 
schon gegen jedermann, rechtlich ausführbar, folglich 
auch lwch nicht durchaus ein eigentlich dingliches 
Sachenrecht, l im dieses zu werden, muß vorher auch 
der völlig bestimmte Vertragsgegenstand als das 
S e i n i g e d es P r o m i sfa r s für jedermann kennbar 
bezeichnet, somit letzterem auf irgexd eine Weise 
übergeben werden. !,§. 66.) Das Recht über, bey dem 
Promiütnten auf die Uebergabe (uorig. §.) zu drin
gen, ist allerdings schon durch den Vertrag über eine 
völlig bestimmte Sache »mmittelbar begründet, und 

' dieses Recht ist dem wahrhaft dinglichen nnstrcilig 
»äher, als dasjenige, welches aus einem Vertrage 
fließt, dessen ^djeet nur der Gattung nach bestimmt 
norden ist ; immer aber ist es doch noch von dem 
eigentlich dinglichen in Rücksicht der Bedingungen 
seiner rechtlichen Ausübung gegen jeden D r i « 
<en merklich verschieden. 

§' « i « < 

Hieraus ergibt sich eine deutlichere Erklärung 
und Uttler,cheidui,g des dinglichen und persönlichen 
wachem«,, ,p ' (H. 5<l). (ii<i t i ng l i che ,s Sachen-

recht 



i 6 3 

recht nähmlich ist dasjenige, welche eine Sache, 
l̂ ein äußeres O u t ) , ein p e r s ö n l i c h e s aber i j t , 
welches eine persönliche Leistung (Handlungen) zum 
unmittelbaren Gegenstände hat. Denn in dem erste
hen Falle hat der Berechtigte zunächst die Be'ugniß, 
von der Sache, nach der Beschaffenheit seines daran, 
erlangten Rechtes,Gebrauch zumachen, folglich cum) 
j e d e n , dem sein Recht bekannt sepn muß, zu 
zwingen, daß er ihn daran nicht hindere (§. 7). 
Diesem Rechte entspricht also die a l l g e m e i n e 
(negative) Verbindlichkeit, dem Berechtigen oie 
Sache zu seiner beliebigen Verfügung zu üb.rla,° 
sen. ") Das Recht aber, welches dem Berechtig' 
lcn in Beziehung auf eine Sache gegen jeden Be
sitzer derselben zusteht, is t , nach der genö./nli-
ryen Nominal-Def in i t ion, ein dingliches Recht <in 
einer Sache). I m zweptcn Falle hingegen hat der 
Berechtigte zunächst nur dicBesugniß, von einer bc° 
stimmten Person zu fordern, daß sie zu seinen Zwecken 
Handlungen unternehmen, oder ihre rechtliche ssiep. 
heit einschränken soll; di'ser Befugnis« entspricht 
noch keine allgemeine, sondern nur eine besondere 
Verbindlichkeit desjenigen, welcher sich durch ein Factum 
hierzu verpflichtet Hai, worin eben das Melkmahl 
der «Persönlichkeit eines Rechtes liegt (§. 5<)). " ) 
Rechte auf Handlungen oder personliche Leistungen 
sind also immer nur persönliche Rechte. 

' ) Man verwirret sich hier gewöhnlich durch den Begriff 
oder durch den Auedruck, daß man vermöge eine« 
Vertraaes über eine bestimmte Vacke doch nur den 
Versprecher zwingen könne, uns dieSache zu über' 
geben. Allein nicht in der bejahenden Handlung des 
llebeeeebens, sonder» in der verneinenden des lieb er» 
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lajseu« besteht a» sich die Verbindlichkeit, und 
oie>c liegt jedem Inhaber des Vertrags-Objcctes 
eben sowohl als dem Promittrnteu, obschon unter 
verschiedenen Bedingungen (vorig. §. ' * ) , ob. Wen!« 
mir Titius heul sein frcyeigenthümliches Haus ver
kauft, so kann ich morgen jeden andern Inhaber des» 
selben eben so, wie den Titius selbst, zwingen, das 
Haus zu räumen, vorausgesetzt, daß ich Ersterem 
mein, durch de« Vertrag gegen Leyieren erworbenes, 
Recht bewiese» habe. Vergl Schmalz.- Erklär, der 
Rechte des Mensch. S. 3« und Hof fouucr . ' allgem. 
Staatsr. G. 78. 

" ) Ben einem Vertrage über eine nicht ganz bestimmte 
Sache gehet düs Recht offenbar nur erst auf eine 
Handlung des Promi>s»rck (§. 109). Deßhalb ist hier 
.auch das Recht unslrcitig nur ein persönliches. 

§ . . . . . 

Dem Vertragsrechte steht die Nechtspflichl des 
Versprcchels gegenüber, den Vertrag genau zu er
füllen (h. 6). Sic wird also überhaupt dadurch ver» 
letzet, daß der «promittent, vorseßlich (treulos), oder 
unvorsttzlich, dem Vertrage zuwider handelt. Es 
liegt aber auch alle» Übrigen die Verbindlichkeit ob, 
weder dem einen noch dem andern Theile derPacis-
centen in der Ausübung des Vertragsrechtes, oder in 
der Erfüllung der Vcrtragspsiicht hinderlich zu sepn 
(§§. 39 und 42). Der Verletzte hat das Recht, auf 
die Erfüllung des Vertrages und auf den Ersatz des 
ihm überhaupt zugefügten Schadens zu dringen 

§ . 1 1 2 . 

Das Vettragsrecht des Erwerbenden wird ein
zig durch das von ihm angenommene Versprechen 

ge° 
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gegvündct (§. 97). Eben dann liegt u,ch der Grund 
der Vcrtragspflicht. (Vorig. §.). Einleuchtend ist 
demnach der Rc^lssaß.^ Man wird durch einen Vcr. 
trag nnr i n so f e r n verbunden, als man sich er. 
N a r e t hat , verbunden werden zu wollen. ' ) ^ ie 
Willenserklärung ist aber theils eine ausdrückliche, 
tlieils eine stillschweigende ( j . yss). Es muß daher 
bcy Feststellung der Vertragspftichien (und Rechte) 
auf bcpde Arten der Willensäußerung gesehen n" , 
den. Die a u s d r ü c k t i cl^cn Vesiimiüungcn über 
Vertragspstichten und Rechte müssen aus dem un> 
mittelbar deutlichen Inhalte des Vertrages clttnom. 
mcn, die stillschweigenden hingegen mittelst 
der Auslegung gesunden werden. 3)ie ausdrücklichen 
betreffen, außerdem eigentlichen Gegenstände, baupt. 
sachlich die Bedingungen, oder die Zeit, der Leistung. 

' ) l^li ünqua nuncup«««,!, sogc» die Nech<jg?lchrten, 
itl» jl»5 e»lc>. 

§. i , 3 . 

B e d i n g u n g heißt hier ein künftiger Umstand, 
von welchem, zufolge der Willenserklärung der Pa-
c scenten, das Vertragsrecht abhängen soll. Sie kann 
in Rücksicht des Grundes ihrer Erkennbarkeit eine 
ausdrückliche (willkührlichc), d. i. einer besonderen 
Übereinkunft der «parteycn bedürfende, oder still-
sinveigende (natürliche), d. i. ohne besondere Verab
redung sich verstehende; nach der Art ihrer Sehung 
eine bciaiiende oder verneinende; in Rücksicht ihrer 
Verwirklichung eine mögliche oder eine (physisch oder 
moralisch) unmögliche; endlich in Beziehung auf die 
Art der Abhängigkeit des Vertrag.'rechtes eine letz
teres aufschiebende, oder dasselbe auslösende Bedir^ 
gung seyn. ' ) Zufolge des eben (§. 112) aufgesicll 
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ten Rcchrssatzei ist 2) der Vertrag, welch« u m « 
ein« bejahenden, physisch unmöglichen und auf
schiebenden Bedingung geschlossen w i rd , ungültig. 
(§. 102). K) Vep der bejahenden, moralisch un
möglichen und aufschiebenden gilt mit gehöriger Rück
sicht auf die oben angegebene Unterscheidung ( i j . i c>H 
,06) das Nahmliche. c) Vor dem Eintreffen der 
bejahenden, möglichen und aufschiebenden Bedingung 
kann zwar d « Promissar das versprochene Object , 
nicht fordern, wohl aber, daß selbes, wenn ihm 
Gefalir droht, bis zur Zeit, da sein Recht geltend 
werden kann, sicher gestellt werde (§. 176). ei) Tritt 
die bejahende, mögliche und auflösende Bedingung 
ein, so erlischt das bis dahin genossene Recht. " ) 
<>) Is t von dem beygerücktcn Z e i t p u n k t e der Lei
stung noch ungewiß, ob er je eintreten werde, sc» 
ist er im Grunde eine Bedingung. Außer diesem 
Falle hat er die Wirkung, daß man das Recht nicht 
früher oder nicht langer genieße, als die Zeitbestim, 
mung gestattet, l ) Nach einem r e i n (ohne Bedin» 
gung und Zeitbestimmung) geschlossenen Vertrage ist 
das Recht und die Verbindlichkeit sogleich vorhan» 
den; folglich kann die Leistung ohne allen unnöthi-
gen Verschub gefordert werden (§. i c t t ) . 

' ) Z. B. wenn du Soldat wirf!, oder so lange du Gol« 
dal bist, sollst du jährlich 100 Thaler habe». Daher 
gibt es eigentlich keine bedingten Verträge, sondern 
nur Bedingungen, von denen die Wirklichkeit dei 
Vertragsuerhältmsses «bhängt. Out jahr . - Entw. 
des Naturr. F. 91, 

" ) M,t Rücksicht auf die eleu angeführte., Neael» läßt 
sich leicht bestimmen, ob und in wiefern bejahende, 
unmögliche und auflösende, und überhaupt vernei» 
„ende Bedingungen wirksam scpn. Es wurde fern« 
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Hey de» Al'geln diese« §. zunächst auf außdrückliche 
Bedingungen Bedacht genonunen. Die Anwendung 
aus die stiNschwcige»den Bedingung", (folg. z.§.) er-
gibt sich von selbst. 

Wenn die Paciscenten ihren Willen immer 
vollständig und bestimmt erklärten, so würde der 
a u s d r ü c k l i c h e Inha l t der Vertrage zur Cntschei. 
düng über die Verlagsrecht« und «Pflichten hin. 
reichen. Allein Zweydeuiigkeit der Wörter oder der 
WorNügungcn, allinahlige Abänderung in demEvrach. 
gebrauche, Mangel an Sprachkenntniß, Streben 
nach Kürze, oder Hang zur Weitläufigkeit, woben 
man oft mehr oder weniger sagt, als man sagen 
wollte, und zuweilen wohl auch geflissentliche Dun. 
kelhcit machen es in Rücksicht erwähnter Entscheidung 
oft notwendig, daß man nicht bcy dem dürren Vuch. 
siaben des Vertrages stehen bleibe, sondern erst den 
echten S inn der Willenserklärung der Conlrahentcn 
sestsene, worin die A u s l e g u n g der Verträge de» 
steht (> 12). Diese dem Belieben der einölt oder d « 
andern harten zu überlassen, wäre offenbar eine zu 
bedenkliche Sache,'und auch gegen das ursprüngliche 
Recht eines jeden auf Unabhängigkeit s§. H2); sie 
muß vielmehr nach a l l g e m e i n g ü l t i g e n Rechts» 
grundsähcn (§§. < und 5) in ihrer Anwendung auf 
einen Vertrag vorgenommen werden. *) 

' ) Der Meinung de« Prof, H u f e l a n d töeyrs. de« Na« 
turr, § 837), daß es feine a l l geme inen Regel» 
der Auslegung bey Verträgen gebe, oder daß sie doch 
n u r für einen Dritten, der über die Willigkeit und 
da« Necht der Verträge entscheiden soll, „lss 
nicht in dem Naturstandc < sondern nur im Staate 

' A Sendung haben, kann ich. da !ie auch bei, Ver,-
<rä-
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teägen zwischen unabhängigen Nationen wichtig si»d . 
nicht beypstichtcn; obschon ich willig einräume, daß sie 
in dem allgemeinen m,d in dem positiven bürgerlichen 
Rechte (§§. »̂  " ' ) u. ,8) wei<er auszuführen se>,n. 
Nur müssen, wie V e u d a o i d (Vcrs. einer Nechtsl. 
§. «ly) bemerkt, diejenigen Rechtsucrmuthungen, wel. 
che zur positiven Rechtslehre gehören (§. 96), von der 
Auslegungskuust, worauf der Umgang mit Menschen 
überhaupt beruht, unterschieden werden. 

§. 11S. 

Vor allem werden nach diesen RechlsZrundsatzcn 
die Worte eines Vertrages (oder andere Zeichen) nach 
dem gemeinen S p r a c h g e b r a u c h e der Zeit , zu 
welcher der Vertrag geschlossen wurde, zu verstehen 
scvn ( ( . 9 5 ) , wofern nicht besondere Gewohnheiten 
und Verhaltnisse der vertragschließenden Personen, 
des Orts u. d. gl. offenbar eine Ausnahme erhei
schen. ") Und da man sich oft an einer Stelle kür
zer fasset, weil man sich an einer andern Stelle voll
ständiger erklaret hat ; so muß auf den Inha l t und 
Z u s a m m enh a n g des g a n z e n G e s c h ä f t e s , 
sonnt auf die unter sich verbundenen (Paralell-) Stel
len , auf die sonst bekannten Gesinnungen der «par-
tepcn und auf das zunächst folgende Benehmen in 
Rücksicht der Vertragspunkt:, deren S inn damahls 
noch im frischen Andenken sepn mußte, Rücksicht ge
nommen werden " ) . 

») Diese Regel hat vorzüglich Anwend»",, 5ey Maß, 
Gewicht, Werth 5er Münz-Sorten u- d, gl. 

*») Daher sagt der Rechtsgelehrte.- In«'»!,!«! ott. »iL w-

plooalit . l , iuäioiii« vel lespouclere. I.. 2a. H. cl« le^i!,. 

§. i ,6. 
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Endlich sehe man auf den erweislichen Zweck 
des Vertrages, als den Gegenstand des Willens-
"ereins der Paciscenten. Man kann in dieser Rück
sicht rechtlich nicht annehmen: n) daß vernünftige 
Wesen zur Zeit, als sie ein rechtliches Geschäft zu 
Stande zu bringen suchten, gar feinen Zweck, keine 
Wirkung, !,) daß sie den Zweck obnc dir nötbigen 
M i t te l , o) daß sie die, b l o ß zu einen, bestimmten 
Zwecke zugestandenen, Mittel dennoch anch ohne 
diesen Zweck bewilligten, cl) daß sie etwas physisch, 
?der erweislich moralisch Unmögliches i § . ^ 3 ) , 
od:r e) daß sie eine Verpflichtung wollten, die den 
bcwilli tcn Gegenstand offenbar überschreitet (§ . 
, , 2 ) . ' ) Da>>cr sind auch f) die Rechte und Vcr 
bindlichkeitc!- aus einem Vertrage, deren Grund in 
ganz persönlichen Eigenschaften l iegt , für bloß per
sönliche (persönlichste, inr« peilanallssimi,) zu ach» 
ten. " ) 

*) Wer den Viehtrieb über sein Grundstück gestattet. 
m»ß doch auch dem Viehhirten darüber zu gehen erlau» 
ben. Wer eine Summe zum beurathsgutc aussetzet < 
ist sie, wenn die Vhe unterbleibt, (zu andern Zwecken) 
auszuzahlen nichc schuldig. Und w<-r sich ,u gewöhn» 
lichen öo'^dirnsien verdinget, kann zu lebensgefährli
chen Arbeitin nicht angehalten werden. 

" ) So Hessen die, auf eine Person eingeschränkten, un» 
übertragbaren Ncchte und Pflichten, z. B. der Ehegatten. 

§. 117 . 

Dagegen kann bey einem Vertrage, weil er auf 
dem e r k l ä r t e n (§. c, 5) und v e r e i n i g t e n (§. 
«7 vergl. mit §. , , 2 ) Willen beruht, auf die, im 
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Gemütüe verschlossenen, oder einseitig gesehten Ve» 
dingungen, welche sich weder aus allgemeinen Rech ts« 
s a l z e n (vorig. § . ) , noch aus dem Begriffe ( §§. 
i i b und i i 6 ) , oder deutlichen Inhalte (§ . 1 1 2 ) 
des Vertrages mit Folgerichtigkeit ergeben, (kein? 
natürlichen, sondern willkührliche Bedingungen sind 
ß. 113) , i m R e c h t s w e g e kein Bedacht genom^ 
men werden. Dahin gehört die Entschuldigung: ») 
daß man die Umstände Hey Schließung des Vertra-
ges nicht so deutlich, als zur Zeit der Erfüllung 
desselben eingesehen s <). 5 , 9 ) ; K) daß der andere 
oertwZmachende Thci l , dem diese Umstände doch 
bekannt waren, sie nicht aufrichtig angegeben (eben 
da); c) daß sich seit dem gc-'chlossenen Vertrage die 
Lage der Sache geändert, und die Erfüllung sehr 
erschweret habe (tz. , « 2 ) ; ci) daß man sich, wen» 
ftht der Vertrag zu schließen wäre, gewiß andere 
Bedingungen machen würde, und daß eben daher 
e) die Billigkeit eine Abweichung von dem strengen 
Buchstaben des Vertrages nothwcndig mache. Was 
insbesondere die B i l l i g k e i t betrifft, welche man 
dem Richter so oft an das Herz legen w i l l , so ver« 
steht man darunter im weiteren Sinne die Erfüllung 
der Pflichten der Güte überhaupt, oder doch jeden 
Nachlaß von dem sirengen Rechte; ' ) hauptsächlich 
aber, wie ich erachte, denkt man sich unter der B i l 
ligkeit bey Entscheidungen über Vertragsrcchte die 
Verwilligung solcher Ausnahmen von der: strengen 
Inhalte des Vertrages, die man, wenn die Um» 
stände zur Zeit des abgeschlossenen Vertrages eben 
so, wie jetzt, bekannt gewesen wären, höchst wahr» 
scheinlich als ausdrückliche Bedingungen von der ei> 
nenScite gefordert, und von der andern Seite zugc« 
standen haben würde. " ) Ungezweifelt kann die p 0» 
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s i t i v e , G e s e t z g e b u n g einige der erwähnten 
Ausnahmen zum Rechte erheben. Ungezwcifelt ist 
es auch Pflicht des Richters in ähnlichen Fälle» eine 
billige A u s g l e i c h u n g der Partenen zu versuchen; 
daß er aber eigenmächtig die Billigkeit au die Stelle 
des Rechtes setzen soll, ist eine widerrechtliche Hör» 
orning, wodurch alle Sicherheit der Vertrage, und 
mit derselben auch aller Verkehr in der Gesellschaft 
zerstöret werden würde. " " ) 

*) Noch andere verwandle Bedeutungen findet mau b<-u 
(3ln». de «<^m»ale. K l e i n : Annale» d»r Gesetzg. 
I. B. I I I . (Berlin 178»). 

" ) K a n t in seiner Nrchtttehre S.X XXVII I . erwähnet 
einer Billigkeit, die ein zweudeut iges Recht seyn 
soll, und führet darübet zwey Benspicle an. ,,Der in 
„einer auf gleiche Vorcheile eingegangenen Vcascopey 
„dennoch mehr gethan, doben aber wohl gar durch Un» 
„glücksfälle mehr verlohren hat, als die übrigen Mi«, 
„glieder, kann nach der Billigkeit von der Gesellschaft 
„mehr fordern, als bloß nach gleiche» Theilen mitih-
„nen zn gehen. Oder ein Hausdiener erhält seinen bis 
„zu Ende des Jahrs laufenden Lohn in einer binnen 
„der Zeit verschlechterten Münz. Sorte, womit er das 
„nicht ausrichten kann, was er, bei) Schließung des 
,,Vertrages sich dafür anschaffe» konnte. I n bepden 
„Fällen fnßt sich, (nach seiner Meinung,) der Fordernde 
„auf das Recht, welches ihm aber der Nichter nicht 
„zu rkennen könne, indem ihm die Angabe» (6»»»), 
„mangelten, um auszumachen, w i e v i e l dem F°r» 
,,dernden »ach dem Contracle zukomme." Darin scheint 
mir die Schwierigkeit nicht zu liegen; weil es in bei» 
den Fällen nicht schwer seyn dürfte, die Größe der 
Ausgleichung (das Quantum) zu finden. Die Forde, 
rung ist vielmehr an sich schon, <dem Qu«li nach, wie 
die Gerichtshöfe sich auszudrücken pstegcm, keine recht» 
l ichr Forderung^ dg sie weder durch den Inhalt de« 
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Vertraget , noch durch allgemeine Ne - ' s g r ' ! » d <> 
unterstützet wird. Warum sie aber dem stieng.n Nichte 
so nahe liege, davon finde ich den Grund in dem, von 
mir hier angegebenen, engeren Begriffe der Bill ig, 
reit. Jeder Rechtlirbcnde ist in ähnlichen Fällen über
zeugt, daß der Verkürzie, wenn er den widrigen Zu
fall vorgesehen hatte, ihn zur ausdrücklichen Bedingung 
gemacht, und daß der andere Theil dazu eingewilligct 
haben würde. Der Letztere sucht also offenbar aus der 
minderen Vorsicht, aus der Treuherzigkeit und aus 
dem N,?chtheile des Erst-rrn Nutze» zu ziehe». Und 
liest Vnrimc liegt der, zwischen der Unbilligkeit und 
Widerrechttichkeit denkbaren, Gränzlinle so nahe, daß 
wl'!! »nschlüßig ist, ob sie zu der einen, oder zu der 
andern Sphäre gehöre. (8u»,ml,m i«5 summ«, imi>ri«.) 

' " ^ Zu de» höchst unsicheren Auslegungsreaeln, welche 
ven mehreren Nechtsgelehrtrn empfohlen werden, gehört 
wohl auch die Maxime , dost der Gewinn des Einen 
dem Nachcheile des Andern, folglich das unentgeltlich 
erlangü Aecht den, entgeltlich erworbenen, (gleich «ls 
od die ^rwerbungsart auf die Unverletzbarkeit des Rech
tes einfließen könnte ) , nachstehen; oder auch daß ma» 
günstige Verfügungen in einem ausgedehnten, ungün
stige aber in einen, eingeschränkten Ginne verstehen 
müßte. <^2l»ole5 « m n l i i l l e , <><lia i-eltriiiß«!'« cn»»eni l . ) 

Fr,?gt man aber, welche Verfugung für günstig, wel
che für ungünstig zu achte» sep, so erhält man keine 
deutlichen, oder doch nur willkührliche Bestimmungen 
zur Antwort. Was in dem gegenseitigen Rechtsner» 
Hältnisse das Recht des Einen begünstiget, gereichet 
dem andern Theile zum Abbruche. Und wie oft ver
leitet diese, den Richtern so geläufige, Formel durch die 
einseitige Anwendung, daß die Strafe dem Schuldigen 
lästig ist, zu einer, der öffentlichen Wohlfahrt sehr 
gefahrlichen, Nachjjcht. 

§. , i 8 . 
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§. l l « . 

Die nun au gesellten Auslcgungsregeln machen 
uns mit den a l l g e m e i n e n , stillschweigenden Be
dingungen , die bey Vertragen aller Art Statt finden 
(§. i i 3 ) , bekannl. Davon unterscheiden sich die 
desonde ren , reiche aus dem Hegriffe dcr ver
schiedenen Arten der Vertrage mit Rücksicht aus all
gemeine Rechts» ahrheiten und den ausdrücklichen I n 
halt derselben fließen, und daher in dem uachstl0l-
gendcn Hauptstücke erörtert werden. 

§. 119. 

Noch haben alle Vertrage gewisse Erlöschungs-
a r t c n der durch sie gegründeten Rechte und Ver
bindlichkeiten gemein. Solche sind: i.) die (eigent
liche) Zahlung, d. i. die (wirkliche) Leistung alles 
dessen, was man schuldig ist, somit der ga. izen 
Schuld, zur bestimmten Z ei t , an dem bedungenen 
O r l e , auf die verabredete W ei se (U. 108 u. 11 2); 
2.) die Gegenrcchming als eine Zahlung in der Kürze, 
vermittelst Befreynng des Berechtigten durch den Ver
pflichteten von einer, mit der des Letzten gegen den 
Listen g l e i c h a r t i g e n , zu eben der Zeit schon 
zu e r f ü l l e n d e n , Verbindlichkeit; 3.) der zu» 
fallige Untergang des v ö l l i g best immten Ver
tragsgegenstandes (§. i n 2 ) ; <l.) die Veränderung 
d er Umstände, von denen, als ausdrücklichen oder 
stillschweigenden Bedingungen, das Recht und die 
Pflicht aus dem Vertrage abhing <H. 11 3 bis 118); 
5.) die Treulosigkeit, d. h. die V e r w e i g e r u n g 
der übernommenen Verbindlichkeit, gegen die als 
Bedingung das Versprechen gemacht worden ist; *) 
«.) die Lrlassung der Verpflichtung aus einem Veo 
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Vage durch den Verechtigten (§. 6 ) ; 7.) die Vercl-
nigurig des Rechtes und der, demselben entsprechende!!, 
Vei i ' i l id l ichkt i t^. n ) in e i n e r Person (z .B . durch 
A/irans des dienstbaren Grundes tz. 8 0 ) ; 8.) die 
Umschaffung (Novation im engeren S i n n e ) , d. i. 
die Vlr.niderung der (inneren oder äußeren) Vlstim« 
mungen eines Vertrages ohne Veränderung der Pec« 
sonen, (z. B. des zu leinendeu Gegenstandes ^ odel 
des bedingten Vertrages in »'inen unbedingten); 9.) 
die Abtretung der Forde,ung an einen Dritten (Cef-
sion), wozu die Einwilligung des Schuldners ohn« 
besondere ausdrückliche oder stillschweigende Vedin-
gung nicht notwendig ist; " ) 1 <i.) die vollständige 
Anweisung (Delegation), wodurch mit des Gläubi 
gcrs Einwi l l igung, dessen Recht nicht eigenmächtig 
verändert werden darf , ein anderer Schuldner als 
Übnüchmer der Schuld, (als Selbstschuldner und 
Zahler), bestellet wird. " " ) Ob 11.) durch den Tod 
die Verlragsrechte erloschen, wird an einem anoern 
Orte (<). 1/.2) untersuchet werden. 

' ) !drr iserechtigte sann aber auch auf dir Erfüllung o-s 
Vertrage« dringen f§. m ) . Die bloße Ueber»re»uni 
des Vertrages ist an sich noch kein Grund, von dem« 
selbe» abzugchen; sie der chtlget nur, den Schadener
satz zn fordern. 

" 1 Nenn Heidenre ich (kyst. des Naturr. N. <3. 
13») und Gros (Naturrccht Z. Ansg. S. 177) daaegin 
sagen, daß bey Vertragen die Paciscenten ihre Willen 
mit vollkommener Bestimmtheit vereinigen, folglich je« 
der Haciscent, welcher gegen oder auch nur ohne den 
Willen des andern am Vertrage verändert, dem andern 
Unrecht thue; so bemerke ich, d«ß der Berechtigte or« 
deutlicher Weise mit seinem Rechte frey versüßen k«nn 
(§. 80). Es ist also nicht Regel, senden, 'Ausnahme, 
da» durch einen Verircg einblojpcisinlichcs, «»über-, 

trag-



i ?5 T 

tragbares 3lecht erworben worden sey. Wen« ferner 
Gros (a. a. O> S. 175) ans dem eben angeführten 
Grunde behauptet, das Naturrccht kenne keine »och» 
wendige Abrechnung; so kann man antworten, daß doch 
gewiß ein Lompacisecnt jede, seinem Rechte ganz 
unschädliche, Veränderung am Vertrage sich gefallen 
lassen müsse, oder daß, wie Baue r (Naturrecht S. 
!74) sagt, in der llebernehmung ciinr, zur Abrechnung 
geeigneten, Verpflichtung eine stillschweigende Erlassung 
der bisherigen Verbindlichkeit des nun Berechtigten liege. 

»") Durch die drei) letzteren Arten werden eigentlich die 
vorigen Rechte und Verbindlichkeiten in andere umge-, 
ändert, nud in so fern aufgehoben; erste« erscheinen 
daher nur beziehungsweise als Erlöschunzs' 
arten.) 

! 

I I . H a u p t st ü ck. 
V o n besonderen Arten der Vert räge. 

Die Vertrage werden, vorzüglich in Hinsicht auf 
den Gegenstand der Leistung, je nachdem sie den Er -
w e r b (eines für sich bestehenden Rechtes), oder nur 
Bestimmungen, insbesondere die S i c h e r h e i t ei? 
nes selbstständigen Rechtes zum Gegenstände haben, 
in Hauptverträge und in Nebenvertrage, (worunter 
vorzuglich Zuficherungsvertrage gehören), eingctheilet. 
.Ben iencn wird entweder nur ein e i n s e i t i g e r , 
oder ein w e c h s e l s e i t i g e r Erwerb beabsichtiget; 
daher sind sie e i n s e i t i g oder z w e p s e i t i g ver-
bindlich, (unentgeltliche, wohlthatige, oder ent« 
gcltliche, beschwerendes Von bepden gibt es wieder 
sehr mannigfaltige A n m , worunter einige als die 
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M i t t e l ! besondere Veuennungcn erhalten haben. 
Zwar gestalte» auch die benannten. Vertrage so ver
schiedene willkührüche Modificationen, daß man 
darüber »venig im Allgemeinen angeben kann. Auch 
lasse» sich die, bey den einzelnen.Arten der Vcrt tä ' 
gc vorkommenden, Rechte und Vcrbindlichkeite», 
wenn nur erst der ausdrückliche Inha l t eines ge
schlossenen Vertrages gegeben ist, vermittelst der 
a l l g e m e i n e n Grundlage des Vertragsrechtes von 
selbst bestimmen. ' ) Ilm jedoch den Anfängern die 
Anwendung derselben zu erleichtern, und ihre Ve< 
uttheilungskraft durch llebung zu scharfen, sollen ei' 
»ige der benannten Verträge erörtert werden. **) 

"» Aus diesem Gesichtspimcte werden von einigen Schrift
stellern , (wir »!)» H u f r l » n d , Schmalz u. a.) 
die besonderen Arten der Verträge im Naturrechte 
übergangen. Andere dagegen nehmen eine große An
zahl Contracle aus dem positive» Privat-Rechte her
über. K a n t behauptet, daß a l l e , aber gerade auch 
nur diejenigen Verträge, die er in dem natürlichen 
'p'liv.U-Ncchte (Rechtslehre S. 120) behandelt, n, die 
»««.»physische Rechtslehre gehören. Vorausgeseyrl, 
daß Ä>r<rage, die offenbar auf positiven Institute» 
und ^sonderen Local-Vcrhiltniffen beruhen, unge-
zweifel« in die positive Gesetzwissenschaft verwiese» 
werden muffe», scheint mir im übrigen die Auswahl 
der Beurthellilng emes jeden mit Rücksicht auf sei, 
nen Zweck überlasse» zu sryn. Man sehe übrigens eine 
sehr vollsiändige Classification derselben bey Me i -
sier (Nauirrecht S. 276). Andere Vcrtragsartc» 
kommen a» schicklichen Orte» später vor; z. V. §z. 
l^^, 186 u, s. w. 

> . > 2 l . 
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z. i 2 l . 

W o h l t h a t i g e Haupivertragc heissen die«' 
jcnigcn, wodurch nur von einer Seite eine Leistung, 
ohne sich eine Gegenleistung auszubedingen, ver? 
sprechen wird (vorig.^.). Sie sind also immer eine 
Verschenkung (irgend eines Rechtes) im weiteren 
Sinne (Z. i 2 5 ) , und müssen, weil die Verpflich
tung nicht weiter als das Recht geht (ß§. /c>8 u. 
112), und überdieh im Zweifel von niemanden zu 
vermuthen ist, daß er das Seinige wegwerfen wolle 
(§. <2) , in strengem Sinne allsgelegt werden (§. 
117). I h r Gegenstand ist eine Handlung oder Sa° 
che (Z. 9 2 ) , und bep letzterer der bloße Gebrauch, 
oder das vollständige Eigenthum; daher gehören 
unter diese Galtung der Vertrage: die Aufbewah« 
rung, die Verleihung, die Schenkung und das 
Darlehen. ) 

tz. 1 2 2 ; 

Durch den A u f b ew a h r u n g s v e r t rag er
langet der Hinterleger das Recht, von dem Äufbe-
wahrer zu fordern, daß er die Sache Unentgeltlich 
durch seine Mühe bor Schaden sichere. Der Aufb'e-
wahrer übernimmt also nur eine Verbindlichkeit, kein 
Recht gegen den Deponenten. Er darf daher die Sa« 
che nicht gebrauchen (§. 79) , und fordert sie dieser 
auch vor der (nur zu seinen Gunsten) bestimmten Zeit 
zurück, so muß jener sie ihm zurückstellen ( j . i lg). *) 
Er ist ferner verpflichtet, den, durch seine eigene Hand
lung oder durch einen Zufall, welchem er durch 
Sorgsalt hätte vorbeugen können, an dem Deposito 
verursachten, Schaden zu ersetzen. Daß er aber, da 
er sich nur zur persönlichen B.mühung rerbunden 

M bat. 



'7» 

hat, auch diu Kosten zur Erhallung der Sache tra^ 
ge, und daß er, in einer Gefahr, um die in Ver^ 
Währung gegebene kostbarere Sache zu retten, seine 
eigene, wenigstens wenn sie minder kostbar ist, oder 
»v,hl gar ftin vcrgleichungsweise bedeutenderes Ei^ 
genthum, oder sein Leben aufopfere, kann ihm nicht 
zur Pflicht gemacht werden (§. , i 2). **) Hätte er 
jedoch seine minder kostbare Sache hinlangesehet, so 
wäre ihm der Wcrth, als nothwcndigcr Auswand, zu 
ersehen (§. 8 2) . 

") Tci» Wnhnslimigen darf man die Zurückstellung vcr-
neigern, weil er von seinem Nechtc »ich« Gebrauch 
»lache» ca»» (§. ^5). (.'ic^io d« 0M1. i l t . «5. 

"') Wie kö»»<e ma» auch die Nerbindlichkcit beweisen, 
daß der bloße Äufbewahrer dem fren!de»,Gu!e eine» 
größere» Wen!), als dem seinigt», beilegen, daß er 

, i» dri»ge»der Grfa!)r de» Werth abwöge» , imd nicht 
zuerst ans die 3!emmg sei»cs Eige»ch»»,s Bedacht 
i.elimcn soll? Vergl. §§. 79 u. 128. 

I n dem L ei ! ' - C 0 n 1 rac te wird dem Em 
le '̂ner der Gebrauch einer Sache unentgeltlich ver-
williget. Daraus fliehen die Rechte des Entlehners: 
,.) durch die best immte Zeit und in dem zuge 
siandenen Maße den Gebrauch zu machen; folglich 
auch 2.) das Recht zu derjenigen Abnutzung, wel 
che ordentlicher Weise damit verknüpfet ist; />.) die 
Zurückgabe der Sache, würde sie der Verleiher, un-
vorgesehener Zufälle wegen, auch selbst bedürfen, 
vor der Zeit zu verweigern. *) Aber sie weiter zu 
verleihen ist^er, weil gewohn l i che r Weise auf 
die persönlichen Eigenschaften und Verhältnisse Rück-
ficht genommen wird, nicht befugt. "") Dc^eveu le 



gen ihm die, dem Verleiher cls E ig cn th um er 
vorbehaltenden, Rechte die Schuldigkeit auf , die 
n ä h m i l c h e S a c h e zur gehörigen Zeit zurückzu
stellen, uud den, durch ungewöhnliche Abnützung 
oder auf andere Weise verursachten, Schaden zu er
setzen (§. 82). Die Kosten zum ordentlichen Gebräu-
che, der dem Cntlchncr zusteht, tragt der Entlehner, 
(§ . , 2 , ) , d i e außerordentlichen hingegen, ohne welche 
der verwilligte Gebrauch gemacht werden konnte, der 
Verleiher als Eigenthümer (§. 8 3). 

») Die stillschweigende Bedingung des 'eigenen Bedürf
nisse«, worauf sich einige (? » l f « n 6 ur l 6. ,. n. 
et 8. V. 4. 5- 6. Wo I I 2-. IV. §. 497) berufen, 
widerlegt sich ans dem Obigen <§. 117). Unter be> 
sonderen Umssinden könnte auch die frühere Abfor» 
derung dem Entlehner einen solchen Nachtheil zu» 
ziehen, dem er sich nie zu unterziehen Willens war. 
V a t e l Unters. S. 12H. Anders wäre Hey einem B i t t» 
l e i hen ( s>lec»r,um ) zu entscheide,,!, bey welchem 
sich der Verleiher den beliebigen Wiederruf vorbehält. 

l») L e i s l e r s popnl. Natnrr, S. 94) spricht dem Ent-
lehncr dieses Recht zu; Hcyde »reich (Syst. des 
Naturr. I I , T. »u8> uerncinet es. 

§. l2<l. 

Den zufalligen Schaden leidet der Eigcnchü-
mer (s .̂ 119) , folglich hier der Verleiher. Davon 
machen jedoch einige Naturrechtslehrcr ' ) die Aus
nahme , wenn der widrige Zufall die Sache in dem 
Bes i t ze d e s V e r l e i h e r s nicht getroffen haben 
würde. Sie sagen, der Eigenthümer vernMigc nur 
den Gebrauch; die Sache selbst oder deren Wert!) 
muffe also m jedem Falle zurückgegeben werden. 
Man könne ferne? uicht vermutsien, daß der Ver-
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lciher dem Eullchncr, der die Sache in seine Gc 
wahrsam empfangt, auch die Sicherstellung vor 
Schaden erlassen, und daß er selbst sie übernehmen 
wolle. " ) Doch daraus, daß der bloße Gebrauch 
zugestanden w i rd , folgt nur, daß der Veliehcne sich 
nicht der «Proprietät anmasscn dürfe, und daß er 
für die Erhaltung der Sache alle mögliche Sorge 
anwenden müsse (§. 12 2). Es folgt ,,ber nicht, daß 
ar auch den Zufall übernehme, besonders da er die 
Sache nicht so, wie der unredliche Besitzer, eigen-
machtig , sondern binnen der bestimmten Zeit mit 
Verwilligung des Eigenchümers, inne hat (§. 8.?), 
der sie hierdurch selbst der Gefahr einer möglichen 
zufalligen Beschädigung in der Gewahrsam des 
Entlehncrs ausgcschet hat. Bloße Vcrmulhungen 
sind aber überall eine viel zu unsichere Entschcidungs» 
quelle (§. y6). Man kann eben sowohl smit ' 1 ' i l i u « 
i>ä ^uilenclurl «ie u< .̂ l>. et c. I. , 5 . §. 6.) sagen, 
es sep nicht zu vermuthcn, daß der Entlehner für 
den oft unbedeutenden Gebrauch sich dem Ersähe 
des zufälligen Schadens aussetzen wolle. Die Ent» 
scheidung muß also vielmehr aus der Natur des 
Vertrages und aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen 
hergchohlet werden (H. 11 7). 

' ) p u l l e n 6 o r t 6e !. n. el «. V . 8. §. 6. V o l l l. „ . 
-r. IV. §. 4FI. K a n t Rcchtsl. G. l^3. 

" ) K a n l selbst erinnert NM a. V . S. 145, büß der 
bü rger l i che Ge r i ch t sho f immer nur auf das 
Gewiß?, (welches hier der Besitz der Sache als Vi» 
gen thum sen>, und nicht auf P r ä s u m t i o n e n 
von dem, was der eine oder der andere Thril ge
dacht haben mag, zurück sehen könne. Diese Regel 
«ilt ober wohl schon im N«turrech<e (§. 119),. 

§. 12». 



, « l 

Di l eigentliche Schenkung ist ein Vertrag, 
wodurch man das Eigcnthum einer (äußeren) Sache 
ohne Entgelt überlaßt. Also kann i.) nur der Ei
gentümer mit voller Wirkung verschenken (H. lc,.z). 
Der redliche Besitzer übertragt nur das Recht des 
redlichen Besitzes (z. «2). Wird dann die Sache 
von dem wahren Eigenthümer zurückgefordert,'so 
kann der Beschenkte von dem Wohlthäter keine Ent
schädigung fordern, weil ihm derselbe nur das Recht, 
welches er auf diese Sache hatte, verleihen wollte, 
und es noch einem großen Zweifel unterliegt, ob er, 
wenn er gewußt hatte, daß die Sache eine fremde 
ist, ihm eine andere oder den Werth derselben ge
schenkt! haben würde (§. 121). l.) Die Schenkung 
kann-'unter allerley wirksamen Bedingungen geschc. 
hcn, in welchem Falle der Beschenkte zunächst nur 
ein bedingtes Recht erhält (§. , , 3 ) . ,3.) So lange 
letzterer das angcbochenc Geschenk nicht annimmt, 
bleibt dem Versprecher der Widerruf frey (97).*) <.) 
Hat er aber seine Annahme erkläret, so erwächst 
aus dem, nun vollständigen, Vertrage dem Beschenk
ten , wenn der Gegenstand völlig bestimmt ist, ein 
dingliches, außerdem aber wenigstens ein persönli
ches Recht, den Versprecher, wofern es ihn etwa 
icht gereuete, zur Erfüllung des Versprechens anzu
halten (§§. ic>8 u. log). " ) Übrigens 5.) gehört 
es zur Wesenheit der Schenkung, so wie der übri
gen w 0 h l t h a t i g e n Vertrage, daß keine Vergel
tung ausbedungen werde; " * ) sonst gehen sie in 
entgeltliche Verträge über. Unbedungene (srcywilli-
ge) Vergeltungen machen in den rechtlichen Bestim
mungen der Schenkungsvertrage keine Abänderung. 
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*) «!!N<lI>!,^«„^ XXIX. Et. 
" ) Kan t (Rechtsl. S. 'I^I.) verneint es, «eil die Mei

nung, zu der Haltung des Versprechens gezwungen 
zu »verde«, und also auch seine Freiheit umsonst 
wegzugeben, und gleichsam sich selbst wegzuwerfen, 
nicht angenommen werden könne. Nur der bür
ger l iche G «r i ch t s h o f halte sich mit Recht an 
das Gewisse, nähmlich an das Versprechen und die 
Acceptation, nicht an das, was vermuthlich gedacht, 
aber nicht ausgedruckrt worden ist, weil ihm sonst 
das Nechtst'rechen unendlich erschweret, oder gar un
möglich gemacht werden würde. V t e p h a n i verar, 
get es sogar der b ü r g e r l i c h e n Gesetzgebung, daß 
sie auf solche Art dem Menschen das Recht der U: -
Peräußerlichkeit seines Willens benehme. cAnmerk. zu 
K a n t s Nechtsl. S. c)5. und Grundlin. der Rechts, 
wiss. §. izH. f.) Ich sehe nicht ein, warum denn 
gerade die e igen t l i che Schenkung hier eine 
Ausnahme machen soll. I n der That über würden 
durch solche Gründe beu genauerer Erwägung alle 
Verirnge im Naturstande unsicher und unnütz gc» 
macht. Auf den ffreyheitsgebrauch kann man sich nur 
so lange berufen, als man ihn nicht zum Vorthcile 
des Annehmenden beschranket, und dessen Rechts« 
Sphäre erweitert hat. Mag dann, wer versprochen 
hat, unveräußerlich (innerlich) wollen, was ihm be« 
liebt; aber (äußerlich) h a n d e l n , d. h. leisten, soll 
und muß er das, wozu er sich erkläret, und was er 
hierdurch den Andern zu fordern berechtiget h«l. 

(§. 94.) 
' " ) Die sogenannten wechselseitigen Schenkungen sind 

also keine Schenkungen; sie geschehen auch meisten» 
lheils nur, um das (positive) Gesetz, welches den 
Kauf oder Tausch gewisser Gegenstände verbiethel, 
durch den Schein einer Schenkung bezüglich zu um, 
geben. 

§. 126. 
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I n dem D a r l e h c : ' s v e r l r a g c überläßt 
man eine «^äußere) Sache gegen Wiedererstattung 
durch eine ähnliche, (von der nähmlichen Quantität 
und Quali tät). Der Empfänger genießt also den 
Vor the i l , daß er mit der empfangenen Sache frcy 
verfügen, sie nach Belieben gebrauchen und ver
brauchen darf, ' ) und nur eine ähnliche zur be
stimmten Zeit zurückstellen muß. " ) 

") I n dem Darlehen wird als» nicht, wie man gewöbn-
«ich behauptet, der bloße Gebrauch, sondern das ssi-
genlhum der übcrgebencn Kindividurle») Sache selbst 
verstcttet. 

" ) Gegenstände des Darlehens smd demnach solche Za
chen , bry welchen ein Individuum ohne Schaden des 
Empfängers die Stelle des ändernder nähmlichen O<i<-
lüna vertritt, ( v e r t r e t b a r e Sachen, re« sungibüe'») 
welches insgemei» bey denjenigen Sachen zutrifft, die 
bey dein gewöhnlichen Gebrauche gan, oder znmThri-
le vernichtet, oder hindangegcben werden mü>sen, »nd 
daher <im juristischen Sinne) v c rb rau chb<^r c Sa
chen heißen; z. B. Eßwaaren, Geld. Gegenstände des 
Leihucrtrcgs (§ 12?) oiugeqen s,nd gewöhnlicher Wei» 
se u n v e r t r e t b a r e , oder un vcrb rauch ba re 
Sachen. 

§ « 1 2 7 . 

Wer einen en tge l t l i chen Vertrag schlief, 
fordert eine Gegenleistung (§. ,2 c ) . Mith in kau» 
man bey einem solchen Vertrage im Zweifel (§. §. 
l i t t u. , 1 8 ) Nicht annehmen, daß ein Tcheil den 
andern beschenken l̂ §. , 2 1 ) , man muß ^vielmehr 
voraussehen, daß jeder, wo nicht mehr, doch we
nigstens eben so viel empfangen wolle, als eruier 
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t ragt, kurz, daß er ("im weiteren Sinne) einen 
Tausch schließen wolle. M a n vergleicht sonach, wenn 
man einen solchen Vertrag eingeht, den Nutzen (di>i 

. Brauchbarkeit zu Zwecken §. 48) der zu veräußern
den mit jenem der einzutauschenden Sache. Den 
Nutzen einer Sache nennet man den (gemeinen) 
W e r t l ) , und insofern er mit dem Werthe einer andern 
Sache verglichen und sc>stgesehct wird, den (gemeinen) 
P r e i s derselben. Man versucht also, bey Tauschgc-
genstanden ihren Werth aufzufindcu, den Preis zu 
bestimmen, und sie in Beziehung auf letzteren gegen
einander auszugleichen. Doch eben die Beschwerde 
einer genauen Ausgleichung, und, (anderer Schwie
rigkeiten zu geschweigen), hauptsachlich die Beobach
tung , daß derjenige, mit dem man in Verkehr 
treten (tauschen) wollte, oft das ausschlug, was 
man anboth, und sich dagegen einen andern Gegen
stand ausbcdung, den man nicht besaß, mußte bey 
einem vervielfältigten Verkehre die Menschen daraus 
führen, sich allmahlig zu vereinigen, daß eine Sa-
che von gewisser Art (z. V . das Si lber) das all
gemeine Vorstellungszeichen jedes Tauschgegensian-
des seyn soll, wofür jeder bereit wäre, seine seilste-
bende Sache hinzugeben, in der, gesicherten Erwar
tung , dafür wieder andere erwerben zu können. 
Das allgemeine Mittel des Verkehres heißt, im Ge
gensätze der übrigen Sachen ( M a a r e n ) , G e l d , 
und der, nach demselben bestimmte, Werth vo r« 
z n g s w e i s e Preis. ^) 

' ) Ich besitze ein überflüssiges Pferd, und wünsche da» 
für Schaf? zu bekommen. Hirr kann der Tausch »nch 
ucrhHltnißmäßigem Werthe schwer seyn. Ich biethe Ge
treide für Kälber ; man fordert Eisen, woran es mir 
gebricht. Mit Geld, (in kleine Theile zerstückt), kann 

die 
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die Ausgleichung genau geschehen. Für Geld gibt man 
dieK,ilber, weil man dnmit Eisen einhandeln kann. 
Die weitere Ausführung über die eigentliche» Nesiim» 
mungsgründe des Preises, den Ursprung des Geldes, 
die Erklärung der Ursachen, warum man die Metalle 
hierzu gewählt und zur Münze gestempelt hat, gehört 
in die Rational »Occonomie. 

§.^125. 

Das Recht, den Preis der Sache, um den sie 
seil seyn soll (vorig. §.), festzusetzen, steht dem Ei> 
genthümer derselben zu. Er kann am besten wissen, 
was für einen Nutzen, oder was für ein Vergnügen 
ihm die Sache nach seiner Vorstellung, nach seiner 
Neigung, Venützungsart, und nach seinen übrigen 
Verhältnissen bisher verschaffte, und wahrscheinlich 
künftig verschaffen würde. Er kann sonach auch am 
zuverlässigsten aussagen, was ihm, wenn er künftig 
die Sache vermissen soll , zur Entschädigung (als 
«Preis) in andern Sachen oder im Gelde gegeben 
werden müsse, und er darf es auch (§. 42 u. 7?). 
Wer sich die Bedingung der Überlassung gefallen 
laßt, kann sich über Ungerechtigkeit nicht beschwe
ren (§. >^). Der Preis der zu, vertauschenden S a 
che also, in welchen beyde Theile srep einwilligen, 
ist nach dem natürlichen «Privat-Rechte gerecht. ) 

' ) Ich sage, noch dem natürlichen «Privat-Nechte. Denn 
im Staate, wo sich der wirkliche Werth durch Gewöhn» 
heit, durch sichere Angaben. oder durch die Aussage 
der Kunstverständigen erheben läßt, kann der Gcsetzge, 
ber, um allen Bürgern den nöthigen Unterhalt, den 
Erwerb und den Verkehr zu sichern, berechtiget seyn, 
den Werth der Feilschaften zu bestimmen. Dann ist 
der «preis, sobald er das gesetzliche Maß überschreitet, 
(positiv) widerrechtlich, 

§. 129. 
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Aus diesen Vordersätzen, (§. §. 127 und 125 , 
in Verbindung mit den obigen Grundsähen alles 
Vertragsrechtes, fließen zur Acurtheilung der ent
geltlichen Verträge ü b e r h a u p t (§. n 8 ) nach
stehende Rcchtswahrheiten. 1.) Vey zwepscitig ver
bindlichen Vertragen muß man im Zweifel anneh
men, daß die Vertragschließenden rechtliche Gleich
heit (des Wenhes) beobachtet haben wollten. (§. 127) 
2) Die recht l iche Gleichheit ist vorhanden, so
bald sie in die Tauschgegenstände eingewilligt haben. 
(Vorig. §.). 3.) Sie ist aber verletzet, wenn die Ein
willigung <.us eine widerrechtliche Weise durch I r r -
thum, Vctrug oder Zwang bewirket worden ist. 
(§. 9g. folg.). ' ) ,5.) Die Verbindlichkeit zur Er
füllung von der einen Seite setzet das Vermögeil und 
die Bereitwilligkeit zur Gegenleistung von der andern 
voraus. 5.) Dafern also weder der ausdrückliche 
Inhalt, noch die Natur des Vertrages darüber ent
scheidet , wer zuerst leisten soll, kann nur derjenige 
auf Erfüllung dringen, der seinerseits den Vertrag 
schon erfüllet hat. 

*) Mit Berufung auf die bezweckte Gleichheit behaupten 
einige ( L r u l i u z i!e i. !,. elf , . I I . i l . §. 8. «t 12. 
^Vnlk i. n. 1 . IV. §. 926.) das Recht auf Ersatz, 
wenn die Tauschgegcnstände »icht gleichen geme inen 
Werch, (welche» Sachkundige denselben beylegen) 
haben, »der wenn ein Theil wenigstens in Rücksicht 
auf.denselben be t räch t l i ch verletzet worden ist. 
Doch wer bestimmet rechtskräftig, (abgesehen von der 
positiven Gesetzgebung), den gemeinen Wcrlh? Wer 
kann mich zwingen auf den gemeinen, und nicht auf 
den außerordentlichen Wrrth, den ich aus der Sache 
zu ziehen weiß, odcr auf den Wcrth meiner besonde» 

ren 
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reu Vorliebe Rücksicht z» nehmen? ,Wer zwingt »den 
Andern sich auf den 'Anboth einzulassen? Wann ist die 
Verkürzung be t räch t l i ch? G r o o t und W o l f 
uirmengrn hier, wie Hey mehreren andern Fragen, die 
Moral mit den» Rechte , und sie selbst geben so viele 
AuinahmsMc, worin man sich über die Ungleichheit 
nicht beschweren könne, zu, daß von der Regel nichts 
übrig bleibt, Schon G u n d l i n g (i . n. c. 23. §. 2^) 
sagte ganz richtig: Imz,-«^«»» !>,>!,t>lu', qui rem «u»m 
«leu inilgni l,^cit, »»IIum ut iov- 'n^ ! «mlolem, «ut 
<zu! icm nlleliu» v«Iit «omparÄl« .' ^ul^nallmulium vi» 
>.i8«!in » « ! u ! l i l i ^ ^»rnxim« »!)?«!, nui i!il inept« 
>eium «5t cuzii<lu5, » l , ljuoä «Il«l v u l l , ex,nlv«t. 
^eitter Ismen i n j u » tu z e«t, neulül ^iroclißu» 2ut 
l!»cu< ; hui« in cnüv^nliuniku» u»elc»«i» nuinanil»« et 
l'üneüe^nii« «xi<!.l!. Vortreffliche Betrachtungen über 
die Anwendung des Rechts und der Moral auf den 
Handel findet man bey dem verewigten Garve , An-
merk. zu Cicero s Büchern von den Pflichten, i l i . B . 
E. 67. folg. Verg l . I ! >nm2« i i äi«». cl« «<-<^uitÄlo 
«erebiin». 1. 2. 0 . <le ie«c. »veucl. 

Alle entgeKlichm Verträge sind eine Vertäu-
ichung wechselseitiger Rechte ( ) . 1 :7 ) , die sich auf 
eine «Person (ihre Kräfte, .Dienste), oder auf äußere 
Sachen beziehen. Man tauscht Sache gegen Sache, 
Dienst für Dienst, oder Sache gegen Dienst und 
umgekehrt. (Du ut de», laci«, u l l ac i a« , do ut 
s2cia5,'si>cl'u »t clo«. Nach Verschiedenheit der Sa
chen , vorzüglich je nachdem sie Maaren oder Geld 
sind (eben da) , und der in denselben verwilligten 
Rechte, (vorzüglich des Eigenthums durch V e r a u ^ 
ß c r u n g , oder bloß des Gebrauches durch V e r-
d i n g u n g ) , nach Verschiedenheit der Zwecke, wozu 
die Dienste verheissen werden, und der mannigfaln. 

gen 
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gen denkbaren Eombinationen der Leistung und Gc, 
genleistung gibt es unzahlige Arten des Verkehres, 
woraus hier wieder nur die bekanntesten ausgehoben 
werden. 

Entgeltliche V e r ä u ß e r u n g s v e r t r a g e vo« 
Sachen sind: s) der eigentliche Tausch, I)) der Kauf, 
c) der Zinsenvertrag. Der T a u sch ist ein Vertrag, 
wodurch man sich verbindet, das Eigenthum einer 
Sache gegen das Eigenthum einer andern Sache 
(Waare gegen Maare , nichl gegen ein" Geldsumme 
§. , 27 ) zu überlassen. Hierdurch erwirbt man das 
Eigenthum eil'.er ganz bestimmten Sache auch noch 
vor der Übergabe (§. 109) ; folglich tragt man auch 
den Schaden, welcher die Sache noch vor derselben 
durch bloßen Zufal l trifft. ") Ware aber der Ver
äußere? selbst nicht Eigenthümer, und die Sache 
würde von dem wahren Eigenthümer dem Empfanger 
abgefordert; so wendet sich letzterer an den Vcräuße-
re r , um dasjenige zurück zu erhalten, was er unter 
der natürlichen Bedingung, das Eigenthum der ein« 
getauschten Sache zu «hal ten, gegeben hat (h. 11 z 
vergl.' mit §§. i , ß u. 1 27). 

' ) Deßwegen kann auch der Veräußerer fordern, daß 
„ach neichlofsenem Tausche der Gegenstand »ou dem 
Erwerber übernommen, und er der Obsorge über densel
ben enthoben werde. Man kann aber daran« mit Ka n t 
(Rechtsl. <3, 104) nicht folgern, daß der Veräußerer 
bis zur Uebergabe Eigenthümer bleibe. 

§. , 3 2 . 

Der K a u f - C o n t r a c t ist die Veräußerung ^ 
einer Sache für Geld. Wenn dieser Vertrag unbe

dingt 
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dingt geschlossen, d. i. die Einwilligung (verschieden 
von der Erfüllung §. 129 , ^.) von keiner Bedingung 
abhangig gemacht, oder die Bedingungen bereits er
füllet worden sind, so wird der Kaufer einer völlig 
bestimmten Sache noch vor der Übergabe Eigcnthü-
mer (f. 109). Daher kann er sie auch von einem 
Dritten, dem sie der Verkäufer, etwa späterhin ver
tauft und übergeben hat, absordern (eben daX Da
gegen erwirbt der Verkaufet von dem Kaufschilling, 
als einer noch nicht gänzlich bestimmten Sache, das 
Eigenthum erst durch die Übergabe (§. 108). Oft 
kann oder will der Verkäufer dem Käufer nur ein 
beschränktes Eigenthumsrecht (§. 8c,) überlassen; 
dann erhält letzterer es auch nur mit der, von dem 
ersteren gemachten, Beschränkung (§. 1,2). Oft wird 
dem Käufer nur die Hoffnung eines ungewissen Vor« 
thcils verkaust, und er muß sich, wenn âuch der 
gehoffte Vortheil nicht eintrifft, zufrieden stellen. ") 
Die übrigen natürlichen Bestimmungen sind aus dem 
Obigen (§. »29), und die willkührlichen aus dem 
ausdrücklichen Inhalte des Vertrages (§ . 112) zu 
entnehmen. 

')Tahm gehören die Glücksoerträge (gewagten Geschäfte) 
wie da« Looi. die Lotterie, der Hoffnungikauf. u. s, w. 

§.^123^, 

Durch den Z i n s e n v e r t r a g überläßt man daS 
Eigenthum verbrauchbarer Sachen (vorzüglich das 
einer Summe Geldes) dergestalt, daß sie in ähn^ 
lichen Sachen mit einem Lohne sZinsen, z. B. 4 
oder 6 für hundert jährlich ) , wieder erstattet wer
den sollen. Dabcy treten also die rechtlichen Bestim
mungen des Darlehens überhaupt (§. 126) ein, 
nur baß hier dem Gläubiger Zinsen, als ein P r e i s 

für 
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für das inzwischen vermißte Eigenthum der überlas' 
scnen (individuclcn) Sache bezahlet werden müssen. 
Mit Rücksicht auf die Größe der Zinsen unterschei 
det man noch von dem zinsbaren Darlehen den Wu
cher v e r t r a g. .Jedermann denkt sich bep dem Worte 
Wuch er große, übermaßige Zinsen, die einem Ge
sehe, entweder dem Rechts- oder doch dem Tugend-
gesetze, zuwider laufen, mithin entweder widcrrecht 
lich oder doch unbillig sind. Die B i l l i g k e i t det 
Zinsen zu beurthcilen, ist das Geschäft der Morali
sten. ") I m juridischen Sinne gehen die Zinsen erst 
dann in Wucher über, wenn sie dem p o s i t i v e n , 
oder dem n a t ü r l i c h en Rcchisgesehe widerstreiten. 
I n der erstercn Beziehung gehören die Betrachtun
gen über den Wucher wieder nicht an diesen Or t , 
sondern in die Philosophie des positiven Rechts und 
in die positive Jurisprudenz. " ) I n dem Naturrechtc 
aber verlieret sich die Frage, ob es einen Wucher 
gebe, und wann die Zinsen für wucherliche zu hal-
tcn sepn, in die allgemeinere Frage, ob es einen 
ungerechten Preis gebe, und wann er für ungerecht 
zu achten sep. Das Naturrccht bestimmet keinen 
Preis der Sachen, es bestimmet daher auch keinen 
Zinsenfuß. Der Preis ist widerrechtlich, dafern er 
die rechtliche Gleichheit verletzet. Sobald ",bcr bepde 
Theile sich srcpwillig über denselben einverstanden ha
ben, kann über keine Verletzung dieser Gleichheil 
geklaget werden «H. 127 — ,3n). Eben das gilt 
vom Zinsenvertragc. Der Eigenthümcr des Geldes 
hat zu beurtheilen, welchen Nutzen er nach den Vcr-
Hältnissen der Zeit, des Ortes , nach seiner Indu-
strie u. s. w. aus seinem Gelde ziehen könne; wie 
viel ihm daher für den entbehrten Gebrauch als 
Entgelt entrichtet werden müsse. Der Entlehner mag 

er-
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erwägen, welchen Voltheil er aus der ihm darge
liehenen Summe erwerben könne, oder ob der Nack
theit, dem er dadurch entgeht, die Größe der ge
forderten Zinftn aufwiegt. Hat er min f r e y in 
die Zinsen e i n g c w i l l i g e t , wie kann er sich in 
der Folge über Ungerechtigkeit beschweren? Wenn 
man aber, um sich hohe Zinsen aus einem.Darlehn 
zu verschaffen, das unreife Alter und den offenbaren 
Unverstand solcher «Personen benutzet, welche den Ge
genstand des Vertrages richtig zu beurtheilcn nicht 
vermögen, wenn man zu diesem Ende betrügerische 
Kunstgriffe anwendet, oder wenn man den Andern 
durch widerrechtliche Gewalt zu dem Übereinkommen 
nöthiget: " " ) in solchen Fallen ist der Vertrag schon 
nach den allgemeinen Nechtsgrundsahen ein wider
rechtlicher, wucherischer Vertrag (§. 129). 

*) Noch um die Mitte des jüngst verstoßenen Iayrhun» 
derts stritt man rrnsslich, ob nicht jede, auch noch so 
ge r i nge , Zmse ein (unerlaubter, widerrechtlicher) 
Wucher sey. Gegen das Ende desselben, da dir hohen 
Zinsen immer mehr über Hand nahmen, warf man die 
Frage auf. ob es einen Wucher gebe? , 

" ) I n den schatzbaren Abhandlunge» (über die Frage.-
was ist Wucher, und welche sind die besten Mit te l , 
demselben ohne Strafgesetzesinhalt zu thun?) vom 
Hofr. v. Keeß,u«d von S o n n e n f e l s , vom D. 
B o n e l l i , und Gün the r wird die Frage zwar 
hauptsächlich aus dem St,lndpu»cte der Staatslehre 
beantwortet. I n den rechtlichen Grundsätze» trist meine 
Meinung mit den ihrige» überein, 

**") Man vermenge jedoch damit nicht den Drang der 
Umstände, worein der Entlehner durch eigene oder 
fremde Schuld oder durch Unglücksfälle versetzet wor
den ist. Wer aus der ihm bekannten, kummervollen 
Lage des Entlehuers den Vortheil zieht, seine Forde

rungen 
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rungen zu überspannen, ist cm unbilliger, sittlich böser 
Mensch; aber mit dem Räuber, der dem Andern dir" 
Börse abnöthiget, kann er nicht verglichen werden (§. 
107)' Vergl. Garve a. a. O. 

Zu den entgeltlichen Vertragen gehören auch di>: 
V e r d i n g u n g s o c r t r a g t ( § . >3o) , welche 
entweder Sachen oder Kräfte betreffen: die Vermie-
thung, der Lohnvertrag, und die Bevollmächtigung. 
Durch den M i e t v e r t r a g wird der bestimmte 
G e b r a u c h einer unverbrauchbaren (tz. 126 " ) 
Sache (z. B. eines Reitpferdes, einer Wohnung,) 
gegen «inen gewissen Lohn im Gclde (Miethgeld, 
Miethzins) verwilliget. Also hat der Vermicther 
das Recht: l.) das bestimmte Miethgeld zu fordern, 
ungeachtet der Miethcr, ftincr persönlichen Verhält
nisse wegen, von der gemietheten Sache nicht Gebrauch 
machen könnte, wofern sie nur in dem brauchbaren 
Zustande bleibt; 2.) nach geendigtem Gebrauche die 
nahmlichc Sache unbeschädigt (außer der nöthigen 
Abnützung) zurück zu erhalten; 3.) hat er noch im-' 
mcr das Recht, sein vorbehaltenes, obschon be
schränktes (§. 80), Eigenthumsrecht auch wäh
rend der Miethzeit zu veräußern. Dem Miethcr 
kommt das Recht zu: 2) die Sache durch die Mieth
zeit zu gebrauchen, ob sie gleich der Vermiethcr sei
nes eigenen, unvorgesthenen Bedürfnisses wegen zu
rück verlangte (§. 123). K) Das, dem Miether in 
einer bes t immten S«che zugestandene, Recht ist 
als ein dingliches zu betrachten, ') welches gegen 
jedermann Statt findet (§. n n ) , mithin auch ge
gen denjenigen, der in der Zwischenzeit das (be« 
schränkte) Eigenthum erkauft hat. Nach dem Na
turrechte bricht also der Kauf die Miethe nicht, c) 

Ob , 
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Hb der Miether die Sache wieder weiter vcrmiethcn 
( i n Aftcrmiethe geben) dürfe, ist aus dem Obigen 
(tz. i 2 3 ) zu beantworten. 

-) K a n t erkläret es für ein persönliches, welche« dem 
dinglichen des Käufe?« nachstehen müsse. (Rechtil. «. 
A. S. ,2Z >md 169.) 

Der L v h n v c r t r a g (die Vcrdingung in der 
engeren Bedeutung §. i3c>) ist der Vertrag, wodurch 
jemand seine .Dienste, (vermittelst körperlicher oder 
Geisteskräfte) gegen einen bestimmten Preis verheis« 
set. ' ) Die Diensie können der Dauer nach unbe
stimmt, (gegen beliebige Aufkündigung des einen 
oder des andern Thci ls) , oder aus eine bestimmte Zeit, 
oder lebenslänglich, es können der Art nach einzelne, 
oder durch den Begriff der Diensiesart, oder eines zu 
verfertigenden Werkes beschränkte, oder unbeschrankt 
alle möglichen Dienste versprochen werden. Ein Ver
trag aber, vermöge dessen der Dienstherr sogar das 
Eigenthum der Person des Verdingers crwclben, so
nach beliebig mit i h m , wie mit einer Sache, schal
ten könnte (Sclaverey), ist ungültig (§. 10 3). " ) 

») Von der rechtlich erzwungenen Dienstbar??,'« wird 
weiter unten l§. >6«) gehandelt werden. 

" ) Selbst dcs Römische Recht gestattete nicht, daß sich 
jemand zur Scllwcrey verkaufte, <>. ??. N. <!e !>!,, e„ul',) 
weil, wie die Römischen Rechtsgelehtten sog<m, es 
unmöglich ist, daß «us einer «Person eine Sache oder ein 
Gegenstand de« Vigenthum« werde. Die bündigste Wi» 
Erlegung der Eclaverey ist wohl die Definition, welche 
Aristoteles in dem zweyten Theile seiner Politik von 
einem Eclaoen gibt: daß er ein lebendiges und ver
nünftiges Werkzeug s°^»,,cm) für einen andern 
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Mensche» seh (K. 21. Wer.» nian sich dagegen unter 
Sclaverey einen Zustand denket, worin jemand sehr 
viele seiner Handlungen nach dem Willen und zum 
Vorlhrile anderer zu »niermhmen, oder wohl auch 
alle physisch und moralisch mögliche» Dienste zu lci» 
sten verbunden wird, so ist sie rechtlich möglich, so» 
mit Gegenstand einei gültigen Vertrages. F e d e r : 
Naturr. §. 3«. H u f e l a n d ' Lebrs. §. 386. Vergl. 
Hugo's Lehrb. des Naturr. §. 14». folg., und Buh» 
le's Lchrb. des Naturr. §. ,77. Anw. 

Die gegenseitigen Recht« der, in diesem Vertrags» 
Verhältnisse stehenden, Parteien bestimmt das aus» 
drückliche, und in dessen Ermanglung das stillschwei» 
gcnde Übercinkonimen, welches nach den Regeln der 
rechtlichen Auslegung (§. 11/» — , , 8 ) aus dem Be
griffe einer Dienstperson von bestimmter A r t , aus 
der herrschenden Gewohnheil, oder aus dem Grund» 
sähe der, bcy beschwerenden Verträgen im Zweifel an» 
zunehmenden, Gleichheit (§. 127) geschlossen wird. 
Der Dienstherr rann demnach alle, aber auch nur 
dicienigen Dienste, welche gültiger Welse zugesagt 
worden sind, nur z>5ar, weil man bcy diesem Vcr» 
trage auf die persönlichen Eigenschaften desjenigen, 
welcher sich verdinget, Bedacht nimmt, unmittelbar 
von dem Verdinger selbst fordern, ohne sich mit ei» 
nem Stellvertreter begnügen zu müssen. Der Dienst» 
Herr hat die Macht, den Diener in allen Handlungen, 
wodurch das Recht auf die zugesagten Dienste verei» 
lclt würde (§. >,«) , zu beschranken, und zu diesem 
Ende wohl auch zweckmäßige Züchtigungsmittcl an» 
zuwenden s§. 162). Er hat also auch das Recht, 
den vor Ablauf der Zeit entlaufenen Diener überall 
zu verfolgen. Daß ihm aber zugleich das Recht ein» 
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tzerüumet sep, seine Macht auf einen Andern zu über» 
tragen, ist, weil auch der Diener auf die Eigen» 
schasten und Verhältnisse seines Diensiherrn sieht, 
im Zweifel nicht anzunehmen. Der Diener genießt 
rechtlich überhaupt den Freoheitsgebrauch in a l lem, 
wodurch das Recht des Herrn nichtgcschmählertwird 
so. 11 2). Cr bat insbesondere das Recht, auf den 
bedungenen Lohn für die geleisteten Dienste, so wie 
auch auf die bedungene Fortsetzung des Lohnes für 
die künstigen Dienste, die er zu leisten fähig und 
bereit ist , zu dringen, obschon der Dinger derselben 
weiter nicht bedarf; ' ) und auch dem Diener stehen 
die angemessenen Zwangsmittel zu , seine Rechte wi
der den Herrn zu schützen (§. 5). Die Erlöschung 
dieser wechselseitigen Rechte ergibt sich ans dem Obi
g e n ^ . 119). 

^) Wird der söhn ober Unterhalt einer Dienstperson le» 
benslänglich zugesichert; so kann sie auch im Falle ei» 
ncs eintretenden llnoerinügeni nicht Verstössen werden 
<§. 132). 

Wer die ihm (ausdrücklich oder stillschweigend) 
a u f g e t r a g e n e n Geschäfte eines Anderen an des» 
sen Stelle gegen Lohn ' ) zu besorgen übernimmt, 
schließt einen Ve v o l l m ächt i g u n g s v e r t r a g. 
Hierdurch erwirbt zuvörderst der Machtgebcr das 
Recht auf die von dem Gewalthaber versprochenen 
Handlungen, welche oie Besorgung des Geschäftes 
fordert, zugleich aber auch die.Befugniß, die, aus dem 
Austrage entspringenden, Rechte, ob sie sich gleich auf 
eine d r i t t e Person bezieben, als die seinigen zu be. 
trachten, so wie er sich der Wicht unterzieht, eben da» 
herrührende Verbindlichkeiten gegen einen Dritten zu 
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erfüllen, (<>)ui>6 czul« ser al ium li<cit, ^«r l'e lrc'sle v i -
^e lu, . ) Aus dem Verhältnisse zwischen dem Machtgeber 
und dem Gcwallhaber selbst liegt dem Letzteren die 
Rcchtspflicht ob , den Austrag genau zu vollziehen, 
und den, aus der vcrnachläßigtcn Wicht entstandenen, 
Schaden zu ersetzen. Es steht ihm aber auch das 
Recht zu , für den, mit der Ausführung der Voll» 
macht nothwendig verbundenen, Aufwand und Nach» 
theil " ) Entschädigung zu fordern (§. 8 3). Hat er 
i n n e r d e n G r a n z ü n der aufgewiesenen Ve llmacht 
Geschäfte mit anderen Personen geschlossen; so wer
den diese gegen den Machtgeber hieraus verpflichtet 
und berechtiget, ohne Rücksicht auf die g e h e i m e n 
Beschränkungen, die etwa zwischen dem Machtgebcr 
und Gewalthaber besteben mögen (§. 95 vergl. mit 
j - 9? ' ) - " " ) 

' ) Die Vollmachten werden nun gewöhnlich gegen Lohn 
übernommen, Dohrr rechnen jetzt die meisten Schrift« 
stell« die Bevollmächtigimg uuter die e n t g e l t l i » 
chen Vortrüge. 

" ) Hat der Bevollmächtigte an seinem Eigenthume e!> 
nen Zufälligen Schade» gelitten, der mit der Aus» 
führung des Geschäftes in keiner notbwendigrn Ver
knüpfung stand; so ist ei zwar eine billige, aber 
nicht, wie W o l f <!. u. I ' . IV. §. 6z 1) behauptet, 
eine rechtliche Forderung, daß er ihm von dem Macht-
geber ersetzet werde. 

" " ) Wer z.B. die offene Vollmacht gab, das feil stehende 
Haus um den, in einem öffentlichen Buche eingetra
genen, Schätzungswert!) zu kaufen, muß nach dem, 
zufolge dieser vorgewiesenen Vollmacht geschlossenen, 
Kaufe den Schätzungswert»,, (z. B. von 20000 Tha
lern,) bezahlen, ob er gleich den Unterhändler in ge
heim beschränket bitte, mch» über i«cco Thalcr da« 
für z« geben. 

§. i28^ 
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^ Die Geschäftsführung ohne Au f t r ag 
(neßutilirum geltiu) ist kein Vertrag (§. 96). Wer 
sich jedoch den dadurch bewirkten Vortheil zuwendeil 
w i l l , muß sich auch den damit verknüpften Ersaß 
des Aufwandes gefallen lassen (§. 3 3). Mengete 
sich jemand sogar gegen den Willen des Dritten in 
ein, von diesem bereits einem A n d er n aufgetrage
nes, Geschäft, so verletzte er bepdc in ihrem Rechte, 
und wäre benden dafür verantwortlich. ' ) Aus die
sem Gesichtspuncte laßt sich auch üb^r die Rechtlich« 
kcit des Büchernachdruckes urtheilen. Der 
Schriftsteller bevollmächtiget ausschließend se inen 
Vcrleger, in seinem Nahmen durch den Druck mit 
dem Publico zu sprechen. Der Nachdrucker mengt 
sich w i d e r den Willen beyder in das Geschäft ein; 
er handelt somit widerrechtlich, und zwar ohne Un. 
terschicd, ob dadurch dem rechtmäßigen Verleger der 
Vorcheil, den er aus dem ihm überlassenen Rechte 
ziehen konnte und wollte, zugleich vereitelt werde, 
oder nicht (§. 88). " ) 

' ) Wenn ich einem Rechtsfreuüde in Gegenwart eines 
dritten Rechtsfreundes den Auftrag ertheilte, daß und 
wie er mich vor Gericht vertreten soll, und der dritte 
«ürde (allenfalls »uch nach dem buchstäblichen Inhalte 
de« angehörte» llnterrichtes) mein Geschäft vor Gericht 
besorgen; so würde er sowohl gegen mich, als insbe» 
sondere gegen seinen Amtsgenossm widerrechtlich hau» 
dein. 

'*) Kant . ' Rechtsl. S. l,? folg. und Berlin. Monmschr. 
Map i?85. Schon G u n d l i n g bestritt aus diesem, 
obschon oo» ihm nicht ganz deutlich ausgeführten. 
Grunde den Nachdruck, llunälinssinn» XIV. St . An
dere stützen den Beweis auf das Iedankeneigrnthum. 

und 



und auf die, wo nicht ausdrückliche doch stillschwe« 
gende, Bedingung beyin Verkaufe des Buches, zwar 
jeden andern Gebrauch, nur nicht jenen des Nach» 
drucke« zu machen; ferner auf den Satz, daß man, 
um ein Recht zur'Formgebung (durch den Druck) zu ' 
haben, Eigenthümer des Zusormirenden (der Hand» 
schrif») fem, müße : endlich daß nach den Regeln der 
rechtlichen Auslegung <§§. n 5 — i , 8 ) die Uebcrlassung 
des ssigcnthums einer bloßen Eooie a s Urberlassung 
des Eigenthumrs auf das Original (das Manuscript, 
oder was diesem der Wirkung nach gleich gilt,) nicht 
angesehen werden könne. Dagegen wird das Recht des 
Nachdruckes ai's dem Rechte, von dem an sich gebrach» 
«en Exemplar, welches nichts als ein Kunstwerk sey, 
beliebige» Gebrauch zu machen, folglich es auch alt 
Handschrift, oder Original zu behandeln, oertheidiget. 
Aus der großen Menge der Streitschriften über diese 
Frage führe ich nur an, Ehler . ' Heber die Unzulässig' 
feit des Büchernachdruckes ncch dem nat. Zwangsr. 
Dessau 1784. Götting. Magaz. I. V. N i e t h a m m e r : 
philos. Iourn. I. B. 2. H. 3. Aby. Buh le . - Lehrb. 
desNatnrr. §.240. Me is te r Naturr. G. 21», K r u g 
Mechtslehre G. ,65. Man vcrgl. damit Jakobs 
,hil. Nrchlsl §.«8o.f Ho sba u er s llmers.XXXIIl. 
S t c p h a n i ' s Gruudl. der Rrchtswissensch. §. I41. f. 
Ch. S. K r a u s e : über Büchernachdruck, Stuttgart, 
,<!i7. Daß bey de» wichtigen, für die eine und für 
die andere Meinung streitenden , Gründen die öffent-
l'cheMacht im StaatrdenNachdruckauswnrtigerSchrif
ten zu dulden berechtiget sey, ist eine Bemerkung, die 
in das Staatsrecht gehöre. S, Preuss. sandrecht ! l , 
Tb- 20. Tit. §. 1294. f. 

Die vorzüglichsten Zusichc r u n g s v e l t r 2 ^ ? 
(h. >2n) sind die Verpfändung und die Bürgschaft. ') 
Durch die V e r p f a n d u n g wird dem Glaubiger ci« 

ding. 
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dingliches Recht (in einer Sache) angewiesen (§. ss<,), 
um sich daraus, wenn die Schuld nicht zur bestimm» 
ten Zeit getilget würde, zahlhast zu machen. Wird 
das «Pfand zufolge des vertragsmäßigen Einvcrständ. 
nisscs sofort dem Glaubiger übergeben, so heißt es 
ein H a n d p f a n d , sonst eine Hppo. th .e? (Vcr . 
schreibung). Durch den'Pfandvertrag .erhält also 
der Gläubiger (ohne besondere Bedingung) zwar kein 
Recht, das «Pfand zu benüßen, wohl aber i,) das 
Handpsand zur Sicherheit innc zu haben, und zu 
sorgen, daß es ihm nicht entgehe; !,) zur Verfal l , 
zeit, wofern die Schuld nicht bezahlet w i r d , das 
«Pfand zu veräußern, und von dem Kaufschillinge 
den Betrag der Schuld abzuziehen, oder dasselbe in 
eben dem Maße (mit Hcrauszahlung des Überre« 
stcs) " ) für sich zubehalten; und c) zu diesem Ende 
das «Pfand auch jedem andern Besitzer, an den nur 
das beschrankte Eigcnthumsrecht kommen konnte (H. 
, 3 2 ) , abzufordern. Geht das «Pfand durch Zufall 
zu Grunde, so verlieret d r Gläubiger sein, darauf 
eingeschränktes, Sichcrhutsrccht(H. 1 <>i); das, davon 
unabhängige, Recht der Forderung leidet keine Abän
derung. Der B ü r g e verpflichtet sich unter der Vc> 
dingung zu zahlen, wenn der Schuldner seine Ver» 
bindlichreit nicht erfüllen würde. Er haftet also 
erst nach dem fruchtlosen Versuch des Gläubigers, 
von dem Hauptschuldner die Bezahlung zu erhalten; 
und hierdurch unterscheidet er sich von dem Selbst, 
schuldner (§. 1,9). 

' ) Die Vechennmgen, mibesonderr der (promissor,'» 
sche) Eid (vergl. §. ,»5). verstärke» zwar die ethische 
Pflicht.- Indem sie aber dem Berechtigten rein neue« 
Zwangsmittel grwäbren, so gehöre» sie nicht i» die 
viechtslehre unter die juristischen Zusicherun^ane». 
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*") Tnß von dcinGläubiger das Benützungsrecht des Pfan< 
des, oder dessen gänzlicher Verfall bcp unterlassener 
Zahlung bedungen werden könne, unterlieg«« keinem 
Zweifel (§. l29). 

- , ' / 3lOch ^WriZ^di,e),,/ i !m Naturrcchte ihrem recht
lichen Beysiande nach problematischen, Erbv:rtrage, 
Testamente, Schenkungen, Vermachtnisse und andere 
wirkliche oder vermutyete, (z. c,6) Anordnungen auf 
den Todesfall. Unter dem C r b v e r t r a g e versteht 
man das, über die Erbfolge, d. i. über das Recht auf 
das sammtliche nach dem Tode hintcrlassene Vermiß 
gen gemachte, und von dem Anderen (als Erben) an^ 
genommene, Versprechen. Geschieht eine solcye Er
klärung von dem Erblasser einseitig, (ohne daß sie 
von dem Erben angenommen werden könnte,) so 
heißt sie ein T e stament. Die S chenkung en 
a u f den T o d e s f a l l (i). 1 2 6 ) , und die V e r 
mäch tn i sse betreffen einzelne Stücke oder Theile 
der Erbschaft. Die I n t e s t a t - E r b f o l g e wird 
<ms dem vermutheten Wil len des Erblassers, die 
Erbschaft seinen nächsten Angehörigen (z. B. den Ver
wandten odör dem Ehegatten) zu verschaffen , ge
folgert. Ob diese Anordnungen nach dem bloßen 
Naturrechte (abgesehen von der positiven Gesetzge
bung) rechtliche Wirkung haben- würden, darüber 
sind noch bis auf die neuesten Zeiten viele Streit
schriften gewechselt,.worden. 

' §. , / . » . 

Viele bejah«n die Frage, ohne^alle Unterscheid 
düng der v.rschiedenen Arten der Anordnungen auf 
den Todesfall. (Vor ig. 5.)."Sie,sagen * ) , her Eigen-

'> ' > . fhümer 
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thümer habe das Recht, srcy über sein Eigenthum 
zu schalten; er tonne es also unbedingt, ode^,-unter 
der Bedingung des unterlassenen Widerrufes und 
auf den Todessall überlassen (§ j . 7 7 - » » ' ) . Dieses 
Recht begründe einerseits die Rechtspsiicht der Übri» 
gen, die wirkliche, oder aus der natürlichen und 
pflichtmaßigen Liebe gc^en die Angehörigen ocrmu' 
thcte Verfügung des Cigenthümcrs, »̂ dieser möge 
sich nur, wo immer befinden), zu respectiren, und 
andererseits begründe es das ausschließende Recht des 
Erben, oder Legatars, den Nachlaß zu übernehmen, 
welches durch den Tod des Erblassers unwiderruflich 
werde. Demnach sep der Nachlaß keine ganz ledige 
Sache, sondern, im Falle des Crbvertrages oder ei
ner Schenkung auf den Todessall, eine bereits erwor» 
beue, sonst aber «ine ansprüchige sVe« ji,».e»5, §. 
8 5 * * ) , welche durch die nachfolgende Erbsertlarung 
oder Annahme in das Eiaenmu", des Erben über» 
gehe. Einige lassen zwar Crbvertrage und Schen» 
fungcn auf den Todcssall, aber, weil ohne Erbvcnrag 
die Güter des Verstorbenen herrenlos würden, keine 
Testamente. Vermachtnisse, und keine Intestat-Erbfolg« 
gelten. " ) Andere endlich schließen wenigstens die leh. 
lere aus, indem die Pfl icht, die Augehörigen zu 
vervollkommnen, doch nur eine Wicht der Güte, 
und jede Vermuthung hierüber höchst schwankend 
und unsicher sep. ' " ) 

' ) «3 r « l > » 5 6« >. b. «» p. »I, 6. §. 1^. N « l i e «, i!i««. 
«te «clcjui». l!.,«l«cl. «<-c. ju» n«!. i««. 17^6. M a r t i « 
n i : Lehrbegr. »es 2?o<,!r>,-. §. 73« u n d ü l a s ^ : Or< 
lä»<5rui!gen dcss. §. 788 u. falg. 

" ' ) ^ e l > « n w » l l . ' i. „ . z. 238. H i p fn r r: Naturr. 
§. 107. Feder.- Nalurr. §. zc H u f e l a n d : Lrhrs. 
t r i Numrr. §.,33i. J a k o b : phil. ö'.echlsl. §.,71 u. 

folg. 
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folg. H o f b a u e r . Naturr. §.34, f«lg. M e i s t e r , 
Naturr. S. 280 ». zoH; K r u g Äechislehrc, S. 154^ 

" * ) T a f i n g e r : Lehrs. bei Naiurr. §. 5, i und folg. 
K a n t : Rech<«l. S. »35 und S . 175 n. A. S teph a« 
n i : Anmerf. zu Kanls Rechttl. S- 90 und Grund« 
l in. zur Rcchtswiss. §. 2Z8 folg. «pelay.- (Grunds, 
der Mor. u. «Pol. S. 20Ü) vertheidiget die Gültigkeit 
der letzten Anordnung über Sachen, die man durch 
seine Arbeit hervorgebracht hat, nicht auch über 
Grund und Boden, wozu das Recht mit dem Be, 
dürfm'sse und der Benützung aufhöre. 

Dagegen behaupten viele neuere Rechts-Philo
sophen, daß weder die Erbvcrtrage, noch die Te
stamente und andere Anordnungen auf den Todes
f a l l , noch auch die Intcstat-Erbsolgc nach allgemein 
nen Rechts»Prmcipien eine rechtliche Art seyn, das 
Eigenthum auf eine bestimmte Person zu überiragen. 
Ih re Gründe sind jedoch nicht von gleichem Gewich
te. Man geht von dem Satze aus , daß das Recht 
des Eigentümers, auf welches sich die Vertheidiger 
der Gültigkeit letztwilliger Anordnungen (vorig. §.) 
berufen, sich in seiner Wirksamkeit auf dessen Lebens
zeit beschranke, und schließt daraus, daß eine Über
tragung des Eigenthumes, welche eben erst mit dem 
Todesfälle'des Versprechers vor sich gehen soll, recht
lich nicht bestehen könne. Allein hier wi l l der Nor
dersatz nicht einleuchten. Wenn ich z. V . jemanden 
eine Uhr schenke, oder verkaufe, so hat er das Ei-
gentbumsrecht derselben nicht nur, so lange ich lebe, 
er hat es auch über meine Lebenszeit h inaus; also 
ist mein Eigenlhumsrecht seiner Gültigkeit nach nicht' 
aus die Lebenszeit eingcschranket. Gegen die T e sta

tt, cn» 
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,n ente und übrigen bloß einseitigen Anordnunge« 
auf den Todcssall führt man insonderheit an, daß 
bcp Lebzeiten des Erblassers aus Mangel der Accep. 
talion, und nach dem Tode des Erblassers aus 
Mangel des bereits erloschenen Versprechens kein 
Willensverein, der doch zur Übertragung wesentlich 
scy (§. <j3), Stattfinden könne. Dieser Schwie» 
rigkeit weichen die Gegner durch die Bemerkung aus, 
daß der nicht widerrufene Wille fortdauere (§. g?); 
daß wenigstens das vorzügliche und ausschließende 
Recht, zu acceptircn, schon durch das bloße Verspre» 
chcn gegründet werde; ja daß man den Willen des 
Erben, wählen und acccptiren zu dürfen, (wobep 
man nie etwas verlieren, sondern nur gewinnen 
lonnc), vernünftiger Weise vermuthcn müsse. Mich 
überzeuget die nähere Betrachtung der Art und Wei» 
se, wie nach Rcchts-<Principien das Eigcnthum über, 
tragen werden könne, daß all? Anordnungen aus 
dcn Todessall ungültig sepen. Die Übertragung be° 
ginnt mit der Überlassung des Eigcnthürners, d. i. 
mit der Erklärung, daß' er auf sein Recht zu Gun» 
sien des Andern Verzicht thun wolle (§. 96). Diese 
Crklänmg aber kann auf Acte des letzten Willens 
von was immer für einer Art (5. î c») nicht ange. 
wendet werden. Denn der Erblasser würde im Grün, 
de erklären, daß er sich seines Rechts für einen Zeit« 
punct begebe, da seine Rechts. Sphäre in diesem i» 
dischcn Reiche ohnedieß erloschen seyn wird. Einer 
solchen Erklärung gebricht es entweder an dem er? 
forderlichen Ernste s§. 9 7 ) , oder an der rechtlichen 
Möglichkeit, ihre Absicht zu erreichen (5. lo/ i ) . *) 
Hieraus folgt, daß nach dem bloßen Naturrechte sim 
Nalurstandc) die Güter des Verstorbenen, aller !ekt. 
willigen Anordnungen desselben ungeachtet, der Zo

tig. 
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eignung Preis gegeben würden ^§. ss/^), in s o f e r n 
auf dieselben nicht etwa gewisse Personen ein frühe
res, (unter Lebenden) durch rechtliche Erwerbungs-
arten "") gegründetes, Recht besitzen. ' * * ) 

' ) Schau mann.- wiss. Naturr. §. 32i Anm. 2. 
Schmalz.' Annale« der Rechte bei Mensch, u. des 
Bürg. 2. Et. Hey den reich.- System des Naturr. 
! l . Th. Vorr. K le in . - Grunds, d. n. 5t. F. 296 folg. 
B a u e r Naturr. §. » ^ u. A. 

" ) Solche sind z. B. die erweislichen Rechte aus gülti, 
gen Vertragen, oder aus Rechtsverletzungen, die sich 
auf die Güter des Verstorbenen beziehen. Von der 
Art wäre auch die Schenkung, wobeu ma„ sich die 
ll-öenslöngllche Nutznießung (ohne Verminderung der 
Substanz) vorbehielte. Würde sich aber der Verschen» 
ker zugleich das Recht vorbehalten, mit der Substanz 
nach Belieben zu schalten, (wie M e l l i n i» seiner 
Grundl. zur Metaphys. der Rechte §.287 zur Erschlri-
chung der Gültigkeit letztwilliger Anordnungen, und 
Meister (Naturr. S. 230 u. 304) wenigsten« zur 
Rettung der Erboertröge anzunehmen scheint,),so 
wäre eine solche Schenkung meiner Einsicht nach ein 
rechtliches Unding. Sch l e t t w ein.- Rechte der 
Menschheit s§. 141 und §. 258) bestreitet die Gültig» 
keit der Testamente nach dem Naturrechte, nimmt 
aber eine natürliche Erbfolge der Familie aus dem 
Miteigenthume an. 

»**) Du4 öffentliche Recht setzt außer Zweifel, da!» im 
Staate zur Hintanhaltuxg der schreetlichen tumul» 
tuarischeu Auftritte, welche sich aus dem Zueignungs» 
rechte in frey stehenden Verlaffenschafteu ergebe» 
würden, dann zur Aufmunterung im Erwerbe und 
zur Belebung der Industrie die ausdrücklichen, ooee 
aus wahrscheinlichen Gründen ;u vermuthenden Vre« 

fü» 
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fügungen auf den Todesfall zu einer rechtmässigen 
Erwerhungsarl erhoben werden können, und erhoben^ 
werden sollen, E i lehret zugleich, nach welchen Re
geln den zweifelhaften Fundamental» Gesehen die 
Nachfolge in Erdreichen zu bestimmen scp. Vergl. 
Martini < Lcbrbegr. dej «llgem. Vtaatsr. §. ^«6 f. 
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Z w e y t c r T h e i l . 

Gesellschaftliches Pelvat-Recht. 

I< Hauptstück. 

Von dein allgemeinen Gesellschaftörechtt. 

^ / a s Recht auf eine, obgleich nur v o r ü b e r g e « 
h e n d e , Leistung unserer Mitmenschen für unsere 
Zwecke kann nicht Eigenmächtig ernorbcn werden. 
(tz§. 5« u. 93). Um so mehr ist ihre Einstimmung 
erforderlich, wenn wir ein Recht erhalten wollen, 
daß sie mit uns durch vereinigte Kräfte s 0 r t d a u ° 
e r n d einen, obschon gemeinschaftlichen, Zweck be° 
fördern sollen (§. 4u). Das Verhältnih mehrerer 
«Personen, denen ein wechselseitiges Recht zur Vc° 
förderung eines fortwährenden, gemeinschaftlichen 
Zweckes zusteht, nennet man eine G esel lsch a f t . " ) 
Jede Gesellschaft beruhet also in rechtlicher Hinsicht 
zunächst auf einem Vertrage (dem Gesellschafts- oder 
Vereinigungsvertrage.) Durch diesen verbinden sich 
entweder bloß einzelne Menschen, oder ganze Gesell, 
schaften; daher sind die Gesellschaften entweder e in 
f a c h e oder zusa mme n gescyte. Is t nach der 
Einrichtung (Verfassung) der Gesellschaft die rechtlich 
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wirksame Bestimmung der besonderen Mittel zur Er» 
reichung d«s Gcsellschastszweckcs einem oder einigeil 
Gliedern überlassen, welches ebenfalls eine vertrags
mäßige Bestimmung voraussetzt <I. i5c>), so heißt die 
Gesellschaft eine u n g l e i c h e ; wenn sie aber der uu 
mittelbaren Entscheidung aller Glieder vorbehalten 
bleibt, so ist die Gesellschaft eine g le iche " ) . Schon 
<ms dem Begriffe einer Gesellschaft überhaupt, und der 
eben erwähnten Haupiarten der Gesellschaften lassen 
sich Rechte und Verbindlichkeiten ableiten, und diese 
machen das a l l g e m e i n e , diejenigen aber, welche 
sich erst aus dem Begriffe und bestimmten Zwecke 
besonderer Gesellschaften ergeben, das be s o n d e r t 
Gcsellschaftsrecht aus » " ) . 

") Wenn Menschen sich zu verschiedenen «Privat-Zweckcn 
versammeln, oder zwar nach gemeinschaftlichen Zwe. 
clcn sireben, deren Bewirtung aber ihrem Belleben, 
oder doch <ohne rechtlichen Zwang) nur ihrem Ge° 
wissen überlassen bleibt, oder wenn der, mit recht!,', 
cher Nothwendigkeit zu erstrebende, Zwzck mit ei» 
„e in Acte erreicht ist; so nennet man solche Verci» 
nigungen zwar Gesellschaften im weiteren, aber 
nicht, wie dieß Wort hier gebraucht wird, im enge
ren oder rechtlichen Sinne. Daher sie auch eben so 
wenig, als die Veranlassungsgründe und dieBetrach» 
«ung über die Tugendpflicht, in Gesellschaften zu 
treten, ,n die Nechtslehre gehören. V. Gu t j ah r ' s 
ßntw. dr« Naturr. §. lu8. 

" ) , W o l f ( > . ". ?. VI I . §. ,8) nennet eine gleiche Ge< 
selllchaft, worin allen Gliedern ganz gleiche Rechte 
zukommen: eine ungleiche', worin die Rechte «er« 
sckleden sind. Nach ihm macht also schon jeder Vor, 
zug eines Gliedes die Gesellschaft »u einer unglei» 
che», und die Ausdrücke werden von ihm in einem 
(ungewöhnlich) erweiterten Sinne genommen. 



2 0 8 

" ' ) DM Oesellschastsrecht ist also im Grunde ein Theit 
des hopochtlischen Naturrechts (F. l<;), welches, wie 
au« dem Bisherige,! erhellet, in die rechtliche Theo, 
rie des Eigenthums, der Verträge und der Gesell» 
schoflen zerfällt. 

z'. >^> 
Da die Gesellschaft durch einen Vertrag errich, 

tet wird (vorig. §.), so laßt sich dasjenige, was oben 
von den allgemeinen Erfordernissen der Verträge 
überhaupt gesagt worden ist, auch aus die Gesell 
schaften anwenden. Auch die Gesellschaft seht eine 
g ü l t i g e E i n w i l l i g u n g voraus, die aber eine 
ausdrückliche oder stillschweigende (§.9«) , ") frestwil 
lige, oder (rechtlich) erzwungene (§. l l>li) scpn kann< 
Auch hier muH die L e i s t u n g , d. i. die Hinwirkung 
auf den Zweck, physisch und moralisch möglich seyn . 
(§. ic>2 folg.). Hatte man <lch in eine Verbindung 
eingelassen, die aufanglich den Schein einer rechtli 
cyen hatte; so fällt doch das Recht und die Verbind« 
lichkeit hinweg, sobald man von der Widerrechtlich
feit oder Unsittlichkeit des Zweckes überzeuget wird. 

*) Die stillschweigende Einwilligung muß aus den Um» 
ständen und lmzweydeuligcn Handlungen geschlossen 
werden (§. 96). 

/ Wie bep Verträgen überhaupt (§. 112), so wird 
man auch durch eine gesellschaftliche Vereinigung zu 
a l l e m , aber auch nur zu dem verpflichtet, wozu 
man sich ausdrücklich oder stillschweigend anheischig 
gemacht hat. Die ausdrücklichen Bestimmungen er
hellen aus den klaren Worten des Gescllschastsver 
träges; dic stillschweigenden werden vermittelst der 
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Aüslegungsrcgetn vorzüglich aus dem Zwecke der Ge» 
sellschast abgenommen.' Denn wer sich zum Zwecke 
verpflichtet, gibt eben dadurch zu den nothwendigen 

, M i t te ln , ohne die der Zweck unmöglich erreicht wer. 
den könnte, seine Einwilligung <I. i l « l>), wmn sie 
anders nicht bloß auf bestimmte Mittel beschranket, 
oder in Hinsicht einiger Mittel versaget worden ist.") 

' ) Wer z. B. in eine HandlunZsgesellschaft nur eine gc« 
wisse Summe einzulegen sich erkläret, tann zu einem 
größeren Betrage, so dringend ihn «uch der Zweck 
erheischte, nicht yenöthiget werden. 

§. . 4 6 . 

Die gesellschaftlichen Rechte und «Pflichten müs. 
stn «lsb aus dem, durch den Nereinigungsvertrag 
^§. i/,Z) genauer bestimmten, Zwecke der Gesellschaft 
abgeleitet werden. Der Zweck wird das gemein» 
s c h a f t l i c h e H este, so wie der ungehinderte Fort» 
schritt zu demselben die W o h l f a h r t der Gesell, 
schast genannt. Jedes Glied hat somit das Recht, 
von jedem andern Mitgliede zu fordern, daß es dct 
übernommenen Verbindlichkeit gemäß das gemein» 
schaftliche Beste befördere; und jedes Mitglied ist ge» 
gen alle übrigen verpflichtet, zum gemeinfhastlichett 
Besten bevzulragen. Wer sich mehrere Rechte, als 
ihm eingeräuMet worden sind, gegen die Mitglieder 
anmaßet, handelt widerrechtlich, so wie derjenige, 
welcher seiner Verpflichtung gegen die Gesellschaft 
nicht Genug c leistet ( j . n , ) . 

5'. . 4 7 . 

Durch den Nereinigungsvertrag erweitert matt 
in dem S i n n : seine Freyheit (§. 40 ) , daß man an« 
bere zur Bejir)erung des gemeinschaftlichen Zweckes 
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«nzuhalien, und ihn durch die verstärkte Kraft füg. 
ticher ẑu erreichen vermag. Der willkührliche Ge^ 
brauch unserer Kräfte wird aber auch in so fern l,v 
schranket, daß man, zum Zwecke mitzuwirken, und 
die Hindernisse aus dem Wege zu räumen, rechtlich 
gezwungen werden kann (§. » i , ) . Daher kann die 
g e s e l l s c h a f t l i c h e F r e p h e i t , ohne mit sich 
selbst in Widerspruch zu gerachen, nicht so weit aus-
gedehnet werden, daß man den allgemeinen Zweck 
zu zerstören, oder zu beeinträchtigen sich erlaubte; 
si« kann nur darin bestehen, daß man keine Ein
schränkung fühle, als wozu man sich durch den Ge-
sellschastsvertrag verpflichten konnte und verpflichten 
wollte. Unstreitig hat also auch iedes Mi tg l ied, in 
so weit es ohne Abbruch der gesellschaftlichen Verbin
dung geschehen kann, das Recht, sein Privat Bestes 
zu befordern. *) 

' ) Die Bemerkung, daß der Privat Vorthri l , wen» er 
dem aememschaftlichcn Nutze» widerstreitet, kein 
Wahret, sondern «ur ei» Scheingut ftp, ist, wo nicht 
in alle», doch in de» meiste» Fälle» wahr, Sie gee 
höret aber »ich» i» die Kechti- sonder« in die KluzF 
heitslehre. 

" ' " Obschorl gleich bepm Entstehen einer Gesell-
schaft einige M i t t e l , als unumgänglich nölbi e, für 
sich einleuchtend, oder durch ausdrückliche Verabre
dung festgeschet sind (z. > ^ 5 ) ; so müssen doch mehrere 
gesellschastlicheÄngelcgenheiten, b. i. Mittel zur Errei
chung des Zweckes, besonders solche, die von zufälligen 
und veränderlichen Umständen abhängen, erst in der 
Folge bestimmet werden. Die Bestimmung dieser An-
Delegenheittn^steht kraft, der natürlichen Unabhängig' 

?eit, 



'.' l ! 

teil (§. 4 2 ) , dafern nicht eineUi oder einigen Mit« 
gliedern durch den Vertrag oder durch das Rcchts-
geseß, (wie z. V i den Altern über die Kinder), die 
Oberherrschaft über die andern cingcräumet ist, tl l-
l e n Mitgliedern zu , und die Gesellschaft ist daher 
bine g l e i c h e (§. 1^2). I n einer gleichen Gesell? 
schast müssen also über die noch nicht bestimnuctt 
gesellschaftlichen Geschäfte, sall^ eine rechtskrafiige 
Bestimmung zu Stande kommen soll, in VersamM» 
lungen der Mitglieder Veranschlagungen geHüllen 
und Beschlüsse gefaßt werden, wöbe») jedes Glied 
berechtiget ist, seine Meinung zu eröffnen, d. i. sein« 
S t i m m e zu >yeben. I n der Versammlung können 
weder die gleich gethcilt«n, noch auch die m e h r e 
r e n Stimmen rechtlich e n t s c h e i d e n , was von 
allen zum Zwecke der Gesellschaft geschehen müsse. ») 
Sonst käme dem größeren Thcilc der Gesellschaft 
über den kleineren, der sich die Beschlüsse der Mehr
heit gefallen lassen müßte, die Oberherrschaft zu , 
was dem Begriffe einer g l e i c h e n Gesellschaft zu-' 
wider laust. I n einer gleichen Gesellschaft unterwirft 
man sich keiner f r e m d eil Wi l l kühr ; man hat al
so keinem Gesetze zu gehorchen, als dem, wozu man 
gleich aufanglich, oder in der Folge unmittelbar ein-
Hrstimmct hat. 

^) Man wendet cin.̂  ») die Gesellschaft, al« eine Mo» 
ralischr Person, habe Oinrn Willen > der durch die 

'Mehrheit ,dcr Bewcssungsgründe bestimmet werde; 
außer dem l>) würbe man nie zum Zwecke kommen; 
ja °> es müßt? sich sogar der beträchtlichere Theil 
den Widerstand des geringere» grf.illln lassen. l<>l°t. 
H. l. b. «l p. I I . 5. §. l?). S lh le t twe in . -Rech
te der Menschheit (§. -r?'». Ich aniworce, die Kes'lli 
sch«fl h«t «) Vinen Willen in Aufehnng des,?»e« 
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ltes, und der ausdrücklich oder stillschweigend deeeiti 
bestimmten, »'cht auch in Ansehung der u»blsti,!!ii,< 
gebliebenen Mittel. Hier ist vielmehr Einstimmung 
aller einzelnen (partirlen) Willen notl»l'endig, um 
sagen zu können, büß Einheit (Totalität) des Wil
lens vorhanden sey. Und wie kann man behaupten, 
daß die Mehrheit der Stimmen da« Uebcrgrwicht der 
Bewrgungsgründ« für sich habe? Sind denn die meh
reren immer auch die weiseren Stimmen? b) die 
Hlugheit fordert «»gezweifelt, daß man in einer gröc 
ßeren Gesellschaft die überwiegende Zahl der Elim» 
men gelten lassen aber die Maxime i»r Klugheit ist 
weder ein rechtlicher Verpfiichlungs- noch ein hin« 
länglicher Vermmhungsgrund, daß man auf seine 
Unabhängigkeit Verzicht Methan Hube <§. 96). Urber» 
Haupt folgt daraus nur, daß größere Ges llschaftc» 
bey der so verschiedenen Denkart der Glieder nicht 
leicht lohne eine Oberherrschaft bestehen können. Der-
kleinere Theil aber «> verlangt nicht Gehorsam, er 
beruft sich nur auf die vorbthallrne Freiheit, per» 
möge welcher nichts Neues über ihn beschlossen wer« 
den sott, als wozu er seine Einstimmung gigiben hat. 

Die Ochwiengfeil der Nerachschlagungett, und 
noch mehr die Schwierigkeit, einhellige Stimmen 
zu erhalten (vorig, f . ) , fordert die Klugheit auf , 
bep zahlreichen gleichen Gesellschaften die Maßregeln 
über vorzusehende Ereignisse gleich anfänglich in dos 
Reine zu bringen, und so wenig als möglich fünf» 
tigen Entscheidungen zu überlassen. Die Veslimmnn-
gen, welche die Glieder gleich bep der Errichtung 
oder in der Folge durch Einhelligkeit beschlossen ha» 
den, verbinden als (positive) Nertragsgesese (f. , 8 ) 
alle einzelne Mitglieder, selbst diejenigen, die spä< 
l«hin in die Gesellschaft aufgenommen worden sind, 

^ »l« 
^ > » - " 
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«ls eben so viele Bedingungen, unter denen ihnen, 
vorausgesetzet daß sie dieselben wußten, oder doch 
wissen konnten, die Ausnahme zugestanden, und 
von ihnen wenigstens stillschweigend angenommen 
worden ist. Alle Mitglieder haben auch «in Recht, 
auf die Erfüllung dieser Bedingungen, auf die Be» 
obachtung der Gesetze (Beschlüße z. Hs) zu dringen. 
Die Gesehe können also auch nur durch allgemeines 
Cinverstandniß wieder aufgehoben werden. Übrigens 
kann man auch in einer g l e i c h e n Gesellshast, un> 
beschadet des Wesens derselben, die bloße V o l l « 
streck u n g der Gesetze einigen Mitgliedern Vorzugs» 
weise überlasse« 

U n g l e i c h ist die Gesellschaft, wenn die Mil< 
glieder einem Oberhaupt« unterworfen sind, welches 
die Mittel zum Zwecke zu bestimmen berechtiget ist 
(>. ,43) . Eine Oberherrschaft gründet sich entweder 
in einem Vertrage (Unterwersungsvertrage) oder un
mittelbar in einem Gesetze, *) wodurch eine Person 
das Recht erhält, andere szu einem fortdauernde» 
Zwecke -! leiten. Und sie kaün einer bestimmten php» 
sischen oder moralischen «Person, t^z. V . einem Aus« 
schusse), oder dem größeren Theile der Gesellschaft 
dadurch zukommen, daß zufolge der beschlossenen 
Verfassung (des Nerfassungsvertrages) eine, v ie l t , 
oder die mehreren Stimmen entscheiden (§ . 148). 
Immer hat die Oberherrschaft wenigstens diese na» 
lürliche Begranzung, daß sie nur mögliche (H. i < z ) 
und nur solche Handlungen der Untergebenen, die 
sich auf den Zweck der Gesellschaft beziehen, zu 
lpelch-n» die Macht einzig anvertrauet ist, zum Ge« 
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genstande haben kann. Wenn man also die Ober, 
Herrschaft in eine beschränkte und unbeschrankte ein, 
tyeilet, so nimmt man die w i l l k ü h r l i c h e n Ve, 
hingunge» des Verfassungsvertrages zum Theilungs-
grundc an, Unbeschränkt heißt sie nahmlich, 
wenn sie keine anderen Gränzen kennet, als die sich 
schon aus dem Rechtsgeseße uberhau.pt, und aus dem 
Zwecke der Gesellschaft ergeben. Bestehen aber über, 
dieß noch andere willkührliche Bedingungen, an die 
sie in der Ausübung gebunden ist, so nennet man 
sie beschr änk t . 

' ) Po„ dieser Art iss, wie weiter un<fn gezeigrt wird, 
h<e Oberherrschaft der Aeltern über ihre Kinder,. 

§. ,6,< 

I n dem Begriffe der Vereinigung zu emem 
Zwecke liegt noch keine Unterwürfigkeit; und ein We. 
frn, welches den Vermmftgcbrauch hat, ist Ursprünge 
lich der Oberherrschast eines andern nicht unterwor» 
fen (§. ,l?). Die rechtliche Vermuthung streitet also 
für die Gleichheit einer Gesellschaft, so lange nicht 
«in Factum der Unterwerfung gczeiget werden kann 
(8, 6c,). Unstreitig aber können mannigfa! - <c Ver» 
nunftgründe, (die Schwierigkeit der Bcrachschlcr« 
gung und Einstimmung aller Glieder, die höhere 
Einsicht, Macht und Fürsorge einiger derselben, 
das Unvermögen sich selbst zu leiten u. m. a.), es zur 
(ethischen) Pflicht machen, sich einer Oberherrschaft 
zu unterwerfen. 

§. 1 6 2 . 

Fn der ungleichen Gesellschaft hat der Obere 
Überhaupt die (gesellschaftliche) Her rschaf t , (Macht, 

Ge. 
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Gewal t , Regierung), d. ,. das Recht, die Mittel 
zum Zwecke der Gesellschaft wirksam zu bestimmen 
(K. i <3), insbesondere aber, in Rücksicht auf die Form 
der Ausübung derselben, das Recht, über diese Mi t . 
tel den Untergebenen Vorschriften zu ertheilen, d. i . 
Gcsehe zu geben, sie nach Erforderung der Umstän. 
de abzuändern, und einzuschränken; den Gehorsam 
zu erzwingen ( § . , 4 6 ) , d. i. die Gesetze zu vollst«, 
cken; inbepdcn Rücksichten die nothige Aufsicht zu 
führen, auch die, ihm (stillschweigend) zugesagte, hö
her« Achtung zu fordern ( z .54 ) . Da aber der Obe« 
»c bcp der Ausübung seiner Macht die willtuhrlichen, 
oder doch immer die natürlichen rechtlichen Beschrän
kungen zu beobachten hac (§. , 6 0 ) ; so steht auch 
hier den Mitgliedern, ungeachtet ihrer Unterwürfig, 
fe i t , gesellschaftliche Frcyheit zu (§ . , < ? ) , vcrmö. 
Kt wellyer sie nie als bloße Mittel behandelt, son-
der« stets zugleich als Zwecke geachtet werden müs^ 
sen. ») 

' ) Man kann in der Behandlung der ungleichen Vesell« 
scliaft nnjtreitig , wie es auch häufig geschieht, noch 
viel mehrere NechtüsHtze aufstellen. Nur zlveiste ich, 
»b man fiel, dann auf den allgemeinen Begriff ein» 
schränke, und nicht vielmehr schon, z. B. durch An« 
führung der Hechte des Oberen in materieler Bezie» 
hung, in das besondere Gesellschafterecht abschweift' 
Vergleiche auch H r u g (Rechtslehre S. ,66). 

§. »53. 

' Der Begriff einer Gesellschaft enthalt Einheit de« 
l.Zweckes,Einheit des Willcns,Einheit der Kraft der Mit« 
«gliedcr als rechtlich nothwendig« Folgen. Daher wird die 
»Gesellschaft als ein Nernunstwesen, als eine m o r a l i < 
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sch e «Person, im Gegensatze der p h y sisch en «per« 
sonen (z. 2 ) , betrachtet. I n Rücksicht auswärtiger, 
(einzelner oder ebenfalls moralischer), «Personen, 
mit denen sie sich in keine gesellschaftliche Verbin
dung , in keine darauf gegründete Erweiterung oder 
Beschränkung der Rechte eingelassen ha t , befindet 
sie sich im a u ß e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n Verhält« 
nisse. Es kommen ihr gegen dieselben die Ursprung« 
lichen Rechte und Rechtspflichten zu ; sie kann aber 
auch ourch rechtliche Acte neue Rechte, (Eigenthums« 
»echt, Vertragsrechte), erwerben. Den Inbegriff al« 
ler dieser Rechte nennet man, im Gegensätze des i n« 
n e r e n , unter den Mitgliedern bestehenden., recht« 
lichen Verhältnisses (§§. i H 6 — i 5 Z ) , d a s ä u ß e r e 
G e s e l l sch a f t s r e c h t ; welches aber eigentlich 
<dem Objecte nach) einen Theil des außergesellschast,« 
lichen «privat-Rechts ausmacht (z, , 3 ) . 

f. , « 4 . 

Die Arten, wie Gesellschaften gänzlich oder in, 
Rücksicht einzelner Glieder aufboren, ergeben sich 
aus dem, was oben über die Erlöschung der Rech« 
tc ans Verträgen gesagt worden ist (<. " 9 ) . Sol» 
che sind » ) die gemeinschaftliche Einwil l igung; K) 
der vollständig bewirkte Zweck; 0) die physische oder 
moralische Unmöglichkeit, ihn zu erreichen; <!) der 
Eintritt der zur Auflösung bestimmten Bedingungen; 
«) Ablauf der Feit bev einer zeitlichen Gesellschaft; *> 
s) der Tod , oder die Zerstreuung der Mitglieder. 

*) Ob eine Gesellschaft eine zeitliche oder immerwähren», 
l>e sey, muß man aus der ausdrücklichen oder still» , 
schweigenden Einwilligung, vorzüglich aber aus dem » 
Zwfcfe beurtheilen. Daß man eigenmächtig aus einey ) 
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Gesellschaft austrete», dürfe, kann ohne b ,'ondl«>l 
Vorbehalt nicht behauptet werden ^F. l i l ) , 

I I . H a u p t s t ü ck. <.> / 

V o n dem besonderen Gcsellschaftsrechte. 

Aus den vielen möglichen Gesellschaft!:» gehör 
ren nur zwey in den Umfang des Naturrechtes, 
«ähmlich die Familie und der Staat (ö. »3). Mit 
dem letzteren beschäftiget sich das öffentliche Recht, 
Die Familie loset sich in die NhH»,ind in das Rechts« 
verhaltniß zwischen Ht tern und Kindern^auf. Aus 
der Anwendung der Grundsätze des allgemeinen Ge< 
sellschaftsrechtes aus die Familie, um die darin vor» 
kommenden Rech t e und Nechftspfli chten zu ent. 
wickeln, entsteht das besondere gesellschaftliche 
Privat-Recht, oder das F a m i l i e n r e c h t . Vep 
Behandlung desselben müssen also die bloß ethischen^. 
Wichten der Mitglieder der Moral überlassen, und ^ " . ^ ^ 1 
nur in sofern in Betrachtung gezogen werden, als / l^ l -B^» 
zu dem, was einer offenbaren ethischen «Pflicht wi» 
derstreitet, fein Recht, andere zu zwingen, Statt ^ / H ^ « ^ 

>c,b). / M W » ' ^ finden kann (§. 
/ ' 

§. ,88. 
!-' 

»H^M» ^ > M 

Zur Auffindung der, für die besonderen G«> 
sellschäften gültigen, Rechtswahrheiten ist es noch, 
wendig» den Zweck, wodurch sich die besonderen 
Gesellschaften hauptsachlich von einander unterschei» 
den, außer Zweifel zu sehen. Mie schwer ab?r bey 
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einigen Gesellschaften dieses Unternehmen sey, de» 
wahren sogleich die immer noch fortwahrenden Slrei, 
tigkeilen über den Zweck und Begriff der E h e. Da» 
rin 2) ist man woyl einig, daß die Ehe als eine 
Verbindung zwischen «Personen verschiedenen 
Geschlechts zu einem gemeinschaftlichen und fo r t 
d a u e r n d e n Zwecke gedacht werden muffe; allein 
über den Inhalt des letzteren, weicht man sehr von 
einander ab. Laßt man K) bey der Erklärung der 
Ehe den Zweck mit Einigen ganz unbestimmt, und 
der willtuhrlichen V e r a b r e d u n g offen, so hört 
er auf, ein Gegenstand der ph i losoph ischen 
Entwickelung (§. 1 ? ) , gibt man ihm c) mir Ande-
rcn so allgemein an, daß er mit den Zwecken ande 
rcr Gesellschaften Hbttein trifft, oder daß sich der 
eine vertragschließende Hhci'l-dnb'ey den einen und der 

^ - ^ M » » 5 andere einen andern Endzweck denken kann, so hört 
^,. er auf, der Zweck einer eigenen besonderen Gc« 

sellschast, und wohl gar der Gegenstand eines Wil . 
^ ^ ^ ^ ^ M . lensvereinZ, eines Vertrages (§. 97) zu seyn. 6) 
A ' * ^ ^ B l o ß e Gesinnungen und Neigungen aber könne», 
^H'>M, .^ch,^ weil sie keinen Zwang verstatten, auch nicht Gegen» 

" stand von Rechten seyn, somit nicht den Zweck und 
das Wesen einer recht l ichen Gesellschaft ausma
chen. Gesichert gegen diese Bemerkungen sind e) die
jenigen Schriftsteller, welche die B e f r i e d i g u n g 
des Geschlechts t r iebes zum Zwecke der Ehe 
'bestimmen. Da aber diese Befriedigung nur in so 
fern rechtlich gefordert werden kann, als sie unter 
mora l i schen Sch ranken und daher auf eine 
naturgemasse, d. i. auf eine solche Weise gesehen 
soll, daß dadurch die Zeugung seines Gleichen we° 
nigstens nicht verhindert werde; (tz. 104) ' ) so scheint 
mir die Erklärung dir Ehe, sie sey eine Gesellschaft 
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f ischen Personen verschiedenen Geschlechtes zur Zeu
g u n g von Kindern, noch immer den Vorzug vor 
«mdern zu verdienen. 

^ Näre, wie man behaupten wollte. ») der mehr^ 
mah l i ge Beyschlafd ie Absicht der Verbindung, 
so verdiente sie wohl nicht den ehrwürdigen Nahmen 
der Ehe, und sie hätte, wie ein neuerer Schriflstel^ 
ler richtig erinnert, de» sittlichen Wevlh nicht, eine 
besondere Stelle in eiuem Lehrbuche der Moral oder 
des Naturrechts einzunehmen, v) NachHufeland« 
Lehrs. de« Nnturr. §. z?4 u. 357 bezieht sich der 
Zweck zwar auf die Verschiedenheit de« Geschlecht», 
übrigens tömite er. wofern er nur physisch und mo» 
ralisch möglich ist, sehr verschieden seyn. c) Unbe« 
stimmte, und wohl auch unter «Personen de« nähm, 
lichen Geschlechts oder Hey solchen. denen man doch 
allgemein die Fähigkeit zum Ehestände abspricht, ge» 
denkbare, Zwecke sind.' die gemeinschaftliche Vol l , 
fommeuheit, (Ta f i n g er : Lehrs, des Naturr. §.46) 
»der die, von vielen Moralisten und Nechlsgelehrten 
wenigstens »ushülfsweise angenommene, gemein« 
schaftl iche H ü l f l c i s t u n g commune vitoe »ch> 
lululiu»! , in<!iv!äu» vi!»« e»n«oci<»t>n). T . I . <ph» 
E n q e l h a r d s Vers, über den wahr. Vegr. der Ehe. 
tlossel 1776 I. Kap. <l)Fichtei (Grundl. de« Naturr. 
I I . Th. <2. 201) leitet aus dem Satze, daß unbegrenz
te Liebe von des Weibes, unbegränzte Großmuth von 
des Mannes Veite das Wesen der Ehe ausmache, 
und Krause iGrundl. des Naturrecht« I. Th.) vor» 
züglich aus dem «principe der Liebe sehr fruchtbare 
Folge» für die Moral und die Gesetzgebung ab; di« 
gegenseitigen Zwangsbefugnisse der Ehegatten können 
«her daraus nicht bestimmet werden. «) Den Zweck 
der Befriedigung de« Geschlechtstriebe«, de« au»« 
schließlichen Beyschlafs, des wechselseitigen Be fitze« 
der Geschlechtseigenschaftrn, nehmen «n: Jakob . ' 
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phil. Nechtsl. 5. 539. folg. Heydenreich.- Syst, 
des Naturr. l l . T!). S. »67. Echmalz / Annaley 
der N . de« M. des B, und der Volk. I . H. I . IV. 
Kant.- Nechtsl. S. ia?. B a u e r : Naturr. S. «Z. 
Meister.- scaturr. T . 4 »5. , 

§. »5?. 

Der eben in dem Begriffe der Ehe aufgescell» 
te Zweck derselben, dafern er vollkommen, d . i . auf 
menschliche, und nicht auf eine bloß thierische Weil 
sc befördert werden so l l , erheischt innigste Gesellig
keit, den vertrautesten Umgang und unzerthciltes I n ° 
leresse der Ehegatten (Liebe mit Achtung). *) Da« 
durch wird er zu einem Vernunstzwecke, wobcp dex 
Ehegatte, indem er sich dem andern hingibt, dennoch 
die Würbe eines vernünftigen Wesens, (Selbstzwe
ckes §.2.), und seine lpcisinlichkcit bcpbehalt. Jeder 
qndere Zweck dagegen, der mir in der Befriedigung 
her Sinnlichkeit (eigener oder fremder) besteht, wür
diget die Menschheit gegen die Ordnung der Natur 
und gegen die laute Stimme der Vernunft zu einem 
bloßen Werkzeuge der Sinncslust a b ; und kann al« 
so fein Gegenstand der Zwangsbefugniß, folglich 
kein Gegenstand eines verbindlichen Vertrages (s, 
i c^) , geschweige denn einer gesellschaftlichen Verbin. 
düng ftvn. " ) 

») Reine, jugendliche Gemülhcr bleiben vor ihrer 33er» 
Hindu»« bep diesen nächsten, auf den letzten hinfüh
rende», Zwecken stehen, ohne vielleicht in derlln» 
schuld ihres Herzpn« sich jene« letzten Naturzweckej 
deutlich bewußt zu seyn. Ney allen edleren Seelen 
sind sie alt die wesentlichsten Bedingungen mit dem 
Hauptzwecke so innig verbunden, daß sie mit dem» 
selben gleichsam in<k<ne« zusammenschmelzen. Nergl. 

3 . 
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K.'Chr. O. s c h a u m a n n : Mann und Weib, oder 
Teduclion der Ehe. Meister. ' Noturr. S . Z79 und 
Ä r u g - Slechtslehre. G. ^ 1 . 

**) Der Einwurf, >>aß die sich ehelichmden Personen 
nur sehr selten die Fortpflanzung w i rk l i ch beatsich. 
tigen/ das) sie sich vielmehr ganz andere (empirische, hi . 
storische) Zweite vorsetzen,«trifft diesen Zweck eben 
so weni», als jeden andern Vernunflzweck, von den» 
doch einzig hier die Rede ftpn kann. Das Schicksal, 
daß die Absicht in Unfruchtbaren Ehe» nicht erreicht 
werde, hat die ehe mit vielen andern fruchtlosen Ge» 

' sellschoflen gemein. Genug, wenn die Erreichung des 
Zweck«, »ornach zu streben sich die Ehegatte» vorse« 
tzrn, nach den Naturgesetzen möglich ist. Ob attr, 
dafern sogar die Möglichkeit verschwindet, die Ge
sellschaft, wenn ihr gleich die positive Gesetzgebung 
die Rechte des Ehestandes ertheilet, dennoch im ei, 
grnilichen philosophischen Ginne rme Ehe s,h «sie,» 
>,e andere Fragen 

§. , 6 8 . 

Die Ehe fordert zu ihrem Daschn, wtt jede 
Gesellschaft (§. 1 <3), einen Vertrag (Ehevertrag), und 
dieser zu seiner Wirksamkeit eine gültige E i n w i l -
t i d u n g und die M ö g l i c h k e i t d e r H i n w i r « 
t u n g a u f d e n Z w e c k s 1 < <). Ungültig ist ak 
so die Ehe, abgesehen von einem Mangel in der Wil» 
lenserklaning ftztz. 9 6 — 9 8 ) , ») wenn den Personen, 
(wie Unmündigen, Nahrsinnigen, Volltrunkenen), 
das phpsische, oder i ) dc,s icchtliche Vermögen zur 
Einwilligung (§.98) mangelte;t) wenn «in wesent« 
licher Inchüm öder Betrug bep dein Gegenstände, 
(wie in Rücksicht der «Person oder der zur Ehe n>e» 
scntlichen Eigenschaften tz§. 9 9 — » u » ) , ' ) oder »vi« 
derrechtlicher Zwang (§. , 07) unterlief; " ) cl)wenn 

die 
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die Erreichung dcs Zwecks für die vertragschließei!-. 
d m Theile schlechterdings (phpsisch) unmöglich, " ' ) 
oder einer offenbaren ethischen Wicht zuwider seyn 
würde. " " ) Übrigens wird die Ehe, wie jeder an» 
dere Vertrag und so wie jede Gesellschaft, schon durch 
die gültige Einwi l l igung, (nicht erst durch die Nep-
wohnung,) geschloßen. 

' ) E« lommt der positiven Gesetzgebung zu. den oft zwei« 
felhaften Fragen, ob ein Irrthum von gewisser Art 
ein wesentlicher oder nur ein Nebenirrlhum bii, dlin 
Gegenstände, oder bloß bey den Umstände» des Ver« 
«rage« sey, durch eine genauere Auteinandersctzumj 
der Fülle zu begegnen. 

" ) Daß eine, wegen Irrthum« oder Zwang« ungülti, 
ge,<t hc du«h die nachgefolgte (ausdrückliche oder stille 

schweigende) freye Einwilligung slechtikraft erhalte, 
versieht sich von selbst. 

' " ) Z. B. wegen, bey Schließung der Ehe vorhandener 
unheilbarer Unfähigkeit zum Btyschlafc, sie mag übri< 
gen« absolut oder bloß respectio sehn. 

"»») Wir z. B., da die Zusage dem ausschließender! 
Hechte eines Dritten Widersprüche. I n wie fern die 
Ehe unter nahen Verwandte» zur Erhaltung der 
häuslichen Zucht und Reinheit der Gllten durch die 
nwralische Vernunft verbothen sey, untersuch« zu
vörderst die Moral, nach deren Ausspruch sich d«e 
naturrechtliche Urtheil über die rechtliche Haltbar»,« 
einer solchen Ehe richten muß (L. l55 oergl. mit §§. 
»04 u. ic>5); wai da« göttliche, geoffenbarte Grs'tz 
darüber anordne, erkläret der Religioni-Lehrer; die 
Gründe, aus denen solche Ehen auch von der bür-! 
gerlichen Gesetzgebung verbothen werden, erörtert die 
Vtaatilehre und die «Philosophie de« positiven Rechte«. 
Nergl, ^ 1 o n » « » q » i « l l «5NI!» ä« l l l ix X X V I . eil, 

Jakob« . Phil. Nechtil. F. 55. Fichte- Grundl, de«! 
Naturr. s . lli5!folg> « rüg . ' Rechtslehre <L. 45«, 
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§. l S g . 

^ Die Rechte und Verbindlichkeiten der, Glieder 
einer Gesellschaft stießen aus dem Zwecke , und aus 
den, durch den V e r t r a g (gültig) bepgcsüglc», Ne
stimmungen (ß. ,/>5). I m Allgemeinen ist es also 
auch in Rücksicht auf die Ehe rechtliche Forderung 
der Vernunf t , daß der Ehegatte alles das thu«, 
was zum Zwecke nothwendig ist , und daß er alles 
unterlasse, wodurch die Erreichung des Zweckesund 
die rechtliche Erwartung des Ehegalten unmöglich 
gemacht, oder offenbar erschwert wird. Den näheren 
Ausschluß hierübet können nur allgemeine und be
sondere Erfahrungen und psychologische Beobachtung 
gen ertheilen. Diesem gemäß verlanget der Zweck, 
wenn er durch die oben (§. 167) angeführten näch
sten Mittel vollkommen erreicht werden soll^ vorzüg
lich l ü) vcls Zusammenleben der Ehegatten; weß-
wegen der entwichene Ehegatte zur Rückkehr ange
halten werden kann; I,) Einschränkung der ehelichen 
Verbindung auf eine Person von jeder Seite, (Mo
nogamie) mit Ausschluß der Vielmännerei), Viel 
weiberei Gemeinschaft der Weiber u. d. g l . ; c) stren
ge Beobachtung der chllichcn Treue, welche vorzüg
lich durch Vermischung mit einer andern «Person (Ehe
bruch) verletzet wird. ' ) Auch sind die Rechte und 
Rcchts-Michtcn der Ehegatten, weil sie aus persön
licher Zuneigung und <?„s persönlichen Eigenschaften 
beruhen, als ganz vcrsöüüche zu betrachten (§. l i ß ) . 

' ) Vergl. Fedecs « r u M . E. 144. f»l«. C. ss. E. 
Schmids Vers, rmcr Moralphil. §. »8». folg. 
S c h m a l , a. a. O. Hof l»l l«er« Namrr. §.406. 
« rug< «rchtslehre S . ^ 8 . Unstreitig zeigt sich auch 
hier der wohlthätige V„!fiuß der gcoffenbarten 8le« 
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ligion und der bürgerlich!'» Gesetzgebung aufdieSitt< 
lichfsit und Wohlfnhrt der Menschen, indem sie dtt 
eben angeführten Bestimmungen auidrücllich ul< 
Pflichten der Ehegalten «klären, und hierdurch ou> 
ßer Zweifel setzen, daß di« «Personen sich nur nm^ 
diesen Bedingungen die eheliche Verbindung zusagen 

wollen. Wa« aber Rechten« sey, wenn da« Gegen, 
«heil im Ghevcrtroge verabrede« worden ist, ergibt 
sich «u< L. i55. vergl. mit §§. ,04 und io5. 

§. »60. 

Die ' Ehegatten führen eine gemeinschäftluhe! 
Haushaltung (vorig. §. , ) , welche durch das Recyt?» 
verhaltniß mit ihren Kindern und Hausgenossen, wo» 
von t'.efer unten die Rede ist, noch mehr erweitert 
wird. Sie hatten vor der Verbindung ein ab,,,eso»i 
dertcj Vermögen, sie erwerben in der Ehe; sie ha» 
den aber auch wahrend derselben «inen manni,isal. 
tigen Aufwand zu machen. Durch den Hauvtver» 
trag (§. i 5 8 ) räumen sie sich nur gegenseitige Rech/ 
te aus ihre «Person ein, nicht auf ihre O l ü c k s g ü < 
t e r . Was sie, ohne gemeinschaftliche Zueignung 
oder Vct t rag, gemeinschaftlich wahrend der Ei)« 
erwerben, darauf haben sie auch verhaltnihma> 
ßigeu Anspruchs. 8 5 ) ; und eben so muß auch 
der Auswand auf das Hauswesen, woran bep° 
de Theil nehmen, gemeinschaftlich getragen werde» 
s§. 3.4). Die übrigen Güter der Gatten, sie mogci 
dieselben vor oder wahrend der Ehe erlanget haben, 
machen ein abgesondertes Eigenthum derselben (eben 
da) aus. ' ) Darüber können jedoch ausdrückliche 
oder stillschweigende Nebenvertrage (h. ,2c» Ehe/ 
«pacte), oder, aus politischen Gründen, die bürgerli» 
chen Gestße andere Versügungen enthalten. 
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' ) Hinnt hält die Glücksgüter der Ehegatten für gemein, 
schattlich (»ll-chtil. S. ic,?.), und dich scheine? auch 
aus der §. 157 behaupteten Noihwindigkeit eines un» 
zerlheilten Inlercsses zwischen den Gatten zu folgen. 
Allein diese Nochwendigkeit ist doch immer nur eine 
durch die vollkommene Erreichung des Zweckes der 
Ehe bedingte; es ist daher in der letzteren, wie in 
jeder anderen Gesellschaft (§. 147), ein Privat - In» 
leresse zulässig, so weit es dem Endzwecke nicht wider
spricht , oder wenn der Fall einer Treulosigkeit (§. < 19 
5.) eintritt. Noch viel weniger läßt sich daher mit 
Fichte (Grundl, des Nalurr. l l . Th. V. ,8?) behaue. 
<en, daß die Frau ihrem Manne mit der «Person «uch 
hie Glücksgüter hingebe» 

§. i S l . 

Über die zweckmäßigste, und dahel auch im 
Zweifel rechtmäßiges. 169), 3l e g i e r u n g ( § . 162) 
des Hauswesens müssen uns abermahl Erfahrungen 
und Beobachtungen belehren. Zu den verschiedenen 
Zweigen der Hausverwaltung sind auch verschiedene 
Kenntnisse und Eigenschaften nöthig, deren einige 
gewöhnlich das eine Geschlecht vor dem anderen vor» 
aus hat. Nach dieser Anleitung der Natur sollen sich 
die Ehegatten von Rechtswegen in die Geschäfte des 
Hauses theilen, und in zweifelhaften Fällen sich 
wechselseitig darüber berathen (§. 148). Bep der na
türlichen und durch die übliche Erziehungsweise noch 
verstärkten Überlegenheit des Mannes an Einsicht 
legt jedoch der gemeinschaftliche Z w e c k , den bep-
de wollen, und den sie nach Kräften befördern müs
sen, der Gattinn die Verbindlichkeit auf, in einem, 
nach gepflogener Verathung noch übrig bleibenden, 
Widerstreite der Meinungen. womit die E i n h e i t 
des Planes nicht bestehen, somit der Zweck nicht ge», 

cp str-' 
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fördert werden könnte, dlr Enlscheiduug des Gat 
ten den Vorzug einzuräumen, und ihn als das 
Oberhaupt des Hauses anzuerkennen. ") 

*) « l o l . äe >. d. et p. I I . /;. z. z. ? u l l « n 6 v r l 6e 
l. n. «t ß. VI . ,. §. i l . V « t e l : Unters. S. 23z. 
K a n t : Nechltl. S. ,ic>. T i e f t r « nk: phil. Unters, 
l . S. 369 folg. Fichte. ' Grundl. desNaturr. V.215. 
Die meisten Naturrechtslehrcr gebe» keine Obcrherr. 
schaft in der Ehe zu. Vergl. Schott« jur. Woche», 
blütt. I. B. S. 757. folg. Wolf sogt: NcUul»!ilbi m». 
ritu» lmo«l>um i» uxnl«w inuililm «ibi «ll0Z!»l< ne> 
quil. ' 31 »ein »xul nriugllnl! no» contrallicit, >unz>» 
z>Htien!i'l t2i>6l!!n )n >u« ll«nü!t. I . !^. l ' . Vit . §. ^Z/. 
Die Meinungen über die Oberherrschaft des Mannet 
würden wahrscheinlich nicht so getheilet seyn, wenn 
man sich von derselben einen so gemäßigten Begriffgc-
Mllcht hätte, als der scharfsinnige Verfasser der !ilb> 
Handlung über die Ehe (Franks, und Leipz. 1778) 
in folgender Stelle.- „Die Herrschaft eines Mannes 
„über seine Frau ist so verschieden von aller andern 
/.Herrschaft, daß der Nähme bey der Sache allein 
,,das Fürchterliche aufmacht.— Ein Mensch verdient 
„eine allgemeine Verachtung, der den schwächeren 
„drückt; —wo die Tyrannei) des Mannes das Weib 
„zur Nebellinn gemacht hat, da muß jeder wünschen, 
„dem Weibe zu Hülfe zu komme». Die Herrschaft 
,,dei Mannes über die Frau muß nicht sriin, wie des 
„Herrn über seinHaus, sondern, nach dem Ausspruch 
„eines Weisen des Alterhums, wie der Seele über 
„den Leib. Wie ein paar gleich gestimmte Lauten wür. 
„de besser senn, denn sehr oft muß die Seele nach» 
„geben, wie ein paar gleich gestimmte Lauten sage 
„ich, von denen, wenn die eine gespielt wird, die 
„andere mitspielt." 

§. >5^. 
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Die Eingehung einer z e i t l i c h e n Ehe (§. 15^ 
<?) »rare im G l und« nur wechselseitige Verheißung 
«incs mehrmahligcn Beischlafes, eine Verabrcdling 
welche sich als eine stillschweigende nicht ansehen laßt 
(§» " ? ) , ' ) und wenn sie ausdrücklich geschähe, 
Nimmermehr verbindlich wäre (§. ,56) . Die ehe
liche Gesellschaft muß, soll sie gültig sevn, vermöge 
ihres Endzweckes und der damit innigst verknüpften 
nächsten Zwecke (§. 167), auf die Lebenszeit geschlos. 
sen werden. Wenn also durch Z u f ä l l e (§. 164 
«) während der Ehe der Endzweck (§. , 5« ) unerreich» 
bar würde; so könnte dcßwegen dennoch die Auslö
sung derselben nicht gefordert werden. Nebst den 
Netrachtungen, daß die Folgen solcher Zufälle wider 
Nernnlthen oft noch zu heben sind, und daß man 
im Zweifel nicht annehmen kann, daß der eine ver
unglückte Theil auf den F a l l , da doch die nächsten 
Zwecke der Ehe erreichet werden können, sich Ursprung, 
lich zur Auflösung stillschweigend verstehen wol l te, 
würde auch die, unter solchen von der Willkühr un-
abhängigen, ausdrücklichen Bedingungen geschlossene, 
Verbindung wieder nur eine zeitliche, folglich keine, 
rechtlich erzwingt)««, Ehe sepn. Aber durch nachge
folgtes wechselseitiges Einverständniß (§. , 64 « ) , da-
sern auch die Rechte anderer theilnehmenden Perso
nen (wie der Kinder) sicher gcstellet würden s§. ,04)5 
könnte nach der philosophischen Rechtslehre die Ehe 
aufgehoben, i« es könnte wohl auch einseitig auf 
die Auflösung gedrungen werden, wenn der andere 
The.il d ie, nach dem Begriffe der Ehe als wesentlich 
zu betrachtenden, Bedingungen (§. 169) durch bos
hafte Verlassnng, grausame Behandlung, durch 
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Ehebruch, oder lasterhaftes Betragen übertreten würde 

«,!>. .55 e). " ) . 

-) G. H o g o ' i Lchrb. de« Naturr. §. '90. 

" ) Ich kann mir hier eine Anmerkung nicht versagen. 
Der scharfsinnige Schriftsteller Ge rha rd sagte zu 
seiner Zeit ganz richtig: lioclet.i«, quam manimonium 
vuesnl , l l i i l icil l im»« «lt t!»e!2llnnil!, <̂ u<)<l m«xim«e > 
^iueil« ml>l<>Iil«l>» n i ixc i^ i^ «x iu l t i , l lecorl, v l i ü l , 
i innelii »r >>j> ^-»elci>^>t>«, nec non «x i>«!ur» neßu-
l i ! cleäucenUll lilllnue l u i l im ennlül'., ^ e l i n . iur. n«!. 
§, H. le<z.). Verfiele» ober mehrere neuere Schrift» 
steller nicht in ein anderes Extrem, da sie in ihren 
Lehrbüchern Lehrsätze von der Ehe aufstellen, welche 
jungen Gemüthcrn, so viel ich einsehe, wohl nicht un
anstößig und in der Anwendung Hey cioilisirten Natio
nen von gar keinem Nutzen sepi, können? S . K r u g « 
Rechts!, s . 465. 

> Der Vertrag, wodurch sich Personen verpsiich^ 
ten, künftig mit einander eine Ehe einzugehen, heißt 
ein E h e v e r l o b n i ß.) Die Erfordernisse zur Gül 
tigkeit desselben ergeben sich mit Rücksicht auf die 
allgemeine Venragslehre aus dem Begriffe von selbst. 

/Die Wirkung des Eheverlobnisses ist das Recht, zu 
verlangen, daß alles, was die künftige Ehe verei
teln oder erschweren würde, unterlassen , und daß 
in der Folge die Ehe wirklich geschlossen werde., Gleich
wie aber andern Vertragen oder Gesellschaften nicht 
erst ein Vert rag, sie künstig errichten zu wollen, 
vorausgehen muß, eben so wenig ist es auch bey 
der Ehe nolhwendig. Vielmehr sind Ehcverlobnisse, 
weil sie der, vorzüglich bep der Ehe wegen ihres 
eigenthümlicken Zweckes l H . i 5 6 u. ,57.) so wichti

gen, 
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gen, unmittelbaren Frepheit des Willens zu nahe 
treten, höchst bedenklich. 

§. 164. 

Wenn in der Ehe Kinder erzeuget werden, so 
entsteht in der Familie ein neues Rechtsverhaltniß 
(§. i55). Die Kinder (Erzeugten) haben ein ur° 
sprüngliches Recht, als sinnlich vernünftige Wesen 
(Personen) zu existiren, die zur Ausbildung und Ver
vollkommnung , zur Sittlichkeit und Glückseligkeil 
bestimmet sind (§. / . , ) . Alp dem Unvermögen, in 
dem unreifen Alter (wahrend der Minderjährigkeit) 
von ihrem Rechte selbst zweckmäßig Gebrauch zu ma-
che», ist es ein (unbestimmtes §. 73) gemeinschaft-
lichcs Recht der Menschheit, sich der Hülfloscn an» 
zunehmen (H. ^5), dafern nicht gewisse Personen ein 
(bestimmtes) näheres (ausschließendes) Recht besitzen, 
für sie Sorge zu tragen, damit sie wegen unreifen 
Alters ihre vernunstmäßigc Bestimmung nicht verfehl 
len, d. i. sie zu erziehen. Diese Personen sind die 
Altern (Erzeuger). Sie betrachten sich nicht 
ohne Grund als die Ursache des Daseins ihrer Kin
der , welche die laute Stimme der Natur und der 
Vernunft durch die engsten Bande an sie geknüpfet 
hat (§. sin). ' ) Ihnen werden sie nicht nur, wie 
allen übrigen Menschen, durch die moralische, sie 
werden ihnen auch durch die rechtliche Vernunft 
(durch das Rechtsgesetz) zugewiesen. Sie haben das 
Kind durch den eigenmächtigen Act der Zeugung auf 
die Welt und dadurch, wenn sie es verwahrlosen, 
in einen elenden Zustand gcseßet, worin es sich und 
Anderen zur Last fallen würde; sie müßen sich da
her bemühen, es mit seinem Schicksale durch Erzie
hung zufrieden zu machen. " ) Aus der strengeren 

Mich: 
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Wicht der Altern, der sie sich ohne die Überzeugung, 
daß andere an ihrer Stelle dieselbe eben so gut er 
füllen würden, nicht entfchlagen dürfen, steht ihnen 
also das Vorrecht (§. 65) z u , die E r z i e h u n g 
ihrer Kinder zu übernehmen. 

») S . Fichtc 's Grund!, de« Naturr. §. 40. folg. H. <3. 
von G l 0 b i g : über die Gründe und Gränzen der vä> 
terl. Gew. K. 1«. folg. Dresden, 1789. 

H'l) Mehrcrc Nechtslehrer holten die Erzichungspssicht, 
weil sie in einer pos i t i ve» Dienstleistung besteht, 
für eine ethische, welche aber durch den Ehevertrag, 
oder durch den Staat, dem an der Volksmenge gele, 
gen ist, in cineZwangspsiicht übergehen tonne. (6,« K « n-
v̂  a11 i. n. It . §. 57. I a e 0 b: phil. Rechtsl. 5. 562, 
H o f f b a u c r : Naturr. §. 407. F i c h t e : a. ja. O, 
5. 46. Gros.- philos. Nechtswiss. S. 92. A r na-
Vlechtslehre S. 474). Allein wer ein moralisches We
sen ohne dessen Einwilligung durch fein Factum einer 
Hülflosen Lage Preis gibt, ist schon aus dieser That 
verbunden, für die Abwendung des Uebels von demselben 
Sorge zu tragen <§. 48). Stützet man die Obliegen
heit einzig auf den Vertrag der Ehegatten , so wäre sie 
durch ihr Einversiandniß erlißlich, un> fiele mit dem 
Tode des einen Theils weg (§. i6 l ) . Durch die Ehe 
oder durch den Staat wird das Recht der Kinder nicht 
erst gegründet, es wird nur, da sie es selbst zu schüfen 
außer Stand sind, durch bestimmte Vertreter gesicheri. 
Vergl. I . L. G. Scha n m anns.- cril. Mhandl. XtV 
Meister, ' Naturrecht S. ?6'. -Bauer.' Noturnch'. 
V. »37. 

Der iunge Mensch bedarf zur Erreichung ftlnei 
Bestimmung einer drcufachen Erziehung. Er muß 
genähret, gepfleget , g e s u n d e r h a l t e n , es muß 

seine 
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seine s i t t l i c h e Vernunst ausgebildet, er muß durch 
Unterricht zu allerley n ü t z l i c h e n Zwecken geschickt 
gemacht werden, «physische, moralische, pragmati« 
sche Erziehung). I n der ersten Kindheit kann der 
Mensch nur auf eine mechanische und sinnliche Weise 
zu gesetzmäßigen und nützlichen Handlungen besiim» 
mct, von gesetzwidrigen und schädlichen abgehalten, 
aber auch bcy der allmahligen Entwickelung seiner 
Fähigkeiten muß er bis zum vollständigen (gemeinen) 
Verstandes' und Vcrnunflgebrauch durch fremde 
Einsicht und Wil lruhr geleitet werden. M i t der Er» 
zichung steht daher nach dem Rechtsgeseßc die Ober
herrschaft ( ä l t e r l i c h e G e w a l t §H. iöc> u. 152) 
in der innigsten Verbindung. Das Recht der Äl» 
lern, die (unvollbürtigcn) Kinder zu erziehen ist also 
der wahre, nächste Grund der alterlichen Gewal t ; 
nicht, wie H o b b e s (6e ci'ue c. y. j . Z . ) aus 
seiner zu weit getriebenen Schilderung des kriegeri
schen Naturstandcs schließt, die Occupation der Kin
der, damit sie, wie er sagt, nicht zu Feinden der 
Altern aufwachsen (§. 3 , ) ; noch die überwiegende 
Stärke ( d e l > i > u o r M s . ele ^»l»-. r>ol, c. I . §.y.) 
oder die Zeugung; ") noch endlich die vermuchetc 
Einwilligung der Kinder (ß. 9^) . " ) 

*) Uso, ,»« <Ie 1. l>. «>, z>. I I . §. §. ,. Nur mittelbar, 
d. i. vermittelst bell ausschl ießenden Erziehung«» 
rechtes, hat die ö l t e r l i c h e Gewalt in der Erzeugung 
ihre» Grund (F. 16^). 

»*) l ' i islen 6 <, 1 l <le i . n. «t ß. VI. 2. §. ^. J a k o b : 
phil. Nechtsl. §. 5?^ folg. 

tz. ,t>«. 

Der Grund (vorig. §.) und Zweck der den A l 
ken» zukommenden Rechte (die Erziehung) bestimmet 

ihre ' 
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iyre Dauer und ihren Umfang (folg. §.). Sie neh, 
nien mit der Geburt oder vielmehr schon mit der 
Zeugung ihren Anfang, und dauern so lange fo r t , 
als ihre Ausübung zur Erziehung nothwcndig ist, 
l̂ biö zur V o l l j ä h r i g k e i t §. , 65 ) . I n dem,Zeit, 
r.ume der Unmündigkeit (§. 98) ist das Rechtsoer° 
lMtniß zwischen den Altern und Kindern als ein, 
5 ui) e r g e s e l l s c h a f t l i c h e s zu betrachten; ' ) es 
geht erst dann in eine rechtliche G e s e l l s c h a f t 
über, wenn das Kind bep zunehmendem Verstandes-
gebrauche den Grund davon einsieht, und mit dem 
Zwecke der Äliern (es zu erziehen) seinen Willen 
(erzogen zu werden) vereiniget ( § . i / , 4 ) . " ) 
Die Gesellschaft zwischen Altern und Kindern ist also 
eine ungleiche (§. i ^ 3 ) , und durch das Rechtsgesey 
yebothen. Daher kann das K i n d , welches der Er
ziehung noch bedarf, auch mit Zwang angehalten 
werden, in dem väterlichen Hause zu bleiben. " ) 

5) Hey den reich in seinem Systeme des Naturrechts 
S. i56. f. trägt aus dieser Betrachtung da« sirzichungs-
recht der A e l t e r n ' i » dem absoluten Naturrechte 
vor. Da «der das vorzüg l iche 5'echt der Aeltern 
in dem Acte der Zeugnog seinen Grund hat, und die 
außergesellschaftlichen Erziehungsrechte von den gesell» 
schaftliche» , ohne in Wiederhohlung j» verfallen, 
nicht getrennet werden können; so fand ich es zweck» 
mäßiger, sie hierzu behandeln. 

'-') Ho f f b a u e r a. a. O §. ^»3. und Schma lz i n 
dem nllt. Stalltsr. §. 32. nehmen zwischen Aelicrn und 
Kindern keine Gesellschaft an, weil die letzteren sich zu 
einem gemeinschaftlichen Zwecke entweder nicht oceei» 
nigcn können, oder, oft wenigstens, nicht vereinigen 
Wollen. Allein nach erreichter Mündigkeit tritt schon 
das Können ein, welches nicht schlechterdings bep allen 
Verträgen «ufdie Volljährigkeit beschränket ist (§.98); 

und 
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und gegen de» fchleuden Wille» ist e« Hey einem 
rechtlich nothweudigrn Verirage erlaubt. Zwang zu 
Hülfe zu nehmen <§. in«). 

!- '«?> 

Aus der Grundverbindlichkeit und dem Grund« 
rechte der Altern, (§. ,«.<) stießen die besonderen zu 
denjenigen Mi t te ln , ") ohne welche der vollständige 
Zweck der Erziehung (§. , 6k) nicht erreicht werden 
könnte (vorig. §.). Insbesondere gehören hierher: , . ) 
Die Verbindlichkeit, den Kindern den Unterhalt zu 
geben; 2.) ihre Rechte zu schützen; 3.) ihre sittliche 
Vernunft und ihr moralisches Gefühl auszubilden; 
<.) das Recht, das Kind in ihrer Religion, bis es 
selbst zu wählen im Stande ist, unterweisen zu las
sen (§. >»); «.) es zur Erwerbung solcher Kenntnisse 
und Kunstfertigkeiten, die il,m zur wahrscheinlichen 
künftigen Bestimmung nölhig sind, anzuhalten; «) 
das den Kindern eigenthümliche Vermögen zu ven 
walten; 7.) ihnen angemessene Vorschriften des Ver
haltens zu enhcilen; 8.) die Entlaufenen zu verfol
gen , und das ausschließende Erziehungsrecht gegen 
jeden ungerechten Eingriff handzuhaben; g.) die, die» 
sen Rechten zuwider laufenden, Handlungen derKin» 
der mit zweckmässigen Vcsserungsmitteln zu ahnden, 
und ,o.) die (rechtswidrigen) Verpflichtungen der 
Kinder, wozu die Altern weder eine ausdrückliche 
noch stillschweigende Genehmigung, ( z. V. durch 
Überlassung eines freuen Eigenthums), ertheilet ha
ben, für ungültig zu erklären (z. 98). 

') Die ausführlichere Erörterung der hier nur berührten 
Gegenstände muß der Erziehungswissenschaft über, 
lassen werden. 

i . i « 8 . 
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Die Vernunft gibt den Altern die Macht nichf 
zu ihren beliebigen Zwecken, sie gibt sie ihnen einzig 
als Mittel, das Kind als Zweck zu behandeln, und 
es um seiner selbst Willen zu erziehen. Die Altern-
gewalt ist demnach kein Eigenthu^srecht, sondern 
eine, auf den Zweck der Erziehung, auf das wah
re (nicht eingebildete) Wohl der Kinder eingeschrank. 
te, Gewalt (§. ,«/.). Die Aeltern haben, sonach kein 
Recht, das Leben oder die Gesundheit ihrer Kinder 
zu zerstören, oder sie der Gefahr des Todes (durch 
Weglegung) Preis zu geb«n; sie zu veräußern, oder 
unbedingten, den Sittengesetzen widersprechenden, 
Gehorsam zu fordern. Sic haben kein Recht, sie zur 
Ehe zu zwingen; auf eine unwiderrufliche Weise ei
nem Stande zu widmen; bloß des Eigennutzes we° 
gen zu Arbeiten zu zwingen, oder dasjenige, was 
die Kinder rechtlich erworben haben, sich zuzuwen
den. ") Selbst die Erziehungskosten zurückzufordern, 
haben sie kein Recht; weil es eine Rechtspflicht der 
Altern ist, für das Kind in dem unbchülflichen Zu
stande, in den sie es durch ihre Erzeugung versetz
ten , Sorge zu tragen. Jeder ahnliche Mißbrauch 
der Gewalt, obschon er von vielen, ihrem rohen 
Zeitalter huldigenden, alteren und wohl auch von 
einigen neueren Rechtsgelehrten in Schutz genommen 
wird, ist eine Rechtsverletzung der Kinder. 

") F ichte behauptet, daß olle«, was den Kindern zu» 
.> fallt, weil ><!- "hm den Willen der Acltcrn nichts er

werben können, den Ackern gehöre, a. o. O, 3-1,57. 
Gesetzt man wollte den Vordersatz zugeben, folgt dar» 
aus, daß letztere das Geschenk, welches eigens «dem 
H inde bestimmet ist, f ü r sich annehmen dürften? 

§. ' «9 -
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Baraus, daß die Macht der Altern in der 
Wicht und dem Rechte zur Erziehung ihren Grund 
hat (§. . 6 5 ) , welche der Mutter, so wie dem Va
ter obliegt, folgern viele, daß beyden durchaus ei
ne gleiche Gewalt über ihre Kinder zustehe. Wenn 
man aber bedenkt, daß die zweckmäßige Verwal-
tung der Erziehung Einheit des Willens, folglich, 
bep geteilten Meinungen, einen entscheidenden Wil
len nothwendig macht; wenn man ferner in dem an
gewandten Naturrechte immer auch auf die gewöhn
lichen Eigenschaften der berechtigten Subjecte Rück
sicht nehmen muß, und in Erwägung zieht, daß 
zwar (nach einer weisen Einrichtung der Natur) ge« 
»m'sseTheile der Erziehung vorzüglich die Geschlechts-
eig^nschaften der Mutter, ihre Zärtlichkeit, Sanft-
muth, Geduld u. s. w. erheischen, daß sie aber ge» 
wohnlicher Weise selbst in solchen Angelegenheiten 
der überlegenen Einsicht des Gatten, daß sie für 
sich und ihre Angehörigen seines Erwerbs, seines 
körperlichen oder rechtlichen Schutzes bedürfe: so 
kann man nicht anstehen, den Mann auch in dieser 
Hinsicht (§. 161) als das H a u p t der häuslichen 
Gesellschaft zu betrachten, und ihm eine vorzügliche 
( vä te r l i che ) Gewalt einzuräumen. ' ) 

*) G. G l o b i g «. «. O . G. H2. f. Dizser!.,!,««« 5i>r 
I'nuluii«? z,»!erne!Ie. p. Ig. ^7. Le l lm 1789. Vergl . 
Hufe lands Lehrs. t>es Naturr. §. 373-

§. 1 7 " . 

Auch die Kinder haben das Recht zur freuen 
Wirksamkeit, sobald oder so weit sie davon Gebrauch 

zu 
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zu machen fähig sind (H. /. i ) . Wie sich also derV,r" 
stand, die Vernunft und die sreye Willkühr allmäh» 
lig entwickelt, muß ihnen (selbst zur Beförderung 
der Entwickelung und zur Angewöhnung der Selbst, 
beherrschung) stufenweise mehr Frcyheit, nach cige-
neu Ermessen zu handeln, verstattet werden. Und die 
Macht der Altern, so wie die Obliegenheit und das 
Recht der Erziehung, erlischt endlich ganz, wenn 
die Kinder sich selbst fortzubringen und zu leiten im 
Stande sind (§. lk6). V o r diesem Zcitpuncte ha
ben die Altern kein Recht, sich ihrer Macht zu ent
ledigen, und nach diesem Zeitpunkte wäre es wi
derrechtlich , sie gegen den Willen der Kinder weiter 
fortzusetzen. Die Entlassung aus der Gewalt hängt 
also weder von dem bloßen Belieben der Altern noch 
der Kinder ab. Vey eine,,'. Streite darüber soll srep» 
lich das reifere Urtheil der, um das Wohl ihrer 
Untergebenen besorgten, Altern den Vorzug haben: 
ein zu Recht bestehender Ausspruch jedoch läßt sich 
auch hier nur von der bürgerlichen (das Alter der 
Volljährigkeit nach Local- Verhältnissen bestimmenden) 
Gesetzgebung, und in Fällen, die einer Ausnahme 
von d.r geschlichen Bestimmung zu unterliegen schein 
nen, von der richterlichen Untersuchung und Cnt-
s Hebung erwarten. 

Aber auch zur Zeit der, von den Kindern noch 
nicht erreichten, Volljährigkeit (§. 166) kann die, 
nur zu Gunsten derselben bestehende, höchstpersön
liche Macht der Altern entweder ruhen, oder wohl 
auch ganz erlöschen. Nihmlich a) bey einem Unver
mögen der Altern (§. i i « l ) , die Erziehung selbst 

gut 
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gut zu besorgen, können sie dieselbe, jedoch mit der 
unveräußerlichen Verbindlichkeit der Auswahl und 
Aussicht, zum Theilc oder wohl auch ganzlich Stel l
vertretern überlassen. K) Vep einer Trennung der Ehe 
(h. , 62 ) muß die Abtheilung der Erziehung auf die 
den Kindern unnachtheiligste Weise geschehen. ") 0) 
Nach dem Ableben des einen Gatten fallt das (un-
thcilbare) Recht und die gleichartige «Pflicht (§. »78) 
ganz auf den andern, cl) Eben dieses g i l t , wenn 
(wie meisten Theils bep Kindern außer der Ehe) 
nur die Mutter, nicht auch der Vater gewiß ist. e) 
Werden Kinder von ihren Altern offenbar ganz »er« 
wahrlosel, oder werden sie verwaiset; so wachr das, 
allen Fähigen gemeinschaftliche, Recht auf, als 
«Megaltern oder Vormünder die S»elle der Älter?-, zu 
vertreten (§. 45). I n beyden Fallen können die Er-
zichungökostcn aus dem Vermögen der Altern gefo» 
dert werden, so laug die Verzichtleistung auf diesel» 
den, wie z. A . bey einer unbedingten Annahme an 
Kindes S ta t t , nicht erweislich ist (§. 121). 

' ) Das Zweckmäßigsie ist insgemein, daß die Töchter und 
die. »och dcr listen Pflege bedürftigen, Hinder der 
Mutter, die übrigen der Gorge des Vnteri überlesse», 
werden. 

§> »72. 

Zur Verwaltung der hauslichen Geschäfte nimmt 
man gewöhnlich auch Dienstpersonen gegen Lohn in 
das Haus aus. Die Herrschaft beabsichtiget die Ver
richtung der D i e n s t e , die Dienerschaft den Em» 
psang des L o h n e s ; folglich jedes einen verschied» 
nen, nicht einen gemeinschaftlichen, Zweck. Daher 
besteht zwischen bcpden ein bloßer Vertrag (§. , 3 s ) , 

?ei-
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keine Gesellschaft (§. i /, F). ') Bleiben die Söhne 
oder Töchter nach vollendeter Erziehung in dem Hau-
sc, und lassen sie sich zu hauslichen Arbeiten ver. 
wenden; so haben sie (gleich den Dienstpersonen) 
auf einen angemessenen Lohn oder Thcil des Erwer
bes (§. 8«) Anspruch. Das vereinigte Äcchtsverhalt' 
niß zwischen den bepden Altern und Kindern allein, 
oder zugleich mit Inbegriff des Gesindes nennet man 
ein Haus, eine F a m i l i e . Die Rechte und Pflicht 
ten der einzelnen Glieder der Familie sind aus dem 
zu beurtheilcn, was über das Verhaltniß zwischen 
Ehegatten, Altern und Kindern, nnd zwischen der 
Herrschaft und den Dienstpersonen insbesondere ge
sagt worden ist. 

') Entfernt ist freylich der Zweck bepder Thcile ein ge
meinschaftlicher, die Bestellung des Hausstandes. Al 
lein auch bey einem Tausche "der Kaufe läßt sich als 
entfernter Zweck der Contrahenten ihr beiderseitiger 
Vortheil denken, ohne daß man doch deßwegen zwi' 
schen ihnen eine Gesellschaft annimmt, wenn auch 
diese Verträge auf eine Mehrheit von Leistungen 
der nähmlichen Art gerichtet waren. 

An-
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A n h a n g . 
Von den Mi t te ln , die Rechte im Natur« 

stände zu schützen. 

§. i?2. 

lle bisher vorgetragenen Rechte sind Zwangs-
rechte. So bald das Rechtsgesetz jemanden ein Recht 
«rtheilet; so gewahrt es ihm eben dadurch schon die 
.Befugniß, die, der Ausübung des Rechts im Wege 
stehenden, Hindernisse nothigen Falles mit Gewalt zu 
entfernen (§. 6). Das Recht zu zwingen ist also kein 
von den übrigen Rechten verschiedenes, für sich be
stehendes Recht. Deßhalb kann es auch ausschließend 
weder unter die ursprünglichen noch unter die erwor° 
bencn Rechte aufgenommen werden. Es ist so wie 
das Recht, welches durchgesetzet werden sol l , bald 
«in erworbenes, bald ein ursprüngliches; nur in der 
wirklichen Anwendung setzet es eine Rechtsverletzung 
als Bedingung voraus (§. Zg). ) So wie daher 
in dem positiven Rechte die Vorschrift über das recht
liche Verfahren (die «proceß ° Ordnung) gewöhnlich 
einen, von dem Gesehbuche, welches die Rechte selbst 
bestimmet, abgesonderten, anwendenden Theil der 
Rechtsgesetzgebung überhaupt ausmacht; so halte ich 
«s der Ordnung gemäß, das (ideale) rechtliche Ver

sah-
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fahren unter «privaten im Naturstande, welches zu-
folge des Rechtsgesetzes an allgemeine Regeln gebun 
den ist, und zur Handhabung der Gerechtigkeit in 
dem öffentlichen Zustande die Grundzüge liefert, hier 
am Ende der Rechtslchre als einen ergänzenden An
hang zu behandeln. 

' ) Das Recht, Zwangsmittel gegen unrechtmäßigen Wi 
derstand zu gebrauchen, ist, wie I a t o b in der phil. 
Nechtsl. §. i?c> sagt, schon in jedem Rechte von selbst 
enthalten, und darf nicht erst erworben werden. Die 
Beleidigung ist bloß sin Vrkenntnißgcuüd, wodurch 
chells die Person, theils der Grund des rechtmäßigen 
Zwanges bestimme! wird, der sich aus den na.ürli-
chen Schranken des Ltechis iiochwendig ergibt. Vergl. 
Heide «reich« System des n. R. «3. »L3. und <3. 
'56. f. 

Unsere Rechte können theils von vernunjtlosen, 
theils von vernünftigen Wesen bedrohet oder verle
tzet werden (H. 6>). I n Rücksicht der Elfteren, da 
sie keiner Rechte fähig sind, brauchen w i r , dafern 
bep der Ausübung eines Rechtes nicht auch die Rech
te vernünftiger Wesen verflochten sind, nicht erst ei
nen Grund »des Rechtes zum Widerstünde nachzu
weisen , noch auf die rechtlichen Schranken zu ach
ten. ' ) Bep dem Zwange gegen vernünftige Wesen 
hingegen fällt das große Bedenken auf, daß er die 
freye äußere Thätigkeit eines Mitmenschen beschran. 
kct, daß Andere durch den Zwang als Mittel zu 
unserem Zwecke behandelt, daß dadurch ihre Rechte 
geschmälert, oder wohl gänzlich ausgehoben werden 
<§. 7). Es entstenct aber sogleich auch die Betrach
tung, daß ohne dm Zwang gegen Beleidiger bep 

der 
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der übermächtigen Sinnlichkeit der Menschen, die so 
oft die Vernunft zum Schweigen bringt, kein Ver° 
t rag , kein Cigenthum, kein ursprüngliches Recht, 
und selbst das Leben nicht gesichert sepn würde. 
Durch Gewalt gegen Rechtsverletzungen werden 
nur der, mit der allgemein gleichen u n v e r 
t r ä g l i c h e n , Tät igkeit (Zügellosigkeit) Gränzcn 
geseht, und Andere werden bloß als Mittel zu recht
lich erlaubten Zwecken behandelt. Wenn man den 
Rechtsverletzer in die Glänzen seines Rechtsgebiethes 
mit Gewalt zurück weiset; so wird zwar die M a» 
t e r i e seines Rechtes zum Theil oder wohl auch 
gänzlich vernichtet; aber wider eine Verletzung des 
R e c h t e s , welches über die Gränze nicht hinaus
reicht, also der F o r m desselben s§. ^9) , kann er 
sich nicht beschweren. Der gerechte G r u n d und 
Zweck des Zwanges ist also die Erhaltung der Rech, 
ie («. 5). " ) 

») Em her ren loses Thier fällt mich an. Die Frage, 
ob ich es zu tobten berechtiget fey, wäre ungereimt. 
Das Thier gehört aber, wie ich weiß, einem Ei» 
g e n t h ü m e r , nun hat die Frage, ob ich in dem 
Widerstand« so weit gehen dürfe, unlöugbar einen 
vernünftigen Ginn. 

" ') Der Raubmörder hat als Mensch das Recht, sein Le, 
ben und seine Gliedmassen zu erhalten. Veym An» 
griff verstümmle oder tödte ich ihn. Unstreitig höbe, 
ich die Materie seines Rechtes, tsein Lebelt, sein Glied» 
maß) verletzet; dennoch beschuldiget ma« mich kei» 
ner Verletzung seines Rechts, weil er kein Recht 
hat, seine Kräs.e zu meinem Untergänge zu miß» 
brauchen. 

2 §. 17s. 
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Da das .Begründete nicht weiter gehen kamt, 
nls der Grund, so erhellet hieraus zugleich die rechU 
liche G r ä n z e der Rechtsversolgung. Hatte die wa
llte einen solchen Mechanismus veranstaltet, daß der 
rechtswidrigen Einwirkung durch eine gleiche Gegend 
Wirkung das Gleichgewicht gehalten würde, so gäbe 
es kein Recht zu einer a b s i c h t l i c h e n Gegcnge-
walt. Da wir aber als frey handelnde Wesen, die 
sich selbst bcralhen sollen, neben einander bestehen; 
so dürfen wir zwar einen solchen Mechanismus ver
anstalten , der aber auf das nähmliche Ziel einge-
schranket ist. ' ) Das Nechtvgesetz, welches die mög« 
lichst unbeschränkte Wirksamkeit, verlangt (§. N. folg.), 
bewilliget uns nur die dem Zwecke angemessenen, 
sch i ck l i chen , und zu dessen Erreichung unumgang« 
lichcn, ri v t h w e n d i g e n Zwangsmittel. Die (zu^ 
reichenden) gelinderen vor den (unnothwendigen) bar» 
tercn zu wählen, ist also nicht bloß (öfter) Maxiine 
der Klugheit und ein Gesetz der Mora l , sondern ein 
Gebots,, welches uns auch die r e c h t l i c h e Ver
nunft zur .Befolgung auslegt. " ) 

*) Was das Gesetz l>er Gleichheit der Wechselwirkung 
für die Natur ist, da5 ist das Nechtsgesctz für die 
Frenheit. Nur durch die Gleichheit der Wechseln»» 
sung ist freye Bewegung der Körper möglich; eben 

» so »st dir rechtliche Freicheit nur durch die Gleichheit 
de« wechselseitige» Zwanges möglich. T i e f t r u n t 
phil. llntcrs. I. S. üy. Sehrscharffmnig wurde noch 
jüngst der theoretische Grundsatz der Gleicht)!it der 
Actio» und Neactw», angewandt auf den Begriff 
wechselseitig auf einander handelnder Kräfte, zum 
Grundsätze, ẑ des Vlechtes aufgestellt von I . <!< 

Schmidt 
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S c h m i d t Versuch einer Grnndlage des Naturr. 
Augsburg lsoi. 

"^) Wem, jemand über mein Feld gehen wi l l , so kann 
ich ihn wohl durch meine überlegenen Kräfte zurück« 
weisen; ihn deßhalb zu tobten, wäre doch gewiß un» 
gerecht, da ich nicht behaupte» kann, daß sogar sei, 

ne Existenz ein fortwährender Angriff auf mein Nrcht 
feyn würde. 

§. i ? 6 . 

Die Verletzung unserer Rechte, durch welch« 
der Zwang rechtlich begründet wird (§. » 7 4 ) , ist 
entweder eine nahe bevorstehende (kündige), oder ei° 
ne schon angefangene (gegenwärtige), oder eine be« 
reits vollbrachte (vergangene) ; daher das (durch 
Zwang sich äußerndes Recht des Zuvorkommens, 
der Vertheidigung und das Recht aus Erstattung.") 
Wer mich ohne Rechtsgruno durch thätige .^et>ro. 
hungen in gegründete Fnr>i)t versehet, legt »»einer 
rechtlich srepen Wirksamkeit Hindernisse l̂ ü. 5 ) , die 
ich bepm Mangel gelinderer Wege mit Gewalt zu 
entfernen um so mehr berechtiget bin (H. 5 ) , als 
Leichtsinn, Nachsicht und längerer Aufschub noch 
strengere Maßregeln erheischen, und mir die Hand«-
habung meines Rechtes noch mehr erschweren, oder 
wohl gar unmöglich machen würden. I n der gewalt
samen Entfernung eines solchen Hindernisses be» 
steht das Recht des Z u v o r k o m m e n s (der «Prä
vention). " ) Aber die bloße Möglichkeit, beschädiget 
zu werden, " " ) Drohworte, die vielmehr Aufmerk
samkeit erregende Warnungen sind, zwepdeut>gc An
scheine und Vorurtheile ohne objective Gründe, aus 
denen auch der Andere unsere bedenkliche LaZc ein
sehen muß, würden^ nimmermehr den ersten Angriff 

Q 2 recht. 
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rechtfertigen, sie würden vielmehr zur rechtmäßigen 
Gegenwehr ausfordern. 

' ) I m Grunde sind dies,' Rechte nur stufenweise steigen» 
de Aeußerungcn desjenigen Rechts, welchem von An
dern zu nahe getreten wird, ^z. Hz. " ) . 

'<) S. G r o l l n i a u s Magaz. l. B. 3, St. v . 
" " ) Dahin gehört auch die llebermocht der Kräfte, wenn 

sie nicht durch w ide r rech t l i che Vergrößerung, 
die auf den Willen , weiter um sich zu greifen , mit 
Grund schließen läßt, erlanget worden ist. Hierdurch 
entsteht bloß vernünftige Veranlassung zum Gebrauche 
de« Gicherhcitsrechles (H, 47). 

i- ' 7 ? . 

T.rifft jemand nicht nur Anstalten, uilser Recht 
zu kränken , fällt er es vielmehr schon wirklich an; so 
äußert sich das angegriffene Recht in der Gestalt der 
V e r t h e i d i g u n g , durch welche Gcwalt mit Ge
walt zurückgetrieben wird. Denn in dem Begriffe des 
Rechts liegt die Berechtigung zu dessen Ausübung, 
somit auch zur Hinwegräumung der Hindernisse 
(§. 5). Wer nach der Regel, sich auf sein Rechts-
z:bietl) zu beschränken, handelt, obschon fest ent> 
schlössen, es gegen jedermann zu schützen, verfährt 
nach einer Maxime, bep der, wenn man sie allgc° 
mein beobachtete, das Recht eines jeden Einzelne» 
gesichert seyn würde; er handelt nach dem Rechts-
principe (§. 4). Wer aber sein Rechtsgebieth über
schreitet, handelt ungerecht, und muß, wie schon 
der gemeine Verstand darüber urtheilet, die Folgen 
seines Unrechts sich selbst bepmessen. 

j . , 7 « . 
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Einer vergangenen Beleidigung wegen steht «ns 
das Recht auf die Erstattung (8. <8), also auch zum 
nothwendigeu Zwange, um dieselbe zu erhalten, zu, der 
Schade mag an ursprünglichen oder erworbenen Gü 
lern, durch eine Begehung oder durch eine Unterlassung 
(einer bedingten Rechtspflicht tz. m ) , er mag durch 
Entziehung dessen, was der Beschädigte schon be» 
saß, verursachet werden, oder durch Vereitlung des 
Nutzens, den er nach dem gewöhnlichen Laufe der 
Natur erwarten konnte (luci-um ce«g«n«). ") I m . 
»ner setzet jedoch der Schade eine rech t sw id r i » 
g e Handlung voraus. Wer sich seines Rechtes be
dienet, obschon jemanden dadurch ein Nachtheil zu» 
wachst, (z. B. durch Selbstvcrtheidigung), wer lieb» 
los andere zu unterstützen oder Schaden von ihnen 
abzuwenden unterläßt, ist nicht als Bcschädiger ver
antwortlich. I n der Regel steht ferner jeder für ei» 
nen Schaden nur so weit, als er ihn verursachet 
>,at. Aus denen aber, welche durch eine rechtswidri
ge Verbindung (§. ,H/.) unmittelbarer oder mittel
barer Meise "«) Schaden angerichtet haben, muß je
der Einzelne für das Ganze ^in «oliclum) hasten, 
da jeder aus ihnen Ursache des Schadens ist, und 
ohne seinen Beytritt die Beschädigung vielleicht ganz» 
lich unterblieben wäre. Er mag Sorge tragen, den 
Antheil der Mitschuldigen in das Klare zu setzen, 
und denselben von ihnen einzutreiben (§. ,3 8). Übri» 
gens steht das Recht, den Merth oder die Größe 
des Schadens zu bestimmen, überhaupt dem Be. 
schädigten zu (§. »2«). " " ) 

') n» l ! ll » ob««»»!, jur. not. u. ob«. 6l . 
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*') I? 21bo 7 l 2 « »ä l'assu,iä. ä« 0. 1,. «l <-71. l . z. «I . 
<ilut. äe i. b. «t p. ! l . 17. §. 6. »e<zu» 

" ' ) Vergl. jedoch mite» §. 131. 

§. 179. 

Daß die Vertheidigung, und eben so das Zu» 
vorkommen auch gegen u n w i l l k ü h r l i c h han
delnde Wesen, (z. B. Kinder , Verrückte, Nacht
wandler), rechtlich sey, wird aus dem Grunde und 
Zwecke derselben sogleich einleuchtend (H. 17 6. folg.) 
und allgemein eingestanden. Nur zweifelt man, ob 
sie zur E r s t a t t u n g des zugefügten Schadens «er
halten werden dürfen. Man laßt wohl zu, daß sie 
das entzogene Gut zurückstellen (§. 4»), und, wenn 
sie sich durch V e r s c h u l d e n , (z. V. durch tn in -
kenhcit, zügellose Affecte), in einen solchen Zustand 
versehet haben, wohl auch den Ersaß (eben da) 
leisten müssen; außer dem aber spricht man diesel
ben , weil sie keiner Verpflichtung sahig sind, von 
der Haftung frev.") Diese Behauptung wäre allerdings 
folgerecht, wenn man das Recht erst aus der gegenseiti
gen Verbindlichkeit ableiten müßte (h. 3 7). Allein nach 
der richtigen Ableitung (eben da) geht das Recht bey der 
Entschädigung, wie bey der Sicherung (durch Prä-
vention und Vertheidigung) und dem Andringen auf 
Zurückstellung, gleichmäßig auf die Erhaltung uns«̂  
res Rechts und auf die Hinwegräumung der Hin
dernisse , sie mögen von einem vernünftig oder bloß 
sinnlich handelnden Wesen herrühren. Ich habe das 
Recht, selbst eine u n w i l l k ü I ) r l i ch e Verletzung, 
mithin auch die F o r t dauer einer unwillkührlichen 
Verletzung mit Nachtheil des Angreifers von mir 
abzuwenden. Weil nun die Verletzung meincv Ei

gen-



genthums so lang fortwähret, vis es wenigstens dein 
Werthe nach in den vorigen Stand zurückgesehet 
w i rd : so kommt mir das Recht zu, mich aus dem 
Vermögen des Neschädigers schadlos zu halten. " ) 
Selbst wenn der unwillkührliche Schade nicht von 
dem inneren Seinigen eines Menschen (H, / , 3 ) , son
dern bloß von einem Bcstandthcilc der äusseren Ha
be desselben, z. 53. von seinem eigenthümüchen Thie
le oder Hause, herrühret, kann nach den, strenge» 
Rechte bep genauer Folgerichtigkeit nicht anders ein 
schieden werden; indem das äußere Seinige eines Men 
schen, der physisch getrennten Existenz desselben uu-
geachtet, r e c h t l i c h nicht weniger mit dessen Per
son verbunden erscheinet, als das innere Seinige es 
schon natürlich ist ( H . 4 6 , 6 , u, 66). * " ) 

») Da r !«« ut«. jur. >,»t. 53. §. ,4. M a r t i n i : Lehr^ 
begr. des Naturr. §, 3«8. Jakob.- phil. Nechtsl. §. 
^ H . Höpfner . - Naturr. z . i ^ i , H u f e l a n d . Lehrs. 
des Naturr. G. ^96. Gros.' Naturr. S. 7>>; B a u e r : 
Naturr. S. icZ. 

" ) Andere, jedoch nur moralische oder doch nicht all, 
gemein ausreichende, rechtliche Gründe findet man 
beysseder.- Unters, über d. in. Wil l . I I I . Th. F.72-
Daß der doch so gewöhnliche Schluß von >ep Schuld« 
und Straflosigkeit auf die Loszählung vom Schaden» 
ersatze zu voreilig sen, hat schon K ö h l e r («x«l°!t. 
jur. n»«. §. 996 «Kot.) bemerkt. Vergl. l ' l i o m » . 
, ! u » !»r>,2 >«ß. «<,uil. 6«lr«ct«. lia!«« »703. H. L. 

«pörschke-. Vorber. zu einem popul. Naturr. S. 7». 
»") Eben dieser Meinung, obschon aus einem anderen 

Gounde, ist pu lsen l l . <1. i. !'. et ß. z. !. §. »4. 
»e<,u. und vorzüglich B e n d a v i d : Bers. einer 
Rechts!, j . 243. Die Mäßigung dieser Strenge in den 
positiven Gesetzen erkläret das natürliche Staatsrecht. 

§, lso» 
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Nebst dem Präventions > Vcrtheidigungs- und 
Ersiattungsrechte (hj. 17!?—179) nehmen noch vie» 
le Rechtslehrer ein S t r a f r e c h t schon im N a t u r ? 
stände (tz. , 5 , 3.), also unter von einander recht
lich Unabhängigen (§. 42), an, welches aber von 
andern bestritten wird. Vcp näherer Vetrachtung 
scheinen mir die Gründe für das natürliche Straf
recht (außer dem Staate) zum Theile unzulänglich, 
zum Theile aber so beschaffen zu seyn, daß der 
Streit am Ende auf einen Wortstreit, oder doch auf 
eine folgenlcere Schulfrage hinausläuft. Einige 
Schriftsteller berufen sich zum Beweise eines solchen 
Strafrechtes auf die, von der practischen Vernunft 
geforderte, mora l ische W e l t o r d n u n g , wel-
eher znfolge jedem nach Maß des begangenen Un
rechts sinnliches Ucbel widerfahren soll. sM 0 r a l i -
s ch e Strafe). *) Unfehlbar lchret die Moral, daß 
ein Gleichungsmittel zwischen der Sittlichkeit nnd 
Glückseligkeit, zwischen dem Uebcl und der Glücks-
nnwürdigkeit bestehen soll, und sie lehret zugleich, 
daß eine solche Verknüpfung durch die Veranstaltung 
«ines allwissenden, allmächtigen und heiligen Nich-
ters wirklich bestehe. Aber eben daher darf sich der 
Mcnsch, das beschränkte Vernunstwesen, dem es an 
allen diesen Eigenschaften gebricht, zur Rcalisirung 
einer solchen Harmonie nicht zum Stellvertretter der 
Gottheit aufwerfen. " ) 

*) Gch l r t , wein.- Rechte der Mensch. §. »86. Jakob: 
vhil. Nechtsl. §. 415. folg, Schmalz: Erkl. der 3t, 
de« M. §. ,5. 

»5) Man beruft sich auch auf eine recht l iche Well
ordnung, indem man in der rechtlich pracilschen Ver? 

nunst 
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„unft einen'categorischen Imperativ annimmt, wel, 
chem zufolge jedem, ohne alle Zweckbeziehung, nach 
Art und Grad dasselbe Uebel widerfahren müßr, wel» 
ches in dessen Rechtsverletzung liegt. (Recht l ich« 
W iede rve rge l t ungss l rase.) Kant - metaphys. 
Anfangsgründe der Rrchtslehre, G. 196. Allein ein 
solcher Imperativ setzt andere Hauptgrundsäfe der 
Rcchtslehre voraus, als oben (§§. 4 u. s) aufgestellet 
worden sind. 

§. , 8 , . 

Scheinbarer ist die Vorstellung, daß man , 
wenn den Bösewicht,«« bloß die Beute ihrer Ver
brechen abgenommen, und kein weiteres Übel zuge
fügt würde, keine Sicherheit gemessen würde; weil 
Vösgcsinnte die Verbrechen als ein Glücksspiel an
sehen, wobey sie nur gewinnen, im schlimmsten Fal 
le nichts verlieren könnten. Sie von künftigen Rechts
verletzungen abzuhalten, sey e in, die Erstattung des 
Schadens überschreitendes, sinnliches Übel , die 
S t ra fe , nothwrndig und eben deßwegen (ß. , 7 6 ) 
auch gerecht. ( I n d i v i d u e l e P r ä v e n t i o n s -
S t r a f e ) . ") Nach dieser Darstellung wäre, gegen 
die allgemeine Voraussetzung, das begangene Unrecht 
nicht die Ursache der Bestrafung, es wäre nur der 
Erkenntnißgrund einer thätigen Androhung künftiger 
Rechtsverletzungen, die durch das Strasübcl abge
wendet werden müßten. Vorerst wäre also hier wohl 
zu bedenken, daß die Vernunft das Recht des Zu-
vorkommens auf eine u n z w e i f e l h a f t e und an. 
ders unabwendbare Bedrohung einschranke (§. 17«). 
Wie unsicher aber der Schluß, daß der, welcher 
geschadet ha t , uns gar bald wieder schaden werde, 
wie voreilig dieser Schluß, vollends im Naturstan» 

de. 
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de, aussallen würde, wo der Beleidigte, ohne ein? 
auch nur mögliche genaue Untersuchung der Umstän
de , der Bewegungsgründe und der Gesinnungen des 
Verleßers das Richteramt in seiner eigenen Sache 
führte, fallt bey geringerem Nachdenken in die Au ' 

> gen. Wäre aber die Gefahr wirklich außer Zweifel 
gesetzt, dann würde das nothwendigc Sichcrungsmit. 
tcl zwar gerecht, jedoch keine eigentliche Strafe, (der 
begangenen Rechtsverletzung ) , sondern nur ein Zu-
vorkommen (gegen die künftige) seyn, die sich von 
jedem andern Zuvorkommen nur der Veranlassung 
nach unterschiede. " ) 

*) H cKenw »I > '. n. §. 3?I. Ioh. G. R ö s l r r : von 
dem Strafr. im Stande der Natur. Wien 1784. S ch >i u-

' mann.- crit. Abb. zur phil. Nrchtsl. X I I . >Abh. K. 
G r o l m a n : Grunds, der ?rimmlll-Nechtswiss. §.17. 
folg. Gieffen 1798. 

**)Wenn man einen Verbrecher bloß aus demGrun° 
de verbannet, oder lebenslänglich einkerkert, dami« 
er für den Staat unschädlich gemacht werde, so ist es > 
ein Sich e r u n g s m i t t e l , dergleichen auch gegen 
Wesen, die keiner Strafe unterliegen, gegen Rasen 
de oder gegen Raubthiere, vorgekehrt wird. 

§. 182 . 

Wieder ans einem .andern Gesichtspuncte er
scheinet das, die Schadcnserstattung übersteigende, 
Zwangsübcl, wenn es dahin abzielt, eine,n Andern 
nicht nur von Beleidigungen abzuhalten (vorig. §.), 
sondern auch ihn erst zur äußern Gesetzmäßigkeit, 
und allmahlig zur Sittlichkeit seines Betragend zn 
bestimmen. ( Z ü c h t i g u n g s s t r a f e). ") Fm Stan» 
de der Unabhängigkeit hat der Zwang nur gegen den 
Beleidiger und zur Abwendung der Rechtsverletzun

gen 
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gen, keineswegs aber zur Vesörderuug der (indivf-
duelen) Sittlichkeit, Statt (h. ,») . Das Recht der 
Züchtigung bleibt also im Naturstandc einzig de» 
Altern, den Erziehern und nach der Beschaffenheit 
des Zweckes, wozu man sich unterworfen hat, allen
falls auch andern Obern vorbehalten (zj. , 3 6, 167). 

*) Die Züchtigung wird auch gegen solche Personen, die, 
nach einem übereinsiiminenden Ausspruche derVach» 
kundigen, seiner eigentliche» Bestrafung unterliegen , 
wie z. B. gegen unmündige angewendet, und auf «'« 
ne solche Weise eingerichtet, daß sich daraus eine 
Aenderung der Gesinnungen und wahre sittliche 
Besserung erwarten läßt. Die Strafe als ein, auch 
unter Unalchüngigen erlaubtes, Besserungsmittel ver» 
theidiget hauptsächlich Dar ies " : ol>«. i . „ . 1 . I I . 
Ul>5. 6H, 

§. ,83. 

Wollte man endlich ein Vergehen nur zu dem 
Ende mit einem, die Erstattung überschreitenden, in. 
die Augen fallenden Übel belegen, damit andere 
durch den Anblick des Leidenden von ahnlichen Ver-
gehungen abgehalten würden, (Ab schreck ung.s° 
strafe):') so erinnert uns die Vernunft, daß man 
vernünftige Wesen nicht als bloße Mittel zur Beför» 
derung unserer Zwecke gebrauchen soll (§. 7 ) ; daß 
es noch sehr unsicher sepn könne, ob bey andern ein 
Hang zu ahnlichen Verletzungen vorhanden sep, der 
durch den Anblick der Strafe ersticket werden müsse, 
und daß im Naturstandc, in welchem man doch kein 
ordentliches , den Verdacht der «parteplichkeit entfer̂  
nendes, Verfahren voraussehen kann, die Vollstre
ckung der Strafe vielmehr für einen empörenden Aus» 
bruch der 3tache (§. i g » ) , als für ein warnendes 

Vep-
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Vepspiel der Gerechtigkeit würde aufgenommen wer
den. Wil l man nun aus den hier (§. 180 — i83) 
angeführten Zwangsmitteln die (§. 181) erwähnte 
Art des Zuvorkommens, oder die Züchtigung (§. 
182), oder mit Einigen " ) wohl gar die Zwangs» 
Übungen der U. 176—180 eine Strafe nennen, 
so gibt es allerdings schon im außerbürgerlichen Ver. 
hältniss'' ein Strafrecht. Mir aber scheint weder dem 
einen noch dem andern dieser Zwangsmittel, welche 
ohnedieh schon ihre besondere Benennung haben, 
der Nähme einer eigentlichen Strafe zuzukommen, 
und daher ein wahres Strafrecht durch keinen der 
bisherigen Gründe bewiesen zu seyn (§. 180). 

' ) Zur Abschreckung sowohl als zur Prävention behau», 
«et da« Strafrecht im Naturstande W o l f (>. n. 1'. I. 
§. ios8. leq.). Ileberyaupt machen es sich mehrere 
Rechtslehrer bequem , alle vorher angeführten Absich
ten und Arten der Strafe zusammen zu häufen, um, 
wenn die eine nicht auslangen wi l l , die andere zur 
Hand zu haben. S. Abriß eines Vernunftrechtes von 
I . V . H. §. «>. (Wien 1302). 

" ) <3. K r u g s naturrechtl.Abhandl.S. n3, und dessen 
Rechtslehre G. 22a. 

tz. l 8 < > 

Nach dem gemeinen sowohl als insbesondere nach 
dem juridischen Sprachgebrauche (§. n 5 ) versteht 
man unter (eigentlichen) S t r a f e n sinnliche Übel, 
welche gegen rechtswidrige Handlungen, (wozu den 
Menschen die Sinnlichkeit einladet,) von einem 
Obern in dem Gesetze für seine Unterthanen 
überhaupt als Abhaltungsgründe von mögl ichen 
Rechtsverletzungen a n g e d r o h e t , und wegender 
begangenen Übelthat, (um die Wirksamkeit der Be

drohung 
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drohung nicht zu vereiteln,) gegen die Thätcr in 
Vollzug geseht »Verden. ' ) Dieser Begriff unterschei. 
det die eigentliche Strafe von den angranzenden Be
griffen der zulassigen Zwangsübcl zur individuclen 
«Prävention, Vertheidigung , Erlangung der Er
stattung und zur Züchtigung <H. 1 7 6 — 1 8 4 ) . Er 
lehret nns aber auch zugleich, daß die eigentliche 
(rechtliche) Strafe eine Vereinigung der Menschen 
unter einer obersten , gesetzgebenden und nach dem 
Gesehe richtenden und vollstreckenden Gewalt vor» 
aussehe, folglich unter Unabhängigen im Naturstande 
nicht Statt finden könne. " ) Daher bleibt auch die 
ausführliche Erörterung des Strafrcchts und der, 
damit zunächst zusammenhängenden, Lehren " " ) theils 
dem Staats», theils dem Criminal.Rechte vorbe. 
halten. 

") Schon Le ibn iz erinnerte.' Vl>: l«p!«n» 1«L>«.n-
l o 5 l u i n a t u » e l i , »ll c o n ü « n t i « i n ei», neitinel 
»etluliein nyn i^Iiüljuere inpuni!»m, e t i o m l l p o e» 
n » n e m i n i e o l i i ß e n u ' n l o i e t v t i l i « , ( I K e » . 

äic. I. §. 23). Die älteren Naeurrechtsleyrrr au< «puf« 
fendorfs Schule forderten zum Begriffe der Strafe die 
Idee eines Obern. Man suchte sich ober, obgleich out 
unzulänglichen Gründen und aus unrichtige!, Vorstel
lungen von den, Zwecke der Strafe, zu widerlegen. 
Vorzüglich kommt unserem würdigen Hofrathe». Gon-
nenfels das Verdienst zu, den Begriff der Strafe rich. 
liger als die früheren Rechts. Philosophen gefaßt, und 
die wichtigsten Folgerungen daraus entwickelt zu haben 
(Grundsätze der «Polizep §. I53 folg,). Aus den neue, 
re» Rechtslehrern sind die meisten der Meinung, daß 
ein Strafrecht erst im Staate gedacht werden könne. 
Hey d e n r r i c h : Syst. des Naturr. S. ,89. folg. E. 
A K l e i n schrod: Syst. Entw, der Grundbegr. de« 
peinl. Rechts, (erlangen 1794) «, §. 5. I . V . H . Ab» 

«iß 
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riß e,»es Vernunftr. §. 21. (Wien ,802). G r o s : 
Rechtswiss. S.z«. B a u e r : Na«urr. S. iu«. K r u g : 
Rechtslehre S, ?,o. 

^^) Der Grund, aus welchem hier ein außerbürgrrliche« 
Strafrecht geläugnet wird, lieg« also teinesN'rg« in 
der absoluten Unverträglichkeit desselben mit dem ver
nünftigen Rrchtsgrseye, (sonst könnte es ja mich im 
Staate nicht Play greifen); sondern darin, weil außer» 
halb des Staates die Bedingungen fehlen, unter wel° 
che» allein es die Vernunft billigen kann, daß dem >>N' 
abhängigen Menschen von seine« Gleichen sinnliche 
Nebel wegen einer Rechtsverletzung zugefügrt werden, 
welche das Zuvorkommen, die VertheidigUüg, die Er» 
fiüttung und Züchtigung überschreiten. 

" * ) Dahin zähl? ich hauptsächlich die Lehre von der ju, 
lidischen Z u r e c h n u n g , welche auf eine, für den 
angehenden Ä «ch <sg el e h r ten fruchtbare. Weift , 
bevor er mit der rechtlichen Natur des Staates bekannt 
.gemacht worden ist, nicht gelehrct werden kann. Fast 
«lle Naturrechtslehrer behandeln sie zwar schon im »a» 
türlichen Privat-stechte; die meisten vermengen aber 
mich die rechtl iche mit der et hisch cn Impu<a° 
«ion, und verlieren sich in das dunkle Gebiet!) der me
taphysische» und psychologischen Freyheit. Die unses 
ligen Folgen einer solchen Vrrmengung, besonder« bep 
der Beurtheilung der erschwerenden und miloernoe» 
Umstünde, haben sich, wie die Eriminal» Acten be» 
währen, bis auf unsere Zeiten fortgipftauzre. Noch 
immer wissen uns die Nichter von dem Grade der 
F r e >) he it und M v r a l l t ö t des Beschuldigten, 5en 
sie von e i n i g e n V e r h ö r e n kennen, srhr viel zu 
sagen; häufen die widersprechendsten Milderungsgründe 
zusammen, und verwandeln sehr oft den Verbreche 
in ein schuldloses Automat. Die neuere schätzbare Theo, 
rie , welche Neuerbach (Revision der Grunds, und 
Orundbegr. des positiven peinl, Rechts I i .TH. Erfurt!,, 
I7V9) aufstellet, und die scharfsinnigen Bemerkungen 
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nm'ger seiner Gegner lassen uns jedoch eine allgemeine 
wichtige Reform der peinlichen Rechtspflege erwarten. 

§. 1s5. 

Aus dem Grundsatze, daß zur gewaltsamen Be
hauptung unserer Rechte aus den schicklichen Mitteln 
nur die nothwendigen gestattet sind (tz. »?5) , wird 
sich die rechtliche Ordnung in der Auswahl derselben 
näher angeben lassen. Wenn jemand die Sache, 
welche ich anspreche, r e d l i c h e r Weise besitzt, weil 
i h m , (wie im Zweifel vermuthet werden muß, §. 
<2), die Rechtmäßigkeit meines Anspruches unbekannt 
'>l ( A ?L u. 8 2 ) , so darf ich mein Recht nicht 
sogleich mit Gewalt durchsetzen; es liegt mir vorlau
fig ob, ihm einen einleuchtenden Grund meines Rech
tes vorzulegen, d. i. den B e w e i s desselben zu füh' 
ren. Denn bey. seiner guten Meinung, daß er mir 
zur geforderten Leistung nicht verbunden sep, kann 
ich ihm ja nicht zumuthen, daß er sich meinem bloßen 
Vorgeben fügen soll (§ . 4 2 ) ; es würde also zur 
wechselseiligen Gewalt geschritten. Diesem kann aber, 
weil er mir nicht absichtlich, sondern aus Mangel 
der Einsicht mein Recht versägt, dadurch vorgebeuget 
werden, daß ich ihm den Wahn benehme, und von 
meinem Rechte Überzeugung verschaffe. Ich bin so
nach rechtlich verpflichtet, das gelindere Mittel allem 
Zwange vorzuziehen. Die Beweisesartcn können sepn: 
der Augenschein, (z. B. daß man vermöge der vor« 
findigen Spuren eine Soche schon früher occupirct 
hatte), Urkunden, sz. B. über die von des Andern 
Bevollmächtigtem mit mir geschlossenen Geschäfte), 
Zcugenschaft ober der, frepwillig von dem Gegner 
ausgetragene, Eid. Wofern aber mein Gegner von 
meinem Rechte ohnedicß schon überzeugt sepn muß, 

so 
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so bin ich in dem ( unaby äug igen) Nalurstandr 
mein Recht zu beweisen nicht verbunden. ") 

' ) Wer mir tm Naturstande aus einer muthwilligen Ve, 
schädigui-g Ersatz zu leisten schuldig ist, kann doch über 
das Factum der Beschädigung, welches ihm nicht un
bekannt seyn kann» nicht erst eine» Beweis fordern; 
wohl aber der Gerichtshof im Staate, welcher durch
gängig über fremde Facta urtheilei, muß. Eine Be
merkung, die hauptsächlich für das Völkerrecht wich.-
<ig, und die doch vielen Naturrechtslehrern entgange» 
ist. Nur erst in dem bürgerlichen Rechte hat also die 
Regel, daß Facta und die daraus abgeleiteten, erwcrb-
liehen Rechte (nicht aber auch die ursprünglichen §.25) 
erwiesen werden müssen, ihre volle Anwendung. Und 
eben so müssen die Bcweisesanen und ihre Elforder-
nisse, <z. B. lXe Anzahl lder Zeugen, die Förmlichkeit 
der Urkunden), worüber meiner Meinung »ach das 
Naturrecht im allgemeinen wenig zu sagen weiß, von 
der bürgerlichenGesetzgebung genauer bestimmet werden. 

§. 186. 

Wenn rechtlich gesinnte Partepen in Verwickelteil 
Fallen bcv Vcurthcilung des streitigen Rechtes auf 
ihre eigene Einsicht und Unparteylichkeit nicht vertrau
en, oder wenn sie, vorzügi'.l) in dem Falle, daß 
keinThcil den streitigen Gegenstand besitzet (vorig. §.), 
selbst die Gründe zur Behauptung des Rechtes auf 
denselben von beyden Seiten wichtig finden, und 
keiner unbedingt nachgeben wi l l ; so stehen ihnen zur 
Ausgleichung, (Verwandlung des zweifelhaften Rech
tes in ein zwischen ihnen gewisses), offen, und 
sind daher vor der Gewaltsübung zu versuchen: ») 
die Wahl eines S c h i e d s r i c h t e r s , dessen Aus
spruche sie sich zu unterwerfen versprechen; l<) das 
L o s ; e) der V e r g l e i c h , wodurch ein Thcil ge

gen 
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gen Entgelt auf sein zlcciselhastcs Recht Verzicht chul. 
Zur Erleichterung der Ausgleichung dienen M i t t e l s « 
m a n n er, welche durch Zureden und Nachschlage 
die gütliche Auskunft besdrdern. Die Erfordcimsse 
und rechtlichen Folgen dieser Mittel sind aus der 
Lehre von Verträgen zu beurthcilcn. ') 

*) S. I a tob phil. Stecht«!. §. «67. folg. -

§. -«87. 

Dafern aber jemand unserem, Mittelst des geführ» 
ten Beweises oder an sich (§. i85) einleuchtenden, 
stechte auf einen, außerhalb unseres Besitzes befind« 
llchen, Gegenstand nicht Folge leisten wi l l , oder, 
bep noch zweifelhaftem Rechte, unseren Besitz störet; 
kurz, wenn eine auf gelindere Weise unabwendbare 
Beleidigung obwaltet; dann tritt der rechtliche Zwang 
«in, welcher nachErforderung der Umstände (§.,2«) 
»Heils an dem Eigcnthume, theils an der «Person 
des Verletzers ausgeübct werden darf. So können 
wir das Recht haben, s) dem Verleher zum Schuh« 
unserer Rechte (körperliche oder unkörpcrliche §. ll8 " ) 
Sachen abzunehmen, oder indessen vorzuenthalten; 
1») sie zu verderben oder zu vernichten, (z . N. die 
Werkzeuge, womit er uns bedroht); e) sie vorsichts» 
weise (als «Pfand §. , 39) in Beschlag zu nehmen; 
6) sie bep wirklich erfolgter Rechtsverletzung nach 
M a ß unserer Forderung zu benutzen (§. 79), oder 
zur llompensation (tz. , , 9 , 2) eigenthümlich zu 
behalten. Dessen ungeachtet kann man die Rechts
verletzung und die daraus entspringende eigenmäch, 
«ige Schadloihaltung nicht, (wie es doch gewöhnlich 
geschieht), für eine E r w e r b u n g s a r t erklären, 
weil wir dadurch unser Vermögen nicht zu vermeh« 

3t rm 



ren, sondern nur in den vorigen Stand Mückzu« 
setzen befugt sind. ' ) 

' > Was man mir schuldig ist, das rechne ich bereits zu 
meinem Vermögen. Dir gewaltsame Schadloshaltung 
ist also eben so wenig, als der Empfang der Zahlung 
eine Erwerbungsart (§. 56). 

§> ' s « . 

I n Rücksicht der «Person des Verleßers kann 
uns das Recht zukommen: a) den sich weigernden 
'Promissar zu der versprochenen persönlichen Leistung 
(ß. ,c>8) zu zwingen; I») den Beleidiger oder Schuld» 
ner zum Schutze unseres Rechtes gefänglich anzuhal» 
ten, oder ihn wohl auch c ) , wenn er seine Schuld 
nicht anders tilgen wil l oder kann, in die D iens t« 
b a r k e i t zu ziehen. Das letztere Recht begreifet in 
sich, daß der Glaubiger den flüchtigen Schuldner 
verfolgen, '") und ihn nach dem Verhaltnisse der 
Forderung zu angemessenen Arbeiten nöthigen, oder, 
wenn ersterem die Arbeiten unbrauchbar waren, sein 
Recht einem Andern abtreten (ß. 119 , 9.) kann. Die 
Gclaverep kann jedoch auch in diesem Falle nicht ge» 
rechtfertiget s§. , 3 5 ) , und um so minder wegen der 
Rechtsverletzung der Altern aus die s c h u l d l o s e n 
Kinder ausgedehnet werden. 

') Kan t (Nrchlsl. S. io5. folg.) fügt der Fiittheilung 
des Sachenrechts in ein dingliches und persönliches 
<H§. 56 u. iic>) noch ein drittes'Glied bep, nähmlich 
das d ingl ich persönl iche Recht, welches den 
Ehegatten wechselseitig, dann den Aeltern über ihre 
Kinder, und der Herrschaft an dem Hausgesinde zu» 
siehe; da diese Personen gleichsam als Sachen besessen 
würden, und wenn sie entlaufen sind, eingefangen und 
zurückgebracht werden dürften. Toß Personen, ol« 

solche, 
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solche, tili Gegenstand des ssrwerbes und Besitzes seyn, 
kann, wie Äanl selbst anerkennt, wohl mir in einem 
uneigentlichen Si„ne gesagt werden (§<?>. Nicht die 
Personen, nur da« Recht auf gewisse Ha»d l»n> 
gen der Personen wird erworben und besessen. Nun 
ist jedes Recht, weil es ausschließend einer Person 
zukommt, von der Art, daß es gegen jeden, der uns 
daran verhindert, durchgesetzct werden darf. Dennoch 
heißt das Recht, insofern es unmittelbar nur auf 
Handlungen und Leistungen bestimmter Personen ge« 
richtet ist, ein p e r s ö n l i ch e s Recht (§.«). Jeder 
Gläubiger oder Beschädigte ist berechtiget, seinen fiüch. 
«igen Schuldner zu verfolgen, ihn zur Zahlung oder 
Schadloshallunj anzuhalten, Und jedem, der ihn 
daran hindern wi l l . Zwang entgegen zu sehen; ohne 
daß man deßhalb behaupie» kann, daß das Recht kein 
persönliches, sondern ein dinglich persönliches Recht 
scy. S. K r u g s Aphorism. z. Phil, des R. l . B . 
§. ,5. Anm. Gittinger gel. Anzeigen vom I . 179?» 
Glück »7«. Schicklicher scheint für diejenigen erwerb. 
lichen Rechte, welche sich bloß auf die Beförderung 
der eigenen »Zwecke anderer Menschen, z. B. 
der Kinder, oder solcher Zwecke, welche Andere 
wenigsten« mit uns gemein haben, z. B. des 
Gatten, die Benennung. (erwerbliche) Personen , 
rechte ,u seyn. (§. 56). Vergl. dagegen K r u g s 

Rechtslehre S. 9'- < « , < -^ 
" ) Die Römische Gesetzgebung, welche den Sclllven gleiP 

einer eigentümlichen Sache, gleich einem Hausth.e-
« betrachtete, verordnete ganz folgerecht, daß da« 
«ind der Sclavinn dem Herrn zuwachse. (§. «5- folg > 
V u f f c n d o r f , der sich in mehreren S.ücken durch 
da« Ansehen des Römischen Rechts irre fuhren l.esi, 
ver.heidiget diese Meinung nach ^ m Na.urrechte (.« 
u t> «t c l l 4. F. 6. und §. l l ) . Sc.ne Grunde wer
den n'°n M a r t i n i («ehrbegr. de. Naturr. §. ?6°. 
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folg.) und in de» «rlüullrunslN diese«! Lehrbcgriffes 
»on Dr. Rasu werde» auch die „eueren Gründe, 
welche ^.! n >z u « l i liclulie 6«« !c>ix eiv. V. Z. für die 
Sclavercy durch Geburt anführt, widerlegt. Nach 
der Rechtswahrhrit, daß die Selarerey nie rechtma» 
i)lg ist (z. i z5 ) , fällt die Behauptung Puffendorfs 
von selbst weg, und in den Landern, wo keine Scla» 
uercn brjtehl, haben die Streitigkeiten darüber keinen 
praclisch»,! Nutzen. Vergl. 'A. F. Lueder über di< 
National«Industrie und St«atswirthschaft nach Adam 
Smi,h bearbeitet U. Th. S. 69. f. lVerlin igo»). 

I n d r i n g e n d e n Fallen des Angriffe« end
lich , da uns keine gelinderen Mittel erübrigen, ha
ben wir 6) die Besu,niß, unsere Rechte selbst mit 
Verwundung oder wohl auch mit Tödtung des w is 
der rech t l i chen Angreifers zu schuhen; welches man 
das Recht der N o t h w e h r e insbesondere zu nen
nen Pflegt. Saß man sein eigenes Leben und die da
mit innigst verbundene kdlpcrliche Sicherheit Und per
sönliche Freyheit mit dem Tode des Angreifers ver« 
theidigen dürfe, wird (bey dem als gleich anzuneh
menden Werthe der collidirenden Güter) allgemein 
zugestanden, und in jedem Systeme, wozu man sich 
bekennt, leicht bewiesen. I n Rücksicht der auße, 
ren G ü t e r ist der Beweis schwerer zu führen, 
wenn üian das Recht aus der Moral, und die Mo
ral aus dem Princip der Glückseligkeit, folglich aus 
dem Gnmdsahe, daß das größere (obiective) Gut 
dem kleinerenrorgezogen werden soll, ableitet(h. 27). 
Muß man aber als erwiesen zugeben, daß das Rechts-
gesen den rechtlichen Wirkungskreis überhaupt mit 
Zwang beschützet (^. 5), nnd daß der Beleidiger über 

«ine 



! 

eine Kränkung seines R e c h t e s nicht klagen kann, 
so wichtig auch, dafern gelindere Zwangsmittel man,« 
geln, das Gut seun mag, welches ihm entzogen 
wird ( § . »7^) ; so ist die Nothwehre als ein u». 
mittelbarer Folgesatz über alle Zweifel hinweg ge
sehet. Von der Nothwehre. unterscheidet sich jedoch 
das von einigen aufgestellte N o t h r e c h t (z> 8 9 ) , 
yermöge dessen man sogar, um sein Leben zu retten, 
das L^ben des Mitmenschen, "bschon er niemands. 
Recht verletzet, aufopfern dürste. *) Allein selbst die
jenigen Rechts-Philosovhcn, welche ein Nothrecht 
auf fremdes E i g e n t h u m einräume:,, geben doch 
nimmermehr zu , daß es sogar auf das Uebcn eines 
Menschen, der die Rechte anderer nicht kränket, 
ausgedehnet werden dürfe " ) Um so minder kann 
der Gebrauch eines solchen RettungsmwelH dann zu 
gestanden werden, wenn man dem unbedimiten Rechts« 
gesehe znsolge das Nothrecht, ü b e r h a u p t für un 
statthast erklaret (§. go) . ' " ) 

*) Ob man im Schiffbruche den?lnbern, besonders wenn 
man sich für weiser und nützlicher hält, vom Brc<e 
stossen dürfe, um sich aus ?er Gefahr zu retten,; 
ob Schiffsgcfähften in der Hungersnot!) losen dürfen, 
wer aus ihnen getödtet werde» soll, damit sich mit 
seinem Leichname die Uebrigen erhalten u.s.w.;die
se, von den ersten Naturrechtslehrern sehr>ausführlich 
untersuchten, Fragen schmecke», w i rG a roe bemerk,, 
nach der Schule, und si»d de« schvlastischen Zeita! 
«ers würdiger . als der Jahrhunderte des «plato und 
des Cicero, welcher bey dl r Erörterung dieser Fragen in 
echt philosophischem Geiste, den sreplich viele für 
Schwärmerei) zu halten aeneigt <!»!>, sagt: l lunenim 
m!I>i Vit« me» e»t uü! ,»^ qu>m «nilni !«>i5 .lüectin» 
neminem ut violem cc>>nwl>c!> m«< >;i,<!n. l)e ossi 
III . 6. . 
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" ) S. Fevers Unters, üb. d.M. WM. I I I , Z. 4,. Vergl. 
* " ) S . Jakobs philos. Rechtsl. §. 181 und 408' 

Schmalz Erklär, der Rechte des Mensch, und des 
Bür«. S, 84. folg. Ä c n t in der Rechtsl. S. Xl.>. 
folg. erkläret die Weinung der Gegner für eine Ver< 
wechselung der Begriffe einer unsträflichen (incul-
p2l>l!> )̂ und unsirufbaren (impunil)»!,«) Handlung, 
Andere behaupten, daß in der gefahrvollen Lage, wo 
nach der Voraussetzung mehrere Menschen schlech-

. teroings nicht mehr neben einander exisiiren können, 
hie Frage der,Nech t s l e h r e: Wie können mehre
re freue Wesen bensammcn bestehen? (§.<) ganz auf
höre, folglich die Entscheidung der physischen Stär< 
ke oder der, unter dem ethischen Gesehe stehen. 
d,en, WiNkühr anHeim falle. Fichte Grundl.ll. S. 
85. Schau mann Verf. v i . Abh. O r o s : Natnrr,. 
S . «3; B a u e r : Naturr. S. 6F. K r u g : Rechtsieh« 
« . S. 8H. 

§. ' 80 -

Vey dem Recht«, sich der Geschäfte der Mit
menschen mit ihrer erklärten oder doch gegründet ver
mutlichen Einwilligung anzunehmen, (§. 44. folg.) 
und bey der Gefahr, in die durch die Verletzung 
des Einen oft zugleich mebrere versetzet werden (§§. 
5?, ' ? 6 ) , billiget es die rechtliche Vernunft, daß 
wir nicht nur unsere eigenen, sondern auch fremde 
Rechte ourch Zwang bewahren helfen. Der Angrei 
scr, welcher sich der Ausübung dieses R e ch t e s der 
H ü l f l e i s t u n g widersetzet, mag sich die Folgen 
selbst zuschreiben. Dagegen verbicthet das Rechts
gesetz, sich zum Richter über Unabhängige auf-
zuwerfcn, und in ihren Angelegenheiten ein rechts
kräftiges Urtheil, dem sie auch gegen ihre Überzeu
gung Folge zu leisten schuldig waren, fallen zu wol-

l n , . 
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len, es verbiethet die widerrechtlichen Zwecke zu un-
terstüßen; die Hülfe jemanden gegen seinen Willen' 
aufzudringen (§. / , / , ) , oder andere ohne ihre vor. 
laufige Zusage zum Verstände zu nötl)igen(§> i u ) . ' ) 

*) Aus den, in diesem Hauptsiück« vorgetragenen, Lehrsa. 
tzcn lassen sich im Gtaatenrechte die Rechte des Arie« 
gcs, der Kriegshülfe, der Neutralität und des Frie» 
dcnsschlusses ableiten. Sic schon in dem natürlichen 
Privat-Rechte abzuhandeln, scheint mir nicht zwecf-
mHßin. 

tz. ' . ? ' -

Immer bleibt die Zwangsübung auf die taug, 
lichen und nothwendigm Mittel beschränket (i). 175). 
Welche GewalttlMgkeiten aber unnothwendig oder 
untauglich (zwecklose Grausamkeit) seyn, kann man 
in den meisten Fällen nur aus den Umständen, oft 
aber schon aus dem .Begriffe des^Zwcckes und des 
Mittels beurtheilen. Einen saumseligen Schuldner, 
(um sein Ehrgefühl zu wecken), als einen solchen of» 
jentlich darstellen, ihn auspfänden, oder mit Gewalt 
zur Zahlung anhalten, ist gerecht; aber ihn mir, 
Verlaumdungen zu überhäufen, seine Felder zu ver. 
liccren, ihn einer geringen Summe wegen von Haus 
und Hof zu treiben, untersagt doch nicht bloß das 
Gesetz der Menschenliebe, es untersagt es auch das 
Gesetz der Gerechtigkeit. Den Verläumder zum 25c. 
weise' seiner Beschuldigung auffordern, i h n , wenn 
er schwelgt, als einen Verläumder bekannt zu ma
chen, zum Ersätze des, durch die Verläumdung am 
Vermögen verursachten , Schadens zu zwingen, 
'ist rechtmäßig; aber Beschimpfungen mit Ueschim. 

pfun 
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psungen zu erwiedcrn s^retor«ia . in jur ia«) , seine 
Ehre mit der Degenspihc beweisen zu wollen, ' ) oder 
heimtückisch den Vcrlaumder aus dem Wege zu rau» 
men, verwirft die Vernunft theils als eine wider» 
sinnige, theils als ein^ widerrechtliche Rache. " ) 
I s t sich nun der Rechtsverletzer aus deutlichen Grün-
den bewußt, daß der Beleidigte sich nicht auf den 
Schuh und die Herstellung seines Rechtsgebiethes 
einschränkt, daß er weiter gehe, als ihm das Rechts« 
gesey zu seinem Behufc gestattet; so kommt die Rei
he an i h n , seinen Gegner als einen Beleidiger zu 
behandeln, und jeder andere, der eben diese Über
zeugung erhalt, hat das Reckt, ihm dazu Beystand 
zu leisten, folglich den Übermütbigen in die echten 
Granzcn der Verteidigung zurück zu weisen. Der 
rechtliche Zwang ist also selbst im Naturstande nicht, 
gränzrnlos (^uz Kolli ««» cu2clil>lN8 non est in» 
sü>!l»m). " ' ) 

*) Einen Ehre »st re i t , (ob man sin fasscher Spieler , 
ein Verführer , ein verläumderischer Ankläger sey, 
u. s. w,) mit «ödtlichen W a f f e n entscheiden, heißt 
die heterogensten Begriffe verwirren, und ist wohl 
im Grunde eben so pöbelhaft, als wenn dl'l gemeine 
Haufe seine Ehre mit geballter Faust darstellen will. 
Taß der Zweikampf überdicß der Moral widerstrei» 
<e, und daß er von den Machthaber« policirter Stao» 
ten, die ihrer Veit« zur Ausrottung diese« schrectli» 
che» Vorurtheils genug gethan haben, mit allem 
3lech<e als ein Verbrechen erkläret werde, halte ich 
für eine ausgemachte Wahrheit. Die weitere Frage, 
ob der Zweikampf im N a t u r stan de, weil doch 
jeder von den Kämpfern selbst einwilliget, eine u n>< 
gerechte Handlung senn würde, scheint mir »u den 
unft«chtl',!rr., «Lchulfragcn zu gehören., 

i 



' * ) I n welchem Sinne sich eine gerechte Rache behaup
ten lasse, untersucht K r u g : Rechtslehr,r, S . »16. 

" * ) Gegen den von einigen Neueren aufgestellten Satz, 
daß man den vorsetzlichcn Beleidiger als ein Vernunft» 
loses Wesen behandeln, und ihm alle seine Rechte 
entziehen dürfe, empört sich da« Gefühl und die Ver» 
»unft (§. 49). 

Aber u n b e s t i m m t ( i i l ^e l in t tu in) ist das 
Recht dcr Vertheidigung im Stande der Natur aller^ 
dings in dem S inne , daß nur erst aus den obwal^ 
tendeu Umständen, und zwar nur von dem Beleidig' 
tei l , oder doch nur aus dem Standorte, worin « 
sich befindet, bcurtheilet werden könne, was zur 
Herstellung -nd Sicherheit seiner Rechte nothwendig, 
folglich gerecht sep. Die G r o ß e und die A r t der 
Beleidigung gibt noch keinen zuverlässigen Maßstab 
über die rechtliche Quantität »nd Qualität derZwangs-
mittel an die Hand. Ein sehr wichtiger Angriff ( z .B . 
auf das Leben) laßt sich oft durch ein dem Gegner 
unnachtheiliges Mi t te l , und umgekehrt ein minder 
wichtiger Anfall (z. B. auf die äußern Güter) oft nur 
durch eine sehr empfindliche Gegenwehre abwenden. 
Und was dieser Zweck (der Abwendung der Recht? 
Verletzung) fordert, ist gerecht (§. i»<i). Auch der 
Sah? daß die Gewalt gegen den Beleidiger o f f e n 
b a r scyn müsse,') bedarf einer Einschränkung. Man 
darf sich auch der List, eines geheimen Überfalles, 
oder einer heimlichen Vergütung bedienen, dafer» 
der Beleidiger nur wenigstens in der Folge in den 
Stand gcsetzet w i r d , zu erkennen, von wem und in 
welchem Maße ihm Abbruch gescheheil sep; l l ic i ls , 
damit nicht Schuldlose der Gefahr dts Verdachte? 

Und 
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und einer widerrechtlichen Behandlung ausgeseßet 
werden, theils damit dem Rechtsverletzer die rechtli
che Veurtheilung des Ebenmaßes zwischen der Ver« 
lehung und der Gegenwehre möglich bleibe (§. it j l ) . 

*) Jakob phil. Rechtil. §. 4^l. 

z. lg3. (> 

Aus dem, was hier über das Rcchtsoersahren 
zwischen Unabhängigen gesagt worden ist, und aus 
mehreren vorausgegangenen Bemerkungen ergibt sich 
unläugbar die Folge, daß im Stande der Natur die 
Rechte vielen Zweifeln, vielen thätigen Widersprü
chen , Anmaßungen und häufigen Anfällen unterlie
gen würden. Ich halte es für wichtig, nun am 
Schlnße des natürlichen «privat - Rechts darauf auf 
merksam zu machen. Nehme man auch zur Grundbe
dingung an, daß der Naturmensch in Gemeinschaft 
mit seines Gleichen den gemeinen, Vernunftgebrauch 
besitze, um sich von dem Urrechte und den zunächst 
daraus erkennbaren, angebornen Rechten seiner Mit
brüder zu überzeugen; kann man bey seiner nicht un
gegründeten Vesorgniß, ob und wie lange andere 
sein Recht w i r k l i ch anerkennen werden, wohl 
von ihm erwarten, daß er ihre Rechte für unverletz
bar achte? Wenn er zur Beförderung der Zwecke, 
die er sich allmählig vorsetzt, etwas zu erwerben und 
ausschließend zu seinem E i g c n t h u m e zu machen 
anfängt; werden andere sein Vorhaben nicht als ei
nen Eingriff in den bisherigen gemeinschaftlichen Ge
brauch der Sachen ansehen, und ihn daran verhin
dern , besonders, da sie nicht versichert sind, ob er 
wohl auch i h r Eigenth'.im schone:: würd?? Waren 

, aber 
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aber die Naturmenschen auch darüber einig, daß Ei-
gcnthum unter ihnen bestehen soll, wie zweifelhaft 
sind die rechtlichen G r a n z e n der Erwerbung ( j . 68), 
wie unsicher die Zeichen der f r ü h e r e n Zueignung, 
wie schwankend die Beweise des, ohne körperlichen 
Besitz f o r t d a u e r n d e n , Eigenthumes? Sicht 
man sich nach eingeführtem Eigenthumc zur Befrie
digung der wechselseitigen Bedürfnisse gcnöthiget, 
V e r t r a g e zu schließen; wie unbestimmt können 
die Äußerungen der Gesinnungen sepn, und wem soll 
man nun die unpartevliche Auslegung überlassen? 
Wie soll man mir zumuthen, den Vertrag zuerst zu 
erfüllen, da ich keine Sicherheit habe, ob auch der 
andere Thcil seiner Zusage nachkommen werde? Die 
nähmlichcn und noch größere Bedeuklichkeiten fallen 
Hey gesellschaftlichen Verbindungen auf. Die letzteren 
werden selbst unter denen , die der Natur - Instinct 
und die moralische Vernunft auf öas engste vereini
gen soll, zur Quelle der Zwietracht und mannigfal
tiger Streitigkeiten. Gerathen aber Rechte in S t r e i t , 
so wil l der Unabhängige für sich allein das Richter
amt führen, die Parteylichkeit verblendet i h n , den 
Gegengründen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, 
und die S t a r k e siegt, über öas Recht. I n einem 
Zustande, worin jeder für seine Sicherheit selbst sor
gen muß, erregen auch unbedeutende Vorfalle V e r 
dacht . Man e»lc>ubt sich unter dem Scheine des 
Zuvorkommungsrechtes den erstell Angriff, dem der 
Angcsalleüe bey dem Vewußtsepn seiner Schuldlosig
keit mit Recht widersteht; ,:nd die einmahl ausgc-
brochmen Feindseligkeiten gehen bey den so unbe
stimmten äußern Granzen derselben von bcpden 
Seiten in eine verheerende Rache über. 

§. '94< 



Hieraus zog schon Hobbes den Schluß, daß 
es im Naturstande eigentlich gar kein Recht gebe, 
sondern dasselbe nur erst durch bürgerlicheVereinigung 
gegründet werde. ") Und obgleich die meisten nach» 
folgenden Rechts. Philosophen gegen diese Behaue 
tung das natürliche Privat ^ Recht abgesondert von 
dem Staatsrechte behandelten; so thaten sich doch 
von Zeit zu Z^t Nachfolger Hobbescns hervor, wel» 
che die Zwangsrechte erst i,: der bürgerlichen Gesell̂  
schast entstehen ließen. " ) Selbst in einigen der neuĉ  
sten Rechts < Systeme wird der Naturstand für einen 
recht losen Zustand erkläret, und dem eigentlichen 
Naturrechtc, in wie fern dadurch eine Wissenschaft 
des Rechtverhältnisses in einem außerbürgerlichen Zu
stande der Unabhängigkeit bezeichnet werden soll, die 
Möglichkeit und Anwendbarkeit abgestritten. " " ) 

*) l^Iinim« »utem utile lillinminu« l u i l , ^uo6 sin ,t«tu 
mere n«lus»Ii) liabuerinl in omni» ju« euminune, 
l i»m rlsectu« «>iu5 im',« lärm pen« e»t, «e «i n u >. 
l u m omninn j u» r^ütl len!, <^u<unnun»> «nim <̂u>» 
äe l» oinni z»o««l»t «licei«, !>c>e »leum c»t^ l iui <«> 
nien «» non poteiat proptei vicinuiu, qui l>«^u»li 
jui« «t »equali vi z>i»et«>»äel>»t, iäem <"!«e luum. 
— I»,t>ti» eißit nnmine« »uouunit l«ße, Iium»NÄl, 
nuale» >n ütatu nntui»!! null»« sunt, Nu «ive c. 1. 
§. IN. 5«<z. 

" ) H! ßmllnn im Deutschen Mus. »77«. » B. T. 52Z. 
F la t« uerm. Vers. S. 11,-114. P l a t i n erApho-
rism. I I . S. ^ / l . 

" * ) Fichte Grundl. oesNaturr. I.TH.S.!l4.«P örsch. 
ke Vorder. S. »57. Nergl. Kants Rechtsl. §. 41, 
undBendavid« Vers, einer Nechtsl. j . ir5. 
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§. 196. 

Zur Prüfung der vorstehenden Meinung füge 
ich den obigen Vemerkungcn (H. 21 u. 7«) noch sol° 
gende hinzu. Es kann nicht widersprochen werden, 
duß ohne alle positive Gesetzgebung die Vernunft je
dem Vernunstwesen das Gesetz, (welches man das 
Rechtsgeseh nennet) , auflege, seine äußere Frepheit 
durch der. Begriff der Frepheit aller Übrigen einzu» 
schranken, und daß die rechtliche Vernunft zu allen, 
aber auch nur zu solchen Handlungen berechtige, 
welche die frepe Thatigkeit der Übrigen nicht unmögc 
lich machen, somit auch das Befugniß ertheile, wi» 
der denRechtsverleherZwang zu gebrauchen.') Eben 
so kann nicht widersprochen werden, daß sich aus 
diesem Rechtssatze viele, keinem vernünftigen Zwei
fel unterworfene, theils ursprüngliche thcils erwerl> 
liche Rechte ableiten lassen. Rechte und rechtliche 
Beschränkungen sind also ohne positives Gesetz und 
ohne positive Verhältnisse e r k e n n b a r . Die Ve« 
sorgniß, ob wohl auch andere das Gesetz anerken' 
nen oder nicht, berechtiget zwar jeden auf seiner 
Hut zu sepn; aber ohne einen rechtswidrigen Anlaß 
berechtiget es ihn nicht, zuerst das Gesetz zu übertre
ten. Die weitere Betrachtung, daß im Naturstandr 
dem Rechthabenden es an M a c h t gebreche, den 
Zwang, wodurch das Rechtsgesetz befestiget w i rd , 
durchzusetzen, ist nicht allgemein wahr, und sie hat 
im Natmstande eben so wenig als im Staate, wo 
Man doch auch durch Verheimlichung, Lisi oder 
Übermacht öfter dem Zwange entgehen kann, auf 
das Rech t einen Einfluß. Die Hypothese eines 
rechtlichen Naturstandes, worin das natürliche «pri« 
vat.Recht al« Rechts. Norm besteht, ist also weder 

un-
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ungereimt, noch grundlos, und sie hat einen matt« 
nigfaltigen wissenschaftlichen Gebrauch. Sie leitet 
uns, das natürliche Recht der unabhängigen S t a a 
ten zu gründen, und nach seinen mannigfaltigen 
Beziehungen zu entwickeln. " ) Sie setzt uns in den 
S i a n d , in der Rechtslehre von e i n f a c h e n LW 
griffen zu den zusammengesetzten fort zu schreiten, 
die Menschen erst in der allgemeinsten rechtlichen Be
ziehung des Menschen zu dem Menschen, dann in 
hinzukommenden, durch Erwerbungshandlungen gê  
gründeten, Rechtsverhältnissen, hierauf im Fami-
lienzustande, endlich als Bürger im Staate und zu
letzt die gegenseitigen Rechte der Staaten zu betrach-
ten. Dagegen wenn man in der Rechtswissenschaft 
mit Umgehung des «Privat-Rechtes den Menschen so
gleich in den Staat versetzet; so geht man insgemein 
von dem Begriffe einer Gesellschaft aus, wodurch Rechte 
gesichert werden sollen, die man doch nicht kennen ge-
lernet hat. Man kann ohne vorlaufige Behandlung 
des Vertragsrechtes keinen festen Grund d e s S t a a t s -
V e r e i n s angeben. Man sieht sich serner, da die 
Rechte des Bürgers gegen den Bürger nur Modi-
flcationen der ursprünglichen und erwerblichen Rech 
te der Menschen sind, doch immer genothiget, zu die^ 
sen Rechten zurückzukehren, und laust dabcy Gefahr, 
das Positive mit dem Natürlichen, und die Philo
sophie des positiven Rechts mit der natürlichen Rechts
wissenschaft zu verwirren. 

' ) F ich te Erundl. bei Naturr. S. 106. 

" ) Die Ncchtilehrer, welche dai VerlMniß der Staa
ten zu St««ten gleich jenem der unabhängigen Na« 

tue» 
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«Urmenschen f«'»r einen t echt losen Zustand rrklä» 
ren, fertigen, wie leicht zu erachten ist, da« Völ» 
kerrecht mit wenige» Blättern ab, und verweisen da« 
für die Völker, um sich der Idee eines ewigen Frie« 
drns anzunähern, zu einer, der bürgerlichen Ver, 
fassung nahe komnicnden, Genossenschaft. Da sie aber 

selbst erkennen, wie weit die Staaten noch von die« 
fem Ziele entfernet sepn; so wäre wenigstens zu über» 
legen, ob es wohl vor der Hand selbst zu einer sol» 
chen gchofften Annäherung gedeihlich sey, die, von 
dem menschenfreundlichen Eroot und seinen Nach» 
folgern zum Besten der Menschheit bearbeitete, Rechts» 
Norm der Völker schwanken oder doch vergessen zu 
machen, und dafür laut zu verkündigen, daß das Ver» 
hällniß der Staaten gegen einander eine immerwöhren» 
de Befehdung und ein Zustand der Ungerechtigkeit 
sey. 

§. ^96. 

Unstreitig aber lehren die vorstellenden Betracht 
tungen (§. 193 und , 9 / . ) , daß sich in dem äußer-
bürgerlichen Zustande weder eine allgemeine Anerken
nung der Rechte, noch auch eine, überall oder auch 
nur in den meisten Fallen zureichende, Macht, die 
Rechte durchzusehen, annehmen lasse. Vepdes seht 
eine Vereinigung zum wechselseitigen Schuhe der 
Rechte unter einer obersten Macht voraus, welche 
durch deutliche und bestimmte Gesetze die Rechte 
allen Mitgliedern bekannt macht, die in Streit kom« 
Menden Rechte durch einen rechtskraftigen, (keiner 
»vettern Untersuchung unterliegenden), r i c h t e r l i 
ehen A u s s p r u c h entscheidet, und dura) die An
drohung und Vollstreckung des Zwanges, der durch 
die Vereinigung der Kräfte unwiderstehlich gemacht 

w i r d , 
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w i r d , die Rechte aller Einzelnen sicher stellet. Dlefc 
Vereinigung ist der Staat. So gewiß also Recht und 
Gerechtigkeit gelten soll, so gewiß ist auch die Noch-
wendigteit und Heiligkeit der Staaten, deren rechte 
liche Bestimmungen in dem öffentlichen Rechte vor
zutragen sind« 

In« 
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I n h a l t , 

E i n l e i t u n g . 

Aon dem Rechtsbegrisse und Hauptgrund
satze der Rechtslehre. 

«griff des Naturrechts. §. l . Entwickeln»«, des 
Rechtsbegriffcs aus dem Bewußtsepn des Menschen. 
§. §. 2, Ä. Hauptgrundsaß der Rechte. §. <. Recht 
als Zwangsbcsiignih der «Person §. 6. Hauptgrund
saß der Rechtspflichten. §. N. Eigenschaften derselben. 
§. 7. Begriff der Tugendlchre. §. ?. Unterschied zwi
schen der ethischen und juridischen Gesetzgebung. §. §. 
V, i n . Übereinstimmung des aufgestellten Rechtsbe» 
griffes mit dem Sprachgebrauche. z. n . Ethischer 
Rechtsbegriff, tz. 12. 

Von den Zweigen und Kränzen der Rechts-
lehre und vou dem Gebrauche des natur
lichen Privat-Rechtes. 

Einte i lung des Rechts in das außergcsellschast. 
liche und gesellschaftliche .̂ i 3 , in das «privat, und 
öffentliche Recht. §. 14. I n wie fern sich das Natur, 
recht auf den Naturstand beziehe. §. 16. Die Rechts 

S lehre 
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Khre unterscheidet sich von der Moral h. i t ) , von 
der Klugheilslehre H. 17 , von der Wissenschaft der 
positiven Gesetze h. 18, und von der «Philosophie 
des positiven Rechts. §. i g . Zweifel gegen den Wert!) 
des natürlichen Privat-Rechts. §. 2 c,. Beantwortung 
derselben. § .21 . Absoluter Werch des natürlichen 
Privat-Rechtes § . 2 2 , relativer zur Begründung 
des öffentlichen Rechts §. 23 , in der Abfassung nnd 
Anwendung der positiven Gesetze. §. §. 2/ i , 26. 

Von den Quellen und Hülfsmitteln, der 
Geschichte und Literatur des natürlichen 
Privat-Rechtes. 

Quellen und Hülfsmittel'des natürlichen Privat-
Rechtes. §. 26. Werke über die Geschichte und Li
teratur desselben, z. 27. Erste Materialien zur wis» 
se,ischaftlichen Behandlung, tz. 2». Erste systematische 
Versuche. §. 29. Groiius. §. 3c,. Hobbes. §. 3>. 
«Puffendorf. §. 32. Thomasius. §. 33. Zeitpunctder 
bestimmten Behandlung. §. 3,^. Bearbeitung des 
natürlichen «privat - Rechtes mit vorzüglicher Rücksicht 
auf das positive Recht. §. 35. Ableitung desselben 
aus materielen «principien. §.36. Ableitung aussor» 
melen. §.37. Schriftsteller über einzelne Gegenstande 
des «privatrechtcs. §. 3 8. 

Natürliches Privat-Recht. 
Von den angebornen Rechten. 

<3int!)eilung der Rechte in angeborne und cr-
loerl'liche. h. 29. Urrecht. §. <o. Gegenstände des' 
selbe». §. «1. Angeborne Rechte des Menschen in 
>)insicbl auf leine eigene «Person tz. §. 42,, /,3 , zum 

Bchufe 
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Behuf»! anderer. §.§. <<, ̂ 5 . Angeborncs Recht aus 
Sachen. §. <<'. Rechtliche Mittel zur Handhabung 
dieser Rechte. §. §. 47, ^« . , Unvcräußerli6)keit und 
Gleichheit der angebornen Rechte, ß. tz. 49 ,60 . Ver» 
lctzungcn der persönlichen Sicherheit ß. 6 1 , der in-
neren Güter des Gemüths. §. 62. Db die Lüge und 
Verleumdung Rechtsverletzungen sepn. z,. tz. ,53, 54. 
Verlegungen der übrigen angebornen Rechte. H. >,, 

Von der Zueignung und ihrer Wirkung. 
Hauptarten Rechte zu ererben. §. 5ss. Begriff 

des Eigenthumsrcchles und der Arten es zu erwerbe». 
§. 57. Erklärung des Titels und der Art zu erwer
ben. §. 5 3. Welcher der ursprüngliche Crwerbungs» 
titcl scp. §. 59. Ursprüngliche Erwerbung durch die 
Besitzergreifung und Zueignung, ß. §. 60—«3 . Ge 
gcnstände der Zueignung. §. n^. Nothwcndigkeit der 
Vcslßcrgrcisllng und der Bezeichnung. §. §. N5, tt6. 
Ob die Formation nothwendig sep. §. K7. Rechtliche 
Granzen der Zueignung in Hinsicht auf die Quantität 
und Beschaffenheit der Gegenstände. §. §. ss?, 69. 
Unmittelbare rechtliche Wirkung der Zueignung. §. 7«. 
^n wie fern die Einführung des Cigcnthumes eine 
Abhängigkeit hcrbey führe, f. 7 1 . Schwierigkeiten 
q>'gen die Lehre von der Zueignung. §. 72. Meinun» 
a^n anderer Schriftsteller über den rechtlichen Ur» 
sprung des Cigenthumcs. §. §. 73 — 75. Bcurthei' 
l,mg derselben. §. 7«. 

Von den rechtlichen Folgen des El'gcu. 
thumeS. 

Grundrechte des Cigenthümcrs. z. 77. Besitz 
Recht. §. ?«. Benutzungsrecht, «j. 7«,. «proprietits. 

Recht. 
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R>c!)t. §. 8o. Verbindlichkeit fremdes Eigcnthum zu, 
rück zu stellen. §. 81. Unterschied des redlichen und 
unredlichen Besitzers in Rücksicht des Ersatzes. §. 82. 
I n wie fern der Eigenthümcr die Kosten zu ersetzen 
habe. tz. 83. Arte» des Zuwachses. Z. 84. Rechte, 
des Eigenthümers auf den Zuwachs, ß. tz. 86, 86. 
Verletzungen in Absicht auf das Eigenthum. h. tz?. 
Ob ein Recht des unschädlichen Gebrauches Statt 
finde. §. 8 3. Behauptung des Nochrechts. §. 8g. 
Dessen Veurtheilung. §. 9^. Gründe für die Ver
jährung nach dem Nattircchte. tz. 91 . Widerlegung 
derselben. §. 9 2. 

Von Verträgen überhaupt. ' 
Begriff von» Vertrag. §. 93. Rechtliche Erwer», 

bung durch denselben. §. g<. Die äußere Erklärung 
gilt für die Einwilligung. §.96. Arten der Erklärung, 
tz. 96. Ersorderniß zur wechselseitigen Einwilligung. 
§. 97. «physische und rechtliche Fähigkeit der «Person 
zur Einwilligung, ß. 98. Ob der Irrthum in dem 
Bcwegungsgrunde den Vertrag ungültig mache. §. 
99. I n wie fern der Irrchum in dem Gegenstande. 
§. ioc>. Anwendung auf den Betrug. Z. lc>i. Php» 
sische Möglichkeit des Vertragsgegenstandes. §. 102. 
Rechtliche Möglichkeit, tz. ,o3. I n wie fern die ethi
sche Möglichkeit erforderlich sey. §. §. in<, ic>5. Ob 
der rechtliche Zwang den Vertrag entkräfte. §. ic>ss. 
Ob der widerrechtliche. §. in?. Persönliches Recht 
ans dem Vertrage, tz. >o«. Wann ein dingliches 
Recht gegründet werde. §. 1^9. Nähere Erörterung 
des dinglichen und persönlichen Rechtes. §. ,10. 
Verlehun. des Verlragsrechtei. §. , i , . Willkührlicht 
Bestimmungen bep Schließung des Vertrages. §. 11«. 
Be^in^ung und rechtliche Folgen d?rselben. §. i , 3 . 

No:i)-. 
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Notwendigkeit der Auslegung., tz. n < . Echte allge. 
meine Auslegungsregeln. §. §. l i S , 116. Unechte, 
tz. , , 7 . Besondere Regeln der Auslegung. §. n 8 . 
Ausiösungsarten der Vertrag«, tz. , 1 9 . 

Von df« besonderen Arten der Verträge. 
Eintei lung der Vertrage in unentgeltliche und 

entgeltliche. §. 12 c,. Besondere Auslegungsregel bey 
den unentgeltlichen Verträgen. §. 121. Aufbewah-
r,ungsvertrag. ß. , 2 2 . Leihvcrtrag. §. 123. Werbep 
demselben den zufälligen Schaden trage. §. 124. 
Schenkung. §. 126. Darlehensvertrag. §. >2ss. Be» 
sondere Ausleguugsrcgcl bep den entgeltlichen Ver» 
trägen. §. 127. Wer in denselben den «Preis bestimme. 
§. , 28 . Wann der «preis für gerecht zu halten sey. 
§. 129. Hauptarten der entgeltlichen Verträge.. §. 
, 3 o . Tausch insbesondere. §. , s , . Kauf §. 182. 
Zinsenverlrag. §. , 3 3 . Micthvcrtrag. §. , 3 < . Lohn» 
vertrag. §. , 3 5 . Daraus entspringende Rechte und 
Verbindlichkeiten. §. , 3 « . Vevollmächtigungsvertrag. 
ß. , 37 . Geschäftsführung ohne Austrag; Widerrecht' 
lichkcit des Büchcrnachdruckes. §. , 38 . Zusiche. 
rungsverträge. §. , 39 . Erbvertrag und Testament. 
§. , < l , . Gründe für die Gültigkeit derselben nach 
dem Natmrechte. §. 1^1 . Gegengründe. §. 1/.2. 

Hvn dem allgemeinen Gesellschaftsrechte. 
Begriff und Cintheilung der Gesellschaft und 

des Gcsellschastsrcchtcs. ß. i / ,3. Erfordernisse zur 
rechtlichen Gültigkeit einer Gesellschaft. § . , ^ . Grund-
salz über die Rechte und Verbindlichkeiten der M i t . 
glic-dcr einer Gesellschaft, ß. tz. l < 5 , , 46. Gesellschaft
liche Frepheit. ß. i < 7 . Welche Stimmen in der glei-
che» Gesellschaft entscheiden. §. 16?. Rechtliche Wir

kung 
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lung der Entscheidung. §. i Hg. Begriff der unglei 
chen Gesellschaft, und Eintheilung der darin vorkom 
wenden Oberherrfchaft. §. i sc». Vermuthung für die 
Gleichheit der Gesellschaft. §. , 5 i . Rechte des Ober
hauptes der Gesellschaft. §. 162. Rechtliches Ver 
hiltniß einer Gesellschaft zu Auswärtigen. §. ,63. 
Arten der Auflösung einer Gesellschaft. §. 16H. 

Von dem besonderen Gesellschaftsrechte. 
Begriff des Familienrechtes. §. ,5s. Zweck und 

Erklärung dê  Ehe. §. l s« . Mittelzwecke. §. 167. 
Erfordernisse zur Gültigkeit der Ehe. §. ,58. Rechte 
und Verbindlichkeiten der Ehegatten. §. §. «69, i sio. 
Oberherrschast in der Ehe. i « i . Dauer der ehelichen 
Gesellschaft.^ 162. Eheverlobniß. §. , ss3. Verbind
lichkeit der Aeltern zur Erziehung ihrer Kinder, ß. 
164. Grund der Oberherrschaft der Altern. §. i tt5. 
Umfang und Dauer derselben. §. i6ss. Besondere 
Rechte und Verbindlichkeiten der Altern, tz. ,«7. Ar
ten des Mißbrauches der Oberherrschaft. §. 1^8. Ob 
die Oberherrschaft bepden Altern auf eine gleiche 
Weise zustehe. §. 169. Erloschung des Rechlsve» 
haltnisses zwischen den Altern und Kindern. §. §. 17s,, 
17,. Begriff einer Familie und der darin vorkom» 
wenden Rechte. §> ,72. 

Von den Mitteln die Rechte im Natur-
stände zu schützen. 

Ob das Recht zu zwingen ein für sich bestehen, 
des Recht sey. §. ,73. Rechtlicher Grund des Zwan» 
ges.,§. »7/». Granzen desselben. H. ,76. Zuvorkom-
mungsrecht. §. , 7«. Recht der Verthcidigung. §. 177. 
Recht aus Entschädigung. §. 178. Ob es auch gegen 

den 
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den unrcillruhrlichcn Rechtsverletzer Statt finde. §. 
/179 . Ungcgründete Behauptung d»,s Strafrechts im 

» ' Naturstande aus der moralischen Ordnung. §. i«o. 
Bcullhcilung der lpravcntions - Strafe. §. , 8 i , der 
Züchtigungsstrafe §. 18 2 , der Abschreckungsstrafe, 
z. ,82. Das Strasrecht tritt erst im Staate ein. §. 
184. Rechtsstreit im Naturstande. §. » 8 5. Mittel zur 
Ausgleichung. §. ,8«. Besondere rechtliche Zwangs
mittel in Hinsicht auf das Vermögen und die «Person 
des Beleidigers. §. §. ,87. 188. Notüwehre und 
Nothrccht. §. ,89. Recht der Hülfeleistung. §. 19«. 
.Ob der Zwang gränzenlos, oder nur unbestimmt 
sep. §. §. 19, , 192. Schwierigkeiten in Rücksicht der 
Anerkennung und der Behauptung der Rechte im 
Naturstande. §. 193. Ob daher der Nalurstand ein 
rechtloser Zustand sep. §. §. 19/,, 195. Notwendig 
keit des Staates. §. 196. 
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